
Nr. 41

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Lehrerkommission der Bayer. Regional-KODA
vom 18.07.2002 

– Sabbatjahrregelung
hier: Übernahme staatlicher Regelungen

zum 01.09.2002

– Umfang der Freistellung der Mitarbeitervertreter in der Lehrerkommission 
hier: Schuljahr 2002/2003

zum 01.09.2002

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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Sabbatjahrregelung
hier: Übernahme staatlicher Regelungen

1. In die „Sonderregelungen für Angestellte als Lehrkräfte an Schulen in
kirchlicher Trägerschaft“(SR 2 l), Teile A, B und C wird jeweils fol-
gende Nr. 13 eingefügt:  

Nr. 13
Zu ABD Teil C, 12. – Sabbatjahrregelung –

ABD Teil C, 12. „Sabbatjahrregelung“ findet keine Anwendung. Es gelten an-
stelle dieser Regelung die Bestimmungen für die entsprechenden angestell-
ten Lehrerkräfte des Freistaats Bayern.

2. Diese Regelung tritt zum 01.09.2002 in Kraft.

Umfang der Freistellung der Mitarbeiter-
vertreter in der Lehrerkommission

hier: Schuljahr 2002/2003

1. Die Ausführungsbestimmung zu Abs. 3 des § 8 der BayRKO wird in
Ziffer 4 wie folgt geändert:

In Satz 3 werden die Jahreszahlen „2001/2002“ durch die Jahreszahlen
„2002/2003“ ersetzt.

2. Diese Regelung gilt ab 01.09.2002.

Mediengruppe Universal, Kirschstr.16, 80999 München
Auflage 14300



Nr. 42

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayer. Regional-KODA vom 08./09.10.2002

– Neuregelung der Praktikumsvergütung für Vorpraktikanten in den
Kindertagesstätten der Erzdiözese München und Freising

zum 01.09.2002

– ABD Teil H, Arbeitsvertragsrechtliche Regelungen für Angestellte
und Arbeiter, die die Altersgrenze erreicht haben
hier: Änderung der Protokollnotiz zu § 2 zum 01.01.2003

– Berichtigung der „Ausführungsbestimmung zu § 8 Abs. 3 BayRKO“
(veröffentlicht in der Anlage 40 zu den Amtsblättern der bayer. (Erz-)
Diözesen) zum 01.09.2003

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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Neuregelung der Praktikumsvergütung für
Vorpraktikanten in den Kindertagesstätten der

Erzdiözese München und Freising

Die Bayer. Regional-KODA erteilt zu nachfolgender Neuregelung der Prak-
tikantenvergütung für Vorpraktikanten in den Kindertagesstätten der Erz-
diözese München und Freising ihre Zustimmung:

1. Grundsätzlich wird eine Vergütung bis zur Höhe des nach ABD zulässigen
Höchstsatzes von 409,00 € gewährt.

2. Sofern seitens eines kommunalen oder vergleichbaren Kindergartenträ-
gers am Ort bzw. in unmittelbarer Nähe eine höhere Vergütung gezahlt
wird, kann eine Zulage bis zur Höhe des Differenzbetrages hierzu – maxi-
mal bis zur Höhe der Ausbildungsvergütung – gewährt werden. 

3. Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01.09.2002 in Kraft und endet zum
31.08.2003.

ABD Teil H 
Arbeitsvertragsrechtliche Regelungen

für Angestellte und Arbeiter,
die die Altersgrenze erreicht haben

hier: Änderung der Protokollnotiz zu § 2 

1. In der Protokollnotiz zu § 2 werden in Nr. 1 nach dem Wort „Kirchenmusi-
ker“ ein Komma und das Wort „Religionslehrer i. K.“ eingefügt. 

2. Diese Regelung tritt zum 01.01.2003 in Kraft.
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Berichtigung
der „Ausführungsbestimmung zu § 8 Abs. 3

BayRKO“ (veröffentlicht in der Anlage 40
zu den Amtsblättern der bayer. (Erz-)Diözesen)

1. Die „Ausführungsbestimmung zu § 8 Abs. 3 BayRKO“ (Beschluss der
Bayer. Regional-KODA vom 16./17.07.2002, veröffentlicht in der Anlage
40 zu den Amtsblättern der bayer. (Erz-)Diözesen, Seite 432) wird berich-
tigt. Sie erhält folgende Fassung:

Ausführungsbestimmung zu § 8 Abs. 3 BayRKO (vom 01.09.2003)

1. Die Vertreter der Mitarbeiter in der BayRK sind auf Antrag hin bis zu
30 % der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
eines vergleichbaren vollbeschäftigten Mitarbeiters freizustellen.

2. Die Vertreter der Mitarbeiterseite in der BayRK im Vorbereitungsaus-
schuss haben zusätzlich Anspruch auf eine Freistellung in Höhe von
25 % (einem Viertel) der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit eines vergleichbaren vollbeschäftigten Mitarbeiters.

3. Der Vertreter der Mitarbeiterseite in der BayRK als Vorsitzender bzw.
als stellvertretender Vorsitzender ist auf Antrag bis zu 75 % (drei Vier-
tel) der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit
eines vergleichbaren vollbeschäftigten Mitarbeiters freizustellen.

4. Der von der Mitarbeiterseite mit der leitenden Betreuung der Öffent-
lichkeitsarbeit beauftragte Mitarbeiter hat zusätzlich Anspruch auf
eine Freistellung in Höhe von 25 % (einem Viertel) der durchschnittli-
chen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines vergleichbaren
vollbeschäftigten Mitarbeiters.

5. Der von der Mitarbeiterseite mit der leitenden Betreuung der Web-
seite der BayRK beauftragte Mitarbeiter hat zusätzlich Anspruch auf
eine Freistellung in Höhe von 10 % (einem Zehntel) der durchschnitt-
lichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines vergleichbaren
vollbeschäftigten Mitarbeiters.

6. Die Vertreter der Mitarbeiter in der Lehrerkommission der BayRK er-
halten ein Freistellungskontingent von insgesamt 25 Wochenstunden.
Über die Aufteilung des Stundenkontingents entscheiden die Vertre-
ter der Lehrerkommission intern. 
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7. Die durch die Freistellung der Vertreter der Mitarbeiter in der BayRK
dem Anstellungsträger entstehenden Kosten trägt auf Antrag die je-
weilige (Erz-)Diözese.

8. Die durch die Freistellung der Vertreter der Mitarbeiter in der Lehrer-
kommission entstehenden Kosten tragen auf Antrag die bayerischen
(Erz-)Diözesen.

2. Diese Regelung tritt zum 01.09.2003 in Kraft.

Mediengruppe Universal, Kirschstr.16, 80999 München
Auflage 14300
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Nr. 43

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschluss der Lehrerkommission der Bayer. Regional-KODA
vom 21.11.2002

– Lehrerfortbildung
hier: Ergänzung der SR 2 l Teile A bis C im Zusammenhang mit 
KMS Nr. III/7-P4100-6/51011

zum 01.02.2003

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt



Lehrerfortbildung
hier: Ergänzung der SR 2 l Teile A bis C im Zusammenhang mit 

KMS Nr. III/7-P4100-6/51011

1. Die Nr. 13 – Geltung – der SR 2 l Teile A bis C wird zur Nr. 14 der SR 2 l
Teile A bis C. Gleichzeitig werden in die neue Nr. 14 Abs. 3 vor dem Wort
„auch“ die Worte „Nr. 13“ eingefügt.

2. Nr. 13 der SR 2 l Teile A bis C erhält folgende Fassung:

Die Lehrkräfte sind verpflichtet und berechtigt im Umfang von zwölf Fort-
bildungstagen innerhalb von vier Jahren an Fortbildungsveranstaltungen
– auch während der Ferien – teilzunehmen. Die Durchführung im Einzel-
nen wird vom Schulträger geregelt.

3. Diese Regelung tritt zum 01.02.2003 in Kraft.

Mediengruppe Universal, Kirschstr.16, 80999 München
Auflage 14300
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Nr. 44

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

I. Beschluss der Zentral-KODA vom 06.11.2002

– Ergänzungsbeschluss zur Entgeltumwandlung 
zum 01.01.2003

II. Beschlüsse der Bayer. Regional-KODA 

– Beschlüsse zur betrieblichen Altersvorsorge

– § 46 ABD Teil A, 1./§ 44 ABD Teil B, 1. zum 01.01.2001

– Protokollnotiz zu § 46 ABD Teil A, 1. zum 01.01.2003

– § 46 a ABD Teil A, 1./§ 44 a ABD Teil B, 1. zum 01.01.2003

– Protokollnotiz zu § 46 a ABD Teil A, 1. zum 01.01.2003

– § 46 b ABD Teil A, 1./§ 44 b ABD Teil B, 1. zum 01.01.2001

– Protokollnotiz zu § 46 b ABD Teil A, 1. zum 01.01.2003

– § 46 c ABD Teil A, 1./§ 44 c ABD Teil B, 1. zum 01.01.2003

– § 9 ABD Teil H zum 01.01.2001

– Versorgungsordnungen A, B und C zum 01.01.2003

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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I. Beschluss der Zentral-KODA 

Unter Bezugnahme auf § 17 Abs. 3 und 5 BetrAVG hat die Zentral-KODA
gem. § 3 Abs. 1 Ziff. 1 ZKO folgende Regelung zur Änderung der Nr. 5 des
Beschlusses der Zentral-KODA vom 15.04.2002 beschlossen, der die Baye-
rische Regional-KODA gem. § 12 a BayRKO zugestimmt hat. 

Ergänzungsbeschluss zur Entgeltumwandlung

1. Macht ein Mitarbeiter von der Entgeltumwandlung Gebrauch, leistet der
Dienstgeber für jeden Monat, in dem Arbeitsentgelt umgewandelt wird,
einen Zuschuss in Höhe von 13 % des jeweils umgewandelten Betrages
in die betriebliche Altersversorgung, sofern in diesem Monat eine Pflicht-
versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. Der Zu-
schuss wird nicht gewährt im Falle der Nettoumwandlung (Riester-
Rente).

2. Für umgewandelte Beträge, die unter Berücksichtigung des Höchstbe-
trages im Jahresdurchschnitt die steuerlichen Freibeträge überschreiten,
besteht kein Anspruch auf einen Zuschuss. 

3. Der Zuschuss ist spätestens zum Zahlungstermin des Dezembergehaltes
fällig. Scheidet der Mitarbeiter vorher aus, ist der Zuschuss zum Zeit-
punkt des Ausscheidens fällig. Aus abrechnungstechnischen und steuer-
lichen Gründen soll der Zuschuss einmal im Jahr gezahlt werden. Der Zu-
schuss wird vom Dienstgeber an die zuständige Altersvorsorgeeinrich-
tung abgeführt.
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II. Beschlüsse der Bayer. Regional-KODA

Betriebliche Altersvorsorge

1. Die Überschrift des Abschnitts X ABD Teil A,1. wird wie folgt geändert:

„Betriebliche Altersvorsorge“

2. § 46 ABD Teil A, 1. wird wie folgt neu gefasst:

„§ 46 Betriebliche Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse der
bayerischen Gemeinden

(1) Der Mitarbeiter hat Anspruch auf Versicherung zum Zwecke einer be-
trieblichen Altersversorgung nach Maßgabe der Versorgungsordnung A in
ihrer jeweiligen Fassung.1)

(2) Der Mitarbeiter erhält Versicherungsleistungen wie bei der Zusatzversor-
gungskasse der bayerischen Gemeinden versicherte Arbeitnehmer der dem
Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern angehörenden Mitglieder, soweit
nicht in der Versorgungsordnung A abweichende oder ergänzende Regelun-
gen vorgesehen sind.“

3. § 46 ABD Teil A, 1. wird folgende Protokollnotiz angefügt:

„Protokollnotiz zu § 46:

Die von der Bayerischen Regional-KODA zur Versorgungsordnung A zu fas-
senden Beschlüsse werden jeweils vorab mit der Zusatzversorgungskasse
der bayerischen Gemeinden abgestimmt.“

4. § 46a Teil A, 1. wird wie folgt neu gefasst:

„§ 46a Betriebliche Altersversorgung bei der Selbsthilfe, Pensionskasse
der Caritas VVaG

Der Mitarbeiter hat Anspruch auf Versicherung zum Zwecke einer betrieb-
lichen Altersversorgung nach Maßgabe der Versorgungsordnung B in ihrer
jeweiligen Fassung, sofern der Dienstgeber nicht Mitglied der Zusatzver-
sorgungskasse der bayerischen Gemeinden oder Mitglied/Beteiligter einer
anderen rechtsfähigen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 1b Abs. 3
BetrAVG ist.2)“

1) Versorgungsordnung A abgedruckt auf Seite 446
2) Versorgungsordnung B abgedruckt auf Seite 484
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5. § 46b ABD Teil A, 1. wird wie folgt neu gefasst:

„§ 46b Betriebliche Altersversorgung bei einer anderen Pensionskasse
oder einem Pensionsfonds

(1) Der Dienstgeber, der unter Berücksichtigung des § 46 ABD Teil A, 1. die
betriebliche Altersversorgung von einer anderen rechtsfähigen Versorgungs-
einrichtung im Sinne des § 1b Abs. 3 BetrAVG durchführen lassen kann als
der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden, kann die betrieb-
liche Altersversorgung auch dort durchführen.

(2) Die Versicherungsleistungen der betrieblichen Altersversorgung nach
Abs. 1 müssen wenigstens den Versicherungsleistungen nach der Versor-
gungsordnung A entsprechen.“

6. § 46, § 46a und § 46b ABD Teil A, 1. wird folgende Protokollnotiz ange-
fügt:

„Protokollnotiz zu § 46, § 46a und § 46b:

Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Versicherung des Mitarbeiters zum
Zwecke einer betrieblichen Altersversorgung gemäß den Bestimmungen des
§ 46, § 46a oder § 46b ABD Teil A, 1. zu veranlassen. Sofern der Dienstgeber
nicht Mitglied der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden oder
Mitglied/Beteiligter einer anderen rechtsfähigen Versorgungseinrichtung im
Sinne des § 1b Abs. 3 BetrAVG ist oder er eine derartige Mitgliedschaft/
Beteiligung nicht erlangt, ist § 46a ABD Teil A, 1. anzuwenden.“

7. Nach § 46b ABD Teil A, 1. wird folgender § 46c ABD Teil A, 1. eingefügt:

„§ 46c  Betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung

Der Mitarbeiter kann vom Dienstgeber verlangen, dass Teile seiner künftigen
Entgeltansprüche durch Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersver-
sorgung verwendet werden. Das Nähere regelt die Versorgungsordnung C.3)“

8. § 44 ABD Teil B, 1. wird wie folgt geändert:

„§ 44 Betriebliche Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse der
bayerischen Gemeinden

Es gelten die Bestimmungen für Angestellte entsprechend (§ 46 ABD Teil A,1.).“

3) Versorgungsordnung C abgedruckt auf Seite 488
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9. Die Überschrift des § 44a ABD Teil B, 1. wird wie folgt geändert:

„§ 44a Betriebliche Altersversorgung bei der Selbsthilfe, Pensionskasse
der Caritas VVaG.“

10. § 44b ABD Teil B, 1. wird wie folgt neu gefasst:

„§ 44b Betriebliche Altersversorgung bei einer anderen Pensionskasse
oder einem Pensionsfonds

Es gelten die Bestimmungen für Angestellte entsprechend (§ 46b ABD Teil A,1.).“

11. Nach § 44b ABD Teil B, 1. wird folgender § 44c ABD Teil B, 1. eingefügt:

„§ 44c Betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung

Es gelten die Bestimmungen für Angestellte entsprechend (§ 46c ABD Teil A,1.).“

12. § 9 ABD Teil H wird wie folgt neu gefasst:

„§ 9 Betriebliche Altersversorgung

Ein Anspruch auf Versicherung zum Zwecke einer betrieblichen Altersversor-
gung besteht nicht.“
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Beschlüsse der Bayer. Regional-KODA in der 109. Sitzung
der Vollversammlung am 10./11. Dezember 2002

zur betrieblichen Altersversorgung

1. ABD Teil C, 3. wird wie folgt neu gefasst:

3a. Ordnung über die betriebliche Altersversorgung der bei der Bayeri-
schen Versorgungskammer – Zusatzversorgungskasse der bayeri-
schen Gemeinden versicherten Mitarbeiter im kirchlichen Dienst

– Versorgungsordnung A –

in der Fassung vom 1. Januar 2003

Inhaltsverzeichnis

Präambel

Erster Teil Punktemodell

Abschnitt I Geltungsbereich

§   1 Geltungsbereich

Abschnitt II Versicherung bei der Zusatzversorgungskasse der bayeri-
schen Gemeinden

§   2 Pflichtversicherung
§   3 Beitragsfreie Versicherung
§   4 Überleitung der Versicherung

Abschnitt III Betriebsrente

§   5 Versicherungsfall und Rentenbeginn
§   6 Wartezeit
§   7 Höhe der Betriebsrente
§   8 Versorgungspunkte 
§   9 Soziale Komponenten
§ 10 Betriebsrente für Hinterbliebene
§ 11 Anpassung der Betriebsrente und Neuberechnung
§ 12 Nichtzahlung und Ruhen der Betriebsrente
§ 13 Erlöschen des Anspruchs auf Betriebsrente

Abschnitt IV Mitarbeiter, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht
versichert sind

§ 14 Sonderregelungen für Mitarbeiter, die in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nicht versichert sind
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Abschnitt V Finanzierung
§ 15 Finanzierungsgrundsätze und zusatzversorgungspflichtiges Entgelt
§ 16 Umlagen
§ 17 Sanierungsgelder
§ 18 Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren
§ 19 Bonuspunkte

Abschnitt VI Verfahren
§ 20 Pflichten der Versicherten und der Betriebsrentenberechtigten
§ 21 Versicherungsnachweise
§ 22 Zahlung und Abfindung
§ 23 Ausschlussfristen
§ 24 Beitragserstattung

Abschnitt VII Zuschüsse des Dienstgebers zu anderen Zukunftssicherungs-
systemen

§ 25 Zuschüsse des Dienstgebers zu anderen Zukunftssicherungssyste-
men

Zweiter Teil Freiwillige Versicherung
§ 26 Freiwillige Versicherung
§ 27 Verfahren

Dritter Teil Übergangs- und Schlussvorschriften

Abschnitt I Übergangsregelungen zur Versicherungspflicht
§ 28 Höherversicherte
§ 29 Von der Pflichtversicherung Befreite

Abschnitt II Übergangsregelungen für die Rentenberechtigten
§ 30 Am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenberechtigte
§ 31 Am 31. Dezember 2001 Versicherungsrentenberechtigte

Abschnitt III Übergangsregelungen für Anwartschaften der Versicherten
§ 32 Grundsätze
§ 33 Höhe der Anwartschaften für am 31. Dezember 2001 schon und am

1. Januar 2002 noch Pflichtversicherte
§ 34 Höhe der Anwartschaften für am 1. Januar 2002 beitragsfrei Versicherte

Abschnitt IV Schlussvorschriften 
§ 35 Sterbegeld
§ 36 Sonderregelungen für die Jahre 2001/2002
§ 37 frei
§ 38 Sonderregelung zu § 26 Abs. 5
§ 39 In-Kraft-Treten
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Anlage 1 frei

Anlage 2 Ausnahmen von der Versicherungspflicht

Anlage 3 Ausnahmen vom und Sonderregelungen zum zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelt

Anlage 4 Versicherungsmathematische Grundsätze für die Bewertung
der Verpflichtungen im Rahmen der versicherungstechnischen
Bilanz

Anlage 5 Altersvorsorgeplan 2001 des öffentlichen Dienstes
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Präambel

I.
Die Versorgungsordnung A regelt die betriebliche Altersversorgung der bei
der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden versicherten Mit-
arbeiter.

II.
1Grundlage für den Anspruch der Mitarbeiter auf Versicherung zum Zwecke
einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung waren zum Stich-
tag 1. Januar 2001 die Regelungen des Tarifvertrages über die Versorgung
der Arbeitnehmer kommunaler Verwaltungen und Betriebe (VersTV-G) vom
6. März 1967 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 2Unbeschadet der Tatsache,
dass die Bayerische Regional-KODA nunmehr mit der Versorgungsordnung A
eine eigenständige kollektivrechtliche Regelung im Bereich der betrieblichen
Altersversorgung schafft, wird auch künftig die größt mögliche Nähe mit den
für die bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden ver-
sicherten Arbeitnehmer der dem Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern
angehörenden Mitglieder geltenden Regelungen beibehalten.

III.
Soweit nicht in der Versorgungsordnung A inhaltlich abweichende oder er-
gänzende Regelungen vorgesehen sind, erhalten die Mitarbeiter Versiche-
rungsleistungen wie bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Ge-
meinden versicherte Arbeitnehmer der dem Kommunalen Arbeitgeberver-
band angehörenden Mitglieder.

IV.
Änderungen in dem für die bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen
Gemeinden versicherten Arbeitnehmer der dem Kommunalen Arbeitgeber-
verband angehörenden Mitglieder geltenden Tarifvertrag werden zum jeweili-
gen Zeitpunkt Bestandteil der Versorgungsordnung A, soweit nicht die Baye-
rische Regional-KODA abweichende oder ergänzende Beschlüsse fasst.

V.
1Die Bayerische Regional-KODA stellt fest und bestätigt, dass die Neurege-
lung der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung, wie sie im
„Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes (Altersvorsorge-TV-Kommunal [ATV-K])“ vom 1. März
2002 sowie der Satzung der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Ge-
meinden in der Fassung vom 25. Juni 2002 zum Ausdruck kommt, Bestand-
teil der Arbeitsverträge der Mitarbeiter im Geltungsbereich des Arbeitsver-
tragsrechts der bayerischen (Erz-)Diözesen ist. 2Die Tarifvertragsparteien des
öffentlichen Dienstes haben sich – auch in Ausfüllung des Beschlusses des
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Bundesverfassungsgerichts vom 22. März 2000 (1 BvR 1136/96) – am
13. November 2001 auf eine grundlegende Reform der Zusatzversorgung
des öffentlichen Dienstes geeinigt, um deren Zukunftsfähigkeit zu sichern;
der Altersvorsorgeplan 2001 vom 13. November 2001 ist dabei Geschäfts-
grundlage des Tarifvertrages. 

3Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird mit Ablauf des 31. Dezember
2000 geschlossen und durch ein Punktemodell ersetzt, in dem entsprechend
den nachfolgenden Regelungen diejenigen Leistungen zugesagt werden, die
sich ergeben würden, wenn eine Gesamt-Beitragsleistung von 4 v.H. des
zusatzversorgungspflichtigen Entgelts vollständig in ein kapitalgedecktes
System eingezahlt würde. 4Das Jahr 2001 wird im Rahmen des Übergangs-
rechts berücksichtigt.

VI.
Bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden kann als Leis-
tung der betrieblichen Altersversorgung auch eine zusätzliche kapitalge-
deckte Altersvorsorge durch eigene Beiträge unter Inanspruchnahme der
steuerlichen Förderungen durchgeführt werden.

Erster Teil
Punktemodell

Abschnitt I
Geltungsbereich

§ 1 Geltungsbereich

Die „Ordnung über die betriebliche Altersversorgung der bei der Bayerischen
Versorgungskammer – Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden
versicherten Mitarbeiter im kirchlichen Dienst – Versorgungsordnung A“ gilt
für die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und Auszubildende (Mitarbeiter), die
unter den Geltungsbereich des Arbeitsvertragsrechts der bayerischen (Erz-)
Diözesen fallen, soweit nicht § 46a oder § 46b ABD Teil A, 1. zur Anwendung
kommt.

Abschnitt II
Versicherung bei der Zusatzversorgungskasse

der bayerischen Gemeinden

§ 2 Pflichtversicherung

(1) 1Die Mitarbeiter sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 mit dem Beginn
des Beschäftigungsverhältnisses bei der Zusatzversorgungskasse der baye-
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rischen Gemeinden zu versichern, wenn sie das 17. Lebensjahr vollendet
haben und vom Beginn der Versicherung bis zur Vollendung des 65. Lebens-
jahres die Wartezeit (§ 6) erfüllen können, wobei frühere Versicherungszeiten,
die auf die Wartezeit angerechnet werden, zu berücksichtigen sind. 

2Die Pflicht zur Versicherung endet mit der Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses.

(2) 1Mitarbeiter mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit an Hochschulen
oder Forschungseinrichtungen, die für ein auf nicht mehr als fünf Jahre be-
fristetes Arbeitsverhältnis eingestellt werden und die bisher keine Pflichtver-
sicherungszeiten in der Zusatzversorgung haben, sind auf ihren schriftlichen
Antrag von der Pflicht zur Versicherung zu befreien. 2Der Antrag ist innerhalb
von zwei Monaten nach Beginn des Arbeitsverhältnisses zu stellen. 3Zuguns-
ten der nach Satz 1 von der Pflichtversicherung befreiten Mitarbeiter werden
Versorgungsanwartschaften auf eine freiwillige Versicherung (entsprechend
§ 26) mit Beiträgen in Höhe der auf den Dienstgeber entfallenden Aufwen-
dungen für die Pflichtversicherung, höchstens jedoch mit 4 v.H. des zusatz-
versorgungspflichtigen Entgelts begründet. 4Wird das Arbeitsverhältnis im
Sinne des Satzes 1 verlängert oder fortgesetzt, beginnt die Pflichtversiche-
rung anstelle der freiwilligen Versicherung mit dem Ersten des Monats, in
dem die Verlängerung oder Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses über fünf
Jahre hinaus vereinbart wurde. 5Eine rückwirkende Pflichtversicherung von
Beginn des Arbeitsverhältnisses an ist ausgeschlossen.

(3) Von der Pflicht zur Versicherung ausgenommen sind die von der
Anlage 2 erfassten Mitarbeiter.

§ 3 Beitragsfreie Versicherung

(1) Die Versicherung bleibt als beitragsfreie Versicherung bestehen, wenn
das Beschäftigungsverhältnis endet.

(2) Die beitragsfreie Versicherung endet bei Eintritt des Versicherungs-
falles, Überleitung der Versicherung auf eine andere Zusatzversorgungsein-
richtung, Tod, Erlöschen der Anwartschaft oder bei Beginn einer erneuten
Pflichtversicherung. 

§ 4 Überleitung der Versicherung

1Die Mitarbeiter, die bei einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung ver-
sichert sind, von der die Versicherung übergeleitet wird, sind verpflichtet, die
Überleitung der Versicherung auf die Zusatzversorgungskasse der baye-
rischen Gemeinden zu beantragen, es sei denn, dass bei der anderen Zu-
satzversorgungseinrichtung Pflicht zur Versicherung besteht oder auch bei
Überleitung der Versicherung keine Pflicht zur Versicherung bei der Zusatz-
versorgungskasse der bayerischen Gemeinden entstünde. 2Das Gleiche gilt
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für die Mitarbeiter, die gegen eine in Satz 1 genannte Zusatzversorgungsein-
richtung Anspruch auf Rente haben, und zwar auch dann, wenn diese Zu-
satzversorgungseinrichtung die Rente weiter gewährt.

Abschnitt III
Betriebsrente

§ 5 Versicherungsfall und Rentenbeginn

1Der Versicherungsfall tritt am Ersten des Monats ein, von dem an der An-
spruch auf gesetzliche Rente wegen Alters als Vollrente bzw. wegen teilwei-
ser oder voller Erwerbsminderung besteht. 2Der Anspruch ist durch Bescheid
des Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuweisen.

3Den in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversicherten, bei denen
der Versicherungsfall nach Satz 1 eingetreten ist und die die Wartezeit nach
§ 6 erfüllt haben, wird auf ihren schriftlichen Antrag von der Zusatzversor-
gungskasse der bayerischen Gemeinden eine Betriebsrente gezahlt. 4Die Be-
triebsrente beginnt – vorbehaltlich des § 12 – mit dem Beginn der Rente aus
der gesetzlichen Rentenversicherung. 

§ 6 Wartezeit

(1) 1Betriebsrenten werden erst nach Erfüllung der Wartezeit von 60 Ka-
lendermonaten gewährt. 2Dabei wird jeder Kalendermonat berücksichtigt, für
den mindestens für einen Tag Aufwendungen für die Pflichtversicherung nach
§§ 16, 18 erbracht wurden. 3Bis zum 31. Dezember 2000 nach dem bisheri-
gen Recht der Zusatzversorgung als Umlagemonate zu berücksichtigende
Zeiten zählen für die Erfüllung der Wartezeit. 4Für die Erfüllung der Wartezeit
werden Versicherungsverhältnisse bei Zusatzversorgungseinrichtungen nach
§ 2 Abs. 1 zusammengerechnet.

(2) 1Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn der Versicherungsfall durch einen
Arbeitsunfall eingetreten ist, der im Zusammenhang mit dem die Pflicht zur
Versicherung begründenden Arbeitsverhältnis steht oder wenn die/der Ver-
sicherte infolge eines solchen Arbeitsunfalls gestorben ist. 2Ob ein Arbeits-
unfall vorgelegen hat, ist durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen Unfall-
versicherung nachzuweisen.

(3) 1In den Fällen des § 7 Abs. 5 des Gesetzes über die Rechtsverhält-
nisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages und entsprechender ge-
setzlicher Vorschriften werden Zeiten einer nach dem Beginn der Pflichtver-
sicherung liegenden Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag, im Euro-
päischen Parlament oder in dem Parlament eines Landes auf die Wartezeit
angerechnet.
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§ 7 Höhe der Betriebsrente

(1) Die monatliche Betriebsrente errechnet sich aus der Summe der bis
zum Beginn der Betriebsrente (§ 5 Satz 4) erworbenen Versorgungspunkte
(§ 8), multipliziert mit dem Messbetrag von 4 Euro.

(2) Die Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt die
Hälfte der Betriebsrente, die sich nach Absatz 1 bei voller Erwerbsminderung
ergeben würde.

(3) Die Betriebsrente mindert sich für jeden Monat, für den der Zugangs-
faktor nach § 77 SGB VI herabgesetzt ist, um 0,3 v.H., höchstens jedoch um
insgesamt 10,8 v.H.

§ 8 Versorgungspunkte

(1) 1Versorgungspunkte ergeben sich 
a) für das zusatzversorgungspflichtige Entgelt (§ 15),
b) für soziale Komponenten (§ 9) und
c) als Bonuspunkte (§ 19).

2Die Versorgungspunkte nach Satz 1 Buchst. a und b werden jeweils zum
Ende des Kalenderjahres bzw. zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses festgestellt und dem Versorgungskonto gutgeschrieben; die
Feststellung und Gutschrift der Bonuspunkte erfolgt zum Ende des folgen-
den Kalenderjahres. 3Versorgungspunkte werden jeweils auf zwei Nachkom-
mastellen unter gemeinüblicher Rundung berechnet.

(2) 1Die Anzahl der Versorgungspunkte für ein Kalenderjahr nach Absatz 1
Satz 1 Buchstabe a ergibt sich aus dem Verhältnis eines Zwölftels des
zusatzversorgungspflichtigen Jahresentgelts zum Referenzentgelt von
1.000 Euro, multipliziert mit dem Altersfaktor (Absatz 3); dies entspricht einer
Beitragsleistung von 4 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 2Bei
einer vor dem 1. Januar 2003 vereinbarten Altersteilzeit auf der Grundlage
des Altersteilzeitgesetzes werden die Versorgungspunkte nach Satz 1 mit
dem 1,8fachen berücksichtigt, soweit sie nicht auf Entgelten beruhen, die in
voller Höhe zustehen.

(3) Der Altersfaktor beinhaltet eine jährliche Verzinsung von 3,25 v.H.
während der Anwartschaftsphase und von 5,25 v.H. während des Renten-
bezuges und richtet sich nach der folgenden Tabelle; dabei gilt als Alter die
Differenz zwischen dem jeweiligen Kalenderjahr und dem Geburtsjahr:
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Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2:

Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenver-
sicherung gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b
des Altersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das zusatzversorgungspflichtige
Entgelt so zu erhöhen, dass sich nach Anwendung von Absatz 2 Satz 2 so
viele Versorgungspunkte ergeben, wie dies dem über den gesetzlichen Min-
destbeitrag erhöhten Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung ent-
spricht.

§ 9 Soziale Komponenten

(1) Für jeden vollen Kalendermonat ohne Arbeitsentgelt, in dem das Ar-
beitsverhältnis wegen einer Elternzeit nach § 15 des Bundeserziehungsgeld-
gesetzes ruht, werden für jedes Kind, für das ein Anspruch auf Elternzeit be-
steht, die Versorgungspunkte berücksichtigt, die sich bei einem zusatzver-
sorgungspflichtigen Entgelt von 500 Euro in diesem Monat ergeben würden. 

(2) 1Bei Eintritt des Versicherungsfalles wegen teilweiser oder voller Er-
werbsminderung vor Vollendung des 60. Lebensjahres werden Pflichtver-
sicherten für jeweils zwölf volle, bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres feh-
lende Kalendermonate so viele Versorgungspunkte hinzugerechnet, wie dies

Alter Alters- Alter Alters- Alter Alters- Alter Alters-
faktor faktor faktor faktor

17 3,1 29 2,1 41 1,5 53 1,0

18 3,0 30 2,0 42 1,4 54 1,0

19 2,9 31 2,0 43 1,4 55 1,0

20 2,8 32 1,9 44 1,3 56 1,0

21 2,7 33 1,9 45 1,3 57 0,9

22 2,6 34 1,8 46 1,3 58 0,9

23 2,5 35 1,7 47 1,2 59 0,9

24 2,4 36 1,7 48 1,2 60 0,9

25 2,4 37 1,6 49 1,2 61 0,9

26 2,3 38 1,6 50 1,1 62 0,8

27 2,2 39 1,6 51 1,1 63 0,8

28 2,2 40 1,5 52 1,1 64 0,8
und älter
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dem Verhältnis von durchschnittlichem monatlichem zusatzversorgungs-
pflichtigem Entgelt der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zum Referenzentgelt entspricht; bei Berechnung des durch-
schnittlichen Entgelts werden Monate ohne zusatzversorgungspflichtiges
Entgelt nicht berücksichtigt. 2Ist in diesem Zeitraum kein zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt angefallen, ist für die Berechnung nach Satz 1 das Entgelt
zugrunde zu legen, das sich als durchschnittliches monatliches zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt im Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn ergeben
hätte.

(3) 1Bei Mitarbeitern, die am 1. Januar 2002 bereits 20 Jahre pflichtversi-
chert sind, werden für jedes volle Kalenderjahr der Pflichtversicherung bis
zum 31. Dezember 2001 mindestens 1,84 Versorgungspunkte berücksichtigt.
2Bei Mitarbeitern, deren Gesamtbeschäftigungsquotient am 31. Dezember
2001 kleiner als 1,0 ist, gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass der
Faktor 1,84 mit dem am 31. Dezember 2001 maßgebenden Gesamtbeschäf-
tigungsquotienten multipliziert wird.

§ 10 Betriebsrente für Hinterbliebene

(1) 1Stirbt eine Versicherte/ein Versicherter, die/der die Wartezeit (§ 6)
erfüllt hat, oder eine Betriebsrentenberechtigte/ein Betriebsrentenberechtig-
ter, hat die hinterbliebene Ehegattin/der hinterbliebene Ehegatte Anspruch
auf eine kleine oder große Betriebsrente für Witwen/Witwer, wenn und so-
lange ein Anspruch auf Witwen-/Witwerrente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung besteht oder bestehen würde, sofern kein Rentensplitting unter
Ehegatten durchgeführt worden wäre. 2Art (kleine/große Betriebsrenten für
Witwen/Witwer), Höhe (prozentualer Bemessungssatz) und Dauer des An-
spruchs richten sich – soweit keine abweichenden Regelungen getroffen sind
– nach den entsprechenden Bestimmungen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung. 3Bemessungsgrundlage der Betriebsrenten für Hinterbliebene ist
jeweils die Betriebsrente, die die Verstorbene/der Verstorbene bezogen hat
oder hätte beanspruchen können, wenn sie/er im Zeitpunkt ihres/seines
Todes wegen voller Erwerbsminderung ausgeschieden wäre. 4Die ehelichen
oder diesen gesetzlich gleichgestellten Kinder der/des Verstorbenen haben
entsprechend den Sätzen 1 bis 3 Anspruch auf Betriebsrente für Voll- oder
Halbwaisen. 

5Der Anspruch ist durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nachzuweisen.

(2) Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer besteht nicht, wenn die
Ehe mit der/dem Verstorbenen weniger als zwölf Monate gedauert hat, es sei
denn, dass nach den besonderen Umständen des Falles die Annahme nicht
gerechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat
war, der Witwe/dem Witwer eine Betriebsrente zu verschaffen.
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(3) 1Betriebsrenten für Witwen/Witwer und Waisen dürfen zusammen den
Betrag der ihrer Berechnung zugrunde liegenden Betriebsrente nicht über-
steigen. 2Ergeben die Hinterbliebenenrenten in der Summe einen höheren
Betrag, werden sie anteilig gekürzt. 3Erlischt eine der anteilig gekürzten Hin-
terbliebenenrenten, erhöhen sich die verbleibenden Hinterbliebenenrenten
vom Beginn des folgenden Monats entsprechend, jedoch höchstens bis zum
vollen Betrag der Betriebsrente der/des Verstorbenen.

§ 11 Anpassung der Betriebsrente und Neuberechnung

(1) Die Betriebsrenten werden, beginnend ab dem Jahr 2002, zum 1. Juli
eines jeden Jahres um 1,0 v.H. dynamisiert.

(2) 1Die Betriebsrente ist neu zu berechnen, wenn bei einer/einem Be-
triebsrentenberechtigten ein neuer Versicherungsfall eintritt und seit der Fest-
setzung der Betriebsrente aufgrund des früheren Versicherungsfalles zusätz-
liche Versorgungspunkte zu berücksichtigen sind. 

2Durch die Neuberechnung wird die bisherige Betriebsrente um den Betrag
erhöht, der sich als Betriebsrente aufgrund der neu zu berücksichtigenden
Versorgungspunkte ergibt; für diese zusätzlichen Versorgungspunkte wird
der Abschlagsfaktor nach § 7 Abs. 3 gesondert festgestellt. 

3Wird aus einer Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung eine Be-
triebsrente wegen voller Erwerbsminderung oder wegen Alters, wird die bis-
her nach § 7 Abs. 2 zur Hälfte gezahlte Betriebsrente voll gezahlt. 4Wird aus
einer Betriebsrente wegen voller Erwerbsminderung eine Betriebsrente we-
gen teilweiser Erwerbsminderung, wird die bisher gezahlte Betriebsrente ent-
sprechend § 7 Abs. 2 zur Hälfte gezahlt. 5Die Sätze 1 und 2 sind entspre-
chend anzuwenden, wenn zusätzliche Versorgungspunkte zu berücksichti-
gen sind. 

6Für Hinterbliebene gelten die Sätze 3 und 4 entsprechend.

§ 12 Nichtzahlung und Ruhen der Betriebsrente

(1) 1Die Betriebsrente wird von dem Zeitpunkt an nicht gezahlt, von dem
an die Rente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach
§ 100 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 2 SGB VI endet. 2Die Be-
triebsrente ist auf Antrag vom Ersten des Monats an wieder zu zahlen, für den
der/dem Rentenberechtigten die Rente wegen Alters aus der gesetzlichen
Rentenversicherung wieder geleistet wird. 

(2) Ist der Versicherungsfall wegen voller oder teilweiser Erwerbsminde-
rung eingetreten und wird die Rente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung wegen Hinzuverdienstes nicht oder nur zu einem Anteil gezahlt, wird
auch die Betriebsrente nicht oder nur in Höhe eines entsprechenden Anteils
gezahlt. 
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(3) Die Betriebsrente ruht, solange die Rente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung ganz oder teilweise versagt wird.

(4) Die Betriebsrente ruht ferner, solange die/der Berechtigte ihren/seinen
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt außerhalb eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union hat und trotz Aufforderung der Zusatzversorgungs-
kasse der bayerischen Gemeinden keine Empfangsbevollmächtigte/keinen
Empfangsbevollmächtigten im Inland bestellt.

(5) Die Betriebsrente ruht ferner in Höhe des Betrages des für die Zeit
nach dem Beginn der Betriebsrente gezahlten Krankengeldes aus der
gesetzlichen Krankenversicherung, soweit dieses nicht nach § 96a Abs. 3
SGB VI auf eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung anzurechnen
oder bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung dem Träger der Kran-
kenversicherung zu erstatten ist.

(6) Für Hinterbliebene gelten die Vorschriften der gesetzlichen Rentenver-
sicherung über das Zusammentreffen von Rente und Einkommen entspre-
chend mit der Maßgabe, dass eventuelle Freibeträge sowie das Einkommen,
das auf die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung angerechnet
wird, unberücksichtigt bleiben.

§ 13 Erlöschen des Anspruchs auf Betriebsrente

(1) Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt mit dem Ablauf des Monats,
a) in dem die/der Betriebsrentenberechtigte gestorben ist oder
b) für den Rente nach § 43 bzw. § 240 SGB VI letztmals gezahlt worden ist

oder
c) der dem Monat vorangeht, von dessen Beginn an die Zusatzversorgungs-

einrichtung, zu der die Versicherung übergeleitet worden ist, zur Zahlung
der Betriebsrente verpflichtet ist.

(2) 1Der Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer erlischt im Übrigen
mit dem Ablauf des Monats, in dem die Witwe/der Witwer geheiratet hat. 2Für
das Wiederaufleben der Betriebsrente für Witwen/Witwer gilt § 46 Abs. 3
SGB VI entsprechend.

Abschnitt IV
Mitarbeiter, die in der gesetzlichen Rentenversicherung

nicht versichert sind

§ 14 Sonderregelungen für Mitarbeiter, die in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nicht versichert sind

1Für Mitarbeiter, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert
sind, gelten die §§ 2 bis 13 entsprechend. 2Soweit auf Regelungen des
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Rechts der gesetzlichen Rentenversicherung Bezug genommen wird, ist die
jeweilige Regelung so entsprechend anzuwenden, wie dies bei unterstellter
Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung der Fall wäre. 3Bei
Anwendung des § 5 sind dabei anstelle der Versicherungszeiten in der ge-
setzlichen Rentenversicherung die Pflichtversicherungszeiten in der Zusatz-
versorgung zu berücksichtigen. 

4Die teilweise oder volle Erwerbsminderung ist durch einen von der Zusatz-
versorgungskasse der bayerischen Gemeinden zu bestimmenden Facharzt
nachzuweisen. 5Die Betriebsrente ruht, solange sich die Betriebsrentenbe-
rechtigten trotz Verlangens der Zusatzversorgungskasse der bayerischen
Gemeinden innerhalb einer von dieser zu setzenden Frist nicht fachärztlich
untersuchen lassen oder das Ergebnis der Untersuchung der Zusatzversor-
gungskasse der bayerischen Gemeinden nicht vorlegen. 6Der Anspruch auf
Betriebsrente erlischt mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem
der/dem Berechtigten die Entscheidung der Zusatzversorgungskasse der
bayerischen Gemeinden über das Erlöschen des Anspruchs wegen Wegfalls
der Erwerbsminderung zugegangen ist.

Abschnitt V
Finanzierung

§ 15 Finanzierungsgrundsätze und zusatzversorgungspflichtiges Entgelt

(1) 1Die Finanzierung der Pflichtversicherung wird von der Zusatzversor-
gungskasse der bayerischen Gemeinden eigenständig geregelt. 2Nach den
Möglichkeiten der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden
kann die Umlagefinanzierung schrittweise durch eine kapitalgedeckte Finan-
zierung abgelöst werden (Kombinationsmodell). 

(2) 1Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist, soweit sich aus Anlage 3
nichts anderes ergibt, der steuerpflichtige Arbeitslohn. 2Wird Altersteilzeit
nach dem 31. Dezember 2002 vereinbart, ist zusatzversorgungspflichtiges
Entgelt während der Altersteilzeitarbeit das 1,8fache der Bezüge nach § 4 der
Regelung der Altersteilzeitarbeit (ABD Teil C, 13.), soweit es nicht in voller
Höhe zusteht.

(3) 1Durch Regelung der Bayerischen Regional-KODA kann für ein Mit-
glied der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden, das sich in
einer wirtschaftlichen Notlage befindet, für die Pflichtversicherung geregelt
werden, dass für die Zusage von Leistungen für die Dauer von bis zu drei
Jahren bis zu einer Mindesthöhe von 2 v.H. von der nach § 8 Abs. 2 zuge-
sagten Leistung abgewichen werden kann. 2Entsprechend der Verminderung
der Leistungszusage für die bei dem Mitglied beschäftigten Pflichtversicher-
ten reduziert sich für das Mitglied insoweit die zu tragende Umlagebelastung
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bzw. der zu zahlende Beitrag an die Zusatzversorgungskasse der bayeri-
schen Gemeinden. 3Die Feststellung der wirtschaftlichen Notlage wird durch
die Bayerische Regional-KODA getroffen. 4Die Regelung kann durch Be-
schluss der Bayerischen Regional-KODA über die in Satz 1 genannte Dauer
verlängert werden.

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2:

Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenver-
sicherung gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b
des Altersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das zusatzversorgungspflichtige
Entgelt nach Absatz 2 Satz 2 entsprechend zu erhöhen.

§ 16 Umlagen

(1) 1Von der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden festge-
setzte monatliche Umlagen in Höhe eines bestimmten Vomhundertsatzes
des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts der Mitarbeiter (Umlagesatz) führt
der Dienstgeber – ggf. einschließlich des vom Mitarbeiter zu tragenden Um-
lage-Beitrags – an die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden
ab. 2Die Umlage-Beiträge der Mitarbeiter behält der Dienstgeber von deren
Arbeitsentgelt ein. 3Bei Pflichtversicherten bleiben die am 1. November 2001
geltenden Vomhundertsätze für die Erhebung der Umlage-Beiträge bei der
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden maßgebend.

(2) 1Der Dienstgeber hat die auf ihn entfallende Umlage bis zu einem Be-
trag von monatlich 89,48 Euro pauschal zu versteuern, solange die Pau-
schalversteuerung rechtlich möglich ist.

2Soweit bei dem Dienstgeber die nach § 40 b Abs. 2 EStG zulässige Durch-
schnittsberechnung Anwendung findet, bleibt diese erhalten, solange sie
rechtlich möglich ist.

(3) 1Die auf die Umlage entfallenden Pflichtversicherungszeiten und die
daraus erworbenen Versorgungspunkte sind von der Zusatzversorgungs-
kasse der bayerischen Gemeinden auf einem personenbezogenen Versor-
gungskonto zu führen (Versorgungskonto I); umfasst sind auch Aufwendun-
gen und Auszahlungen. 2Das Weitere regelt die Satzung der Zusatzversor-
gungskasse der bayerischen Gemeinden.

Protokollerklärung:

Für den Fall, dass  die pauschal versteuerte Umlage über den am 1. Januar
2001 geltenden Umfang hinaus in der Sozialversicherung beitragspflichtig
werden sollte, wird die Bayerische Regional-KODA unverzüglich Verhand-
lungen aufnehmen mit dem Ziel, ein dem Zweck der Pauschalversteuerung
entsprechendes Ergebnis zu erreichen.
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§ 17 Sanierungsgelder

(1) 1Zur Deckung des infolge der Schließung des Gesamtversorgungs-
systems und des Wechsels vom Gesamtversorgungssystem zum Punkte-
modell zusätzlichen Finanzbedarfs, der über die am 1. November 2001 je-
weils geltende Umlage hinausgeht, erhebt die Zusatzversorgungskasse der
bayerischen Gemeinden vom Dienstgeber Sanierungsgelder. 2Diese Sanie-
rungsgelder sind kein steuerpflichtiger Arbeitslohn.

(2) Sanierungsgelder kommen nicht in Betracht, wenn der am 1. Novem-
ber 2001 jeweils gültige Umlagesatz weniger als 4 v.H. des zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelts betragen hat.

§ 18 Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren

(1) Soweit die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden für
die Pflichtversicherung Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren von höchstens
4 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhebt, trägt diese der
Dienstgeber.

(2) Die Beiträge im Sinne des Absatzes 1 einschließlich der darauf ent-
fallenden Erträge sind von der Zusatzversorgungskasse der bayerischen
Gemeinden auf einem gesonderten personenbezogenen Versorgungskonto
getrennt von den sonstigen Einnahmen zu führen (Versorgungskonto II).

(3) Die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kapitalanlagen sind
gesondert zu führen und zu verwalten.

§ 19 Bonuspunkte

(1) 1Die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden stellt jähr-
lich bis zum Jahresende für das vorangegangene Geschäftsjahr fest, in
welchem Umfang aus verbleibenden Überschüssen (Absatz 2) Bonuspunkte
(§ 8 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c) vergeben werden können. 2Bonuspunkte nach
Satz 1 kommen in Betracht für die am Ende des laufenden Geschäftsjahres
Pflichtversicherten sowie für die zum gleichen Zeitpunkt beitragsfrei Ver-
sicherten, die eine Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten erfüllt
haben. 3Über die Vergabe von Bonuspunkten entscheidet das zuständige
Gremium der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden auf Vor-
schlag des Verantwortlichen Aktuars der Zusatzversorgungskasse der
bayerischen Gemeinden. 4Grundlage für die Feststellung und Entscheidung
ist eine auf anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen (An-
lage 4) beruhende und durch den Verantwortlichen Aktuar erstellte fiktive ver-
sicherungstechnische Bilanz für die Verpflichtungen gegenüber den Pflicht-
versicherten und den beitragsfrei Versicherten mit erfüllter Wartezeit von 120
Umlage-/Beitragsmonaten. 5Soweit eine Kapitaldeckung vorhanden ist, wer-
den dabei die tatsächlich erzielten Kapitalerträge veranschlagt. 6Soweit keine
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Kapitaldeckung vorhanden ist, wird die durchschnittliche laufende Verzin-
sung der zehn nach der Bilanzsumme größten Pensionskassen gemäß dem
zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Bilanz nach Satz 4 jeweils aktuellen Ge-
schäftsbericht des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen bzw.
der Nachfolgebehörde zugrunde gelegt.

(2) 1Ergibt die fiktive versicherungstechnische Bilanz einen Überschuss,
wird dieser Überschuss um den Aufwand für soziale Komponenten nach § 9
und um die Verwaltungskosten der Zusatzversorgungskasse der bayerischen
Gemeinden vermindert und nach Maßgabe des Absatzes 1 verwendet; so-
weit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden für die fiktive Verzinsung
nach Absatz 1 Satz 6 als Verwaltungskosten 2 v.H. dieser fiktiven Zinserträge
berücksichtigt. 2Ergibt die versicherungstechnische Bilanz eine Unter-
deckung, wird diese vorgetragen. 3Einzelheiten werden in den Ausführungs-
bestimmungen zur Satzung der Zusatzversorgungskasse der bayerischen
Gemeinden geregelt.

Abschnitt VI

Verfahren

§ 20 Pflichten der Versicherten und der Betriebsrentenberechtigten

(1) Der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden sind alle für
die Prüfung des Anspruchs auf Betriebsrente notwendigen Angaben zu
machen und die erforderlichen Nachweise beizubringen. 

(2) Kommen Betriebsrentenberechtigte der Verpflichtung nach Absatz 1
nicht nach, kann die Betriebsrente zurückbehalten werden.

(3) Vereinbarungen mit Dritten über die Abtretung, Verpfändung oder Be-
leihung eines Anspruchs auf Betriebsrente sind vorbehaltlich zwingender ge-
setzlicher Vorschriften gegenüber dem Dienstgeber und der Zusatzversor-
gungskasse der bayerischen Gemeinden unwirksam.

(4) Ist der Versicherungsfall durch ein Verhalten Dritter verursacht worden,
sind Schadensersatzansprüche, soweit rechtlich zulässig, bis zur Höhe des
Brutto-Betrages der Betriebsrente an die Zusatzversorgungskasse der
bayerischen Gemeinden abzutreten; soweit die Abtretung nicht erfolgt oder
die zur Durchsetzung des Anspruchs erforderlichen Nachweise nicht vorge-
legt werden, kann die Betriebsrente zurückbehalten werden.

(5) 1Ohne Rechtsgrund gezahlte Betriebsrenten sind in Höhe ihrer Brutto-
Beträge zurückzuzahlen. 2Haben Versicherte oder Betriebsrentenberechtigte
ihre Pflichten nach Absatz 1 verletzt, können sie sich nicht auf den Wegfall
der Bereicherung berufen.



462

§ 21 Versicherungsnachweise

(1) 1Pflichtversicherte erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres
bzw. bei Beendigung der Pflichtversicherung einen Nachweis über ihre bisher
insgesamt erworbene Anwartschaft auf Betriebsrente wegen Alters nach § 7.
2Dabei ist neben der Anwartschaft auch die Zahl der Versorgungspunkte und
der Messbetrag anzugeben. 3Im Falle der Kapitaldeckung sind zusätzlich die
steuerrechtlich vorgeschriebenen Angaben zu beachten. 4Der Nachweis ist
mit einem Hinweis auf die Ausschlussfrist nach Absatz 2 zu versehen. 5Wird
der Nachweis im Zusammenhang mit der Beendigung der Pflichtversiche-
rung erbracht, ist er um den Hinweis zu ergänzen, dass die aufgrund der
Pflichtversicherung erworbene Anwartschaft bis zum erneuten Beginn der
Pflichtversicherung bzw. bis zum Eintritt des Versicherungsfalles nicht dyna-
misiert wird, wenn die Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten nicht er-
füllt ist. 6Das Weitere regelt die Satzung der Zusatzversorgungskasse der
bayerischen Gemeinden.

(2) 1Die Mitarbeiter können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs
Monaten nach Zugang des Nachweises nach Absatz 1 gegenüber ihrem
Dienstgeber schriftlich beanstanden, dass die vom Dienstgeber zu entrich-
tenden Beiträge oder die zu meldenden Entgelte nicht oder nicht vollständig
an die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden abgeführt oder
gemeldet wurden. 2Beanstandungen in Bezug auf die ausgewiesenen Bonus-
punkte sind innerhalb der Ausschlussfrist des Satzes 1 schriftlich unmittelbar
gegenüber der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden zu er-
heben.

§ 22 Zahlung und Abfindung

(1) 1Die Betriebsrenten werden monatlich im Voraus auf ein Girokonto der
Betriebsrentenberechtigten innerhalb eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union überwiesen. 2Die Kosten der Überweisung auf ein Konto im
Inland, mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift, trägt die Zusatzversor-
gungskasse der bayerischen Gemeinden.

3Besteht der Betriebsrentenanspruch nicht für einen vollen Kalendermonat,
wird der Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt.

(2) Die Satzung der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden
kann vorsehen, dass Betriebsrenten, die einen Monatsbetrag von bis zu
30 Euro nicht überschreiten, abgefunden werden. 

§ 23 Ausschlussfristen

1Der Anspruch auf Betriebsrente für einen Zeitraum, der mehr als zwei Jahre
vor dem Ersten des Monats liegt, in dem der Antrag bei der Zusatzversor-
gungskasse der bayerischen Gemeinden eingegangen ist, kann nicht mehr
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geltend gemacht werden (Ausschlussfrist). 2Dem Antrag steht eine Mitteilung
der/des Berechtigten gleich, die zu einem höheren Anspruch führt. 3Die Be-
anstandung, die mitgeteilte laufende monatliche Betriebsrente, eine Renten-
nachzahlung, eine Abfindung, eine Beitragserstattung oder eine Rückzahlung
sei nicht oder nicht in der mitgeteilten Höhe ausgezahlt worden, ist nur
schriftlich und innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr zulässig; die
Frist beginnt bei laufenden Betriebsrenten mit dem Ersten des Monats, für
den die Betriebsrente zu zahlen ist, im Übrigen mit dem Zugang der Mittei-
lung über die entsprechende Leistung.
4Auf die Ausschlussfrist ist in der Mitteilung über die Leistung hinzuweisen.

§ 24 Beitragserstattung

(1) 1Die beitragsfrei Versicherten, die die Wartezeit (§ 6) nicht erfüllt haben,
können bis zur Vollendung ihres 67. Lebensjahres die Erstattung der von
ihnen getragenen Beiträge beantragen. 2Der Antrag auf Beitragserstattung
gilt für alle von den Versicherten selbst getragenen Beiträge und kann nicht
widerrufen werden. 3Rechte aus der Versicherung für Zeiten, für die Beiträge
erstattet werden, erlöschen mit der Antragstellung. 4Die Beiträge werden
ohne Zinsen erstattet.

(2) 1Sterben Versicherte nach Antragstellung, aber vor Beitragserstattung,
gehen die Ansprüche auf die Hinterbliebenen über, die betriebsrentenberech-
tigt sind. 2Mit der Zahlung an einen der Hinterbliebenen erlischt der Anspruch
der übrigen Berechtigten gegen die Zusatzversorgungskasse der bayeri-
schen Gemeinden.

(3) Beiträge im Sinne dieser Vorschrift sind
a) die für die Zeit vor dem 1. Januar 1978 entrichteten Pflichtbeiträge ein-

schließlich der Mitarbeiteranteile an den Erhöhungsbeträgen,
b) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1977 entrichteten Mitarbeiter-

anteile an den Erhöhungsbeträgen,
c) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1998 entrichteten Umlage-

Beiträge der Mitarbeiter. 

Abschnitt VII
Zuschüsse des Dienstgebers

zu anderen Zukunftssicherungssystemen

§ 25 Zuschüsse des Dienstgebers zu anderen Zukunftssicherungssystemen

(1) 1Für Mitarbeiter, die als Mitglieder einer berufständischen Versicherung
von der Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind,
richtet sich die Beteiligung des Dienstgebers am Beitrag zur berufständi-
schen Versorgungseinrichtung nach § 172 Abs. 2 SGB VI.
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2Pflichtversicherte, die nach § 231 Abs. 1 oder § 231a SGB VI von der Ver-
sicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit und freiwil-
lig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind oder die für sich
und ihre Hinterbliebenen eine (befreiende) Lebensversicherung abgeschlos-
sen haben oder die freiwillig im Versorgungswerk der Presse versichert sind,
erhalten von ihrem Dienstgeber auf schriftlichen Antrag für jeden Kalender-
monat, für den ihnen Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zu-
stehen, einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Betrages, der zu zahlen wäre,
wenn sie in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert wären, höchs-
tens jedoch die Hälfte des Beitrages.

3Mitarbeiter, die freiwilliges Mitglied des Versorgungswerkes der Presse sind
und die antragsgemäß (Anlage 2 Satz 2) von der Pflicht zur Versicherung in
einer Zusatzversorgungseinrichtung befreit wurden, erhalten auf ihren Antrag
für die Zeit, für die ohne die Befreiung die Pflicht zur Versicherung bestünde
und für die ihnen Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zuste-
hen, einen zweckgebundenen Zuschuss zu ihren Beiträgen zur Versicherung
im Versorgungswerk der Presse. 4Der Zuschuss beträgt die Hälfte des Bei-
trages, höchstens jedoch 4 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.

5Die Zuschüsse nach den Sätzen 1 und 2 dürfen insgesamt den Betrag nicht
übersteigen, den der Dienstgeber zu zahlen hätte, wenn die Mitarbeiter in der
gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert wären.

(2) Im Falle der freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung behält der Dienstgeber den von den Mitarbeitern zu tragenden Teil
des Beitrages von deren Bezügen ein und führt den Beitrag nach der Verord-
nung über die Zahlung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung
ab.

(3) 1Verfügen die Mitarbeiter ohne vorherige Zustimmung des Dienst-
gebers durch Abtretung und Verpfändung über ihre Lebensversicherung oder
über die sich aus dem Zuschuss nach Absatz 1 Satz 3 ergebende Anwart-
schaft, wird der Zuschuss nach Absatz 1 Satz 2 bzw. Satz 3 nicht gewährt.
2Der Zuschuss wird bis zu der in Absatz 1 bestimmten Höhe auch gewährt,
wenn im Beitrag Mehrbeträge für Versicherungsleistungen bei Eintritt der
vollen oder teilweisen Erwerbsminderung enthalten sind.

Zweiter Teil

Freiwillige Versicherung

§ 26 Freiwillige Versicherung

(1) 1Den Pflichtversicherten wird die Möglichkeit eröffnet, durch Entrich-
tung eigener Beiträge unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung bei



465

der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden nach deren Sat-
zungsvorschriften eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge im Rah-
men der betrieblichen Altersversorgung aufzubauen. 2Nach Beendigung der
Pflichtversicherung kann die freiwillige Versicherung – unabhängig davon, ob
eine steuerliche Förderung möglich ist – längstens bis zum Eintritt des Ver-
sicherungsfalles (§ 5) fortgesetzt werden. 3Die Fortsetzung ist innerhalb einer
Ausschlussfrist von drei Monaten nach Beendigung der Pflichtversicherung
zu beantragen.

(2) 1Die eigenen Beiträge der Pflichtversicherten zur freiwilligen Versiche-
rung werden entsprechend deren schriftlicher Ermächtigung vom Dienstge-
ber aus dem Arbeitsentgelt an die Zusatzversorgungskasse der bayerischen
Gemeinden abgeführt. 2Der Dienstgeber schuldet auch in Anbetracht von
Absatz 5 keine eigenen Beiträge.

(3) 1Die freiwillige Versicherung kann in Anlehnung an das Punktemodell
als Höherversicherung erfolgen. 2Wahlweise kann sie auch durch fondsge-
bundene Rentenversicherung erfolgen, sofern die Zusatzversorgungskasse
der bayerischen Gemeinden Entsprechendes anbietet. 3Unbeschadet etwai-
ger von der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden übernom-
mener Zinsgarantien, haftet der Dienstgeber nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG
nur für den Erhalt der eingezahlten Beiträge, soweit sie nicht rechnungsmäßig
für einen biometrischen Risikoausgleich verbraucht wurden. 

4Das Nähere regelt die Satzung der Zusatzversorgungskasse der bayeri-
schen Gemeinden.

(4) 1Die Mitarbeiter behalten ihre Anwartschaft, wenn ihr Arbeitsverhältnis
vor Eintritt des Versicherungsfalles (§ 5) endet. 2Eine Abfindung ist ausge-
schlossen. 3Eine Erstattung von Beiträgen kann die Satzung der Zusatzver-
sorgungskasse der bayerischen Gemeinden zulassen. 4Die Mitarbeiter kön-
nen jedoch verlangen, dass der Barwert ihrer Anwartschaft auf eine andere
Zusatzversorgungseinrichtung, auf die die bisherige Pflichtversicherung nach
§ 4 übergeleitet wird, oder auf ein Versorgungssystem einer überstaatlichen
Einrichtung, mit der ein entsprechendes Abkommen besteht, zu übertragen
ist, wenn die Versorgungszusage des neuen Arbeitgebers eine dem übertra-
genen Barwert wertmäßig entsprechende Zusage auf lebenslange Altersvor-
sorge umfasst. 5Besteht bei einem Arbeitgeberwechsel die Pflichtversiche-
rung bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden fort, kann
verlangt werden, dass die Versorgungszusage des neuen Arbeitgebers eine
dem Barwert der bisherigen Anwartschaften wertmäßig entsprechende Zu-
sage auf lebenslange Altersvorsorge umfasst. 6Das Verlangen ist nur inner-
halb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses möglich. 7Mit der Versorgungszusage durch den neuen Arbeit-
geber erlischt die Verpflichtung des früheren Dienstgebers.
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(5) Der Dienstgeber kann zu einer freiwilligen Versicherung der Mitarbeiter
eigene Beiträge außerhalb einer Entgeltumwandlung leisten; Absätze 2 bis 4
gelten entsprechend.

§ 27 Verfahren

(1) Die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden hat die Bei-
träge, die im Rahmen der freiwilligen Versicherung entrichtet werden, ein-
schließlich der Erträge auf einem gesonderten personenbezogenen Versiche-
rungskonto getrennt von den sonstigen Einnahmen zu führen; umfasst sind
auch Aufwendungen und Auszahlungen.

(2) 1Die freiwillige Versicherung wird in einem eigenen Abrechnungsver-
band geführt. 2Die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kapital-
anlagen sind gesondert zu führen und zu verwalten.

(3) 1Die freiwillig Versicherten erhalten jeweils nach Ablauf des Kalender-
jahres sowie bei Beendigung der freiwilligen Versicherung einen Nachweis
mit den steuerlich vorgeschriebenen Angaben bzw. soweit keine steuerliche
Förderung möglich ist, über die Höhe der geleisteten Beiträge sowie über Art
und Umfang der bisher erworbenen Anwartschaften. 2Eine unterbliebene
oder nicht vollständige Abführung der Beiträge an die Zusatzversorgungs-
kasse der bayerischen Gemeinden kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist
von sechs Monaten nach Zugang des Nachweises beanstandet werden. 3Im
Übrigen gelten die §§ 20, 21 und 22 Abs. 1 entsprechend.

Dritter Teil
Übergangs- und Schlussvorschriften

Abschnitt I
Übergangsregelungen zur Versicherungspflicht

§ 28 Höherversicherte

1Die Mitarbeiter, deren zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung im
Wege der Höherversicherung bis 31. Dezember 1997 durchgeführt wurde,
sind weiterhin nicht zu versichern. 2Der Dienstgeber zahlt einen Zuschuss zur
Verwendung für eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung von
66,47 Euro monatlich.

§ 29 Von der Pflichtversicherung Befreite

(1) Mitarbeiter, die am 31. Dezember 1966 im Arbeitsverhältnis gestanden
haben, nach der zwischen ihrem Dienstgeber und der Zusatzversorgungsein-
richtung bestehenden Mitgliedschafts-/Beteiligungsvereinbarung nicht zu
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versichern waren und die keinen Antrag auf Versicherung bei dem Dienst-
geber gestellt haben, bleiben weiterhin von der Pflicht zur Versicherung be-
freit. 

(2) Mitarbeiter, deren zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung
im Wege der Versicherung bei einem Lebensversicherungsunternehmen
durchgeführt worden ist und die keinen Antrag auf Versicherung nach der im
§ 39 Abs. 3 aufgeführten Regelung über eine zusätzliche Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung (ABD Teil C, 3a) gestellt haben, sind – entsprechend
den bis zum In-Kraft-Treten dieser Versorgungsordnung geltenden Rege-
lungen – weiterhin nicht bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen
Gemeinden zu versichern.

Abschnitt II

Übergangsregelungen für die Rentenberechtigten

§ 30 Am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenberechtigte

(1) Die Versorgungsrenten, die sich ohne Berücksichtigung von Nicht-
zahlungs- und Ruhensregelungen ergeben, und die Ausgleichsbeträge nach
dem bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Zusatzversorgungsrecht werden
für die am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenberechtigten und versor-
gungsrentenberechtigten Hinterbliebenen zum 31. Dezember 2001 festge-
stellt. 

(2) 1Die nach Absatz 1 festgestellten Versorgungsrenten werden vorbe-
haltlich des Satzes 3 als Besitzstandsrenten weitergezahlt und entsprechend
§ 11 Abs.1 dynamisiert. 2Die abbaubaren Ausgleichsbeträge werden jeweils
in Höhe des Dynamisierungsgewinns abgebaut; die nicht abbaubaren Aus-
gleichsbeträge werden nicht dynamisiert. 3Die am Tag vor In-Kraft-Treten
dieser Versorgungsordnung geltenden Regelungen über die Nichtzahlung
und das Ruhen sind entsprechend anzuwenden.

(3) Es gelten folgende Maßgaben:

a) 1Für Neuberechnungen gilt § 11 Abs. 2 mit der Maßgabe, dass zusätzliche
Versorgungspunkte nach Satz 2 zu berücksichtigen sind. 2Soweit noch
Zeiten vor dem 1. Januar 2002 zu berücksichtigen sind, wird eine Start-
gutschrift entsprechend den §§ 32 bis 34 berechnet; übersteigt der hier-
nach festgestellte Betrag den Betrag, der sich als Versorgungsrente am
31. Dezember 2001 ergeben hat bzw. ohne Nichtzahlungs- und Ruhens-
regelungen ergeben hätte, wird die Differenz durch den Messbetrag geteilt
und dem Versorgungskonto (§ 8 Abs. 1) als Startgutschrift gutgeschrieben.

b) § 10 Abs. 3 und die §§ 12 bis 14 sowie 20 bis 23 gelten entsprechend.
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c) 1Hat die Versorgungsrente vor dem 1. Januar 2002 geendet und besteht
die Möglichkeit einer erneuten Rentengewährung, ist die Versorgungs-
rente, die sich unter Außerachtlassung von Nichtzahlungs- und Ruhens-
regelungen und ohne Berücksichtigung eines Ausgleichsbetrages (Ab-
satz 1) am 31. Dezember 2001 ergeben hätte, durch den Messbetrag zu
teilen und als Startgutschrift auf dem Versorgungskonto (§ 8 Abs.1) gutzu-
schreiben; im Übrigen gelten in diesen Fällen die Vorschriften des Punkte-
modells. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherungsfall vor dem
1. Januar 2002 eingetreten ist, die Versorgungsrente jedoch erst nach dem
1. Januar 2002 beginnen würde.

(4) Stirbt eine unter Absatz 1 fallende Versorgungsrentenberechtigte/ein
unter Absatz 1 fallender Versorgungsrentenberechtigter, gelten die Vorschrif-
ten des Punktemodells für Hinterbliebene entsprechend.

§ 31 Am 31. Dezember 2001 Versicherungsrentenberechtigte

(1) Für Versicherungsrentenberechtigte und versicherungsrentenberech-
tigte Hinterbliebene, deren Versicherungsrente spätestens am 31. Dezember
2001 begonnen hat, wird die am 31. Dezember 2001 maßgebende Versiche-
rungsrente festgestellt. 

(2) Die nach Absatz 1 festgestellten Versicherungsrenten werden als Be-
sitzstandsrenten weitergezahlt und entsprechend § 11 Abs. 1 dynamisiert.

(3) § 30 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Leistungen nach der am Tag vor In-Kraft-
Treten dieser Versorgungsordnung geltenden Sonderregelung für Mitarbei-
ter im Beitrittsgebiet (§ 66a VersTV-G) und für Betriebsrenten nach § 18
BetrAVG, die spätestens am 31. Dezember 2001 begonnen haben, entspre-
chend.

Abschnitt III
Übergangsregelungen für Anwartschaften der Versicherten

§ 32 Grundsätze

(1) 1Für die Versicherten werden die Anwartschaften (Startgutschriften)
nach dem am 31. Dezember 2000 geltenden Recht der Zusatzversorgung
entsprechend den §§ 33 und 34 ermittelt. 2Die Anwartschaften nach Satz 1
werden in Versorgungspunkte umgerechnet, indem der Anwartschaftsbetrag
durch den Messbetrag von 4 Euro geteilt wird; sie werden dem Versorgungs-
konto (§ 8 Abs.1) ebenfalls gutgeschrieben. 

(2) 1Das Jahr 2001 wird entsprechend dem Altersvorsorgeplan 2001
berücksichtigt; dies gilt auch für im Jahr 2001 eingetretene Rentenfälle. 2Ist
der Versicherungsfall der teilweisen oder vollen Erwerbsminderung im Jahr
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2001 eingetreten, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die zusatzversorgungs-
rechtliche Umsetzung der Neuregelungen im gesetzlichen Erwerbsminde-
rungsrecht aus dem 38. Änderungs-TV zum VersTV-G vom 31. Oktober 2001
zu berücksichtigen ist.

(3) Soweit in den §§ 33, 34 und 38 auf Vorschriften des bis zum 31. De-
zember 2000 geltenden Zusatzversorgungsrechts verwiesen wird, erfolgt
dies durch Benennung der bisherigen entsprechenden Vorschriften des
VersTV-G.

(4) 1Für die Berechnung der Anwartschaften sind, soweit jeweils erforder-
lich, die Rechengrößen (Entgelt, Gesamtbeschäftigungsquotient, Steuerta-
belle, Sozialversicherungsbeiträge, Familienstand u.a.) vom 31. Dezember
2001 maßgebend; soweit gesamtversorgungsfähiges Entgelt zu berücksich-
tigen ist, ergibt sich dieses aus den entsprechenden Kalenderjahren vor dem
1. Januar 2002; dabei bleibt die Dynamisierung zum 1. Januar 2002 un-
berücksichtigt. 2Für die Rentenberechnung nach § 18 Abs. 2 BetrAVG ist das
am 31. Dezember 2001 geltende Rentenrecht maßgebend (Anlage 4 Nr. 5
Satz 2).

(5) 1Beanstandungen gegen die mitgeteilte Startgutschrift sind innerhalb
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Zugang des Nachweises der
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden schriftlich unmittelbar
gegenüber der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden zu er-
heben. 2Auf die Ausschlussfrist ist in dem Nachweis hinzuweisen.

§ 33 Höhe der Anwartschaften für am 31. Dezember 2001 schon und am
1. Januar 2002 noch Pflichtversicherte

(1) 1Die Anwartschaften der am 31. Dezember 2001 schon und am
1. Januar 2002 noch Pflichtversicherten berechnen sich nach § 18 Abs. 2
BetrAVG, soweit sich aus Absatz 2 nichts anderes ergibt. 2Satz 1 gilt ent-
sprechend für Mitarbeiter, die nach den am 31. Dezember 2000 geltenden
Vorschriften der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden als
pflichtversichert gelten.

(2) 1Für Mitarbeiter im Tarifgebiet West, die am 1. Januar 2002 das 55. Le-
bensjahr vollendet haben (rentennahe Jahrgänge), ist Ausgangswert für die
bis zum 31. Dezember 2001 in der Zusatzversorgung (Gesamtversorgung)
erworbene Anwartschaft die Versorgungsrente, die sich unter Beachtung
der Maßgaben des § 32, insbesondere unter Berücksichtigung der Min-
destgesamtversorgung (§ 23 Abs. 4 VersTV-G) und des § 47 Abs. 4 Satz 2
VersTV-G, für die Berechtigte/den Berechtigten bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls am 31. Dezember 2001, frühestens jedoch zum Zeitpunkt der Voll-
endung des 63. Lebensjahres ergeben würde. 2Von diesem Ausgangswert ist
der Betrag abzuziehen, den die Versicherten aus dem Punktemodell bis zur
Vollendung des 63. Lebensjahres vor Berücksichtigung des Abschlags noch
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erwerben könnten, wenn für sie zusatzversorgungspflichtige Entgelte in Höhe
des gesamtversorgungsfähigen Entgelts gezahlt würden. 3Sind am 31. De-
zember 2001 die Voraussetzungen für die Berücksichtigung des § 65g Abs.3
VersTV-G erfüllt, berechnet sich der Versorgungsvomhundertsatz nach dieser
Vorschrift mit der Maßgabe, dass nach § 65 g Abs. 3 Buchst. a VersTV-G ab-
zuziehende Monate die Monate sind, die zwischen dem 31. Dezember 1991
und dem Ersten des Monats liegen, der auf die Vollendung des 63. Lebens-
jahres folgt. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten für Mitarbeiter, die am 31. Dezember
2001 eine Rente für schwerbehinderte Menschen beanspruchen könnten,
wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits das 60. Lebensjahr vollendet hätten,
entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 63. Lebensjahres das
entsprechende, für sie individuell frühestmögliche Eintrittsalter in die ab-
schlagsfreie Rente für schwerbehinderte Menschen maßgeblich ist.

(3) Für Pflichtversicherte, die vor dem 14. November 2001 Altersteilzeit
oder einen Vorruhestand vereinbart haben, gilt Absatz 2 entsprechend mit
der Maßgabe, dass an die Stelle des 63. Lebensjahres das vereinbarte Ende
des Altersteilzeitverhältnisses bzw. in den Fällen des Vorruhestandes das
Alter tritt, zu dem nach der Vorruhestandsvereinbarung die Rente beginnen
würde.

(4) 1Für die Berechnung der Startgutschrift nach Absatz 2 ist die Renten-
auskunft des gesetzlichen Rentenversicherungsträgers zum Stichtag 31. De-
zember 2001 nach Durchführung einer Kontenklärung maßgebend. 2Die
Pflichtversicherten haben, sofern sie nicht bereits über eine Rentenauskunft
aus dem Jahr 2001 verfügen, bis zum 30. September 2002 eine Rentenaus-
kunft zu beantragen und diese unverzüglich der Zusatzversorgungskasse der
bayerischen Gemeinden zu übersenden. 3Sofern die Rentenauskunft aus von
den Pflichtversicherten zu vertretenden Gründen bis zum 31. Dezember 2003
nicht beigebracht wird, wird die Startgutschrift nach Absatz 1 berechnet. 4Bei
Vorliegen besonderer Gründe kann die Zusatzversorgungskasse der bayeri-
schen Gemeinden eine angemessene Fristverlängerung gewähren. 5Soweit
bis zum 31. Dezember 2002 bereits ein bestands- oder rechtskräftiger Ren-
tenbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegt, ist – abweichend
von Satz 1 – dieser Grundlage für die Berechnung nach Absatz 2. 

(5) 1Für die Zeit bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres werden Entgelt-
punkte in Höhe des jährlichen Durchschnitts der in dem Zeitraum vom 1. Ja-
nuar 1999 bis 31. Dezember 2001 tatsächlich aus Beitragszeiten erworbenen
Entgeltpunkte in Ansatz gebracht. 2Bei Pflichtversicherten, die nicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind, wird der anzurechende
Bezug nach der bisher geltenden Regelung berücksichtigt; Zuschüsse wer-
den in Höhe des jährlichen Durchschnitts der in der Zeit vom 1. Januar 1999
bis 31. Dezember 2001 tatsächlich gemeldeten Zuschüsse in Ansatz ge-
bracht. 3Ist in den Jahren 1999 bis 2001 kein zusatzversorgungspflichtiges
Entgelt bezogen worden, ist gesamtversorgungsfähiges Entgelt das zusatz-
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versorgungspflichtige Entgelt, das sich ergeben hätte, wenn für den gesam-
ten Monat Dezember 2001 eine Beschäftigung vorgelegen hätte. 4Sind in den
Jahren 1999 bis 2001 keine Entgeltpunkte erworben worden, ist für die
Ermittlung der Entgeltpunkte das rentenversicherungspflichtige Entgelt maß-
gebend, das im Monat Dezember 2001 bezogen worden wäre, wenn wäh-
rend des gesamten Monats eine Beschäftigung vorgelegen hätte; für die
Ermittlung der Zuschüsse gilt dies entsprechend. 

(6) 1Für die Berechnung der Startgutschrift nach Absatz 1 und 2 haben die
Pflichtversicherten bis zum 31. Dezember 2002 ihrem Dienstgeber den Fami-
lienstand am 31. Dezember 2001 (§ 23 Abs. 2 c Satz 1 Buchst. a und b
VersTV-G.) mitzuteilen. 2Der Dienstgeber hat die Daten an die Zusatzversor-
gungskasse der bayerischen Gemeinden zu melden. 

(7) Für die Dynamisierung der Anwartschaften gilt § 19.

§ 34 Höhe der Anwartschaften für am 1. Januar 2002 beitragsfrei Ver-
sicherte

(1) 1Die Startgutschriften der am 1. Januar 2002 beitragfrei Versicherten
werden nach der am 31. Dezember 2001 geltenden Versicherungsrenten-
berechnung ermittelt. 2Für die Dynamisierung der Anwartschaften gilt § 19.

(2) 1Für Mitarbeiter, für die § 66 a VersTV-G gilt, findet Absatz 1 mit der
Maßgabe Anwendung, dass die Startgutschriften nur nach § 47 Abs. 4
VersTV-G berechnet werden und dass der Berechnung das Entgelt zugrunde
zu legen ist, das bei Pflichtversicherung in den letzten fünf Jahren vor Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses zusatzversorgungspflichtig gewesen wäre.
2Für Mitarbeiter nach Satz 1 gilt die Wartezeit als erfüllt.

(3) Für die freiwillig Weiterversicherten gilt Absatz 1 entsprechend.

Abschnitt IV
Schlussvorschriften

§ 35 Sterbegeld

1Sterbegeld wird bei Fortgeltung des bisherigen Rechts Anspruchsberechtig-
ten unter Berücksichtigung des am 31. Dezember 2001 maßgebenden Ge-
samtbeschäftigungsquotienten in folgender Höhe gezahlt für Sterbefälle

im Jahr 2002 1.535 Euro,
im Jahr 2003 1.500 Euro,
im Jahr 2004 1.200 Euro,
im Jahr 2005 900 Euro,
im Jahr 2006 600 Euro,
im Jahr 2007 300 Euro.

2Ab dem Jahr 2008 entfällt das Sterbegeld.
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§ 36 Sonderregelungen für die Jahre 2001/2002

(1) Anstelle von § 2 Abs. 2 und des Satzes 1 der Anlage 2 finden bis zum
31. Dezember 2002 der § 4 Abs. 3 und § 5 Abs. 1 bis 3 VersTV-G weiterhin
Anwendung.

(2) Soweit bis zum 31. Dezember 2002 zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt entsprechend § 7 VersTV-G gemeldet wurde, hat es dabei sein Be-
wenden.

(3) Soweit bis zum 31. Dezember 2002 Beiträge im Sinne des § 25 ent-
sprechend den Vorschriften des VersTV-G gezahlt wurden, hat es dabei sein
Bewenden.

§ 37 frei

§ 38 Sonderregelung zu § 26 Abs. 5
1Abweichend von § 26 Absatz 5 gilt für Mitarbeiter, für die am 31. Dezember
2001 schon und am 1. Januar 2002 noch eine zusätzliche Umlage nach § 7
Abs. 4 VersTV-G gezahlt wurde, Folgendes: Soweit das monatliche zusatz-
versorgungspflichtige Entgelt die Summe aus Endgrundvergütung und Fami-
lienzuschlag einer/eines kinderlos verheirateten Angestellten der Vergütungs-
gruppe I BAT (VKA) bzw. BAT-O (VKA) – jährlich einmal einschließlich der Zu-
wendung, wenn die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter eine zusatzversorgungs-
pflichtige Zuwendung erhält – übersteigt, ist zusätzlich eine Umlage in Höhe
von 9 v.H. des übersteigenden Betrages vom Dienstgeber zu zahlen. 2Die
sich daraus ergebenden Versorgungspunkte sind zu verdreifachen.

§ 39 In-Kraft-Treten

(1) 1Diese Versorgungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 Abs. 2 am 1. Januar 2003 mit der Maß-
gabe in Kraft, dass er nur für nach dem 31. Dezember 2002 begründete
Arbeitsverhältnisse Anwendung findet.

(2) frei

(3) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Versorgungsordnung tritt – unbescha-
det des § 36 – die Regelung über eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung (ABD Teil C, 3a.) außer Kraft.

(4) frei



473

Anlage 1

frei

Anlage 2

Ausnahmen von der Versicherungspflicht

1Von der Pflicht zur Versicherung sind Mitarbeiter ausgenommen, die

a) bis zum Beginn der Mitgliedschaft ihres Dienstgebers bei der Zusatz-
versorgungskasse der bayerischen Gemeinden nach einer kollektivrecht-
lichen Regelung, einer Ruhelohnordnung oder einer entsprechenden Bestim-
mung für den Fall der Dienstunfähigkeit oder des Erreichens einer Alters-
grenze eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf eine vom Dienstgeber zu
gewährende lebenslängliche Versorgung und Hinterbliebenenversorgung auf
der Grundlage des nach der Regelung ruhegeldfähigen Arbeitsentgelts und
der Dauer der Dienstjahre, Betriebszugehörigkeit oder dgl. haben oder

b) eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf lebenslängliche Versor-
gung nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften oder Grundsät-
zen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen mindestens in
Höhe der beamtenrechtlichen Mindestversorgungsbezüge haben und denen
Hinterbliebenenversorgung gewährleistet ist oder

c) für das von dieser Versorgungsordnung erfasste Arbeitsverhältnis auf-
grund gesetzlicher, kollektivrechtlicher oder vertraglicher Vorschrift einer an-
deren Zusatzversorgungseinrichtung (Versorgungsanstalt der deutschen
Bühnen, Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester, Bahnversiche-
rungsanstalt Abteilung B oder einer gleichartigen Versorgungseinrichtung)
angehören müssen oder

d) aufgrund kollektivrechtlicher Regelung, Arbeitsvertrages, der Satzung
der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden oder der Satzung
einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung, von der Versicherungen über-
geleitet werden, von der Pflicht zur Versicherung befreit worden sind, oder

e) bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen oder der Versor-
gungsanstalt der deutschen Kulturorchester freiwillig weiterversichert sind,
und zwar auch dann, wenn diese freiwillige Weiterversicherung später als drei
Monate nach Beginn des Arbeitsverhältnisses endet, oder

f) Rente wegen Alters nach §§ 35 bis 40 bzw. §§ 236 bis 238 SGB VI als
Vollrente erhalten oder erhalten haben oder bei denen der Versicherungsfall
der Betriebsrente wegen Alters (§ 5) bei einer Zusatzversorgungseinrichtung,
von der Überleitungen (§ 4) erfolgen, eingetreten ist, oder
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g) frei

h) mit Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu einem ausländischen System
der sozialen Sicherung nicht der Pflichtversicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung unterliegen und sich dort auch nicht freiwillig versichert
haben oder

i) ihre Rentenanwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung
oder einem sonstigen Alterssicherungssystem auf ein Versorgungssystem
der europäischen Gemeinschaften oder ein Versorgungssystem einer euro-
päischen Einrichtung (z.B. Europäisches Patentamt, Europäisches Hoch-
schulinstitut, Eurocontrol) übertragen haben, oder

j) im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV geringfügig beschäftigt sind.

2Auf ihren beim Dienstgeber schriftlich zu stellenden Antrag sind Mitarbeiter,
solange sie freiwilliges Mitglied des Versorgungswerks der Presse sind, nicht
zu versichern; wird der Antrag spätestens zwölf Monate nach Beginn der
Pflicht zur Versicherung gestellt, gilt die Pflichtversicherung als nicht entstan-
den.

Protokollerklärung zu Satz 1 Buchst. a:

Eine Anwartschaft im Sinne des Satzes 1 Buchst. a besteht auch dann, wenn
nach der Versorgungsordnung, der Ruhelohnordnung oder der entsprechen-
den Bestimmung ein Anspruch erst nach Ablauf einer Wartezeit entstehen
kann und die Mitarbeiter bei normalem Verlauf des Arbeitslebens die Warte-
zeit noch erfüllen können.
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Anlage 3

Ausnahmen vom und Sonderregelungen zum zusatzversorgungspflichtigen
Entgelt

1Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt sind

a) Bestandteile des Arbeitsentgelts, die auf einer Verweisung auf be-
amtenrechtliche Vorschriften beruhen, soweit die beamtenrechtlichen Be-
züge nicht ruhegehaltfähig sind, sowie Bestandteile des Arbeitsentgelts, die
durch kollektivrechtliche Regelung, Dienstvereinbarung oder Arbeitsvertrag
ausdrücklich als nicht zusatzversorgungspflichtig bezeichnet sind,

b) Aufwendungen des Dienstgebers für eine Zukunftssicherung des Mit-
arbeiters,

c) Krankengeldzuschüsse,

d) einmalige Zahlungen (z. B. Zuwendungen, Urlaubsabgeltungen), die
aus Anlass der Beendigung, des Eintritts des Ruhens oder nach der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden,

Protokollerklärung zu Buchst. d:

Die Teilzuwendung, die dem Mitarbeiter, der mit Billigung seines bisherigen
Dienstgebers zu einem anderen Dienstgeber des kirchlichen oder Arbeitge-
ber des öffentlichen Dienstes übertritt, der seine Mitarbeiter/Arbeitnehmer
bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden oder bei einer
anderen Zusatzversorgungseinrichtung, zu der die Versicherungen überge-
leitet werden, versichert, gezahlt wird, ist zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt.

e) einmalige Zahlungen (z. B. Zuwendungen) insoweit, als bei ihrer Be-
rechnung Zeiten berücksichtigt sind, für die keine Umlagen/Beiträge für
laufendes zusatzversorgungspflichtiges Entgelt zu entrichten sind,

f) vermögenswirksame Leistungen, Jubiläumszuwendungen,

g) Sachbezüge, die während eines Zeitraumes gewährt werden, für den
kein laufendes zusatzversorgungspflichtiges Entgelt zusteht,

h) geldwerte Vorteile, die steuerlich als Arbeitslohn gelten,

i) geldliche Nebenleistungen wie Ersatz von Werbungskosten (z.B. Auf-
wendungen für Werkzeuge, Berufskleidung, Fortbildung) sowie Zuschüsse
z.B. zu Fahr-, Heizungs-, Wohnungs-, Essens-, Kontoführungskosten,

k) Mietbeiträge an Mitarbeiter mit Anspruch auf Trennungsgeld (Tren-
nungsentschädigung),

l) Schulbeihilfen,
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m) einmalige Zuwendungen anlässlich des Erwerbs eines Diploms einer
Verwaltungs- oder Wirtschaftsakademie,

n) Prämien im Rahmen des behördlichen oder betrieblichen Vorschlags-
wesens,

o) Erfindervergütungen,

p) Kassenverlustentschädigungen (Mankogelder, Fehlgeldentschädigun-
gen),

q) Einkünfte, die aus ärztlichen Liquidationserlösen zufließen

r) einmalige Unfallentschädigungen,

s) Aufwandsentschädigungen; reisekostenähnliche Entschädigungen;
Entgelte aus Nebentätigkeiten; Tantiemen, Provisionen, Abschlussprämien
und entsprechende Leistungen; einmalige und sonstige nicht laufend monat-
lich gezahlte über- oder außertarifliche Leistungen,

t) Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit.

2Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist ferner der Teil des steuerpflich-
tigen Arbeitsentgelts, der nach Anwendung des Satzes 1 den 2,5fachen Wert
der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung übersteigt; wenn eine zusatzversorgungspflichtige Zuwendung
gezahlt wird, ist der vorgenannte Wert jährlich einmal im Monat der Zahlung
der Zuwendung zu verdoppeln.

3Haben Mitarbeiter für einen Kalendermonat oder für einen Teil eines Kalen-
dermonats Anspruch auf Krankengeldzuschuss – auch wenn dieser wegen
der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt
wird –, gilt für diesen Kalendermonat als zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt der Urlaubslohn (zuzüglich eines etwaigen Sozialzuschlages) bzw. die
Urlaubsvergütung für die Tage, für die Anspruch auf Lohn, Vergütung,
Urlaubslohn, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge besteht. 4In diesem
Kalendermonat geleistete einmalige Zahlungen sind neben dem Urlaubslohn
bzw. der Urlaubsvergütung nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt.

5Für Mitarbeiter, die zur Übernahme von Aufgaben der Entwicklungshilfe im
Sinne des § 1 Entwicklungshelfergesetz vom 18. Juni 1969 in der jeweils
geltenden Fassung ohne Arbeitsentgelt beurlaubt sind, hat der Dienstgeber
für die Zeit der Beurlaubung Umlagen an die Zusatzversorgungskasse der
bayerischen Gemeinden abzuführen, wenn der Träger der Entwicklungshilfe
die Umlagen erstattet. 6Für die Bemessung der Umlagen gilt als zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt das Entgelt, von dem nach § 166 Abs. 1 Nr. 4
SGB VI die Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung zu berechnen
sind. 
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Anlage 4 

Versicherungsmathematische Grundsätze für die Bewertung der Verpflich-
tungen im Rahmen der versicherungstechnischen Bilanz

1. Bewertungsgegenstand

Bewertet werden die Verpflichtungen nach dem Stande vom Bilanzstichtag
(= Inventurstichtag). Bereits feststehende allgemeine Leistungsveränderun-
gen, die erst nach dem Stichtag wirksam werden, bleiben unberücksichtigt. 

2. Bewertungsmethode

Es wird der versicherungsmathematische Barwert der Verpflichtungen nach
dem Grundsatz der Einzelbewertung ermittelt.

3. Rechnungsgrundlagen

Als biometrische Rechnungsgrundlagen dienen die Richttafeln 1998 von
Klaus Heubeck. Als Altersgrenze ist die Vollendung des 65. Lebensjahres in
Ansatz zu bringen. 

Der Rechnungszins beträgt 3,25 % in der Zeit bis zum Eintritt eines Versor-
gungsfalles und 5,25 % nach Eintritt eines Versorgungsfalles. 

4. Verwaltungskostenrückstellung

Eine Verwaltungskostenrückstellung wird nicht gebildet.

5. Sonstiges

Solange die den Besitzstand abbildenden Versorgungspunkte noch nicht
ermittelt sind, werden die anzurechnenden Sozialversicherungsrenten nach
dem steuerlichen Näherungsverfahren in Ansatz gebracht. Der in diesem Ver-
fahren anzusetzende Korrekturfaktor wird einheitlich für alle Berechtigten auf
0,9086 festgesetzt, Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze sind nach dem
Stande vom 31.12.2001 zu berücksichtigen. 
Ein nach Feststellung der den Besitzstand abbildenden Versorgungspunkte
ermittelten Unterschiedsbetrag gegenüber dem vorläufigen Bewertungs-
ansatz bleibt bei der Ermittlung des Überschusses unberücksichtigt.
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Anlage 5

Altersvorsorgeplan 2001 des öffentlichen Dienstes

Dieser Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gilt einheitlich für die Tarifgebiete
Ost und West

1. Ablösung des Gesamtversorgungssystems

1.1 Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird mit Ablauf des 31.12.
2000 geschlossen und durch das Punktemodell ersetzt. Zur juristischen Be-
wertung vgl. Anlage 1.

1.2 Auf ein Zurückfallen der Renten und Anwartschaften auf den Stand
des Jahres 2000 wird verzichtet.

1.3 Durch den Systemwechsel erhalten die Arbeitnehmer die Möglichkeit,
eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung durch eigene Beiträge
unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung aufzubauen (Riester-
Rente). Diese Möglichkeit soll auch bei den Zusatzversorgungskassen eröff-
net werden.

Die Möglichkeit der Entgeltumwandlung besteht derzeit – einheitlich für alle
Arbeitnehmer – nicht; die Tarifvertragsparteien geben sich eine Verhand-
lungszusage für eine tarifvertragliche Regelung zur Entgeltumwandlung.

1.4 Die Umlagefinanzierung wird auch nach Systemwechsel beibehalten.
Sie kann schrittweise nach den Möglichkeiten der einzelnen Zusatzversor-
gungskassen durch Kapitaldeckung abgelöst werden (Kombinationsmodell). 

2. Punktemodell

2.1 Die Leistungsbemessung erfolgt nach dem Punktemodell. Es werden
diejenigen Leistungen zugesagt, die sich ergeben würden, wenn eine Ge-
samt-Beitragsleistung von 4 v.H. vollständig in ein kapitalgedecktes System
eingezahlt würde.

2.2 Soweit eine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden die tatsächlich er-
zielten Kapitalerträge veranschlagt. 

Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, wird jährlich die laufende Verzin-
sung der zehn größten Pensionskassen gemäß jeweils aktuellem Geschäfts-
bericht des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen (bzw. Nach-
folgeeinrichtung) zugrunde gelegt. 

Überschüsse werden wie bei einer Pensionskasse festgestellt. Von diesen
Überschüssen werden nach Abzug der Verwaltungskosten (soweit fiktiv:
2 v.H.) vorrangig die sozialen Komponenten und dann Bonuspunkte finan-
ziert.
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Soziale Komponenten sind:
a) Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten

(vgl. Textziffer 2.5) 
b) Kindererziehungszeiten

Berücksichtigung eines Beitrages von 20 Euro pro Monat pro Kind für die
Dauer der gesetzlichen Erziehungszeit (ohne Beschäftigung).

c) Übergangsregelung für alle Versicherten mit einer Mindestpflichtversiche-
rungszeit von 20 Jahren die monatlich weniger als 3.600 DM brutto verdie-
nen. Ihre erworbenen Anwartschaften werden festgestellt und ggf. auf
mindestens 0,8 Versorgungspunkte für jedes volle Kalenderjahr der Pflicht-
versicherung angehoben (Einbeziehung des Beschäftigungsquotienten).

2.3 Die als Anlage beigefügte Tabelle kommt zur Anwendung. Diese Ta-
belle basiert auf folgenden Parametern:
Ein Zinssatz entsprechend § 2 der Deckungsrückstellungsverordnung von
derzeit 3,25 v.H. vor Eintritt des Versorgungsfalls wird zugrunde gelegt. Nach
Eintritt des Versorgungsfalls gilt ein Zinssatz von 5,25 v.H. Bei Änderungen
des Verordnungs-Zinssatzes gilt dieser bis zum Wirksamwerden einer ent-
sprechenden tarifvertraglichen Anpassung fort. Die versicherungsmathema-
tischen Berechnungen basieren auf den Richttafeln 1998 von Klaus Heubeck.

2.4 Die Versicherungsfälle entsprechen denen in der gesetzlichen Renten-
versicherung (Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten, Hinterbliebenenren-
ten). Bei teilweiser Erwerbsminderung wird die Hälfte des Betrages gezahlt,
der bei voller Erwerbsminderung zustünde.
Abschläge werden für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme der
Rente (wie gesetzliche Rentenversicherung) in Höhe von 0,3 v.H. erhoben;
höchstens jedoch insgesamt 10,8 v.H.

2.5 Bei Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten vor Vollendung
des 60. Lebensjahres werden Versorgungspunkte hinzugerechnet. Für ein
Referenzentgelt wird für jedes Kalenderjahr vor Vollendung des 60. Lebens-
jahres je ein Versorgungspunkt hinzugerechnet.

2.6 Von den Verpflichtungen zur Beitragszahlung in der Textziffer 2.1 die-
ses Tarifvertrages kann bis zu einer Mindesthöhe von 2 v.H. für die Dauer von
bis zu drei Jahren im Rahmen eines landesbezirklichen Tarifvertrages ab-
gewichen werden, wenn sich der Betrieb in einer wirtschaftlichen Notlage
befindet. Die Feststellung der wirtschaftlichen Notlage wird durch eine pari-
tätisch besetzte Kommission der Tarifvertragsparteien getroffen.
Die Regelung kann verlängert werden.

2.7 Entgelte aus Altersteilzeit werden in Höhe des vereinbarten Entgelts
mindestens jedoch mit 90 v.H. des vor Beginn der Altersteilzeit maßgeben-
den Wertes berücksichtigt (wie nach bisherigem Recht). Fälle des Vorruhe-
standes werden wie nach altem Recht behandelt. 
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3. Übergangsrecht

3.1 Die Höhe der laufenden Renten und der Ausgleichsbeträge wird zum
31.12.2001 festgestellt.

3.2 Die laufenden Renten werden als Besitzstandsrenten weitergezahlt.
Die abbaubaren Ausgleichsbeträge werden in Höhe des Dynamisierungs-
gewinns abgebaut.

3.3 Die Besitzstandsrenten und die Neurenten werden beginnend mit dem
Jahr 2002 jeweils zum 1.7. eines Jahres bis 2007 mit 1 v.H. jährlich dynami-
siert.

3.4 Die Anwartschaften der am 31.12.2001 schon und am 1.1.2002 noch
pflichtversicherten Arbeitnehmer werden wie folgt berechnet:

3.4.1 Es gelten die Berechnungsvorgaben des § 18 Abs. 2 BetrAVG. Der da-
nach festgestellte Betrag wird in Versorgungspunkte unter Berücksichtigung
eines Zinssatzes von 3,25 umgerechnet und in das Punktemodell transferiert.
Die transferierten Versorgungspunkte nehmen an der Dynamisierung nach
Ziffer 2.2 teil.

3.4.2 Für Arbeitnehmer im Tarifgebiet West, die am 1.1.2002 das 55. Lebens-
jahr vollendet haben (rentennahe Jahrgänge), gilt folgende Besitzstandsrege-
lung: Auf der Grundlage des am 31.12.2000 geltenden Rechts der Zusatzver-
sorgung ist Ausgangswert für die Bemessung des in das Punktemodell zu
transferierenden Betrages die individuell bestimmte Versorgungsrente im
Alter von 63 (bei Behinderten Alter entsprechend gesetzlicher Rentenver-
sicherung) unter Berücksichtigung der Mindestgesamtversorgung und des
§ 44a VBL-Satzung bzw. entsprechende Versorgungsregelung; die gesetz-
liche Rente ist nach persönlichen Daten anzurechnen; von diesem nach den
Bemessungsgrößen per 31.12.2001 einmalig ermittelten Ausgangswert ist
die aus dem Punktemodell noch zu erwerbende Betriebsrente abzuziehen;
die Differenz ist die Besitzstandsrente; sie wird in Versorgungspunkte umge-
rechnet und in das Punktemodell transferiert.

3.4.3 Textziffer 3.4.2 gilt entsprechend für solche Arbeitnehmer, die im Jahre
2001 das 55. Lebensjahr vollendet und vor In-Kraft-Treten des Tarifvertrages
Altersteilzeit bzw. Vorruhestand vereinbart haben.

3.5 Die im bisherigen Versorgungssystem erworbenen Anwartschaften
von Arbeitnehmern, die am 1.1.2002 nicht mehr pflichtversichert sind und die
eine unverfallbare Anwartschaft haben, werden entsprechend der bisherigen
Versicherungsrentenberechnung festgestellt, transferiert und nicht dynami-
siert.
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4. Finanzierung

4.1 Jede Kasse regelt ihre Finanzierung selbst.

Zusätzlicher Finanzbedarf über die tatsächliche Umlage des Jahres 2001 hinaus
(Stichtag 1.11.2001) – mindestens jedoch ab Umlagesatz von 4 v.H. – wird
durch steuerfreie, pauschale Sanierungsgelder gedeckt.

Im Tarifgebiet West verbleibt es bei den von den Arbeitnehmern bei Zusatz-
versorgungskassen geleisteten Beiträgen.

4.2 Für die VBL-West gilt:

Ab 2002 betragen die Belastungen der Arbeitgeber 8,45 v.H. Dies teilt sich
auf in eine steuerpflichtige, mit 180 DM/Monat pauschal versteuerte Umlage
von 6,45 v.H. und steuerfreie pauschale Sanierungsgelder von 2,0 v.H., die
zur Deckung eines Fehlbetrags im Zeitpunkt der Schließung dienen sollen.

Ab 2002 beträgt der aus versteuertem Einkommen zu entrichtende Umlage-
beitrag der Arbeitnehmer 1,41 v.H.

4.3 Die Verteilung der Sanierungsgelder auf Arbeitgeberseite bestimmt
sich nach dem Verhältnis der Entgeltsumme aller Pflichtversicherten zu-
züglich der neunfachen Rentensumme aller Renten zu den entsprechenden
Werten, die einem Arbeitgeberverband bzw. bei Verbandsfreien, den einzel-
nen Arbeitgebern zuzurechnen sind; ist ein verbandsfreier Arbeitgeber einer
Gebietskörperschaft mittelbar oder haushaltsmäßig im Wesentlichen zuzu-
ordnen, wird dieser bei der Gebietskörperschaft einbezogen. 

Arbeitgebern, die seit dem 1. November 2001 durch Ausgliederung ent-
standen sind, sind zur Feststellung der Verteilung der Sanierungszuschüsse
Renten in dem Verhältnis zuzurechnen, das dem Verhältnis der Zahl der
Pflichtversicherten des Ausgegliederten zu der Zahl der Pflichtversicherten
des Ausgliedernden zum 01.11.2001 entspricht.

4.4 Bei abnehmendem Finanzierungsbedarf für die laufenden Ausgaben
werden die übersteigenden Einnahmen – getrennt und individualisierbar –
zum Aufbau einer Kapitaldeckung eingesetzt. 

5. Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass mit diesem Tarifver-
trag das Abwandern von Betrieben oder Betriebsteilen aus den Zusatzver-
sorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes verhindert wird.

Während der Laufzeit des Tarifvertrages überprüfen die Tarifvertragsparteien,
ob es zu signifikanten Abwanderungen aus einzelnen Zusatzversorgungsein-
richtungen gekommen ist. Sie beauftragen einen Gutachter, die Gründe für
eventuelle Abwanderungen darzustellen. Dies gilt auch für den Tarifvertrag
über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der Um-
gestaltung der Bundeswehr.

6. Laufzeit des Tarifvertrages bis zum 31.12.2007.
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Anlage 1 zum Altersvorsorgeplan 2001

Juristische Zulässigkeit des rückwirkenden Systemwechsels zum 31.12.2000
(Arbeitskreis 2)

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der rückwirkende Wechsel
vom Gesamtversorgungssystem in ein Punktemodell zum 1.1.2001 verfas-
sungsrechtlich zulässig ist. Dies gilt auch für den Transfer der am 31.12.2000
bestehenden Anwartschaften.

Für das Jahr 2001 ist aus verwaltungstechnischen Gründen eine Ein-
führungsphase für das neue System vorgesehen, in der sich Anwartschaften
technisch weiterhin nach den Berechnungsmethoden des alten Systems fort-
entwickeln. Diese für die Betroffenen günstige Übergangsregelung liegt in der
Normsetzungsbefugnis der Tarifvertragsparteien. 

Seit dem Ergebnis der Tarifrunde 2000 konnte niemand auf den Fortbestand
des bisherigen Versorgungssystems vertrauen und deshalb davon ausgehen,
dass dieses unverändert bestehen bleiben würde.

Sollte ein Bundesgericht abschließend feststellen, dass Arbeitnehmern oder
Versorgungsempfängern mit Vordienstzeiten (Beschäftigungen außerhalb
des öffentlichen Dienstes) im neuen System im Hinblick auf den Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts vom 22.03.2000 (1 BvR 1136/96) höhere
als die überführten Ansprüche zustehen, werden den Berechtigten diese
Ansprüche auch dann rückwirkend erfüllt, wenn sie sie nicht vor der neuen
Entscheidung geltend gemacht haben.
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Anlage 2 zum Altersvorsorgeplan 2001

Rentenformel im Punktemodell ohne Zwischenschaltung eines Regelbei-
trages und bei Überschussanteilen in Form von beitragslosen Versorgungs-
punkten

Die Rentenhöhe ist abhängig von der gesamten Erwerbsbiografie im öffent-
lichen Dienst. In jedem Beschäftigungsjahr t werden Versorgungspunkte VPt
erworben. Die Höhe der Versorgungspunkte ergibt sich aus der Formel:

VPt = Et / RE x Tabx

Ggf. wird VPt aus Überschüssen erhöht.

Darin bedeuten
VPt Versorgungspunkt für das Jahr t
Et Entgelt des Versicherten im Jahr t
RE Referenzentgelt
Tabx Tabellenwert für das Alter x des Versicherten im Jahr t

Im Versorgungsfall ergibt sich die Rente nach der Formel

Rente = [ Summe aller VPt] x Messbetrag

Der Messbetrag beträgt 0,4 % des Referenzentgeltes.

x Tabx x Tabx x Tabx x Tabx

17 3,1 29 2,1 41 1,5 53 1,0

18 3,0 30 2,0 42 1,4 54 1,0

19 2,9 31 2,0 43 1,4 55 1,0

20 2,8 32 1,9 44 1,3 56 1,0

21 2,7 33 1,9 45 1,3 57 0,9

22 2,6 34 1,8 46 1,3 58 0,9

23 2,5 35 1,7 47 1,2 59 0,9

24 2,4 36 1,7 48 1,2 60 0,9

25 2,4 37 1,6 49 1,2 61 0,9

26 2,3 38 1,6 50 1,1 62 0,8

27 2,2 39 1,6 51 1,1 63 0,8

28 2,2 40 1,5 52 1,1 64 0,8
und älter
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3b. Ordnung über die betriebliche Altersversorgung der bei der
SELBSTHILFE, Pensionskasse der Caritas VVaG versicherten Mitar-
beiter im kirchlichen Dienst

– Versorgungsordnung B –

in der Fassung vom 1. Januar 2003

§ 1 Geltungsbereich

Die „Ordnung über die betriebliche Altersversorgung der bei der SELBST-
HILFE, Pensionskasse der Caritas VVaG versicherten Mitarbeiter im kirchli-
chen Dienst – Versorgungsordnung B“ gilt für die unter den Geltungsbereich
des Arbeitsvertragsrechts der bayerischen (Erz-)Diözesen fallenden Mitarbei-
ter, soweit für diese nicht vorrangig eine Versicherungspflicht nach der „Ord-
nung über die betriebliche Altersversorgung der bei der Bayerischen Versor-
gungskammer – Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden versi-
cherten Mitarbeiter im kirchlichen Dienst – Versorgungsordnung A“ besteht.

§ 2 Versicherungspflicht

(1) Der Versicherungspflicht unterliegt vom Beginn des Arbeits- und Aus-
bildungsverhältnisses an der Mitarbeiter, wenn er das 17. Lebensjahr vollen-
det hat. Eine Versicherungspflicht besteht nicht, soweit im Arbeitsvertrags-
recht der bayerischen (Erz-)Diözesen für bestimmte Personengruppen kol-
lektivrechtlich ausdrücklich Ausnahmen vorgesehen sind.

(2) Ausgenommen von der Versicherungspflicht ist ein Mitarbeiter,

a) der aus der gesetzlichen Rentenversicherung Altersrente als Vollrente oder
Rente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung erhält,

b) frei

c) der nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegt,

d) dessen Dienstgeber ihm bereits vor dem 01.04.2000 eine dieser Regelung
gleichwertige zusätzliche Altersversorgung gewährt hat,1)

e) der Mitglied des Versorgungswerks der Presse oder einer sonstigen be-
rufsständischen Versorgungseinrichtung ist.

1) „Gleichwertig“ ist eine zusätzliche Altersversorgung, wenn der Beitrag des Dienstgebers in der
Höhe entsprechend § 4 Abs. 2 entrichtet wird und das zusatzversorgungspflichtige Arbeits-
entgelt gem. § 4 Abs. 3 zugrunde gelegt wird.
Bestehende zusätzliche Altersversorgungen, die die Erfordernisse gem. Unterabs. 1 nicht er-
füllen, sind zum 01.04.2000 an diese Erfordernisse anzupassen, soweit die rechtlichen Mög-
lichkeiten bestehen.
Werden von Dienstgebern, die ihren Mitarbeitern vor dem 01.04.2000 eine zusätzliche Alters-
versorgung im Sinne des § 2 Abs. 2d) gewähren, ab 01.04.2000 weitere Mitarbeiter neu ein-
gestellt, so sind diese nach der Versorgungsordnung B zu versichern.



485

§ 3 Versicherung

Die betriebliche Altersversorgung erfolgt durch Abschluss einer Zusatz-
rentenversicherung bei der SELBSTHILFE, Pensionskasse der Caritas VVaG
(SELBSTHILFE) nach Maßgabe dieser Versorgungsordnung.

Die Ansprüche der Versicherten bestimmen sich nach der Satzung und den
Allgemeinen Versicherungsbedingungen der SELBSTHILFE.

§ 4 Anmeldung und Abmeldung

(1) Der Dienstgeber meldet den Mitarbeiter mit Beginn des zusatzversor-
gungspflichtigen Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnisses bei der SELBST-
HILFE an, frühestens ab dem Zeitpunkt, ab dem zusatzversorgungspflichti-
ges Arbeitsentgelt bezogen wird. Die Aufnahme des Mitarbeiters in die
SELBSTHILFE wird diesem durch Zustellung eines Mitgliedsausweises, dem
Dienstgeber durch eine entsprechende Bestätigung nachgewiesen.

(2) Der Dienstgeber meldet den Mitarbeiter mit Ende des zusatzversor-
gungspflichtigen Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnisses bei der SELBST-
HILFE ab. Die vollzogene Abmeldung wird dem Mitarbeiter von der SELBST-
HILFE bestätigt; gleichzeitig wird der Mitarbeiter unter Angabe der erreichten
Rentenanwartschaft davon in Kenntnis gesetzt, welche Möglichkeiten zur
Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses durch Beitragsfreistellung (§ 6)
oder durch Begründung einer freiwilligen Mitgliedschaft (§ 8) bestehen.

§ 5 Beiträge

(1) Der Dienstgeber hat den monatlichen Beitrag zur betrieblichen Alters-
versorgung zu tragen. Er trägt des Weiteren die auf den Beitrag entfallende
Lohnsteuer (vgl. Abs. 8), solange die rechtliche Möglichkeit der Pauschalie-
rung der Lohnsteuer gegeben ist. Beitragspflicht besteht für den Zeitraum,
für den dem Mitarbeiter nach dem Arbeitsvertragsrecht der bayerischen
(Erz-)Diözesen ein Anspruch auf laufendes Arbeitsentgelt, auf Einmalzahlun-
gen jedweder Art oder auf Krankenbezüge zusteht.

(2) Der Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung (Pflichtversicherung) ist
vom zusatzversorgungspflichtigen Arbeitsentgelt (Abs. 3) jeweils mit dem
Beitragssatz zu berechnen, den die kirchlichen Dienstgeber als Umlage an
die Bayerische Versorgungskammer, Zusatzversorgungskasse der bayeri-
schen Gemeinden, abzuführen hätten.

(3) Das zusatzversorgungspflichtige Arbeitsentgelt im Sinn von Absatz 2
ist hierbei identisch mit dem der öffentlich-rechtlichen Zusatzversorgung zu-
grunde liegenden Arbeitsentgelt. 

(4) Überschreitet das zusatzversorgungspflichtige Arbeitsentgelt die
jeweils gültige Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenver-
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sicherung, so löst dies keine zusätzliche Beitragszahlung des Dienstgebers
aus. 

(5) Die Beiträge sind der SELBSTHILFE jährlich durch den Dienstgeber
für jeden einzelnen Versicherten nachzuweisen; sie sind unverzüglich nach
Erstellung der monatlichen Gehaltsabrechnung in einer Summe an die
SELBSTHILFE abzuführen.

(6) Der Mitarbeiter kann die Teilnahme an der betrieblichen Altersversor-
gung (Pflichtversicherung) insoweit verstärken, als er einen zusätzlichen
eigenen Beitrag in Höhe von bis zu 6,0 % des zusatzversorgungspflichtigen
Arbeitsentgelts leistet und dies dem Dienstgeber gegenüber schriftlich er-
klärt. Dienstgeber- und Mitarbeiterbeitrag dürfen jedoch zusammen nicht
mehr als 10,0 % des zusatzversorgungspflichtigen Arbeitsentgelts betragen.
Der Beitrag des Mitarbeiters kann im Wege der Entgeltumwandlung sicher-
gestellt werden. 

(7) Die Erklärung des Mitarbeiters über die Höhe seiner Beteiligung an der
betrieblichen Altersversorgung nach Abs. 6 kann widerrufen und durch eine
anderslautende Erklärung ersetzt werden. Die Erklärung ist dem Dienstgeber
schriftlich mit einer Frist von 4 Wochen vor dem nächsten Quartalsende vor-
zulegen. 

(8) Der Dienstgeber führt die Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung
einschließlich des Beitrags des Mitarbeiters an die SELBSTHILFE ab. Der
Dienstgeber trägt die auf seine Beiträge entfallende Lohnsteuer im Rahmen
der Möglichkeit zur Pauschalierung der Lohnsteuer gemäß § 40 b Abs. 2
Satz 1 EStG.

(9) Dem Mitarbeiter steht es frei, eine höhere Rentenanwartschaft durch
einen zweiten Rentenvertrag (freiwillige Versicherung) sicherzustellen. Die
hierfür erforderlichen Beiträge hat er selbst zu tragen.

Protokollnotiz zu Abs. 1 wurde gestrichen

§ 6 Beitragsfreie Zeiten

(1) Eine Beitragspflicht des Dienstgebers besteht nicht für Zeiten, für die
der Mitarbeiter nach dem Arbeitsvertragsrecht der bayerischen (Erz-)Diö-
zesen keinen Anspruch auf laufendes Arbeitsentgelt, Einmalzahlungen jed-
weder Art oder auf Krankenbezüge hat. 

(2) Entfällt wegen Beendigung des Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis-
ses die Beitragspflicht des Dienstgebers für ein bestehendes Versicherungs-
verhältnis, ohne dass der versicherte Mitarbeiter von der Möglichkeit der frei-
willigen Beitragsentrichtung gemäß § 8 Gebrauch macht, wird das Versiche-
rungsverhältnis beitragsfrei fortgesetzt. In diesem Fall wird eine Renten-
anwartschaft nach Maßgabe des zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung vor-



487

handenen Deckungskapitals berechnet. Der Anspruch des Versicherten auf
Teilnahme an künftigen Leistungserhöhungen aus der satzungsmäßigen
Überschussverwendung bleibt von der Beitragsfreistellung unberührt.

(3) Der Dienstgeber kann jedoch – widerruflich – seine Bereitschaft er-
klären, auch für nicht beitragspflichtige Zeiten eine Beitragsleistung zu über-
nehmen. Zeiten, für die keine Beiträge des Dienstgebers eingehen, können
vom Mitarbeiter mit eigenen Beiträgen belegt werden.

§ 7 Arbeitsplatzwechsel

Scheidet ein bei der SELBSTHILFE pflichtversicherter Mitarbeiter aus dem
Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis aus und nimmt er eine Tätigkeit bei
einem Dienstgeber auf, der die Versorgungsordnung B anwendet, so ist die
begonnene Pflichtversicherung unter den für die Versorgungsordnung B
geltenden Bedingungen fortzuführen.

Der Hinweis wurde gestrichen.

§ 8 Freiwillige Versicherung

Entfällt die Beitragspflicht des Dienstgebers für eine bestehende Versiche-
rung, so kann der Versicherte die bisherige Pflichtversicherung nach Maß-
gabe der Satzung der SELBSTHILFE mit eigener Beitragsleistung als frei-
willige Versicherung fortführen. Der Versicherte kann hierbei jeden Beitrag
zwischen dem tariflichen Mindestbeitrag und dem vom Dienstgeber für den
letzten vollen Beschäftigungsmonat abgeführten Pflichtbeitrag wählen.

§ 9 In-Kraft-Treten

Die Versorgungsordnung B tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2003 in Kraft.
Mit dem In-Kraft-Treten der Versorgungsordnung B tritt die Regelung über
eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der bayerischen
(Erz-)Diözesen (Versorgungsordnung der bayerischen [Erz-]Diözesen [VOBD])
(ABD Teil C, 3b) außer Kraft. 
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3c. Ordnung über die betriebliche Altersversorgung durch Entgeltum-
wandlung der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst
– Versorgungsordnung C –
in der Fassung vom 1. Januar 2003

Der Mitarbeiter hat Anspruch auf Entgeltumwandlung im Rahmen der betrieb-
lichen Altersvorsorge nach Maßgabe der folgenden Beschlüsse der Zentral-
KODA und der Bayerischen Regional-KODA.

Teil A

Beschlüsse der Zentral-KODA

I. Beschluss der Zentral-KODA vom 15. April 2002
Unter Bezugnahme auf § 17 Abs. 3 und 5 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) hat
die Zentral-KODA gem. § 3 Abs. 1 Ziff. 1 ZKO folgende Regelung beschlos-
sen, der die Bayerische Regional-KODA gem. § 12 a BayRKO zugestimmt
hat:

Entgeltumwandlung

1. Der Mitarbeiter (Arbeitnehmer und zu seiner Ausbildung Beschäftigte)
hat Anspruch auf Entgeltumwandlung bei der Kasse, bei der auch seine zu-
sätzliche betriebliche Altersversorgung durchgeführt wird. Voraussetzung ist,
dass die dafür zuständige Kasse satzungsrechtlich die entsprechende Mög-
lichkeit schafft. Im Einzelfall können die Vertragsparteien bei Vorliegen eines
sachlichen Grundes arbeitsvertraglich vereinbaren, dass die Entgeltumwand-
lung bei einer anderen Kasse oder Einrichtung erfolgt. Die Regelung gilt un-
abhängig davon, ob der Mitarbeiter die steuerliche Förderung nach § 3 Nr. 63
EStG oder nach § 10 a EStG in Anspruch nimmt.

2. Erfolgt eine steuerliche Förderung, findet diese zunächst Anwendung
auf Beiträge des Dienstgebers, sodann auf umgewandelte Entgeltbestand-
teile des Mitarbeiters. Liegt die Summe aus dem Beitrag des Dienstgebers
und der Entgeltumwandlung oberhalb der Grenze gem. § 3 Nr. 63 EStG, wird
der übersteigende Teil des Beitrags nach § 40 b EStG pauschal versteuert,
soweit die rechtliche Möglichkeit dazu besteht und nicht bereits vom Dienst-
geber genutzt wird. Die Pauschalsteuer ist dann vom Mitarbeiter zu tragen. 

3. Bemessungsgrundlage für Ansprüche und Forderungen zwischen
Dienstgeber und Mitarbeiter bleibt das Entgelt, das sich ohne die Entgelt-
umwandlung ergeben würde.

4. Bietet die für die zusätzliche betriebliche Altersversorgung zuständige
Kasse bis zum 31. Oktober 2002 keine rechtliche Möglichkeit für die Durch-
führung der Entgeltumwandlung, soll die zuständige arbeitsrechtliche Kom-
mission eine andere Kasse festlegen, bei der die Entgeltumwandlung durch-
geführt werden kann. Nimmt die zuständige Kommission diese Festlegung
nicht vor, hat auf Verlangen des Mitarbeiters der Dienstgeber festzulegen,
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dass die Entgeltumwandlung bei der KZVK Köln oder der Selbsthilfe VVaG
durchzuführen ist.

5. Macht der Mitarbeiter von der Entgeltumwandlung Gebrauch und ist er
zum Zeitpunkt der Entgeltumwandlung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung pflichtversichert, leistet der Dienstgeber einen monatlichen Zuschuss in
Höhe von 13 % des umgewandelten Betrags.

6. Diese Regelung tritt zum 1. Juni 2002 in Kraft und gilt bis zum 31. De-
zember 2004.

Erläuterung zu Nr. 6 der Regelung :
1. Die Zentral-KODA ist sich einig, dass am 31. Dezember 2004 (Nr. 6 der
Regelung) die Möglichkeit der Entgeltumwandlung nicht enden soll.
2. Die Befristung bis zum 31. Dezember 2004 (Nr. 6 der Regelung) soll die
Möglichkeit eröffnen, die Regelung zur Entgeltumwandlung nach einer
Anlaufphase von etwa 2 Jahren zu überprüfen auf Entwicklungen, die eine
Korrektur der Regelung erforderlich machen. Dies gilt insbesondere für die
Zulassung weiterer Kassen (Nr. 4 der Regelung) aufgrund z.B. unterschied-
licher Rentabilität.

II. Beschluss der Zentral-KODA vom 6. November 2002

Unter Bezugnahme auf § 17 Abs. 3 und 5 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) hat
die Zentral-KODA gem. § 3 Abs. 1 Ziff. 1 ZKO folgende Regelung zur Ände-
rung der Nr. 5 des Beschlusses der Zentral-KODA vom 15. April 2002 be-
schlossen, der die Bayerische Regional-KODA gem. § 12 a BayRKO zuge-
stimmt hat:

1. Macht ein Mitarbeiter von der Entgeltumwandlung Gebrauch, leistet
der Dienstgeber für jeden Monat, in dem Arbeitsentgelt umgewandelt wird,
einen Zuschuss in Höhe von 13 % des jeweils umgewandelten Betrages in
die betriebliche Altersversorgung, sofern in diesem Monat eine Pflichtver-
sicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. Der Zuschuss
wird nicht gewährt im Falle der Nettoumwandlung (Riester-Rente).

2. Für umgewandelte Beträge, die unter Berücksichtigung des Höchst-
betrages im Jahresdurchschnitt die steuerlichen Freibeträge überschreiten,
besteht kein Anspruch auf einen Zuschuss. 

3. Der Zuschuss ist spätestens zum Zahlungstermin des Dezembergehal-
tes fällig. Scheidet der Mitarbeiter vorher aus, ist der Zuschuss zum Zeitpunkt
des Ausscheidens fällig. Aus abrechnungstechnischen und steuerlichen
Gründen soll der Zuschuss einmal im Jahr gezahlt werden. Der Zuschuss
wird vom Dienstgeber an die zuständige Altersvorsorgeeinrichtung abge-
führt.
4. Diese Regelung tritt zum 1. Januar 2003 in Kraft und gilt bis zum
31. Dezember 2004.
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Teil B

Beschlüsse der Bayer. Regional-KODA

I. Beschlüsse der Bayer. Regional-KODA vom 27. Juni/16. Juli sowie
10./11. Dezember 2002

Am 15. April 2002 hat die Zentral-KODA gem. § 3 Abs. 1 Ziffer 1 Zentral-
KODA-Ordnung (ZKO) und auf der Grundlage von § 17 Abs. 3 und 5 BetrAVG
eine Regelung zur Entgeltumwandlung beschlossen. Nr. 5 des Beschlusses
der Zentral-KODA wurde mit Beschluss der Zentral-KODA vom 6. November
2002 geändert. Die Bayerische Regional-KODA hat den Beschluss der
Zentral-KODA vom 15. April 2002 aufgenommen, diesem am 8. Mai 2002
gemäß § 12 a Abs. 2 BayRKO zugestimmt und hierzu Ergänzende Rege-
lungen erarbeitet. Dem Beschluss der Zentral-KODA vom 6. November 2002
hat die Bayerische Regional-KODA am 10./11. Dezember 2002 zugestimmt.
Auf dieser Grundlage werden die Ansprüche der in den Geltungsbereich des
Arbeitsvertragsrechts der bayerischen (Erz-)Diözesen fallenden Mitarbeiter
auf Entgeltumwandlung mit Wirkung ab dem 1. September 2002 wie folgt
umgesetzt:

Ergänzende Regelungen
zu den Beschlüssen der Zentral-KODA

zur Entgeltumwandlung nach dem
„Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung“

(BetrAVG)

I.
Zu Nr. 1

1. Anspruch auf Entgeltumwandlung zugunsten der betrieblichen Alters-
versorgung

a) Der Mitarbeiter hat einen individual-rechtlichen Anspruch auf Entgelt-
umwandlung zugunsten seiner betrieblichen Altersversorgung gemäß § 1 a
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG. Voraussetzung ist,
dass der Mitarbeiter aufgrund der Beschäftigung oder Tätigkeit bei dem
Dienstgeber, gegen den sich der Anspruch auf Entgeltumwandlung richten
würde, in der gesetzlichen Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter
pflichtversichert (§ 17 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG) und beitragspflichtig ist. Der
Anspruch besteht nicht für einen Mitarbeiter, der sich in der gesetzlichen
Rentenversicherung hat befreien lassen; ausgenommen ist ebenso ein
geringfügig Beschäftigter, wenn dieser nicht von der Möglichkeit des Ver-
zichts auf die Versicherungsfreiheit nach  § 5 Abs. 2 Satz 2 SGB VI Gebrauch
gemacht hat.
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Entgeltumwandlung liegt begrifflich vor, wenn vereinbarte künftige Arbeits-
entgeltansprüche1) nicht als „Barlohn“ an den Mitarbeiter ausgezahlt bzw.
überwiesen, sondern für den Aufbau von Anwartschaften auf betriebliche
Altersversorgung wertgleich umgewandelt werden (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 3
BetrAVG).

Keine Entgeltumwandlung sondern Entgeltverwendung liegt vor, wenn von
dem Mitarbeiter zunächst zugeflossenes Arbeitsentgelt für Zwecke seiner
betrieblichen Altersversorgung verwendet wird. Der Mitarbeiter kann nach
§ 1a Abs. 3 BetrAVG verlangen, dass seine betriebliche Altersversorgung die
Voraussetzungen für eine steuerliche Förderung nach §§ 10 a, 82 Abs. 2
EStG erfüllt. Dem Mitarbeiter wird dadurch eine Wahlmöglichkeit eingeräumt,
ob er im Rahmen seiner betrieblichen Altersversorgung zusätzlich oder alter-
nativ zur Entgeltumwandlung die steuerliche Förderung über Zulage oder
Sonderausgabenabzug (sog. Riester-Modell) in Anspruch nehmen will. Ent-
scheidet sich der Mitarbeiter für diesen Weg, so wird der von ihm hierfür be-
stimmte Entgeltbetrag voll der Einkommensteuer unterworfen und unterliegt
der Sozialversicherungspflicht. Diese sog. Nettoumwandlung (Nettoentgelt-
verwendung) nach §§ 10 a, 82 ff. EStG wird von den Ergänzenden Regelun-
gen zu Nr. 1 des Zentral-KODA Beschlusses nicht erfasst, da sie aus bereits
versteuertem und verbeitragtem Arbeitsentgelt erfolgt.

Der Anspruch auf Entgeltumwandlung besteht unabhängig von der Höhe des
individuellen Arbeitsentgelts bis zu einer Höhe von 4 % der jeweiligen Bei-
tragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeiter
und Angestellten2). Macht der Mitarbeiter von seinem Anspruch auf Entgelt-
umwandlung Gebrauch, muss er von seinem Arbeitsentgelt jährlich einen Be-
trag in Höhe von mindestens einem Hundertsechzigstel (1/160) der Bezugs-
größe nach § 18 Abs. 1 SGB IV für seine betriebliche Altersversorgung ver-
wenden (§ 1 a Abs. 1 Satz 4 BetrAVG)3).

b) Die Durchführung der Entgeltumwandlung erfolgt für bei der Bayeri-
schen Versorgungskammer – Zusatzversorgungskasse der bayerischen Ge-
meinden Pflichtversicherte grundsätzlich bei dieser Kasse. Die Arbeitsent-
geltansprüche werden nach dem sog. Punktemodell im Sinne der Anlage 5
(Altersvorsorgeplan 2001) der Versorgungsordnung A in eine sofort unverfall-
bare Versorgungsanwartschaft umgewandelt. Die Leistungsbemessung er-
folgt nach dem Punktemodell. Es werden nur diejenigen Leistungen zuge-
sagt, die sich aus der Anwendung des Punktemodells ergeben (Beitrags-
zusage).

1) Bundesministerium der Finanzen, Schreiben vom 4. Februar 2000, IV C 5 – S 2332 – 11/00,
BStBl. 2000 I S. 354

2) Dies sind im Jahr 2002 jährlich 2.160 €.
3) Dies sind im Jahr 2002 jährlich 175,88 €.
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Ist der Dienstgeber zu einer Durchführung der Entgeltumwandlung über eine
andere Pensionskasse bereit, kann die betriebliche Altersversorgung auch
dort durchgeführt werden.
Wird ein Mitarbeiter im Falle des Arbeitgeberwechsels bei der Bayerischen
Versorgungskammer – Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden
pflichtversichert, kann im Einvernehmen mit dem Dienstgeber vereinbart
werden, dass eine bestehende Entgeltumwandlungsvereinbarung bei einer
anderen Kasse fortgeführt wird.
Die Entgeltumwandlung ist – derzeit – im Rahmen des § 3 Nr. 63, § 40 b EStG
steuerlich sowie im Rahmen des § 115, § 14 Abs. 1 Satz 2 SGB IV auch bei-
tragsrechtlich begünstigt.

c) Mitarbeiter, deren betriebliche Altersversorgung nach Maßgabe der
Versorgungsordnung B erfolgt, haben in entsprechender Anwendung dieser
ergänzenden Regelungen einen Anspruch auf Entgeltumwandlung bei der
SELBSTHILFE, Pensionskasse der Caritas VVaG, soweit deren Satzung die
Versicherung zulässt. Satz 1 gilt auch für die nach § 2 Abs. 2 Versorgungs-
ordnung B von der Versicherungspflicht ausgenommenen Mitarbeiter. Mit-
arbeiter im Sinne des § 2 Abs. 2 Buchst. d Versorgungsordnung B können
verlangen, dass die Entgeltumwandlung zugunsten der für sie bereits be-
stehenden zusätzlichen Altersversorgung erfolgt.

2. Umwandelbare Arbeitsentgeltbestandteile

a) Steuerfreie Aufwandsentschädigungen, die in § 3 Nr. 26 EStG genann-
ten steuerfreien Einnahmen, die nach § 2 der Arbeitsentgeltverordnung nicht
dem Arbeitsentgelt zuzurechenden Zuwendungen, Beihilfen etc. sowie ver-
mögenswirksame Leistungen im Sinne des Vermögensbildungsgesetzes
können nicht in Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung umgewan-
delt werden.

b) Stellt der Mitarbeiter Teile seines regelmäßigen monatlichen Arbeits-
entgelts für seine betriebliche Altersversorgung zur Verfügung, so müssen die
Beträge während des laufenden Kalenderjahres monatlich gleichbleibend
hoch sein (§ 1 a Abs. 1 Satz 5 BetrAVG).

3. Fälligkeit des umzuwandelnden Arbeitsentgelts

Das umzuwandelnde Arbeitsentgelt ist in dem Zeitpunkt fällig, in dem dem
Mitarbeiter das zusatzversorgungspflichtige Arbeitsentgelt zufließt. 

4. Verfahren der Entgeltumwandlung

Die Entgeltumwandlung kommt durch eine Vereinbarung zwischen Mitarbei-
ter und Dienstgeber zustande (§ 1 a Abs. 1 Satz 2 BetrAVG). Der Anspruch
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auf Entgeltumwandlung ist vom Mitarbeiter spätestens vier Wochen vor dem
Ersten des Monats, in dem die entsprechende Vereinbarung in Kraft treten
soll, schriftlich gegenüber dem Dienstgeber geltend zu machen. Der Mit-
arbeiter ist daran für die Dauer des laufenden Kalenderjahres gebunden. Die
Vereinbarung zur Entgeltumwandlung kann aus wichtigem Grund im Einver-
nehmen mit dem Dienstgeber geändert werden (z.B. bei Beginn eines Alters-
teilzeitarbeitsverhältnisses wegen der Verringerung des Aufstockungsbetra-
ges). Im Falle der Kollision der Entgeltumwandlung mit einer (bestehenden
oder künftigen) Gehaltspfändung kann der Dienstgeber von einem Sonder-
kündigungsrecht Gebrauch machen, das zum Ablauf des auf die Kündigung
folgenden Monats wirksam wird.

Zu Nr. 3

Bemessungsgrundlagen

1. Bemessungsgrundlage für künftige Erhöhungen des Arbeitsentgelts
sowie andere Dienstgeberleistungen (Krankenbezüge, betriebliche Altersver-
sorgung, Weihnachtszuwendung, ...) bleibt das bisherige, ungekürzte Arbeits-
entgelt. Das umzuwandelnde Arbeitsentgelt gehört nicht zum Arbeitseinkom-
men im Sinne von § 850 Abs. 2 ZPO.

2. Macht ein Mitarbeiter im Laufe seines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses
von der Entgeltumwandlung Gebrauch, besteht kein Anspruch auf Erhöhung
des durch die Umwandlung verringerten Aufstockungsbetrages durch den
Dienstgeber.

Zu Nr. 5

Zuschuss des Dienstgebers

1. Macht ein Mitarbeiter von der Entgeltumwandlung Gebrauch, leistet
der Dienstgeber in jedem Monat, in dem Arbeitsentgelt umgewandelt wird,
einen Zuschuss in Höhe von 13 % des jeweils umgewandelten Betrages in
die betriebliche Altersversorgung, sofern in diesem Monat eine Pflichtver-
sicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. Der Zuschuss
wird nicht gewährt im Falle der Nettoumwandlung.

2. Für umgewandelte Beträge, die unter Berücksichtigung des Höchst-
betrages im Jahresdurchschnitt die steuerlichen Freibeträge überschreiten,
besteht kein Anspruch auf einen Zuschuss.

3. Der Mitarbeiter hat überzahlte Zuschüsse zurückzuerstatten.

4. Der Zuschuss ist zu dem Gehaltszahlungstermin fällig, zu dem dem
Mitarbeiter die Zuwendung für Mitarbeiter (sog. Weihnachtszuwendung) zu-
fließt.
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II.
In-Kraft-Treten

Diese Regelungen treten zum 1. September 2002 in Kraft und treten zum
31. Dezember 2004 außer Kraft.
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Nr. 45

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayer. Regional-KODA 
vom 10./11.12.2002 und vom 04./05.02.2003

– Vorpraktikanten im Kindergartenbereich zum 01.09.2003

– § 39 ABD Teil A, 1./§ 45 ABD Teil B, 1. 
Jubiläumszuwendung zum 01.05.2003

– § 23 a ABD Teil A, 1., Bewährungsaufstieg, 
Zeitaufstieg, Vergütungsgruppenzulage

– Übergangsvorschrift zu § 53 Abs. 3 ABD Teil A, 1./
§ 58 ABD Teil B, 1.

– Übergangsvorschrift zu § 71 Abs. 2 ABD Teil A, 1.

– Dienstordnung für Pfarrsekretärinnen 
und Pfarrsekretäre zum 01.09.2003

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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Vorpraktikanten im Kindergartenbereich
1. Im ABD Teil D, 2.2. erhalten die Richtlinien für die Gewährung von Prak-

tikantenvergütungen in Teil A, 1. folgende Fassung: 

1.1. Vorpraktikanten

Vorpraktikanten sind Personen, die ein Praktikum ableisten, das in Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen oder ähnlichen Vorschriften als Zu-
lassungsvoraussetzung für den Beginn einer Schul- oder Hochschulaus-
bildung gefordert wird, oder das, ohne dass diese Voraussetzungen vor-
liegen, auf Veranlassung der jeweiligen Ausbildungsstätte als Zulas-
sungsvoraussetzung abgeleistet werden muss. Sie fallen nach § 19 BBiG
nur dann unter den Geltungsbereich dieses Gesetzes, wenn kein Arbeits-
verhältnis vereinbart ist (vgl. auch Abschn. II Unterabs. 3). Ein Arbeits-
verhältnis liegt nicht vor, wenn die Vermittlung beruflicher Kenntnisse,
Fertigkeiten oder Erfahrungen für die spätere Ausbildung im Mittelpunkt
des Rechtsverhältnisses steht.

Vorpraktikanten können folgende Vergütung erhalten:
a) bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

aa) höchstens 204,52 EUR monatlich,
bb) die jeweilige Ausbildungsvergütung für das erste bzw. zweite

Ausbildungsjahr nach der Regelung über eine Vergütung für Aus-
zubildende, wenn das Vorpraktikum länger als ein Jahr dauert,

b) nach vollendetem 18. Lebensjahr
aa) höchstens 255,65 EUR monatlich,
bb) die jeweilige Ausbildungsvergütung für das erste bzw. zweite

Ausbildungsjahr nach der Regelung über eine Vergütung für Aus-
zubildende, wenn das Vorpraktikum länger als ein Jahr dauert.

1.2. Praktikanten im „Sozialpädagogischen Seminar“ nach Anlage 3 der
Fachakademieordnung Sozialpädagogik (in Bayern) erhalten 
a) im ersten Ausbildungsjahr mindestens 204,52 EUR,
b) im zweiten Ausbildungsjahr mindestens 255,65 EUR.

Praktikanten, deren Ausbildungsdauer gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 b
oder Satz 2 Fachakademieordnung Sozialpädagogik auf ein Jahr gekürzt
wird, gelten als im 2. Ausbildungsjahr stehend (Ziffer 1 der Anlage 3 der
Fachakademieordnung Sozialpädagogik).

1.3. Praktikanten im Sozialpädagogischen Seminar nach Anlage 3 der Fach-
akademieordnung Sozialpädagogik werden nicht auf vom Kindergarten-
gesetz vorgegebene Planstellen für pädagogische Zweitkräfte eingesetzt.

2. Die Regelung tritt zum 01.09.2003 in Kraft.
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§ 39 ABD Teil A,1./ § 45 ABD Teil B,1.
Jubiläumszuwendung

1. § 39 Abs. 1 Satz 2 ABD Teil A, 1. erhält folgende Fassung: 

Zur Jubiläumsdienstzeit im Sinne des Satzes 1 rechnen die in einem Beschäf-
tigungsverhältnis im Dienst der Katholischen Kirche verbrachten Beschäf-
tigungszeiten.

2. In § 39 Abs. 1 ABD Teil A,1. werden folgende Sätze 3 und 4 eingefügt:

Die in einem Ausbildungsverhältnis im Dienst der Katholischen Kirche ver-
brachten Zeiten stehen diesen gleich. Die Jubiläumszuwendung zum 25-, 40-
bzw. 50-jährigen Dienstjubiläum kann nur einmal in Anspruch genommen
werden.

3. Diese Änderungen treten zum 01.05.2003 in Kraft.

Zu § 53 Abs. 3 ABD Teil A,1./ § 58 ABD Teil B, 1. gilt folgende Übergangs-
vorschrift:

Übergangsvorschrift
Zeiten im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV – ohne Berücksichtigung des 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV – werden bei der Berechnung der Zeiten für die
Unkündbarkeit nur berücksichtigt, soweit sie nach dem 31. Dezember 2000
zurückgelegt worden sind. 

Zu § 71 Abs. 2 ABD Teil A, 1. gilt folgende Übergangsvorschrift:

Übergangsvorschrift
Zeiten im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV – ohne Berücksichtigung des 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV – werden bei der Berechnung der Dienstzeit für
Krankenbezüge nur berücksichtigt, soweit sie nach dem 31. Dezember 2000
zurückgelegt worden sind. 
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§ 23 a ABD Teil A, 1.,
Bewährungsaufstieg, Zeitaufstieg, 

Vergütungsgruppenzulagen
hier: Änderung der Übergangsvorschrift zu Abschn. A Ziff. 6

In der Übergangsvorschrift zu Ziffer 6 wird das Datum „31. Dezember 2001“
durch das Datum „31. Dezember 2000“ ersetzt. 

Dienstordnung für 
Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre

vom 01.09.2003

Präambel

Die Tätigkeit der Pfarrsekretärin stellt einen Verwaltungsdienst in der Kirche
dar, der für die Arbeit der pastoralen Dienste in der Gemeinde von besonde-
rer Bedeutung ist. In vielen Fällen hat die Pfarrsekretärin ersten oder alleini-
gen Kontakt mit Personen, die das Pfarrbüro aufsuchen und somit hat ihre
Tätigkeit auch eine pastorale Zielrichtung.

I. Allgemeiner Teil

§ 1 Persönliche und fachliche Voraussetzungen

Persönliche Voraussetzungen sind insbesondere die Zugehörigkeit zur
Katholischen Kirche, menschliche Reife, Kontaktfähigkeit, Bereitschaft zur
Teamarbeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Einfühlungsvermögen, Taktgefühl und
Diskretion.

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmänni-
schen Bereich bzw. im Verwaltungsbereich oder gleichwertige Fähigkeiten
und Erfahrungen.

§ 2 Allgemeine Dienstpflichten

1. Zusammenarbeit

Die Pfarrsekretärin trägt mit den anderen Mitarbeitern zu einer guten Zu-
sammenarbeit unter den Mitarbeitern und mit den ehrenamtlich Tätigen der
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Pfarrei bei. Sie hat ein Anrecht auf Information in allen sie betreffenden
Fragen. Pfarrer, Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätige werden von ihr umfas-
send informiert. Soweit Fragen aus dem Aufgabenbereich der Pfarrsekretärin
in Dienstgesprächen besprochen werden, wird sie hinzugezogen. 

2. Schweigepflicht

Die Pfarrsekretärin hat über Angelegenheiten Verschwiegenheit und Diskre-
tion zu bewahren, von denen sie infolge ihrer Tätigkeit Kenntnis erhalten hat.
Diese Verpflichtung besteht auch über die Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses hinaus.

3. Datenschutz

Die Pfarrsekretärin ist verpflichtet, die Anordnung über den kirchlichen
Datenschutz in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten.

II. Arbeitsrechtlicher Teil

§ 3 Aufgaben

Der Pfarrsekretärin werden bestimmte, im Pfarrbüro anfallende Verwaltungs-
arbeiten übertragen. Der zeitliche Umfang der zu verrichtenden Arbeiten er-
gibt sich aus dem Arbeitsvertrag. Zu ihrem Aufgabenbereich können unter
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und unter Beachtung der
kirchenrechtlichen Regelungen nach Anweisung des Pfarrers oder der vom
(Erz-)Bischof mit pfarrlichen Seelsorgsaufgaben betrauten Person (z.B. Pfarr-
beauftragter) unter anderem folgende Aufgaben gehören:

I. Parteiverkehr

1. Kontaktaufnahme und Erstkontakt bei seelsorglichen Anliegen, 
2. Vermittlung von Besuchern und Hilfesuchenden, 
3. Erteilung von Auskünften.

II. Allgemeine Sekretariatsarbeiten

1. Telefondienst,
2. Allgemeiner Schriftverkehr im Rahmen der Pfarramtsverwaltung,
3. Führung des Terminkalenders,

– Terminabsprachen und Weitergabe von Terminen,
– Hinweise auf Geburtstage und Jubiläen,
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4. Posteingang und Postausgang, 

5. Führung der Urlaubs- und Krankheitsdatei und Weiterleitung an die
übergeordneten kirchlichen Stellen, 

6. im Rahmen der Bevollmächtigung Einkauf von Bürobedarf und Ge-
schenken zu besonderen Anlässen.

III. Besondere Sekretariatsarbeiten

1. Pfarrbücher/Matrikelbücher
– Eintragen in Pfarrbücher/Matrikelbücher einschließlich des damit

verbundenen Schriftverkehrs unter Verantwortung des Pfarrers,
– Vorbereitung von Urkunden und Stammbucheintragungen nach

Beauftragung,

2. Pfarrkartei/Pfarrdatei 
– Führung und Pflege der Pfarrkartei/Pfarrdatei im Rahmen des kirch-

lichen Meldewesens,
– Auswertung der Meldedaten für pfarrliche Zwecke,

3. Registratur
– Ablage nach vorgegebenem Aktenplan,
– Mithilfe bei der Archivierung,
– Erstellung von Statistiken,
– Mithilfe beim Erstellen und Führen der Inventarverzeichnisse,

4. Informationsdienst
– Entgegennahme und Weiterleitung von Informationen,
– Mitarbeit bei der Erstellung von Pfarrbrief und Kirchenanzeiger,
– Information über kirchliche Vorgänge und Veranstaltungen,
– Mitarbeit bei der Gestaltung von Informationsdiensten (z. B. Schau-

kasten und Schriftenstand).

IV. Finanzangelegenheiten nach Maßgabe der Ordnung für kirchliche Stif-
tungen in den bayer. (Erz-)Diözesen (KiStiftO) und nach Anordnung der
zuständigen Kirchenverwaltung und unter Aufsicht des Kirchenpflegers

1. Kassen- und Rechnungsführung (vgl. § 14 KiStiftO) ohne Bankvoll-
macht, 

2. Entgegennahme, Verwaltung und Abrechnung von Messstipendien
und Stolarien, Kirchgeld, Kollekten, Spenden und Sammlungen,

3. Führung der Buchhaltung der Kirchenstiftung einschließlich evtl. Son-
derrechnungen, Überwachung des Haushaltsplans.
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V. Pfarrliche Einrichtungen und Gremien

1. Mitarbeit bzw. Erledigung von Aufgaben nach Weisung bei der Ver-
waltung von Einrichtungen der Kirchenstiftungen: z.B. Pfarrheim (Be-
legungsplan, Schlüsselverwaltung, Vergabe von Räumen), Friedhof,
Kindertagesstätten,

2. Mitarbeit nach Absprache und soweit notwendig bei
– Kirchenverwaltung,
– Pfarrgemeinderat,
– Veranstaltungen und Aktionen der Pfarrei.

In gegenseitiger Absprache mit dem Pfarrer oder der vom (Erz-)Bischof 
mit den pfarrlichen Seelsorgsaufgaben betrauten Person steht die Pfarr-
sekretärin im Rahmen des vereinbarten Beschäftigungsumfanges auch den
pastoralen Mitarbeitern für Verwaltungsaufgaben im Dienst der Pfarrei(en) zur
Verfügung.

Im Rahmen dieser Dienstordnung und des vereinbarten Beschäftigungsum-
fanges kann der Dienstvorgesetzte für den Einzelfall oder auf Dauer Arbeits-
schwerpunkte setzen und ändern.

Sofern die vorgenannten Aufgaben durch geeignete Computerprogramme
erledigt werden können, erfolgt dies über den dienstlichen PC im Pfarrbüro
und kann vom Dienstvorgesetzten nach entsprechender Schulung bzw. Ein-
weisung angeordnet werden.

§ 4 Anstellungsträger/Dienstvorgesetzter

1. Anstellungsträger ist die Kirchenstiftung oder die (Erz-)Diözese bzw. ein
sonstiger kirchlicher Rechtsträger.

2. Dienstvorgesetzter mit Weisungsbefugnis ist der zuständige Pfarrer, bzw.
Kirchenverwaltungsvorstand oder die vom (Erz-)Bischof mit den pfarr-
lichen Seelsorgsaufgaben betraute Person.

§ 5 Arbeitszeit

Die wöchentliche regelmäßige durchschnittliche Arbeitszeit wird im Arbeits-
vertrag festgelegt.

§ 6 Fortbildung

An den von der (Erz-)Diözese verpflichtend ausgeschriebenen Veranstaltun-
gen zur Berufseinführung und Fortbildung sowie an weiteren angeordneten
Fortbildungsveranstaltungen ist teilzunehmen. Die Kosten trägt der Dienst-
geber.
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§ 7 Vergütung

Die Vergütung der Pfarrsekretärin ist in der allgemeinen Vergütungsordnung
des ABD Teil A, 3. geregelt. Grundlage für die Eingruppierung (Stellenbewer-
tung) nach der allgemeinen Vergütungsordnung (ABD Teil A, 3.) sind die mit der
jeweiligen Pfarrsekretärin nach dieser Dienstordnung vereinbarten Aufgaben.

§ 8 In-Kraft-Treten

Diese Ordnung tritt zum 01.09.2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung
vom 01.01.1997 außer Kraft.

Mediengruppe Universal, Kirschstr.16, 80999 München
Auflage 14300
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Nr. 46

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

I. Beschlüsse der Bayer. Regional-KODA vom 04./05.02.2003

– Übernahme der Regelungen der Tarifabschlüsse des öffentlichen
Dienstes vom 31. Januar 2003

zum 01.01.2003

II. Änderungen in Umsetzung des § 26 Abs. 3 und 4 ABD Teil A,
1. und des § 22 ABD Teil B, 1. 

– Vergütungsregelung Nr. 35 zum ABD Teil A, 1. 
unterschiedliche Inkraftsetzungsdaten

– Monatslohnregelung Nr. 5 zum ABD Teil B, 1. 
unterschiedliche Inkraftsetzungsdaten

– Regelung über eine Zuwendung für Mitarbeiter 
zum 01.01.2003

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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I. Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse
des öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 

Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003

(hier: 78. Änderungstarifvertrag zum BAT/BL)

§ 1
Änderung des ABD Teil A

Das ABD Teil A wird wie folgt geändert:

1. § 15 a wird unter Beibehaltung der Paragraphenbezeichnung gestrichen.

2. § 27 wird wie folgt geändert:

a) In § 27 Abschn. A. 1. Angestellte, die unter die allgemeine Vergütungs-
ordnung (ABD Teil A, 3.) oder unter eine andere Vergütungsregelung
des ABD fallen wird der folgende Absatz 8 eingefügt:

„(8) Anstelle der Grundvergütung aus der Lebensaltersstufe, die der An-
gestellte auf Grund eines in der Zeit vom 01. Januar 2003 bis 31. De-
zember 2004 vollendeten Lebensjahres mit ungerader Zahl erreicht,
wird ab dem Monat, in dem der Angestellte ein Lebensjahr mit unge-
rader Zahl vollendet, für die Dauer von zwölf Monaten die Grundver-
gütung aus der bisherigen Lebensaltersstufe zuzüglich des halben
Unterschiedsbetrages zur nächsthöheren Lebensaltersstufe gezahlt.

Der Angestellte, dessen Arbeitsverhältnis in der Zeit vom 01. Januar
2003 bis 31. Dezember 2004 beginnt und der in der Zeit zwischen
der Einstellung und dem 31. Dezember 2004 kein Lebensjahr mit
ungerader Zahl mehr vollendet, erhält ab der Einstellung für die
Dauer von zwölf Monaten die Grundvergütung aus der nächstnied-
rigeren als der nach Absatz 2 zustehenden Lebensaltersstufe
zuzüglich des halben Unterschiedsbetrages zur nächsthöheren
Lebensaltersstufe.“

b) In § 27 Abschn. A. 2. Pädagogische Mitarbeiter im Kindertagesstätten-
bereich wird der folgende Absatz 6 eingefügt:

„(6) Anstelle der Grundvergütung aus der Stufe, die der Angestellte auf
Grund eines in der Zeit vom 01. Januar 2003 bis 31. Dezember
2004 vollendeten Lebensjahres mit ungerader Zahl erreicht, wird
ab dem Monat, in dem der Angestellte ein Lebensjahr mit ungera-
der Zahl vollendet, für die Dauer von zwölf Monaten die Grundver-
gütung aus der bisherigen Stufe zuzüglich des halben Unter-
schiedsbetrages zur nächsthöheren Stufe gezahlt.
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Der Angestellte, dessen Arbeitsverhältnis in der Zeit vom 01. Ja-
nuar 2003 bis 31. Dezember 2004 beginnt und der in der Zeit zwi-
schen der Einstellung und dem 31. Dezember 2004 kein Lebens-
jahr mit ungerader Zahl mehr vollendet, erhält ab der Einstellung für
die Dauer von zwölf Monaten die Grundvergütung aus der nächst-
niedrigeren als der nach Absatz 3 zustehenden Stufe zuzüglich des
halben Unterschiedsbetrages zur nächsthöheren Stufe.

Die Unterabsätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der Angestellte
höher- oder herabgruppiert wird.“

3. In § 36 wird zu Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 folgende Protokollnotiz eingefügt:
Protokollnotiz:
Der Termin für die Auszahlung der Bezüge kann vom 15. auf den letzten
Tag des Monats verschoben werden. Die Umstellung des Zahltages vom
15. auf den letzten Tag jeden Monats kann nur im Monat Dezember eines
Jahres beginnen; die Zuwendung sollte bereits im Umstellungsjahr am
letzten Tag des Monats November gezahlt werden. Im Falle einer geplan-
ten Umstellung sind die Mitarbeiter vom Dienstgeber spätestens im der
Umstellung vorausgehenden September zu informieren.

4. § 47 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 7 Unterabs. 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Gründen“ das
Komma durch das Wort „oder“ ersetzt sowie die Worte „oder wegen
der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz“ gestrichen.

b) In der Protokollnotiz Nr. 4 zu § 47 Abs. 2 wird Buchstabe a unter Bei-
behaltung der Buchstabenbezeichnung gestrichen.

5. § 64 Abs. 1 Satz 1 erhält die folgende Fassung:
„Das Übergangsgeld wird in Monatsbeträgen am Zahltag (§ 36 Abs. 1) ge-
zahlt, erstmalig in dem auf das Ausscheiden folgenden Monat.“ 

6. Nr. 4 SR 2 b wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält die folgende Fassung:
„Zu § 15 – Regelmäßige Arbeitszeit –“

b) Absatz 1 Unterabs. 2 Satz 3 wird gestrichen.

7. In Nr. 3 SR 2 l Teile A bis C werden in der Überschrift und in Absatz 1 Satz 1
jeweils die Worte „15 a,“ gestrichen.

8. Nr. 4 SR 2 y wird unter Beibehaltung der Nummernbezeichnung gestrichen.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 

(hier: 4. Änderungstarifvertrag zum MTArb)

§ 1
Änderung des ABD Teil B, 1. 

1. In der Inhaltsübersicht zu den Arbeitsvertragsrechtlichen Regelungen für
Arbeiter wird § 15 a unter Beibehaltung der Paragraphenbezeichnung ge-
strichen.

2. § 15 a wird unter Beibehaltung der Paragraphenbezeichnung gestrichen.

3. Dem § 24 Abs. 1 werden die folgenden Unterabsätze 3 und 4 angefügt:

„Anstelle des Monatstabellenlohnes aus der Lohnstufe, die der Arbeiter
auf Grund einer in der Zeit vom 01. Januar 2003 bis 31. Dezember 2004
vollendeten Beschäftigungszeit mit gerader Zahl erreicht, wird ab dem
Monat, in dem der Arbeiter eine Beschäftigungszeit mit gerader Zahl voll-
endet, für die Dauer von zwölf Monaten der Monatstabellenlohn aus der
bisherigen Lohnstufe zuzüglich des halben Unterschiedsbetrages zur
nächsthöheren Lohnstufe gezahlt.

Der Arbeiter, dessen Arbeitsverhältnis in der Zeit vom 01. Januar 2003 bis
31. Dezember 2004 beginnt und bei dem Zeiten im Sinne des Unterabsat-
zes 2 mit der Folge angerechnet werden, dass er eine höhere als Lohn-
stufe 1 erhalten würde, erhält, wenn er in der Zeit zwischen der Einstellung
und dem 31. Dezember 2004 keine Beschäftigungszeit mit gerader Zahl
mehr vollendet, ab der Einstellung für die Dauer von zwölf Monaten den
Monatstabellenlohn aus der nächstniedrigeren als der nach den Unterab-
sätzen 1 und 2 zustehenden Lohnstufe zuzüglich des halben Unter-
schiedsbetrages zur nächsthöheren Lohnstufe.“

4. In § 31 wird zu Abs. 2 Unterabsatz 1 Satz 1 folgende Protokollnotiz eingefügt:

Protokollnotiz: 

Der Termin für die Auszahlung der Bezüge kann vom 15. auf den letzten
Tag des Monats verschoben werden. Die Umstellung des Zahltages vom
15. auf den letzten Tag jeden Monats kann nur im Monat Dezember eines
Jahres beginnen; die Zuwendung sollte bereits im Umstellungsjahr am
letzten Tag des Monats November gezahlt werden. Im Falle einer geplan-
ten Umstellung sind die Mitarbeiter vom Dienstgeber spätestens im der
Umstellung vorausgehenden September zu informieren.
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5. In der Anmerkung zu § 48 Abs. 3 Unterabs. 2 wird Buchstabe a ge-
strichen; die Buchstaben b und c werden Buchstaben a und b.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 

(hier: 38. Änderungstarifvertrag zum PKW-Fahrer-Tarifvertrag L)

§ 1 
Änderung der Regelung über die Arbeitsbedingungen 

der Personenkraftwagenfahrer

Die Regelung über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer
wird wie folgt geändert:

Die bisherigen Anlagen 1 bis 3 der Regelung  werden durch die Anlagen 1 bis 3
dieser Änderungsregelung ersetzt.

§ 2
Einmalzahlungen

§ 3 des Monatslohntarifvertrages Nr. 5 zum ABD Teil B, 1. vom 31. Januar
2003 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass als Bemessungsgrundlage für
die Einmalzahlung im Monat März 2003 an die Stelle des Monatstabellenloh-
nes derjenige Betrag tritt, der sich bei Heranziehung der im Monat Dezember
2002 maßgebenden Pauschallohntabelle unter Abzug des dort in der Spalte
„im Pauschallohn enthaltene Beträge im Sinne des § 8 Abs. 6 Versorgungs-
regelung“ ausgewiesenen Betrages von dem Pauschallohn ergibt.

§ 3
In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Anlage 1 zur Regelung über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer

Pauschallöhne
Gültig vom 01. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003

Pauschalgruppe Lohnstufen Lohngruppe 4 Lohngruppe 4 a

Pauschallohn Pauschallohn
Euro Euro

Pauschalgruppe I 1. –   8. Jahr 2.084,30 2.126,43
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.144,70 2.188,17
zeit bis zu 193 Std. vom 13. Jahr an 2.207,02 2.251,91

Pauschalgruppe II 1. –   8. Jahr 2.296,55 2.338,66
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.356,92 2.400,40
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.419,25 2.464,15
193 bis 218 Std.

Pauschalgruppe III 1. –   8. Jahr 2.533,72 2.575,85
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.594,12 2.637,61
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.656,46 2.701,35
218 bis 241 Std.

Pauschalgruppe IV 1. –   8. Jahr 2.783,43 2.825,55
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.843,80 2.887,28
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.906,14 2.951,03
241 bis 265 Std.

Ständige persönliche 1. –   8. Jahr 3.045,60 3.087,71
Fahrer 9. – 12. Jahr 3.105,97 3.149,45
Nach § 3 Abs. 3 vom 13. Jahr an 3.168,33 3.213,20
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Anlage 2 zur Regelung über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer

Pauschallöhne
Gültig vom 01. Januar 2004 bis 30. April 2004

Pauschalgruppe Lohnstufen Lohngruppe 4 Lohngruppe 4 a

Pauschallohn Pauschallohn
Euro Euro

Pauschalgruppe I 1. –   8. Jahr 2.105,14 2.147,69
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.166,15 2.210,05
zeit bis zu 193 Std. vom 13. Jahr an 2.229,09 2.274,43

Pauschalgruppe II 1. –   8. Jahr 2.319,52 2.362,05
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.380,49 2.424,40
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.443,44 2.488,79
193 bis 218 Std.

Pauschalgruppe III 1. –   8. Jahr 2.559,06 2.601,61
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.620,06 2.663,99
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.683,02 2.728,36
218 bis 241 Std.

Pauschalgruppe IV 1. –   8. Jahr 2.811,26 2.853,81
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.872,24 2.916,15
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.935,20 2.980,54
241 bis 265 Std.

Ständige persönliche 1. –   8. Jahr 3.076,06 3.118,59
Fahrer 9. – 12. Jahr 3.137,03 3.180,94
Nach § 3 Abs. 3 vom 13. Jahr an 3.200,01 3.245,33
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Anlage 3 zur Regelung über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagenfahrer

Pauschallöhne
Gültig ab 1. Mai 2004

Pauschalgruppe Lohnstufen Lohngruppe 4 Lohngruppe 4 a

Pauschallohn Pauschallohn
Euro Euro

Pauschalgruppe I 1. –   8. Jahr 2.126,19 2.169,17
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.187,81 2.232,15
zeit bis zu 193 Std. vom 13. Jahr an 2.251,38 2.297,17

Pauschalgruppe II 1. –   8. Jahr 2.342,72 2.385,67
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.404,29 2.448,64
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.467,87 2.513,68
193 bis 218 Std.

Pauschalgruppe III 1. –   8. Jahr 2.584,65 2.627,63
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.646,26 2.690,63
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.709,85 2.755,64
218 bis 241 Std.

Pauschalgruppe IV 1. –   8. Jahr 2.839,37 2.882,35
bei einer Arbeits- 9. – 12. Jahr 2.900,96 2.945,31
zeit von mehr als vom 13. Jahr an 2.964,55 3.010,35
241 bis 265 Std.

Ständige persönliche 1. –   8. Jahr 3.106,82 3.149,78
Fahrer 9. – 12. Jahr 3.168,40 3.212,75
Nach § 3 Abs. 3 vom 13. Jahr an 3.232,01 3.277,78
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 
(hier: 14. Änderungstarifvertrag zum MantelTVAzubi)

§ 1
Änderung der Regelung für Auszubildende

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden dem Buchstaben b die Wörter „es sei denn, dass
die Arbeiter der ausbildenden Verwaltung oder des ausbildenden Be-
triebes unter den in Absatz 1 Buchst. b genannten Geltungsbereich
des ABD Teil B fallen,“ angefügt.

b) Die Anmerkungen zu Absatz 2 werden wie folgt geändert:

aa) In der Überschrift wird das Wort „Anmerkungen“ durch das Wort
„Anmerkung“ ersetzt.

bb) Die Nummernbezeichnung „1.“ sowie die Anmerkung Nr. 2 wer-
den gestrichen.

2. § 6 a  wird gestrichen.

3. § 8 wird wie folgt geändert:

Zu Abs. 2 Satz 1 wird folgende Protokollnotiz eingefügt:

Protokollnotiz: 
Der Termin für die Auszahlung der Bezüge kann vom 15. auf den letzten
Tag des Monats verschoben werden. Die Umstellung des Zahltages vom
15. auf den letzten Tag jeden Monats kann nur im Monat Dezember eines
Jahres beginnen; die Zuwendung sollte bereits im Umstellungsjahr am
letzten Tag des Monats November gezahlt werden. Im Falle einer geplan-
ten Umstellung sind die Mitarbeiter vom Dienstgeber spätestens im der
Umstellung vorausgehenden September zu informieren.

4. Die Übergangsvorschrift zu § 11 Abs. 1 Unterabs. 2 wird gestrichen.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003

(hier: 22. Ausbildungsvergütungstarifvertrag)

In den bayer. (Erz-)Diözesen gilt folgende 

Regelung über eine Vergütung für Auszubildende

§ 1
Einmalzahlungen

(1) Die Auszubildenden erhalten im Monat März 2003 eine Einmalzahlung
in entsprechender Anwendung des § 3 der Vergütungsregelung Nr. 35 zum
ABD Teil A, 1. vom 31. Januar 2003.

(2) Die Auszubildenden erhalten im Monat November 2004 eine Einmal-
zahlung in entsprechender Anwendung des § 3 der Vergütungsregelung
Nr. 35 zum ABD Teil A, 1. vom 31. Januar 2003 mit der Maßgabe, dass an die
Stelle des Betrages von 50 € der Betrag von 30 € tritt.

§ 2
Ausbildungsvergütung

(1) Die monatliche Ausbildungsvergütung beträgt

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003
im ersten Ausbildungsjahr 605,18 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 653,02 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 696,92 Euro,
im vierten Ausbildungsjahr 757,83 Euro,

b) vom 01. Januar bis 30. April 2004
im ersten Ausbildungsjahr 611,23 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 659,55 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 703,89 Euro,
im vierten Ausbildungsjahr 765,41 Euro,

c) vom 01. Mai 2004 an
im ersten Ausbildungsjahr 617,34 Euro,
im zweiten Ausbildungsjahr 666,15 Euro,
im dritten Ausbildungsjahr 710,93 Euro,
im vierten Ausbildungsjahr 773,06 Euro.
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(2) Für die Feststellung des nach Absatz 1 und nach § 3 maßgebenden
Ausbildungsjahres gelten bei einer Stufenausbildung (§ 26 des Berufs-
bildungsgesetzes, § 26 der Handwerksordnung) die einzelnen Stufen
als Bestandteile eines einheitlichen Berufsausbildungsverhältnisses,
und zwar auch dann, wenn sich die Ausbildung der weiteren Stufe
nicht unmittelbar an die der vorhergehenden angeschlossen hat.
Hat das Berufsausbildungsverhältnis im Laufe eines Kalendermonats
begonnen, erhält der Auszubildende die nach Absatz 1 zustehende
höhere Ausbildungsvergütung jeweils vom Beginn des Kalender-
monats an, in dem das vorhergehende Ausbildungsjahr geendet hat. 
Satz 1 dieses Unterabsatzes gilt in den Fällen des § 3 entsprechend.

§ 3
Zulagen, Zuschläge

Dem arbeiterrentenversicherungspflichtigen Auszubildenden (§ 1 Abs. 1
Buchst. b der Regelung für Auszubildende), der im Rahmen seiner Aus-
bildung in erheblichem Umfang mit Arbeiten gemäß § 29 ABD Teil B, 1. be-
schäftigt wird, kann im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr ein monatlicher
Pauschalzuschlag von 10,23 Euro gezahlt werden.

§ 4
Unterkunft und Verpflegung

(1) Gewährt der Ausbildende Unterkunft und Verpflegung, wird die Aus-
bildungsvergütung monatlich 

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 um 134,86 Euro,
b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 um 136,21 Euro,
c) vom 01. Mai 2004 an um 137,57 Euro

gekürzt. 

(2) Gewährt der Ausbildende nur Unterkunft, wird die Ausbildungsver-
gütung monatlich
a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 um 34,62 Euro,
b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 um 34,97 Euro,
c) vom 01. Mai 2004 an um 35,32 Euro,

gewährt er nur Verpflegung, wird die Ausbildungsvergütung monatlich

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 um 100,24 Euro,
b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 um 101,24 Euro,
c) vom 01. Mai 2004 an um 102,25 Euro

gekürzt.
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§ 5
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Diese Regelung wird nicht angewendet auf Auszubildende, die spätestens
mit Ablauf des 09. Januar 2003 aus ihrem Verschulden oder auf eigenen
Wunsch aus dem Ausbildungsverhältnis ausgeschieden sind. Dies gilt auf
Antrag nicht für Auszubildende, die in unmittelbarem Anschluss an das auf
eigenen Wunsch beendete Ausbildungsverhältnis wieder in den kirchlichen
oder öffentlichen Dienst eingetreten sind.

Kirchlicher oder öffentlicher Dienst im Sinne des Unterabsatzes 1 Satz 2 ist
eine Beschäftigung

a) beim Bund, bei einem Land, bei einer Gemeinde oder bei einem Gemein-
deverband oder bei einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberverban-
des, der der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände oder der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder angehört,

b) bei einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, die das
ABD oder ein Arbeitsvertragswerk wesentlich gleichen Inhalts anwendet.

§ 6
In-Kraft-Treten

Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 
(hier: Zuwendungstarifvertrag für Auszubildende)

In den bayer. (Erz-)Diözesen wird die Regelung über eine Zuwendung für
Auszubildende wie folgt geändert:

§ 1

Die Anmerkung Nr. 1 zu § 2 der Regelung über eine Zuwendung für Auszu-
bildende wird wie folgt geändert:

a) In Unterabsatz 1 werden die Worte „und am 13. Juni 2000“ durch die
Worte „am 13. Juni 2000 und am 09. Januar 2003“ und die Worte „vom
01. April 2000 bis 31. August 2001 89 v. H. und vom 01. September 2001
an 86,91 v. H.“ durch die Worte „vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003
84,87 v. H., vom 01. Januar bis 30. April 2004 84,03 v. H. und vom 01. Mai
2004 an  83,20 v. H.“ ersetzt.

b) In Unterabsatz 2 wird das Datum „01. November 2002“ durch das Datum
„01. Februar 2005“ ersetzt.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 

(hier: 12. Tarifvertrag zum TV Prakt)

In den bayer. (Erz-)Diözesen gilt folgende Regelung 

§ 1
Einmalzahlungen

(1) Die Praktikantinnen/Praktikanten erhalten im Monat März 2003 eine
Einmalzahlung in entsprechender Anwendung des § 3 der Vergütungsrege-
lung Nr. 35 zum ABD Teil A, 1. vom 31. Januar 2003 mit der Maßgabe, dass
die Einmalzahlung höchstens 65 € beträgt.

(2) Die Praktikantinnen/Praktikanten erhalten im Monat November 2004
eine Einmalzahlung in entsprechender Anwendung des § 3 der Vergütungs-
regelung Nr. 35 zum ABD Teil A, 1. vom 31. Januar 2003 mit der Maßgabe,
dass an die Stelle des Betrages von 50 € der Betrag von 30 € tritt.

§ 2
Änderung der Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikanten

Die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/Praktikanten wird
wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Entgelt und der Verheiratetenzuschlag betragen monatlich

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003:

Für die Praktikantin/ Entgelt Verheiratetenzuschlag
den Praktikanten
für den Beruf Euro Euro

des Sozialarbeiters,
Sozialpädagogen,
Heilpädagogen 1365,71 66,28

der Erzieherin 1160,76 63,14

der Kinderpflegerin, 1108,96 63,14
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b) vom 01. Januar bis 30. April 2004:

Für die Praktikantin/ Entgelt Verheiratetenzuschlag
den Praktikanten
für den Beruf Euro Euro

des Sozialarbeiters,
Sozialpädagogen,
Heilpädagogen 1379,37 66,94

der Erzieherin 1172,37 63,78

der Kinderpflegerin, 1120,05 63,78

c) vom 01. Mai 2004 an:

Für die Praktikantin/ Entgelt Verheiratetenzuschlag
den Praktikanten
für den Beruf Euro Euro

des Sozialarbeiters,
Sozialpädagogen,
Heilpädagogen 1393,16 67,60

der Erzieherin 1184,09 64,42

der Kinderpflegerin, 1131,25 64,42“

2. § 4 wird unter Beibehaltung der Paragraphenbezeichnung gestrichen.

3. In § 8 Abs. 3 Unterabs. 2 Satz 2 werden die Worte „§ 4,“ gestrichen.

§ 3
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag wird nicht angewendet auf Praktikantinnen/Praktikanten,
die spätestens mit Ablauf des 09. Januar 2003 aus ihrem Verschulden oder
auf eigenen Wunsch aus dem Praktikantenverhältnis ausgeschieden sind.
Dies gilt auf Antrag nicht für Praktikantinnen/Praktikanten, die in unmittel-
barem Anschluss an das auf eigenen Wunsch beendete Praktikantenverhält-
nis wieder in den kirchlichen oder öffentlichen Dienst eingetreten sind.

Kirchlicher oder öffentlicher Dienst im Sinne des Unterabsatzes 1 Satz 2 ist
eine Beschäftigung
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a) beim Bund, bei einem Land, bei einer Gemeinde oder bei einem Gemein-
deverband oder bei einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberverban-
des, der der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände oder der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder angehört,

b) bei einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, die
das ABD oder ein Arbeitsvertragswerk  wesentlich gleichen Inhalts an-
wendet.

§ 5
In-Kraft-Treten

Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.

38690_KODA46  10.07.2003  11:36 Uhr  Seite 521



522

Übernahme der Regelung der Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes vom 31. Januar 2003 

(hier: Zuwendungstarifvertrag für Praktikanten)

In den bayer. (Erz-)Diözesen wird die Regelung über eine Zuwendung für
Praktikanten wie folgt geändert:

§ 1

Die Anmerkung Nr. 1 zu § 2 der Regelung über eine Zuwendung für Prak-
tikanten wird wie folgt geändert:

a) In Unterabsatz 1 werden die Worte „und am 13. Juni 2000“ durch die
Worte „am 13. Juni 2000 und am 09. Januar 2003“ und die Worte „vom
01. April 2000 bis 31. August 2001 87,86 v. H. und vom 01. September
2001 an 85,80 v. H.“ durch die Worte „vom 01. Januar bis 31. Dezember
2003 83,79 v. H., vom 01. Januar bis 30. April 2004 82,96 v. H. und vom
01. Mai 2004 an  82,14 v. H.“ ersetzt.

b) In Unterabsatz 2 wird das Datum „01. November 2002“ durch das Datum
„01. Februar 2005“ ersetzt.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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II. Änderungen in Umsetzung des § 26 ABD
Teil A, 1./§ 22 ABD Teil B, 1. 

In Umsetzung des § 26 Abs. 3 ABD Teil A, 1. und der dazugehörigen Proto-
kollnotiz gilt in den bayer. (Erz-)Diözesen folgende

Vergütungsregelung Nr. 35 zum ABD Teil A, 1.
§ 1

Geltungsbereich

Diese Regelung gilt für die Angestellten im kirchlichen Dienst, die unter den
Geltungsbereich des ABD Teil A fallen. 

§ 2
Fortgeltung der Vergütungsregelung Nr. 34

Die Vergütungsregelung Nr. 34 gilt für die Angestellten der Vergütungsgruppen 
a) X bis IV a für die Monate November und Dezember 2002,
b) III bis I für die Monate November 2002 bis März 2003.

§ 3
Einmalzahlungen

(1) Die Angestellten, die im Monat Februar 2003 Anspruch auf Bezüge aus ei-
nem Arbeitsverhältnis haben, das am 02. Januar 2003 bereits bestanden
hat, erhalten im Monat März 2003 eine Einmalzahlung. Die Einmalzahlung
beträgt 7,5 % der Vergütung (§ 26 ABD Teil A, 1.) einschließlich der allge-
meinen Zulage, höchstens jedoch 185 €. Bei der Bemessung der Einmal-
zahlung ist die Vergütung des Monats Dezember 2002 zu Grunde zu le-
gen. Hat der Angestellte im Monat Dezember 2002 keinen Anspruch oder
nur für Teile des Monats Anspruch auf Vergütung gehabt, ist die Vergütung
zu Grunde zu legen, die er erhalten hätte, wenn er für den gesamten
Monat Dezember 2002 Anspruch auf Vergütung gehabt hätte.

(2) Die Angestellten, die im Monat November 2004 Anspruch auf Bezüge aus
einem Arbeitsverhältnis haben, das im gesamten Monat November 2004
zu demselben Arbeitgeber besteht, erhalten im Monat November 2004
eine Einmalzahlung in Höhe von 50 €.

(3) Für den Höchstsatz der Einmalzahlung nach Absatz 1 und für die Einmal-
zahlung nach Absatz 2 gilt § 34 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 ABD Teil A, 1.
entsprechend. Für die Einmalzahlung nach Absatz 2 sind die Verhältnisse
am 1. November 2004 maßgebend.

(4) Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu
berücksichtigen.
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§ 4
Grundvergütungen, Gesamtvergütungen

(1) Die Grundvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen X bis I
sind festgelegt für die Zeit
a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für die Angestellten der Ver-

gütungsgruppen X bis IV a bzw. vom 01. April bis 31. Dezember 2003
für die Angestellten der Vergütungsgruppen III bis I in der Anlage 1 a,

b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 in der Anlage 1 b,
c) ab 01. Mai 2004 in der Anlage 1 c.

(2) Die Gesamtvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen X bis 
VI a/b, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ergeben sich
für die Zeit 
a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 aus der Anlage 2 a,
b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 aus der Anlage 2 b,
c) ab 01. Mai 2004 aus der Anlage 2 c.

(3) Die Grundvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen X bis I
nach Vollendung des 21. bzw. des 23. Lebensjahres in Kindertagesstätten
und für Angestellte im Sinne des Übernahmebeschlusses vom 01. Juni
1998, Nr. 1 b) sind festgelegt für die Zeit
a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für die Angestellten der Ver-

gütungsgruppen X bis IV a bzw. vom 01. April bis 31. Dezember 2003
für die Angestellten der Vergütungsgruppen III bis I in der Anlage 3 a,

b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 in der Anlage 3 b,
c) ab 01. Mai 2004 in der Anlage 3 c.

(4) Die Gesamtvergütungen für die Angestellten der Vergütungsgruppen X bis 
VI b in Kindertagesstätten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, ergeben sich für die Zeit 

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 aus der Anlage 4 a,

b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 aus der Anlage 4 b,

c) ab 01. Mai 2004 aus der Anlage 4 c.

§ 5
Ortszuschlag

(1) Die Beträge des Ortszuschlages sind festgelegt für die Zeit

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für die Angestellten der Ver-
gütungsgruppen X bis IV a bzw. vom 01. April bis 31. Dezember 2003
für die Angestellten der Vergütungsgruppen III bis I in der Anlage 5 a,
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b) vom 01. Januar  bis 30. April 2004 in der Anlage 5 b,

c) ab 01. Mai 2004 in der Anlage 5 c.

(2) Der Ortszuschlag erhöht sich für Angestellte

mit Vergütung nach den für das erste zu berück- für jedes weitere zu be-
Vergütungsgruppen sichtigende Kind um rücksichtigende Kind um

X, IX b 5,11 € 25,56 €,
IX a 5,11 € 20,45 €,
VIII 5,11 € 15,34 €.

Dies gilt nicht für Kinder, für die das Kindergeld aufgrund über- oder
zwischenstaatlicher Rechtsvorschriften abweichend von § 66 EStG bzw. § 6
BKGG bemessen wird; für die Anwendung des Unterabsatzes 1 sind diese
Kinder bei der Feststellung der Zahl der zu berücksichtigenden Kinder nicht
mitzuzählen.

Erhält der Angestellte Vergütung aus einer höheren Vergütungsgruppe und
wird dadurch der Erhöhungsbetrag geringer oder fällt er weg, wird der
Unterschiedsbetrag zwischen der jeweiligen Summe aus der Grundver-
gütung, dem Ortszuschlag, der allgemeinen Zulage, gegebenenfalls dem Er-
höhungsbetrag und einer Vergütungsgruppenzulage sowie den entsprechen-
den Bezügen, die am Tage vorher zugestanden haben, als Teil des Orts-
zuschlages zusätzlich gezahlt.

§ 6
Stundenvergütungen

Die Stundenvergütungen (§ 35 Abs. 3 Unterabs. 1 ABD Teil A, 1.) betragen:

a) Vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für die Angestellten der Ver-
gütungsgruppen X bis IV a bzw. vom 01. April bis 31. Dezember 2003 für
die Angestellten der Vergütungsgruppen III bis I

In Vergütungs-
gruppe €

X 9,42
IX b 9,92
IX a 10,11
VIII 10,50
VII 11,18
VI a/b 11,91
V c 12,83
V a/b 14,05

In Vergütungs-
gruppe €

IV b 15,21
IV a 16,51
III 17,95
II b 18,87
II a 19,88
I b 21,71
I a 23,59
I 25,74
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b) vom 01. Januar bis 30. April 2004 

c) ab 01. Mai 2004

In Vergütungs-
gruppe €

X 9,51    
IX b 10,02    
IX a 10,21    
VIII 10,60    
VII 11,29    
VI a/b 12,03    
V c 12,96    
V a/b 14,19

In Vergütungs-
gruppe €

IV b 15,36    
IV a 16,68    
III 18,13    
II b 19,06    
II a 20,08    
I b 21,92    
I a 23,83    
I 26,00    

In Vergütungs-
gruppe €

X 9,61    
IX b 10,12    
IX a 10,31    
VIII 10,71    
VII 11,40    
VI a/b 12,15    
V c 13,09    
V a/b 14,33    

In Vergütungs-
gruppe €

IV b 15,51    
IV a 16,85    
III 18,31    
II b 19,25    
II a 20,28    
I b 22,14    
I a 24,07    
I 26,26    
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§ 7
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Diese Regelung wird nicht angewendet auf Angestellte, die spätestens mit
Ablauf des 09. Januar 2003 aus ihrem Verschulden oder auf eigenen Wunsch
aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind. Dies gilt auf Antrag nicht für
Angestellte, die in unmittelbarem Anschluss an das auf eigenen Wunsch be-
endete Arbeitsverhältnis wieder in den kirchlichen oder öffentlichen Dienst
eingetreten sind.

Kirchlicher oder öffentlicher Dienst im Sinne des Unterabsatzes 1 Satz 2 ist
eine Beschäftigung

a) beim Bund, bei einem Land, bei einer Gemeinde oder bei einem Gemein-
deverband oder bei einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberverban-
des, der der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)
oder der Tarifgemeinschaft deutscher Länder angehört,

b) bei einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, die
das ABD oder ein Arbeitsvertragswerk wesentlich gleichen Inhalts an-
wendet.

§ 8
In-Kraft-Treten

Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 01. November 2002 in Kraft. Abwei-
chend hiervon treten die §§ 3 bis 6 mit Wirkung vom 01. Januar 2003 in Kraft.
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In Umsetzung des § 22 ABD Teil B, 1. und der dazugehörenden Protokollnotiz
gilt in den bayer. (Erz-)Diözesen folgende 

Monatslohnregelung Nr. 5 zum ABD Teil B, 1. 

§ 1
Geltungsbereich

Diese Regelung gilt für die Arbeiter im kirchlichen Dienst, deren Arbeits-
verhältnisse im ABD Teil B geregelt sind. 

§ 2
Fortgeltung der Monatslohnregelung Nr. 4

Für die Monate November und Dezember 2002 gilt die Monatslohnregelung
Nr. 4 zum ABD Teil B, 1.

§ 3
Einmalzahlungen

(1) Die Arbeiter, die im Monat Februar 2003 Anspruch auf Bezüge aus einem
Arbeitsverhältnis haben, das am 02. Januar 2003 bereits bestanden hat,
erhalten im Monat März 2003 eine Einmalzahlung. Die Einmalzahlung
beträgt 7,5 % des Monatstabellenlohnes (§ 21 Abs. 3 ABD Teil B, 1.)
ggf. einschließlich des Sozialzuschlages (§ 41 ABD Teil B, 1.), höchstens je-
doch 185 €. Bei der Bemessung der Einmalzahlung ist der Lohn des
Monats Dezember 2002 zu Grunde zu legen. Hat der Arbeiter im Monat
Dezember 2002 keinen Anspruch oder nur für Teile des Monats Anspruch
auf Lohn gehabt, ist der Lohn zu Grunde zu legen, den er erhalten hätte,
wenn er für den gesamten Monat Dezember 2002 Anspruch auf Lohn
gehabt hätte.

(2) Die Arbeiter, die im Monat November 2004 Anspruch auf Bezüge aus
einem Arbeitsverhältnis haben, das im gesamten Monat November 2004
zu demselben Arbeitgeber besteht, erhalten im Monat November 2004
eine Einmalzahlung in Höhe von 50 €.

(3) Für den Höchstsatz der Einmalzahlung nach Absatz 1 und für die Einmal-
zahlung nach Absatz 2 gilt § 30 Abs. 2 Unterabs. 1 Satz 1 ABD Teil B, 1.
entsprechend. Für die Einmalzahlung nach Absatz 2 sind die Verhältnisse
am 1. November 2004 maßgebend.

(4) Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu
berücksichtigen.
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§ 4
Lohntabelle

Die Monatstabellenlöhne (§ 21 Abs. 3 ABD Teil B, 1.) sind

a) vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 in der Anlage 1,
b) vom 1. Januar 2004 bis 30. April 2004 in der Anlage 2 und
c) vom 1. Mai 2004 an in der Anlage 3 

festgelegt.

§ 5
Sozialzuschlag

(1) Der Sozialzuschlag nach § 41 ABD Teil B, 1. beträgt für die Zeit

a) vom 01. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003 88,78 €,
b) vom 01. Januar 2004 bis 30. April 2004 89,67 € und
c) vom 01. Mai 2004 an 90,57 €

monatlich.

(2) Der Sozialzuschlag erhöht sich 

für Arbeiter mit Entlohnung für das erste zu für jedes weitere zu
nach berücksichtigende berücksichtigende 

Kind um Kind um

den Lohngruppen 
1, 1 a und 2 5,11 € 25,56 €,  

den Lohngruppen 
2 a, 3 und 3 a 5,11 € 20,45 €,  

der Lohngruppe 4 5,11 € 15,34 €.  

Dies gilt nicht für Kinder, für die das Kindergeld auf Grund überstaatlicher
oder zwischenstaatlicher Rechtsvorschriften abweichend von § 66 EStG
bzw. § 6 BKGG bemessen wird; für die Anwendung des Satzes 1 sind diese
Kinder bei der Feststellung der Zahl der zu berücksichtigenden Kinder nicht
mitzuzählen.
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Der Arbeiter, der in den Fällen des § 9 Abs. 2 ABD Teil B, 1. sowie des § 2
Abs. 6 und des § 3 der Regelung über das Lohngruppenverzeichnis für den
vollen Kalendermonat
a) den Monatstabellenlohn einer höheren Lohngruppe erhält oder
b) durch die Summe des Monatstabellenlohnes und einer dieser Zulagen

den Betrag des Monatstabellenlohnes einer höheren Lohngruppe in seiner
Lohnstufe erreicht,

wird für die Anwendung des Satzes 1 der höheren Lohngruppe zugeordnet.

Erhält der Arbeiter den Monatstabellenlohn aus einer höheren Lohngruppe
und wird dadurch der Erhöhungsbetrag geringer oder fällt er weg, wird –
wenn sich dadurch die Bezüge insgesamt verringern – der Unterschiedsbe-
trag zwischen der jeweiligen Summe aus dem Monatstabellenlohn, dem
Sozialzuschlag und gegebenenfalls dem Erhöhungsbetrag aus der höheren
Lohngruppe sowie den entsprechenden Bezügen, die am Tage vorher zuge-
standen haben, als Teil des Sozialzuschlages zusätzlich gezahlt; dies gilt
entsprechend in den Fällen des Satzes 3.

§ 6
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Diese Regelung wird nicht angewendet auf Arbeiter, die spätestens mit Ab-
lauf des 09. Januar 2003 aus ihrem Verschulden oder auf eigenen Wunsch
aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind. Dies gilt auf Antrag nicht für
Arbeiter, die in unmittelbarem Anschluss an das auf eigenen Wunsch been-
dete Arbeitsverhältnis wieder in den kirchlichen oder öffentlichen Dienst ein-
getreten sind.

Kirchlicher oder öffentlicher Dienst im Sinne des Unterabsatzes 1 Satz 2 ist
eine Beschäftigung

a) beim Bund, bei einem Land, bei einer Gemeinde oder bei einem Gemein-
deverband oder bei einem sonstigen Mitglied eines Arbeitgeberverban-
des, der der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände oder der
Tarifgemeinschaft deutscher Länder angehört,

b) bei einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts, die das
ABD oder ein Arbeitsvertragswerk wesentlich gleichen Inhalts anwendet.

§ 7
In-Kraft-Treten

Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 01. November 2002 in Kraft. Abwei-
chend hiervon treten §§ 3 bis 5 am 01. Januar 2003 in Kraft.
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In Umsetzung des § 26 Abs. 4 ABD Teil A, 1./§ 22 ABD Teil B, 1. wird die
Regelung über eine Zuwendung für Mitarbeiter wie folgt geändert:

§ 1

Die Anmerkung Nr. 1 zu § 2 der Regelung über eine Zuwendung für Mitar-
beiter wird wie folgt geändert:

a) In Unterabsatz 1 werden die Worte „und am 13. Juni 2000“ durch die
Worte „am 13. Juni 2000 und am 09. Januar 2003“ und die Worte „vom
01. August 2000 bis 31. August 2001 87,86 v. H. und vom 01. September
2001 an 85,80 v. H.“ durch die Worte „vom 01. Januar bzw. für die Ange-
stellten der Vergütungsgruppen III bis I vom 01. April bis 31. Dezember
2003 83,79 v. H., vom 01. Januar bis 30. April 2004  82,96 v. H. und vom
01. Mai 2004 an 82,14 v. H.“, ersetzt.

b) In Unterabsatz 2 wird das Datum „01. November 2002“ durch das Datum
„01. Februar 2005“ ersetzt.

§ 2
In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01. Januar 2003 in Kraft.
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Mediengruppe Universal, Kirschstr.16, 80999 München
Auflage 14200
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Nr. 47

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayer. Regional-KODA 
vom 10./11.12.2002 und vom 06./07.05.2003

– Regelung über eine ergänzende Leistung für Mitarbeiter (sog. Bal-
lungsraumzulage) zum 01.01.2003

– Regelungen im Bereich der Nutzung von Arbeitsplatzcomputern
zum 01.07.2003

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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In den bayer. (Erz-)Diözesen gilt folgende

Regelung über eine ergänzende Leistung für
Mitarbeiter (sog. Ballungsraumzulage)

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Regelung gilt für Angestellte, Arbeiter und Auszubildende im Dienst
der bayer. (Erz-)Diözesen in Einrichtungen im Stadt- und Umlandbereich
München. 

(2) Stadt- und Umlandbereich München i. S. d. Absatzes 1 ist das das in
Anhang 2 der Anlage zur Verordnung über das Landesentwicklungspro-
gramm Bayern (LEP) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend
definierte Gebiet. 

Anmerkung zu Abs. 1
Einrichtung im Sinne dieser Regelung ist die ständige Einrichtung (z.B. Ordinariat, Kir-
chenstiftung) des Mitarbeiters; hierbei ist bei Zweigstellen, Außenstellen, ausgelager-
ten Teilen von Einrichtungen und dergleichen, der Ort maßgebend, an dem der Mitar-
beiter  tatsächlich beschäftigt wird. Satz 1 gilt entsprechend für Auszubildende.

§ 2
Voraussetzungen und Höhe der ergänzenden Leistung

(1) Angestellte und Arbeiter erhalten eine ergänzende Leistung von 75 Euro
monatlich. Nichtvollbeschäftigte Mitarbeiter erhalten von der ergänzenden
Leistung nach Satz 1 den Teil, der dem Maß der mit ihnen vereinbarten durch-
schnittlichen Arbeitszeit entspricht. 

(2) Auszubildende erhalten eine ergänzende Leistung von 37,50 Euro monatlich.

(3) Die sich nach den Absätzen 1 und 2 ergebende ergänzende Leistung wird
höchstens in der Höhe gewährt, in der

a) bei Angestellten
die Grundvergütung (ohne vorweggewährter Lebensaltersstufen/Stufen)
einschließlich Vergütungsgruppenzulage, persönlicher Zulage nach § 24
ABD Teil A, 1., Ortszuschlag der Stufe 1 und allgemeiner Zulage nach § 2 der
Regelung über Zulagen an Angestellte in der jeweils geltenden Fassung,

b) bei Arbeitern
der Monatstabellenlohn (ohne vorweggewährter Lohnstufen),
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c) bei Auszubildenden
die Ausbildungsvergütung

hinter dem Grenzbetrag für die ergänzende Leistung zurückbleibt. Dieser
Grenzbetrag beträgt für

a) Angestellte und Arbeiter
für die Zeit 

aa) vom 01. Januar 2003 bis 
31. Dezember 2003 2.673,87 Euro,

bb) vom 01. Januar 2004 bis
30. April 2004 2.700,61 Euro,

cc) vom 01. Mai 2004 an 2.727,62 Euro,

b) Auszubildende
für die Zeit 

aa) vom 01. Januar 2003 bis 
31. Dezember 2003 912,26 Euro,

bb) vom 01. Januar 2004 bis
30. April 2004 921,38 Euro,

cc) vom 01. Mai 2004 an 930,59 Euro,

monatlich. Der Grenzbetrag nach Satz 2 von nichtvollbeschäftigten An-
gestellten und Arbeitern vermindert sich entsprechend der Regelung in § 2
Abs. 1 Satz 2.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1
Die Vorschrift gilt nicht für Angestellte der Vergütungsgruppe Vb ABD Teil A ab Lebens-
altersstufe nach vollendetem 43. Lebensjahr, die keinen Anspruch auf eine Vergü-
tungsgruppenzulage haben.

§ 3
Ergänzende Leistung für Kinder

(1) Angestellte und Arbeiter erhalten für jedes Kind, für das ihnen Kindergeld
nach dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz
tatsächlich gezahlt wird, eine ergänzende Leistung für Kinder von 20 Euro
monatlich. 
Die ergänzende Leistung für Kinder wird insgesamt höchstens in der Höhe
gewährt, in der die Bezüge nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Buchst. a und b hinter dem
Grenzbetrag für die ergänzende Leistung für Kinder (Kindergrenzbetrag)
zurückbleiben. Dieser Kindergrenzbetrag beträgt für die Zeit

a) vom 01. Januar 2003 bis 
31. Dezember 2003 3.748,66 Euro,
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b) vom 01. Januar 2004 bis
30. April 2004 3.786,15 Euro,

c) vom 01. Mai 2004 an 3.824,01 Euro

monatlich. § 2 Abs. 3 Satz 3 gilt für den Kindergrenzbetrag entsprechend.

(2) Auszubildende erhalten für jedes Kind, für das ihnen Kindergeld nach
dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz tatsächlich
gezahlt wird, eine ergänzende Leistung für Kinder von 20 Euro monatlich. Die
ergänzende Leistung für Kinder wird höchstens in der Höhe gewährt, in der
die Ausbildungsvergütung einschließlich ergänzender Leistung nach § 2 Abs. 2
hinter dem jeweiligen Grenzbetrag für Auszubildende nach § 2 Abs. 3 Satz 2
Buchst. b zurückbleibt.

§ 4
Allgemeine Bestimmungen

(1) Eine ergänzende Leistung nach den §§ 2 und 3 steht nur zu, wenn sie ins-
gesamt 10 Euro monatlich überschreitet; hierbei bleiben Berechnungen
wegen Teilzeitbeschäftigung und für Teilmonate unberücksichtigt.

(2) Die ergänzende Leistung nach den §§ 2 und 3 wird nur für Zeiträume ge-
zahlt, für die Bezüge (Lohn, Vergütung, Ausbildungsvergütung, Krankenbe-
züge, Urlaubslohn bzw.  Urlaubsvergütung) zustehen. Die Bestimmungen des
ABD über die Berechnung der Bezüge für Teilzeiträume gelten entsprechend.

(3) Die ergänzende Leistung nach den §§ 2 und 3 ist bei der Bemessung der
Zuwendung nicht zu berücksichtigen.

Anmerkung zu Absatz 2
Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, wird die ergänzende Leistung bei
der Berechnung des Krankengeldzuschusses als Bestandteil des Urlaubslohnes bzw.
der Urlaubsvergütung berücksichtigt.

§ 5
Übergangsbestimmungen 

(1) Die am 31. Dezember 2002 nach § 5 a Abs. 2 Unterabs. 1 der Regelung
über eine ergänzende Leistung für Mitarbeiter vom 01. Januar 2002 zuste-
hende ergänzende Leistung wird für die Dauer ununterbrochener Arbeits-
oder Ausbildungsverhältnisse beim gleichen Arbeitgeber bis 31. Dezember
2003 weitergewährt. Abweichend von Satz 1 wird die ergänzende Leistung
für Kinder bis zum 31. Dezember 2004 weitergewährt. § 4 Abs. 2 mit Anmer-
kung hierzu und Absatz 3 gelten für diese ergänzende Leistung entspre-
chend. 

38775_8_KODA47  16.07.2003  8:31 Uhr  Seite 552



553

(2) Unberührt von Absatz 1 bleibt der Anspruch auf die ergänzende Leistung
nach den §§ 1 bis 4 dieser Regelung. Eine nach diesen Bestimmungen
tatsächlich gewährte ergänzende Leistung wird auf ergänzende Leistungen
nach Absatz 1 angerechnet. 

Anmerkung zu Abs. 1 
Ein ununterbrochenes Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis liegt auch dann vor, wenn
zwischen den Rechtsverhältnissen nur Sonn- oder gesetzliche Feiertage oder allge-
mein arbeitsfreie Werktage liegen.

§ 6
In-Kraft-Treten

(1) Diese Regelung tritt am 01. Januar 2003 in Kraft. 

(2) Diese Regelung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2004 außer Kraft.
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Regelungen im Bereich der Nutzung von 
Arbeitsplatzcomputern

I. § 7 Abs. 1 der Regelung über die Arbeitsbedingungen von
Mitarbeitern an Bildschirmgeräten wird wie folgt neu ge-
fasst:

§ 7 Verhaltens- und Leistungskontrollen

(1) Eine individuelle Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter auf einem Bild-
schirm-Arbeitsplatz oder einem Arbeitsplatz mit Bildschirmunterstützung
mittels der an diesem Arbeitsplatz eingesetzten Geräte und Programme fin-
det nur in dem Umfang wie für einen Mitarbeiter an einem nicht automatisier-
ten Arbeitsplatz des selben Arbeitgebers statt. Satz 1 gilt nicht, 
a) wenn Tatsachen bekannt werden, die den Verdacht einer Verletzung der

Dienst- und Arbeitspflichten begründen und eine Aufklärung in anderer
Weise nicht erreicht werden kann,

b) bei einer Kontrolle nach der „Regelung zur Kontrolle der Nutzungsbe-
schränkung von Internet-Diensten“.

II. Das ABD wird um folgende „Regelung zur Kontrolle der
Nutzungsbeschränkung von Internet-Diensten“ ergänzt:

Regelung zur Kontrolle der Nutzungsbeschränkung von 
Internet-Diensten

§ 1 Geltungsbereich

Diese Regelung findet Anwendung für alle Mitarbeiter, die Internet-Dienste
nutzen.

§ 2 Nutzungsbeschränkung

Die Internet-Dienste dürfen grundsätzlich nur dienstlich genutzt werden.
Unzulässig ist jede Nutzung, die objektiv geeignet ist, den Interessen der
Katholischen Kirche oder deren Ansehen in der Öffentlichkeit zu schaden
oder die gegen geltende Gesetze und/oder Verordnungen verstößt, z. B. das
Abrufen oder Anbieten/Versenden
– von Inhalten, die offensichtlich gegen datenschutzrechtliche, persönlich-

keitsrechtliche, urheberrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen
verstoßen  und/oder
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– von beleidigenden, verleumderischen, verfassungsfeindlichen, rassisti-
schen, sexistischen oder pornografischen Äußerungen oder Abbildungen.

§ 3 Verpflichtung zum Datenschutz

Der Dienstgeber hat die EDV-Administratoren und die mit der Aufzeichnung
und Auswertung von Protokolldaten Beauftragten in besonderer Weise zu
Vertraulichkeit und zur Einhaltung der Bestimmungen des kirchlichen Daten-
schutzes (KDO) zu verpflichten.1 Ebenso ist zu verfahren mit Beauftragten,
die EDV-technische Störungen beheben.
1 Die EDV-Administratoren und die Beauftragten sind in geeigneter Weise bekannt zu geben.

§ 4 Protokollierung

Daten jeder Internet-Dienste-Nutzung werden automatisch aufgezeichnet.
Die Protokolle des laufenden und der zurückliegenden fünf Monate werden
gespeichert. Soweit sie nicht als Beweismittel für aufgetretene Störungen
oder Unregelmäßigkeiten benötigt werden, sind sie anschließend zu löschen.
Im Protokollsystem ist jeder Benutzer zu führen. 

§ 5 Auswertung der Protokolldaten

Eine Auswertung von Protokolldaten ist in folgenden Fällen zulässig:
– zur Behebung EDV-technischer Störungen und zur Gewährleistung der

Sicherheit, 
– im Rahmen von Stichproben,
– bei einem begründeten Verdacht auf einen Verstoß gegen die Nutzungs-

beschränkung.

1. Zur Behebung EDV-technischer Störungen und zur Gewährleistung der
Sicherheit ist den EDV-Administratoren oder den dafür Beauftragten im not-
wendigen Umfang die Auswertung der Protokolldaten und die Einsicht in die
Daten gestattet. Sofern sich bei der Behebung einer EDV-technischen
Störung, die infolge der Nutzung von Internet-Diensten aufgetreten ist, ein
begründeter Verdacht auf einen Verstoß durch eine konkrete Person gegen
die Nutzungsbeschränkung ergibt, erfolgt unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit eine Mitteilung an den jeweiligen
Dienstgeber und ggf. die Stiftungsaufsichtsbehörde. 

2. Der Dienstgeber ist berechtigt, bis zu vier Mal im Jahr Stichproben der
Protokolle der Internet-Dienste-Nutzung aus dem laufenden oder dem Vor-
monat zu veranlassen. Diese Stichproben sind auf einen maximalen Mitar-
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beiterkreis bezogen durchzuführen. Das Protokoll wird in anonymisierter
Form an den Dienstgeber weitergegeben. Der Dienstgeber prüft das Proto-
koll der Internet-Dienste-Nutzung im Hinblick auf die Einhaltung der Nut-
zungsbeschränkung. Sofern sich bei einer Stichprobe ein Hinweis auf einen
Verstoß gegen die Nutzungsbeschränkung ergibt, kann der Dienstgeber – er-
forderlichenfalls nach Einschaltung der Stiftungsaufsichtsbehörde – die
Reidentifizierung durchführen lassen. 

3. Bei einem begründeten Verdacht auf einen Verstoß gegen die Nutzungs-
beschränkung durch einen Mitarbeiter ist der Dienstgeber berechtigt, die
Protokolle der Internet-Dienste-Nutzung, soweit notwendig, auszuwerten.
Voraussetzung ist, dass der Mitarbeiter vorher gehört und der lokale PC über-
prüft wurde und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird.

§ 6 Allgemeine Verfahrensweise

Nachfolgende Punkte sind einzuhalten:
a) Der Mitarbeiter ist unverzüglich über den Verdacht zu unterrichten, der

sich aus der Kontrolle der Einhaltung der Nutzungsbeschränkung erge-
ben hat, unter Angabe der Protokolldaten der Internet-Dienste-Nutzung.

b) Dem Mitarbeiter ist unverzüglich Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Der Mitarbeiter ist berechtigt, eine Person seines Vertrauens hin-
zuzuziehen.

c) Der Dienstgeber kann – gegebenenfalls nach Einschaltung der Stiftungs-
aufsichtsbehörde – Maßnahmen gegen den Mitarbeiter einleiten, wenn
sich aufgrund der Auswertung der aufgezeichneten Protokolldaten ein
begründeter Verdacht auf missbräuchliche Nutzung erhärtet hat. 

d) Der Mitarbeiter ist über Ende und Ergebnis der Maßnahme zu unterrichten. 

III. Diese Regelungen treten zum 01.07.2003 in Kraft.

Mediengruppe Universal, Kirschstr.16, 80999 München
Auflage 14200

38775_8_KODA47  16.07.2003  8:31 Uhr  Seite 556



Nr. 48

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Lehrerkommission der Bayer. Regional-KODA
vom 17.06.2003 

– Änderung der Nr. 9 Abs. 2 der SR 2 l Teile A bis C
zum 01.10.2003

– SR 2 l Teil A
hier: Anpassung der Nr. 6 Abs. 6 Satz 2 an die neue BayRKO

zum 01.10.2003

– Altersermäßigung für Lehrkräfte in Altersteilzeit
zum 01.09.2003

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt



558

Änderung der Nr. 9 Abs. 2 der SR 2 l Teile A bis C

1. In Nr. 9 Abs. 2 der SR 2 l Teile A bis C werden die Worte „oder 
31. August“ gestrichen.

2. Diese Regelung tritt zum 01.10.2003 in Kraft. 

SR 2 l Teil A
hier: Anpassung der Nr. 6 Abs. 6 Satz 2 an die neue BayRKO

1. In Nr. 6 Abs. 6 Satz 2 der SR 2 l Teil A wird das Paragrafenzitat „§ 5 c
Abs. 4 Nr. 2 und 3“ durch das Paragrafenzitat „§ 3 Abs.1 Nr. 3“ ersetzt. 

2. Diese Regelung tritt zum 01.10.2003 in Kraft. 

Altersermäßigung für Lehrkräfte in Altersteilzeit

1. Nr. 3 Abs. 5 der SR 2 l Teile A bis C wird um folgenden Satz 2 ergänzt:
Abweichend von Satz 1 erhalten Lehrkräfte in Altersteilzeit die ihrer
tatsächlichen Beschäftigung entsprechende Altersermäßigung.

2. Diese Regelung tritt zum 01.09.2003 in Kraft.

Mediengruppe Universal, Kirschstr.16, 80999 München
Auflage 14200



Nr. 49

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayer. Regional-KODA vom 15./16.07.2003

– S. Wirtschaftspersonal in Anstalten und Heimen gem. SR 2 b, 
ABD Teil A, 3.3.
hier: Ergänzung um eine Protokollnotiz

– Änderung der Allgemeinen Vergütungsordnung/Tätigkeitsmerkmale
und der Dienst- und Vergütungsordnungen 

zum 01.09.2003

– Dienstordnung für Religionslehrer i. K. an Volks- und Förderschulen
in den bayer. (Erz-)Diözesen
hier: Altersermäßigung für Lehrer in Altersteilzeit

zum 01.09.2003

– Betriebliche Altersversorgung (Versorgungsordnung A)
hier:  Anpassung und Änderung auf Grund der Änderungstarifverträge

Nr. 1 und Nr. 2 zum ATV-K
verschiedene Inkraftsetzungsdaten

Notwendige Änderungen in Umsetzung des Änderungstarifvertrages
Nr. 2 zum ATV-K

– § 44 ABD Teil A, 1./§ 40 ABD Teil B, 1., Umzugskostenvergütung,
Trennungsentschädigung (Trennungsgeld)

zum 01.09.2003

– § 62 ABD Teil A, 1./§ 65 Abs. 1 ABD Teil B, 1., Voraussetzungen
für die Zahlung des Übergangsgeldes

zum 01.09.2003

– Regelung der Altersteilzeitarbeit
hier: Aufhebung der Protokollnotiz zu § 9 Abs. 2 Buchst. a

zum 01.09.2003

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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S. Wirtschaftspersonal in Anstalten und 
Heimen gem. SR 2 b, ABD Teil A, 3.3.

hier: Ergänzung um eine Protokollnotiz

ABD Teil A, 3.3. – S.Wirtschaftspersonal in Anstalten und Heimen gem. SR 2 b
wird um folgende Protokollnotiz ergänzt: 

Protokollnotiz:
In Häusern, in denen die Besucher (z. B. Teilnehmer an Exerzitien und Wall-
fahrten, Jugend- und Bildungsveranstaltungen etc.) verpflegt werden, ist das
Wirtschaftspersonal entsprechend der „Vergütungsregelung Wirtschafts-
personal in Anstalten und Heimen gem. SR 2 b“ zu vergüten, soweit nicht
ABD Teil B Anwendung findet. 
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Änderung der Allgemeinen 
Vergütungsordnung/Tätigkeitsmerkmale und

der Dienst- und Vergütungsordnungen 

1. In der Allgemeinen Vergütungsordnung/Tätigkeitsmerkmale (ABD Teil A,
3.) und in den Dienst- und Vergütungsordnungen (ABD Teil A, 4.) werden
folgende Änderungen vorgenommen:

a) Die nachstehenden Fallgruppen werden aus den Allgemeinen Tätig-
keitsmerkmalen (ABD Teil A, 3.2.) gestrichen:

VergGr. X Fg. 110; 
VergGr. VIII Fg. 160; 
VergGr. VII Fg. 110, 160; 
VergGr. VIb Fg. 160; 
VergGr. Vc Fg. 110, 120, 130, 131, 141, 151; 
VergGr. Vb Fg. 110, 120, 130, 131, 140, 141, 150, 151;
VergGr. IVb Fg. 110, 120, 130, 131, 140, 141, 150, 151;
VergGr. IVa Fg. 110, 120, 130, 140, 141;
VergGr. III Fg. 100, 110;
VergGr. IIb Fg. 110;
VergGr. IIa Fg. 100;
VergGr. Ib Fg. 100. 

b) In ABD Teil A, 4.1 b (Vergütung für Pastoralassistenten und Pastoral-
referenten) werden die Worte „siehe ABD Teil A, 3.2.“ durch „vgl. diö-
zesane Regelungen“ ersetzt.

2. Diese Änderungen treten zum 1. September 2003 in Kraft. 
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Dienstordnung für Religionslehrer i. K. 
an Volks- und Förderschulen in den 

bayer. (Erz-)Diözesen

hier: Altersermäßigung für Lehrer in Altersteilzeit

1. In § 9 Hochziffer 3 der Dienstordnung für Religionslehrer i. K. wird die
Ziffer 4 gestrichen. 

2. Diese Änderung tritt zum 01.09.2003 in Kraft.
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Betriebliche Altersversorgung
(Ordnung über die betriebliche Altersversorgung der bei der Bayerischen Ver-
sorgungskammer – Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden
versicherten Mitarbeiter im kirchlichen Dienst – Versorgungsordnung A – )

hier: Anpassung und Änderung auf Grund der Änderungstarifverträge Nr.1
und Nr. 2 zum Altersvorsorge-TV-Kommunal – (ATV-K) vom 31. Januar 2003
bzw. vom 12. März 2003

In Umsetzung von Abschnitt IV der Präambel zur Versorgungsordnung A wird
die Versorgungsordnung A auf Grund der Änderungstarifverträge Nr. 1 und 2
zum Altersvorsorge-TV-Kommunal – (ATV-K) vom 31. Januar bzw. 12. März
2003 wie folgt angepasst bzw. geändert1):

I. Die Regelungen des Änderungstarifvertrages Nr. 1 zum ATV-K werden
nicht Bestandteil der Versorgungsordnung A.

II. Änderungen in der Versorgungsordnung A

1. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „die für ein auf nicht mehr als fünf Jahre
befristetes Arbeitsverhältnis eingestellt werden“ durch die Worte „die
für ein befristetes Arbeitsverhältnis eingestellt werden, in dem sie
wegen der Dauer der Befristung die Wartezeit nach § 6 Abs. 1 nicht
erfüllen können,“ ersetzt und nach dem Wort „Antrag“ die Worte „vom
Dienstgeber“ eingefügt.

b) In Satz 3 wird die Bezeichnung „§ 26“ durch die Bezeichnung „§ 26
Abs. 3 Satz 1“ ersetzt.

2. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Dem Satz 1 wird die Satzbezeichnung „1“ vorangestellt und die Worte
„ohne Arbeitsentgelt“ werden gestrichen.

b) Es werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:

„2Es werden je Kind höchstens 36 Kalendermonate berücksichtigt;
Zeiten nach § 6 Abs. 1 MuSchG werden den Zeiten nach Satz 1

1) Die Anpassungen in den Ziffern 1b, 2 bis 5, 8 bis 12, 13a und 13c ergeben sich unmittelbar
auf Grund der Änderungen in dem für die bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen
Gemeinden versicherten Arbeitnehmer der dem Kommunalen Arbeitgeberverband ange-
hörenden Mitglieder geltenden Tarifvertrag; die Änderungen in den Ziffern 1a, 6, 7, 13b und
14 bis 17 bedurften des und erfolgten auf Grund Beschlusses der Bayer. Regional-KODA. 
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gleichgestellt. 3Bestehen mehrere zusatzversorgungspflichtige Arbeits-
verhältnisse im Sinne des Satzes 1 bestimmt die/der Pflichtver-
sicherte, für welches Arbeitsverhältnis die Versorgungspunkte nach
Satz 1 berücksichtigt werden.“

3. In § 10 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „(prozentualer Bemessungssatz)“
durch die Worte „(der nach Ablauf des Sterbevierteljahres maßgebende
Rentenartfaktor nach § 67 Nrn. 5 und 6 und § 255 Abs. 1 SGB VI)“ ersetzt.

4. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 als Unterabsatz eingefügt:

„6Bei Neuberechnung der Betriebsrente sind Versorgungspunkte nach
§ 9 Abs. 2, die auf Grund des früheren Versicherungsfalls berücksich-
tigt wurden, nur noch insoweit anzurechnen, als sie die zusätzlichen
Versorgungspunkte – ohne Bonuspunkte nach § 19 – aus einer Pflicht-
versicherung übersteigen oder soweit in dem nach § 9 Abs. 2 maß-
gebenden Zeitraum keine Pflichtversicherung mehr bestanden hat.“

b) Der bisherige Satz 6 wird Satz 7.

5. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 3 als Unterabsatz angefügt:

„3Wird die Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung nach
Eintritt des Versicherungsfalls (§ 5) als Teilrente gezahlt, wird die
Betriebsrente nur in Höhe eines entsprechenden Anteils gezahlt.“

b) In Absatz 5 werden nach den Worten „Rente wegen voller Erwerbs-
minderung“ die Worte „bzw. wegen Alters als Vollrente“ eingefügt.

6. § 15 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Wird Altersteilzeit nach dem 31. Dezember 2002 vereinbart, ist – un-
ter Berücksichtigung des Satzes 1 – zusatzversorgungspflichtiges
Entgelt während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses das 1,8fache
der zur Hälfte zustehenden Bezüge nach § 4 Regelung der Altersteil-
zeitarbeit zuzüglich derjenigen Bezüge, die in voller Höhe zustehen.“

7. In § 19 Abs. 1 wird folgender Satz 7 angefügt:

„7Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis in Folge von Witterungseinflüs-
sen oder wegen anderer Naturereignisse auf der Grundlage einer
Regelung der Bayer. Regional-KODA geendet hat und die bei Wie-
deraufnahme der Arbeit Anspruch auf Wiedereinstellung haben,
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sowie Saisonbeschäftigte, die bei Beginn der nächsten Saison vor-
aussichtlich wieder eingestellt werden, gelten als Pflichtversicherte
im Sinne des Satzes 2.“

8. Dem § 22 Abs. 2 Satz 1 wird die Satzbezeichnung „1“ vorangestellt und
folgender Satz 2 angefügt:

„2Darüber hinaus kann die Abfindung der Betriebsrente ermöglicht
werden, wenn die Kosten der Übermittlung der Betriebsrenten unver-
hältnismäßig hoch sind.“

9. In § 26 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „als Höherversicherung“ gestrichen.

10. Dem § 30 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Rentenberechtigte entsprechend,
deren Rente aus der Zusatzversorgung am 1. Januar 2002 beginnt.“

11. In § 31 Abs. 3 werden die Worte „und 4“ durch die Worte „bis 5“ ersetzt.

12. In § 32 Abs. 1 Satz 2 werden nach den Worten „nach Satz 1 werden“ die
Worte „ohne Berücksichtigung der Altersfaktoren“ eingefügt sowie fol-
gender Satz 3 angefügt:

„3Eine Verzinsung findet vorbehaltlich des § 19 Abs. 1 nicht statt.“

13. § 33 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 werden nach den Worten „am 31. Dezember 2001“ die
Worte „das 52. Lebensjahr vollendet haben und“ eingefügt.

bb) Es wird folgender Satz 5 angefügt:

„5Werden in den Fällen des Satzes 4 die Voraussetzungen für die
Mindestgesamtversorgung zwischen dem Zeitpunkt der Hoch-
rechnung nach Satz 4 und der Vollendung des 63. Lebensjahres
erfüllt, erfolgt die Berechnung der Anwartschaft abweichend von
Satz 4 bezogen auf den Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen
der Mindestgesamtversorgung erfüllt wären.“

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Für Mitarbeiter im Tarifgebiet West, die vor dem 14. November
2001 Altersteilzeit oder einen Vorruhestand vereinbart haben, gilt
Absatz 2 mit folgenden Maßgaben:
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a) An die Stelle des 63. Lebensjahres tritt das vereinbarte Ende des
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses bzw. in den Fällen des Vorruhestan-
des das Alter, zu dem nach der Vorruhestandsvereinbarung die Rente
beginnen würde.

b) Der anzurechnende Bezug nach Absatz 4 wird in den Fällen, in denen
die Mindestgesamtversorgung nach dem bis zum 31. Dezember 2000
geltenden Zusatzversorgungsrecht maßgeblich gewesen wäre, um
die Abschläge vermindert, die sich zu dem Zeitpunkt, auf den die
Startgutschrift hochgerechnet wird, voraussichtlich ergeben werden;
diese Abschläge sind der Zusatzversorgungseinrichtung vom Mit-
arbeiter in geeigneter Weise nachzuweisen. Die Startgutschrift ist in
den Fällen des Satzes 1 um den Betrag der sich im Zeitpunkt der
Hochrechnung nach Satz 1 voraussichtlich ergebenden Abschläge
gemäß § 7 Absatz 3 zu erhöhen.“

c) Es wird folgender Absatz 3 a eingefügt:

„(3a) 1Pflichtversicherte, bei denen der Versicherungsfall der vollen
Erwerbsminderung vor dem 1. Januar 2007 eingetreten ist, deren
Startgutschrift nach Absatz 1 berechnet wurde und die am 31. De-
zember 2001
a) das 47. Lebensjahr vollendet sowie
b) mindestens 120 Umlagemonate zurückgelegt hatten, 
erhalten in Abweichung von dem üblichen Verfahren eine zusätzliche
Startgutschrift in Höhe des Betrages, um den die Startgutschrift nach
Absatz 2 die Startgutschrift nach Absatz 1 übersteigt; bei Berech-
nung der Startgutschrift nach Absatz 2 sind die Maßgaben der Sätze
2 und 3 zu beachten. 2Die Berechnung erfolgt bezogen auf die Voll-
endung des 63. Lebensjahres. 3Als anzurechnender Bezug wird die
tatsächliche, entsprechend Absatz 5 auf das vollendete 63. Lebens-
jahr hochgerechnete gesetzliche Rente zugrunde gelegt. 4Die sich
nach den Sätzen 1 bis 3 ergebende zusätzliche Startgutschrift gilt bei
Anwendung des § 19 als soziale Komponente im Sinne des § 9.

14. frei

15. § 38 wird wie folgt gefasst:

§ 38
Sonderregelung zu § 26 Absatz 5

1Abweichend von § 26 Abs. 5 gilt für Mitarbeiter, für die für Dezember
2001 schon und für Januar 2002 noch eine zusätzliche Umlage nach § 7
Abs. 4 VersTV-G bezahlt wurde, Folgendes:
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Soweit das monatliche zusatzversorgungspflichtige Entgelt die Summe
aus Endgrundvergütung und Familienzuschlag einer/eines kinderlos ver-
heirateten Angestellten der Vergütungsgruppe I BAT (VKA) – jährlich ein-
mal einschließlich der Zuwendung, wenn die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter
eine zusatzversorgungspflichtige Zuwendung erhält – übersteigt, ist in
diesem Arbeitsverhältnis zusätzlich eine Umlage in Höhe von 9 v.H. des
übersteigenden Betrages vom Dienstgeber zu zahlen. 2Die sich daraus
ergebenden Versorgungspunkte sind zu verdreifachen.

16. frei

17. In Anlage 3 Satz 2 wird nach dem Wort „Rentenversicherung“ das Wort
„(West)“ eingefügt.

III. In-Kraft-Treten

(1) Diese Änderungen treten mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in Kraft.
Abweichend von Satz 1 treten II. Nr. 1 am 01. Januar 2003 und II. Nr. 5
Buchst. a am 1. Juli 2003 in Kraft.

(2) Soweit eine Befreiung von der Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 2 vor
dem 31. März 2003 vorgenommen wurde, hat es in den Fällen, in denen die
Wartezeit wegen der Dauer der Befristung erfüllt werden kann, damit sein Be-
wenden.

IV. In der Bayer. Regional-KODA besteht Einigkeit, entsprechend der nach-
folgend abgedruckten Niederschriftserklärung zu verfahren:

Gemeinsame Niederschriftserklärung der Tarifvertragsparteien des öffent-
lichen Dienstes (in Zusammenhang mit dem Änderungstarifvertrag Nr. 2 zum
ATV-K vom 12. März 2003)

Entsprechend Nr. 2 der Niederschrift über den Abschluss der Tarifverhand-
lungen zur Zukunft der Zusatzversorgung vom 1. März 2002 erklären die Ta-
rifvertragsparteien Folgendes:

1. Im Zusammenhang mit den Änderungen zu § 33 sind weitere Fallkonstel-
lationen umfassend erörtert worden. Die Tarifvertragsparteien sind sich
einig, dass kein weiterer Änderungsbedarf besteht.
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2. Für die Waldarbeiter wird eine dem § 19 Abs. 1 Satz 7 ATV/ATV-K ent-
sprechende Regelung im ATV-W angestrebt.

3. Die Abfindung nach § 22 Abs. 2 ATV/ATV-K ist während des Bezugs einer
Erwerbsminderungsrente nur auf Antrag der/des Rentenberechtigten
zulässig.

4. Soweit eine Nachversicherung sog. unterhälftig Teilzeitbeschäftigter bis-
her nicht erfolgt ist, soll diese nunmehr zeitnah nachgeholt werden.

5. Die Zusatzversorgungseinrichtungen haben nach § 26 Abs. 3 Satz 1
ATV/ATV-K eine freiwillige Versicherung in Anlehnung an das Punkte-
modell anzubieten.

6. Bei Berechnung der Startgutschriften erfolgt eine ausschließlich stich-
tagsbezogene Berücksichtung des Familienstandes zum 31. 12. 2001,
auf deren Basis eine Differenzierung nach Steuerklasse III/0 bzw. I/O er-
folgt; ein späterer Wechsel der berücksichtigten Steuerklasse ist ausge-
schlossen.

7. In den Fällen des § 33 Abs. 1 ATV/ATV-K erfolgt bei Berechnung des an-
zurechnenden Bezuges eine Rechtskreistrennung (Ost/West) bei der
Frage der zu berücksichtigenden Beitragsbemessungsgrenze. Dies gilt
auch für die Berechnung des fiktiven Nettoarbeitsentgelts (§ 41 Abs. 2c
VBL-Satzung a.F.).

8. Die noch erreichbare Betriebsrente nach § 33 Abs. 2 Satz 2 ATV/ATV-K ist
unter Berücksichtigung der sich nach § 38 ATV-K, § 39 Abs. 1 bzw. 2 ATV
ggf. noch ergebenden Betriebsrente zu berechnen.

9. Auch in den Fällen des Vorruhestandes erfolgt die Hochrechnung der An-
wartschaft entsprechend § 33 Abs. 3 ATV/ATV-K nicht auf das vollendete
63. Lebensjahr, sondern auf den voraussichtlichen Rentenbeginn.

10. Die Tarifvertragsparteien gehen weiterhin davon aus, dass die im Alters-
vorsorgeplan 2001 bzw. ATV/ATV-K gefundenen Regelungen zur Ermitt-
lung der Startgutschrift inklusive der Übergangsregelungen zur Anwen-
dung des § 44a VBL-Satzung a.F. (ausschließlich im § 33 Abs. 2, 3 und
3a) rechtmäßig sind.
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§ 44 ABD Teil A, 1./§ 40 ABD Teil B, 1., 
Umzugskostenvergütung,

Trennungsentschädigung (Trennungsgeld)

hier: notwendige Änderung in Umsetzung des
Änderungstarifvertrages Nr. 2 zum ATV-K (März 2003)

1. In § 44 Unterabs. 2 Nr. 5 Satz 2 wird das Wort „Versorgungsrente“ durch
das Wort „Betriebsrente“ ersetzt.

2. Diese Änderung tritt zum 01.09.2003 in Kraft. 

§ 62 ABD Teil A, 1./§ 65 Abs. 1 ABD Teil B, 1.,
Voraussetzungen für die Zahlung des 

Übergangsgeldes

hier: notwendige Änderung in Umsetzung des
Änderungstarifvertrages Nr. 2 zum ATV-K (März 2003)

1. In § 62 Abs. 2 Buchst. h werden die Worte „Versorgungsrente oder ver-
gleichbare Leistung gewährt wird oder die Anwartschaft auf eine dieser
Leistungen gesichert ist“ durch die Worte „Betriebsrente oder vergleich-
bare Leistung gewährt wird“ ersetzt.

2. Diese Änderung tritt zum 01.09.2003 in Kraft. 
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Regelung der Altersteilzeitarbeit

hier: Aufhebung der Protokollnotiz zu § 9 Abs. 2 Buchst. a

1. Die Protokollnotiz zu § 9 Abs. 2 Buchst. a der Regelung der Altersteilzeit-
arbeit wird aufgehoben.

2. Diese Änderung tritt zum 01.09.2003 in Kraft. 

Mediengruppe Universal, Kirschstr.16, 80999 München
Auflage 14200



Nr. 50

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayer. Regional-KODA vom 07./08.10.2003

– Regelung über eine Zuwendung für Mitarbeiter
hier: Änderung der Anmerkung Nr. 1 zu § 2 

zum 01.10.2003

– Regelung über eine Zuwendung für Auszubildende 
hier: Änderung der Anmerkung Nr. 1 zu § 2 

zum 01.10.2003

– Regelung über eine Zuwendung für Praktikanten 
hier: Änderung der Anmerkung Nr. 1 zu § 2 

zum 01.10.2003

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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1. Die Anmerkung Nr. 1 zu § 2 der Regelung über eine Zuwen-
dung für Mitarbeiter wird wie folgt neu gefasst:

1. Wegen der am 11. März 1994, am 20. Juni 1996, am 02. April 1998,
am 27. Februar 1999, am 13. Juni 2000 und am 09. Januar 2003 ver-
einbarten Festschreibung der Zuwendung beträgt, abweichend von
Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1, der Bemessungssatz für die Zu-
wendung vom 01. Januar bzw. für die Angestellten der Vergütungs-
gruppen III bis I vom 01. April bis 31. Dezember 2003 83,79 v.H., vom
01. Januar bis 30. April 2004 82,96 v.H. und vom 01. Mai 2004 an
82,14 v.H.

Abweichend von vorstehender Regelung beträgt der Bemessungs-
satz für die Zuwendung

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für Angestellte und Ar-
beiter, deren Beschäftigungsverhältnis vor dem 01. Juli 2003 be-
gründet worden ist, 83,79 v.H. Dies gilt auch für Angestellte und
Arbeiter, die in der Zeit vom 01. Juli bis 31. Dezember 2003 be-
fristet oder unbefristet weiterbeschäftigt worden sind, soweit eine
Unterbrechung nicht vorliegt. Satz 2 des Buchstaben a) gilt nicht
für Angestellte und Arbeiter, die nach Beendigung eines Ausbil-
dungsverhältnisses im Sinne des Berufsbildungsgesetzes über-
nommen worden sind,

b) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für Angestellte der Ver-
gütungsgruppen X bis IVa sowie für Arbeiter 70 v.H. und für die
Angestellten der Vergütungsgruppen III bis I 65 v.H., sofern die
Beschäftigungsverhältnisse nach dem 30. Juni 2003 begründet
worden sind,

c) ab dem 01. Januar 2004 bis zum In-Kraft-Treten einer für die bei
dem Freistaat Bayern beschäftigten Arbeitnehmer geltenden
tarifvertraglichen Regelung über eine Zuwendung einheitlich für
alle Angestellten der Vergütungsgruppen X bis IVa sowie einheit-
lich für alle Arbeiter 70 v.H. und einheitlich für alle Angestellten
der Vergütungsgruppen III bis I 65 v.H.

2. Diese Änderung tritt zum 01. Oktober 2003 in Kraft.
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1. Die Anmerkung Nr. 1 zu § 2 der Regelung über eine Zuwen-
dung für Auszubildende wird wie folgt neu gefasst:

1. Wegen der am 11. März 1994, am 20. Juni 1996, am 02. April 1998,
am 27. Februar 1999, am 13. Juni 2000 und am 09. Januar 2003 ver-
einbarten Festschreibung der Zuwendung beträgt, abweichend von
Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1, der Bemessungssatz für die Zu-
wendung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 84,87 v.H., vom
01. Januar bis 30. April 2004 84,03 v.H. und vom 01. Mai 2004 an
83,20 v.H.

Abweichend von vorstehender Regelung beträgt der Bemessungs-
satz für die Zuwendung

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für Auszubildende, deren
Ausbildungsverhältnis vor dem 01. Juli 2003 begründet worden
ist, 84,87 v.H.,

b) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für Auszubildende 70 v.H.,
sofern das Ausbildungsverhältnis nach dem 30. Juni 2003 be-
gründet worden ist,

c) ab dem 01. Januar 2004 bis zum In-Kraft-Treten einer für die bei
dem Freistaat Bayern beschäftigten Auszubildenden geltenden
tarifvertraglichen Regelung über eine Zuwendung einheitlich für
alle Praktikanten 70 v.H.

2. Diese Änderung tritt zum 01. Oktober 2003 in Kraft.
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1. Die Anmerkung Nr. 1 zu § 2 der Regelung über eine Zuwen-
dung für Praktikanten wird wie folgt neu gefasst:

1. Wegen der am 11. März 1994, am 20. Juni 1996, am 02. April 1998,
am 27. Februar 1999, am 13. Juni 2000 und am 09. Januar 2003 ver-
einbarten Festschreibung der Zuwendung beträgt, abweichend von
Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 1, der Bemessungssatz für die Zu-
wendung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 83,79 v.H., vom
01. Januar bis 30. April 2004 82,96 v.H. und vom 01. Mai 2004 an
82,14 v.H.

Abweichend von vorstehender Regelung beträgt der Bemessungs-
satz für die Zuwendung

a) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für Praktikanten, deren
Praktikantenverhältnis vor dem 01. Juli 2003 begründet worden
ist, 83,79 v.H.,

b) vom 01. Januar bis 31. Dezember 2003 für Praktikanten 70 v.H.,
sofern das Praktikantenverhältnis nach dem 30. Juni 2003 be-
gründet worden ist,

c) ab dem 01. Januar 2004 bis zum In-Kraft-Treten einer für die bei
dem Freistaat Bayern beschäftigten Praktikanten geltenden tarif-
vertraglichen Regelung über eine Zuwendung einheitlich für alle
Praktikanten 70 v.H.

2. Diese Änderung tritt zum 01. Oktober 2003 in Kraft.



Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
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Nr. 51

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom
07./08.10.2003 und vom 09./10.12.2003

– § 1 ABD Teil A, 1. / § 1 ABD Teil B, 1. Allgemeiner Geltungsbereich
hier:  Anpassung an § 3 BayRKO zum 01.10.2003

zum 01.10.2003

– Regelung über eine Zuwendung für Mitarbeiter
hier:  Absenkung der Weihnachtszuwendung;

(betr.:  familienbezogene Komponente im Ortszuschlag)

zum 01.01.2004
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§ 1 ABD Teil A, 1. / 
§ 1 ABD Teil B, 1. Allgemeiner Geltungsbereich
hier: Anpassung an § 3 BayRKO zum 01.10.2003

1. § 1 Abs. 1 ABD Teil A, 1. wird um folgende Ziffer 6 ergänzt:

... 6.  den Instituten des geweihten Lebens päpstlichen Rechts und den
Gesellschaften des apostolischen Lebens päpstlichen Rechts, soweit
diese verbindlich entschieden haben, dass die vom (Erz-)Bischof in
Kraft gesetzten Beschlüsse der BayRK bzw. der Lehrerkommission
(§ 12 BayRKO) auch für ihre Einrichtungen in den bayer. (Erz-)Diö-
zesen gleichfalls als in Kraft gesetzt gelten, 

2. Diese Regelung tritt zum 01.10.2003 in Kraft.
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Regelung über eine Zuwendung für Mitarbeiter
hier: Absenkung der Weihnachtszuwendung;

(betr.: familienbezogene Komponente im Ortszuschlag)

1. In § 2 Abs. 3 Satz 1 der Regelung über eine Zuwendung für Mitarbeiter
werden die Worte „25,56 EURO“ durch die Worte „50,00 EURO“ ersetzt. 

2. In § 2 Abs. 3 Satz 1 der Regelung über eine Zuwendung für Auszubil-
dende werden die Worte „50,00 DM/25,56 EURO“ durch die Worte
„50,00 EURO“ ersetzt.

3. In § 2 Abs. 3 Satz 1 der Regelung über eine Zuwendung für Praktikanten
werden die Worte „25,56 EURO“ durch die Worte „50,00 EURO“ ersetzt. 

4. Diese Regelungen treten zum 01.01.2004 in Kraft. 
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Nr. 52

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Lehrerkommission in der Bayerischen Regio-
nal-KODA vom 09.10.2003 und vom 11.12.2003

– SR 2 l Teil A
hier:  Anpassung der Nr. 6 Abs. 6 Satz 2 an die neue BayRKO

zum 01.10.2003

– Regelung zur Mehrarbeit
hier:  Änderung der SR 2 l Teile A bis C Nr. 3 Abs. 3

Schuljahr 2003/2004

– Regelungen zur Weihnachtszuwendung, zum Urlaubsgeld, zur ver-
mögenswirksamen Leistung und zur sog. Ballungsraumzulage

zum 01.07.2003
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SR 2 l Teil A
hier: Anpassung der Nr. 6 Abs. 6 Satz 2 an die neue BayRKO

1. Nr. 6 Abs. 6 Satz 2 der SR 2 l Teil A erhält folgende Fassung: 

... Institute des geweihten Lebens oder Gesellschaften des apostolischen
Lebens entscheiden über die Übernahme dieser Beiträge. 

2. Diese Regelung tritt zum 01.10.2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Be-
schluss vom 17.07.2003, veröffentlicht in der Anlage 48 zu den Amts-
blättern der bayer. (Erz-)Diözesen (betrifft SR 2 l Teil A, Anpassung der
Nr. 6 Abs. 6 Satz 2 an die neue BayRKO) außer Kraft.

Regelung zur Mehrarbeit
hier: Änderung der SR 2 l Teile A bis C Nr. 3 Abs. 3

1. Nr. 3 Abs. 3 der SR 2 l Teil A wird um folgende Protokollnotiz ergänzt:

Protokollnotiz zu Abs. 3 Satz 1:

1. Vollbeschäftigte Lehrkräfte erhalten bei für das ganze Schuljahr angeordneter regel-
mäßiger Mehrarbeit von wöchentlich bis zu zwei Unterrichtsstunden in einem Mangel-
fach des Pflichtunterrichts eine im entsprechenden Umfang erhöhte Vergütung.
Mangelfächer sind an Gymnasien: M+Beifach, D/E, Sp+Beifach, Ku, Mu, L+Beifach,
K+Beifach, Ev+Beifach, E/Sp, E/It, an Realschulen D+Beifach (E/K/Ku/Mu), E+Beifach
(F/Wi/Ek/Ku/Mu), M+Beifach (Ph/C/K/Ek/Mu), WR+Ek. Über weitere Fächer als
Mangelfächer entscheidet der Schulträger im Einzelfall unter Anlegung eines strengen
Maßstabs.

2. Diese Regelung gilt für das Schuljahr 2003/04.

2. Nr. 3 Abs. 3 der SR 2 l Teile B und C wird um folgende Protokollnotiz er-
gänzt:

Protokollnotiz zu Abs. 3 Satz 1:

1. Vollbeschäftigte Lehrkräfte erhalten bei für das ganze Schuljahr angeordneter regel-
mäßiger Mehrarbeit von wöchentlich bis zu zwei Unterrichtsstunden in einem Fach
des Pflichtunterrichts eine im entsprechenden Umfang erhöhte Vergütung. 

2. Diese Regelung gilt für das Schuljahr 2003/04.
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Regelungen zur Weihnachtszuwendung, 
zum Urlaubsgeld, zur vermögenswirksamen
Leistung und zur sog. Ballungsraumzulage

1. Nr. 6 Abs. 3 der SR 2 l Teile A und B wird wie folgt gefasst:

„Die Regelungen über eine Zuwendung für Mitarbeiter, über ein Urlaubs-
geld für Mitarbeiter, über eine vermögenswirksame Leistung an Mitarbei-
ter und eine ergänzende Leistung für Mitarbeiter (sog. Ballungsraumzu-
lage) gelten in der im ABD Teil C am 30.06.2003 gültigen Fassung.

Für die Höhe der in Satz 1 genannten Leistungen finden die Vorschriften
für Beamte des Katholischen Schulwerks in Bayern entsprechend An-
wendung.“

2. Nr. 6 Abs. 4 der SR 2 l Teile A und B wird wie folgt gefasst:
„Änderungen der Vergütung bzw. Leistungen gem. Absatz 2 und Ände-
rungen in der Höhe der Leistungen gem. Absatz 3 werden zum jeweiligen
Zeitpunkt Bestandteil der SR 2 l.“

3. Nr. 6 Abs. 3 der SR 2 l Teil C wird wie folgt gefasst:

„Die Regelungen über eine Zuwendung für Mitarbeiter, über ein Urlaubs-
geld für Mitarbeiter, über eine vermögenswirksame Leistung an Mitarbei-
ter und eine ergänzende Leistung für Mitarbeiter (sog. Ballungsraumzu-
lage) gelten in der im ABD Teil C am 30.06.2003 gültigen Fassung.
Für die Höhe der in Satz 1 genannten Leistungen finden die Vorschriften
für vergleichbare Beamte des Freistaates Bayern2 entsprechend Anwen-
dung.“

4. Nr. 6 Abs. 4 der SR 2 l Teil C wird wie folgt gefasst:

„Änderungen der Vergütung bzw. Leistungen gem. Absatz 2 und Ände-
rungen in der Höhe der Leistungen gem. Absatz 3 werden zum jeweiligen
Zeitpunkt Bestandteil der SR 2 l.“

5. Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01.07.2003 in Kraft.

2 Abweichend von der SR 2 l Teil A wird hier auf die Beamten des Freistaates Bayern ver-
wiesen, da laut Verfassung des Kath. Schulwerkes in Bayern Volksschulen in kirchlicher Trä-
gerschaft derzeit keine Mitgliedsschulen sind.
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Nr. 53

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 03./04.02.2004
und vom 25.03.2004

– § 29 ABD Teil A, 1., Ortszuschlag / § 41 ABD Teil B, 1., Sozialzuschlag
hier: Konkurrenzregelung im Bereich geschiedener Ehegatten

zum 01.04.2004

– § 40 a ABD Teil A,1. /§ 46a ABD Teil B,1., Kirchliche Beihilfeversiche-
rung bei Krankheitsfällen
hier:  Änderung des Wortes „Beihilfeversicherung“ in das Wort

„Höherversicherung“
zum 01.01.2004

– § 72 ABD Teil A, 1. / § 73 ABD Teil B, 1., Übergangsregelung für die
kirchliche Beihilfeversicherung bei Krankheitsfällen
hier:  Änderung des Wortes „Beihilfeversicherung“ in das Wort

„Höherversicherung“
zum 01.01.2004
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§ 29 ABD Teil A, 1., Ortszuschlag/
§ 41 ABD Teil B, 1., Sozialzuschlag

hier:  Konkurrenzregelung im Bereich geschiedener Ehegatten

1. § 29 Abs. 6 ABD Teil A, 1. erhält folgende Fassung:

Steht neben dem Angestellten einer anderen Person, die im öffentlichen
Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach be-
amtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung versor-
gungsberechtigt ist, oder die im Dienst eines Arbeitgebers, der das ABD oder
eine dem ABD zum Ortszuschlag vergleichbare Regelung anwendet, der
Familienzuschlag der Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen oder der Orts-
zuschlag nach Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen zu, wird der auf das
Kind entfallende Unterschiedsbetrag zwischen den Stufen des Ortszuschla-
ges dem Angestellten nur in der Höhe gewährt, die dem Anteil der Arbeitszeit
des Angestellten am Gesamtbeschäftigungsumfang des Angestellten und
der anderen Person entspricht. Dieser Anteil wird in dem Umfang gekürzt,
um den der Gesamtbeschäftigungsumfang die regelmäßige durchschnitt-
liche wöchentliche Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten übersteigt. § 34 Abs. 1
Unterabs. 1 Satz 1 findet auf den dem Angestellten zustehenden Anteil am
Unterschiedsbetrag keine Anwendung.

Dem Ortszuschlag nach Stufe 3 oder einer der folgenden Stufen stehen der
Sozialzuschlag nach den Tarifverträgen für Arbeiter des öffentlichen Diens-
tes, eine sonstige entsprechende Leistung oder das Mutterschaftsgeld
gleich. Auf das Kind entfällt derjenige Unterschiedsbetrag, der sich aus der
für die Anwendung des EStG oder des BKGG maßgebenden Reihenfolge der
Kinder ergibt.

2. Diese Regelung tritt zum 01.04.2004 in Kraft.
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§ 40 a ABD Teil A, 1. / § 46 a ABD Teil B, 1.,
Kirchliche Beihilfeversicherung bei

Krankheitsfällen

hier:  Änderung des Wortes „Beihilfeversicherung“ in das Wort
„Höherversicherung“

1. In § 40 a ABD Teil A, 1. / § 46 a ABD Teil B, 1. wird das Wort „Beihilfever-
sicherung“ jeweils durch das Wort „Höherversicherung“ ersetzt.

2. Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01.01.2004 in Kraft.
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§ 72 ABD Teil A, 1. / § 73 ABD Teil B, 1.,
Übergangsregelung für die kirchliche

Beihilfeversicherung bei Krankheitsfällen

hier:  Änderung des Wortes „Beihilfeversicherung“ in das Wort
„Höherversicherung“

1. In § 72 ABD Teil A, 1./§ 73 ABD Teil B, 1. wird das Wort „Beihilfeversiche-
rung“ jeweils durch das Wort „Höherversicherung“ ersetzt.

2. Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01.01.2004 in Kraft.
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Nr. 54

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 04./05.05.2004

– Regelung über ein Urlaubsgeld für Mitarbeiter 
hier: Anmerkung zu § 2 

zum 15.06.2004

– Übernahme von Regelungen des neugestalteten Tarifrechts des
öffentlichen Dienstes

zum 15.06.2004
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§ 2 der Regelung über ein 
Urlaubsgeld für Mitarbeiter 

(ABD Teil C, 7.) erhält folgende Anmerkung:

1. Abweichend von § 2 Abs. 1 Satz 1 beträgt für das Jahr 2004 für den am 
01. Juli vollbeschäftigten Angestellten das Urlaubsgeld 100,00 EURO, wenn
dem Angestellten am 01. Juli Grundvergütung nach einer der Vergütungs-
gruppen V b bis III zusteht, bzw. 0,00 EURO, wenn dem Angestellten am 
01. Juli Grundvergütung nach einer der Vergütungsgruppen II b bis I zusteht.
Angestellte der Vergütungsgruppen V b bis I a erhalten zur Ergänzung des
gekürzten Urlaubsgeldes bzw. als Ersatz für das weggefallene Urlaubsgeld je
Kind, das in der Vergütung im Ortszuschlag berücksichtigt ist, den Betrag
von 25,00 EURO.

2. Die Regelung über ein Urlaubsgeld für Mitarbeiter mit der unter Ziffer 1
getroffenen Abweichung findet auch auf Mitarbeiter Anwendung, deren
Arbeitsverhältnis nach dem 31.07.2003 begründet wurde.

3. Diese Änderung tritt zum 15. Juni 2004 in Kraft. 
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Beschluss der Bayerischen Regional-KODA zur 
Übernahme von Regelungen des neugestalteten

Tarifrechts des öffentlichen Dienstes 

1. Die für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (auf der Grundlage
der Prozessvereinbarung der Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes
vom 09.01.2003) voraussichtlich zum 01.02.2005 erstmalig in Kraft tretenden
arbeitsvertragsrechtlichen Regelungen des TVöD1 werden zum gleichen Zeit-
punkt wie im TVöD Bestandteil des ABD, soweit die Bayerische Regional-
KODA keine abweichenden Beschlüsse fasst. 

1 Sparte Verwaltung, ggf. für MitarbeiterInnen in Kindertagesstätten (pädagogische Fach- und Zweit-
kräfte) die im TVöD vorgesehene Sparte

2. Die zur Einführung des TVöD tarifvertraglich vereinbarten Übergangsre-
gelungen gelten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Geltungsbereich
des ABD ebenfalls, soweit die Bayerische Regional-KODA von ihrer Rege-
lungskompetenz keinen Gebrauch macht.

3. Vom BAT/BL, BAT/VkA, MTArb und von den diese ergänzenden Tarifver-
trägen (Stand 31.01.2005) abweichende oder diese ergänzende Regelungen
im ABD werden zusammengestellt und bleiben bis zu einer Änderung durch
die Bayerische Regional-KODA in Kraft. Soweit durch im TVöD geregelte Tat-
bestände, insbesondere in der Vergütung, eine Anpassung erfolgen muss, er-
folgt die Anpassung innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentlichung des
TVöD, soweit die Bayerische Regional-KODA nicht im Einzelfall eine andere
Frist festlegt. 
Es sind aufzulisten

a) alle kirchenspezifischen Regelungen
b) alle sonstigen im ABD vom BAT abweichenden oder ihn ergänzenden

Regelungen.
Diese Auflistung hat möglichst bis zum 31.12.2004 zu erfolgen. Die Entschei-
dung, ob und mit welchem Inhalt diese Regelungen fortgeführt werden, hat
unter der Wahrung des Grundsatzes der Kostenneutralität möglichst bis zum
31.12.2005 zu erfolgen.

4 a. Veränderungen der Vergütung und der Einmalzahlungen (Zuwendung,
Urlaubsgeld, etc.) im Bereich des TVöD werden – entsprechend den bishe-
rigen Bestimmungen des § 26 Abs. 3 und 4 ABD Teil A, 1. bzw. § 22 ABD Teil
B, 1. einschließlich der dazugehörigen Protokollnotizen – zum jeweiligen Zeit-
punkt Bestandteil des ABD, soweit die Bayerische Regional-KODA nichts
anderes beschließt.
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Der Anspruch auf die veränderte Vergütung bzw. Einmalzahlungen wird zum
Vergütungszahltag des dritten Monats fällig, der auf die Veröffentlichung der
Änderungen im TVöD im Bayerischen Staatsanzeiger folgt.

4 b. Sonstige Änderungen des TVöD bedürfen zu ihrer Übernahme in das
ABD der Beschlussfassung durch die Bayerische Regional-KODA, soweit
nicht etwas anderes geregelt ist. 

5 a. Für den Fall, dass zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des TVöD der für
die Beschäftigten des Freistaates Bayern geltende BAT/BL (in der Fassung
vom 31.01.2005) nicht in den TVöD überführt worden ist, führt die Bayerische
Regional-KODA baldmöglichst eine Entscheidung darüber herbei, welcher
Tarifvertrag im öffentlichen Dienst als Grundlage für das ABD im Sinne des
Grundlagen- und Übernahmebeschlusses von 1995 gilt. Hierbei wird auch
entschieden, ob und in welcher Weise bzw. in welcher Angelegenheit aus
rechtlichen oder anderen Gründen sich die Bayerische Regional-KODA an
die Freisinger Bischofskonferenz wendet. 

5 b. Im Falle von Ziffer 5 a Satz 1 werden die Vergütungsregelungen für
Angestellte sowie die Monatslohnregelungen für Arbeiter zum jeweiligen Zeit-
punkt und entsprechend dem effektiven Verhältnis der Tarifentwicklung im
TVöD angepasst. Für die MitarbeiterInnen in Kindertagesstätten (pädago-
gische Fach- und Zweitkräfte) sind die Vergütungsregelungen der Sparte des
TVöD zu Grunde zu legen, der sie zugeordnet sind. Die Fälligkeit des
Anspruchs richtet sich nach Ziffer 4 a Satz 2. 

6. Für den Fall, dass der TVöD nicht zum 01.02.2005 in Kraft tritt, wird das
In-Kraft-Treten auf den Termin gesetzt, an dem der TVöD tatsächlich in Kraft
tritt.

7. Die Bayerische Regional-KODA ist sich darin einig, dass die Übernahme
des TVöD unter den in Ziffern 2, 3, 4 a und 4 b genannten Voraussetzungen
in das ABD im Einklang mit den Beschlüssen anlässlich der Einführung des
ABD im Jahr 1995 steht. 

Dieser Beschluss tritt zum 15. Juni 2004 in Kraft. 
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Nr. 55

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Lehrerkommission in der Bayerischen Regional-
KODA vom 06.05.2004 und vom 15.07.2004

– Regelung zur Mehrarbeit

hier: Ergänzung der Protokollnotiz zu Nr. 3 Abs. 3 SR 2 l Teile A bis C

Schuljahr 2004/2005

– Arbeitszeitkonto

hier: Ergänzung der Nr. 3 der SR 2 l Teile A bis C 

zum 01.07.2004

– Beihilfen bei Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, Unter-
stützungen

hier: Ergänzung der Protokollnotiz zu Nr. 7 SR 2 l Teil A

zum 01.09.2004
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Regelung zur Mehrarbeit

hier: Ergänzung der Protokollnotiz der SR 2 l 
Teile A bis C Nr. 3 Abs. 3

Die Protokollnotiz Nr. 3 Abs. 3 wird um folgende Ziffer 3 ergänzt:

3. Diese Regelung wird unter den vom Bayerischen Staatsministerium für
Unterricht und Kultus gesetzten Bedingungen für das Schuljahr 2004/
2005 verlängert.
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Arbeitszeitkonto

hier: Ergänzung der Nr. 3 der SR 2 l Teile A bis C

1. Die Nr. 3 der SR 2 l Teile A, B und C werden um folgenden Protokoll-
auszug der 22. Vollversammlung der Lehrerkommission der Bayerischen
Regional-KODA am 06.05.2004 wie folgt ergänzt:

Anmerkung:

Es bestehen keine Einwände gegen die Anwendung der staatlichen
Regelungen bei der Mehr- oder Minderarbeit. Eine entsprechende Fixie-
rung mit den betroffenen Lehrern im Rahmen der staatlichen Vorgaben
wird nahegelegt. Der Abbau der Mehrarbeitsstunden erfolgt im Sinne der
Arbeitszeitkontenregelung des ABD Teil C, 11.

2. Diese Änderung tritt zum 01.07.2004 in Kraft.
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Beihilfen bei Krankheits-, Pflege-, Geburts-
und Todesfällen, Unterstützungen

hier: Ergänzung der Protokollnotiz zu Nr. 7 SR 2 l Teil A

1. Die Protokollnotiz wird um folgende Ziffer 2 ergänzt:
2 Gesetzlich krankenversicherte Lehrkräfte, denen die Versorgungszu-
sage gem. Nr. 6 Abs. 5 erteilt worden ist, erhalten Beihilfe nach dem Tarif
814 auch in der Elternzeit und im Sonderurlaub aus familienpolitischen
Gründen sowie im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen
Bezuges einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen
Alters.

2. Diese Regelung tritt zum 01.09.2004 in Kraft.
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Nr. 56

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

I. Beschlüsse der Zentral-KODA vom 01.07.2004

– Beschluss zur Entgeltumwandlung 
zum 01.10.2004

– Ordnung für den Arbeitszeitschutz im liturgischen Bereich 
zum 01.01.2006

Im Geltungsbereich der Bayerischen Regional-KODA-Ordnung regelt die
KAZO (ABD Teil C, 1.) unter Punkt B. den Arbeitszeitschutz für Mitarbeiter im
liturgischen Bereich. Gem. § 7 der von der Zentral-KODA beschlossenen
„Ordnung für den Arbeitszeitschutz im liturgischen Bereich“ gilt die KAZO
(ABD Teil C, 1.) unverändert fort.

II. Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 13./14.07.2004

– Ergänzende Regelung zu den Beschlüssen der Zentral-KODA zur
Entgeltumwandlung nach dem „Gesetz zur Verbesserung der betrieb-
lichen Altersversorgung“ (BetrAVG)

zum 01.09.2004

– Betriebliche Altersversorgung (Entgeltumwandlung)
hier: Aufnahme künftiger Ansprüche auf vermögenswirksame Leis-
tungen in umwandelbare Arbeitgeberentgeltbestandteile

zum 01.09.2004

– Vergütungsordnung für Mitarbeiter in der kirchlichen Verbands- und
Bildungsarbeit für Erwachsene vom 01.07.1994

zum 01.09.2004

– Vergütungsordnung für bestellte Jugendpfleger und gleichgestellte
Mitarbeiter in der kirchlichen Jugendarbeit mit vergleichbaren Tätig-
keitsmerkmalen vom 01.01.1994

zum 01.09.2004
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– § 25 ABD A, 1. Ausnahmen von Abschnitt VI, Eingruppierung
zum 01.09.2004

– ABD Teil A, 3.3., G. 1. Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst
zum 01.09.2004

– Vergütungsregelung für Religionslehrer, die unter die Sonderregelung
zur Dienstordnung für Religionslehrer i. K. fallen vom 01.09.1998

zum 01.09.2004

– Übernahme der Regelungen des Tarifabschlusses des öffentlichen
Dienstes vom 31.01.2003
hier: Änderung des Zahltages für die Vergütung

zum 01.09.2004

– Umsetzung des Gesetzes zur Änderung des Bundeserziehungsgeld-
gesetzes (01.12.2000) sowie des Gesetzes zur Änderung des Begriffs
„Erziehungsurlaub“ (30.11.2000)

zum 01.09.2004

– Regelung über ein Urlaubsgeld für Mitarbeiter 
zum 01.07.2004

– Anpassung an den EURO 
zum 01.09.2004

– Ordnung über die betriebliche Altersversorgung, der bei der SELBST-
HILFE, Pensionskasse der Caritas VVaG versicherten Mitarbeiter im
kirchlichen Dienst, Versorgungsordnung B, ABD Teil C, 3 b 

zum 01.09.2004

B e s c h l u s s   b e t r i f f t   n u r   D i ö z e s e   A u g s b u r g
– Diözesane Ordnung für die Fortbildung, Weiterbildung, Zusatzaus-

bildung der pädagogischen Fach- und Zweitkräfte in den katholischen
Tagesstätten für Kinder in der Diözese Augsburg

zum 01.09.2004

III. Änderungen in Umsetzung von Beschlüssen der 
Bayerischen Regional-KODA 

– Ausfüllung des § 9 Abs. 2 Dienstordnung für Religionslehrer i. K.
hier: Regelung der Stundenermäßigung bei Teilzeit wegen Alters
oder wegen Schwerbehinderung

zum 01.09.2004

– Änderung der Hochziffer des § 2 Abs. 1 (betr.: Vollbeschäftigung) der
Sonderregelung für Religionslehrer, die nicht unter die Dienstordnung
für Religionslehrer im Kirchendienst fallen, vom 01.09.1998

zum 01.09.2004
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I. Beschlüsse der Zentral-KODA

Die Zentral-KODA hat gem. § 3 Abs. 1 Ziff. 1 ZKO folgende Beschlüsse
gefasst, denen die Bayerische Regional-KODA gem. § 12 a Abs. 1 und 2
BayRKO zugestimmt hat. 

Entgeltumwandlung

Beschluss der Zentral-KODA vom 01.07.2004

Entgeltumwandlung

Die geltende Regelung zur Entgeltumwandlung (Beschluss vom 15.04.2002
in der Fassung vom 06.11.2002) wird wie folgt geändert:

In Nr. 6 wird die Jahreszahl „2004“ durch „2008“ ersetzt.

Ordnung für den Arbeitszeitschutz im liturgischen Bereich

Beschluss der Zentral-KODA gem. § 3 Abs. 1 Ziffer 1 
Zentral-KODA Ordnung vom 01.07.2004

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung gilt für Tätigkeiten von Mitarbeitern im liturgischen Be-
reich, auf die gem. § 18 Abs. 1 Nr. 4 ArbZG das Arbeitszeitgesetz nicht
anzuwenden ist. In den liturgischen Bereich fallen nur solche Aufgaben,
die für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Gottes-
diensten und/oder aus damit im Zusammenhang stehenden Gründen
notwendig sind.

(2) Weitere berufliche Tätigkeiten sind bei der Ermittlung der höchstzuläs-
sigen Arbeitszeit zu berücksichtigen. 

(3) Für die Ruhezeit von Mitarbeitern, denen in demselben oder einem an-
deren Arbeitsverhältnis auch Tätigkeiten außerhalb des liturgischen Be-
reichs übertragen sind, ist diese Ordnung anzuwenden, wenn die nach
Ablauf der Ruhezeit zu verrichtende Tätigkeit in den Geltungsbereich
dieser Ordnung fällt.
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§ 2 Begriffsbestimmungen

Hinsichtlich der in dieser Ordnung verwendeten Begriffe wird § 2 des
Arbeitszeitgesetzes vom 06.06.1994 (BGBl. I S. 1170) für entsprechend
anwendbar erklärt.

§ 3 Arbeitszeit

(1) Die Arbeitszeit ist dienstplanmäßig auf höchstens 6 Tage in der Woche 
zu verteilen. 

(2) Die tägliche Arbeitszeit darf 8 Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf
bis zu 10 Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von 26 Wochen
im Durchschnitt 8 Stunden täglich nicht überschritten werden. 

(3) Die tägliche Arbeitszeit kann an Ostern und Weihnachten an bis zu 3 auf-
einanderfolgenden Tagen sowie an bis zu 8 besonderen Gemeinde-
festtagen auf bis zu 12 Stunden verlängert werden, wenn die über 
8 Stunden hinausgehende Arbeitszeit innerhalb von 4 Wochen ausge-
glichen wird.

(4) Zusammen mit Beschäftigungsverhältnissen außerhalb des liturgischen
Bereichs soll die wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden nicht überschrei-
ten. Bei Abschluss eines Arbeitsvertrages hat der Dienstgeber zu über-
prüfen, ob und gegebenenfalls mit welchem zeitlichen Umfang weitere
Arbeitsverhältnisse bestehen. 

§ 4 Ruhepausen

Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 
30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 bis zu 9 Stunden und von
mindestens 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden insge-
samt zu unterbrechen. Die Pausen nach Satz 1 können in Zeitabschnitte von
jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als 6 Stunden hin-
tereinander dürfen Mitarbeiter nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.

§ 5 Ruhezeit

(1) Mitarbeiter müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine un-
unterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben.

(2) Soweit die zeitliche Lage der Gottesdienste oder andere Tätigkeiten im
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 dies erfordern, kann die Mindestdauer der
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Ruhezeit bis zu 5-mal innerhalb von 4 Wochen auf bis zu 9 Stunden ver-
kürzt werden, wenn die Kürzung der Ruhezeit innerhalb von 4 Wochen
durch Verlängerung anderer Ruhezeiten auf jeweils mindestens 12 Stun-
den ausgeglichen wird. Diese Verkürzung darf nicht öfter als 2-mal auf-
einander erfolgen. 

(3) Die Ruhezeit kann an Ostern und Weihnachten an bis zu 2 aufeinander-
folgenden Tagen sowie vor oder nach der täglichen Arbeitszeit an einem
besonderen Gemeindefeiertag (z. B. Patronatsfest) auf bis zu 7 Stunden
verkürzt werden, wenn die Verkürzung innerhalb von 2 Wochen durch
Verlängerung anderer Ruhezeiten ausgeglichen wird. 

§ 6 Arbeit an Sonn- und Feiertagen

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen Mitarbeiter nur zu Tätigkeiten im Sinne
des § 1 Abs. 1 Satz 2 herangezogen werden.

(2) Werden Mitarbeiter an einem auf einen Werktag fallenden gesetzlichen
Feiertag oder an einem Werktag, an dem aufgrund einer besonderen
kirchlichen Feiertagsregelung oder betrieblichen Regelung nicht gearbei-
tet wird, dienstplanmäßig beschäftigt, wird die geleistete Arbeit dadurch
ausgeglichen, dass die Mitarbeiter

a) innerhalb der nächsten 4 Wochen einen zusätzlichen arbeitsfreien Tag
erhalten 

oder

b) einmal im Jahr für je 2 Wochenfeiertage einen arbeitsfreien Samstag
mit dem darauffolgenden Sonntag erhalten.

§ 7 In-Kraft-Treten

Diese Ordnung tritt am 01.01.2006 in Kraft. Arbeitszeitschutzregelungen, die
von in Art. 7 GrO genannten Kommissionen beschlossen und spätestens 
bis zum 01.01.2006 in Kraft gesetzt sind, bleiben einschließlich etwaiger
künftiger Änderungen unberührt.
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II. Beschlüsse der Bayer. Regional-KODA

Ergänzende Regelung zu den Beschlüssen 
der Zentral-KODA zur Entgeltumwandlung nach dem 
„Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Alters-

versorgung“ (BetrAVG)

1. In Satz 1 Unterabsatz 2 der Ziffer 1b zu Nr. 1 werden die Worte „eine
andere Pensionskasse“ durch die Worte „andere Pensions- oder Unter-
stützungskassen“ ersetzt.

2. Diese Änderung tritt zum 01.09.2004 in Kraft. 

Betriebliche Altersversorgung (Entgeltumwandlung)
hier: Aufnahme künftiger Ansprüche auf 

vermögenswirksame Leistungen in umwandel-
bare Arbeitgeberentgeltbestandteile

1. Bei Ziffer 2a zu Nr. 1 der Ergänzenden Regelungen zu den Beschlüssen
der Zentral-KODA zur Entgeltumwandlung nach dem „Gesetz zur Ver-
besserung der betrieblichen Altersversorgung“ (BetrAVG) werden die
Worte „sowie vermögenswirksame Leistungen im Sinne des Vermögens-
bildungsgesetzes“ gestrichen.

2. Der Ziffer 2a zu Nr. 1 wird folgender Satz 2 angefügt:
Vermögenswirksame Leistungen, für die der Arbeitnehmer die Förderung
mit den in § 82 Abs. 4 EStG genannten Alternativen beabsichtigt, können
nicht umgewandelt werden.

3. Diese Änderungen treten zum 01.09.2004 in Kraft.
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Vergütungsordnung für Mitarbeiter in der 
kirchlichen Verbands- und Bildungsarbeit für Erwachsene

vom 01.07.1994

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Vergütungsordnung für Mitarbeiter in der Verbands- und/oder Bil-
dungsarbeit für Erwachsene vom 01.07.1994“

2. § 2 erhält folgende Fassung:

a) § 2 Abs. 3
„Mitarbeiter mit mindestens zweijähriger Vollzeitausbildung (Fach-
akademie für Sozialpädagogik oder vergleichbare Ausbildung) und
Mitarbeiter mit sonstiger kirchlich anerkannter Ausbildung werden in
Vergütungsgruppe ABD Vc, nach zwei Jahren in Vergütungsgruppe
ABD Vb und nach weiteren fünf Jahren Bewährung in Vergütungs-
gruppe ABD IVb eingruppiert. Nach fünfjähriger Tätigkeit in Vergü-
tungsgruppe ABD IVb werden die Mitarbeiter in Vergütungsgruppe
ABD IVa eingruppiert.“

b) § 2 Abs. 1 und 4 werden gestrichen.

c) Aus § 2 Abs. 2 wird § 2 Abs. 1 und aus § 2 Abs. 3 wird § 2 Abs. 2.

3. § 2 wird um folgende Protokollnotiz ergänzt:

Protokollnotiz zu § 2:
„Mitarbeiter im Bereich der Verbands- und/oder Bildungsarbeit, die Tätig-
keiten ausüben, die den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgruppe III
und höher der Allgemeinen Vergütungsordnung (ABD Teil A, 3.) entspre-
chen, fallen nicht unter die Vergütungsordnung für Mitarbeiter in der Ver-
bands- und/oder Bildungsarbeit.“

4. Diese Änderungen treten zum 01.09.2004 in Kraft. 

Vergütungsordnung für bestellte Jugendpfleger 
und gleichgestellte Mitarbeiter 

in der kirchlichen Jugendarbeit mit vergleichbaren 
Tätigkeitsmerkmalen vom 01.01.1994

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Vergütungsordnung für Mitarbeiter in der Verbands- und/oder Bil-
dungsarbeit für Jugendliche vom 01.01.1994“
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2. § 1 erhält folgende Fassung:

a) Überschrift
„§ 1 Mitarbeiter in der Verbands- und/oder Bildungsarbeit für
Jugendliche“

b) Absatz 1
„Mitarbeiter in der Verbands- und/oder Bildungsarbeit für Jugendliche
sind Mitarbeiter, die in der Jugendarbeit pädagogisch und mit dem
Auftrag tätig sind, Verbands- und Bildungsarbeit im gesamten kirch-
lichen Bereich (z. B. Pfarrei, Dekanat, Diözese, Verband, Bildungsein-
richtung) anzuregen, vorzubereiten und auch selbst durchzuführen.“

c) Absatz 3
„Bei der Gesamttätigkeit muss die Verbands- und/oder Bildungs-
arbeit überwiegen.“

3. § 2 erhält folgende Fassung:

a) § 2 Abs. 3
„Mitarbeiter mit mindestens zweijähriger Vollzeitausbildung (Fach-
akademie für Sozialpädagogik oder vergleichbare Ausbildung) und
Mitarbeiter mit sonstiger kirchlich anerkannter Ausbildung werden in
Vergütungsgruppe ABD Vc, nach zwei Jahren in Vergütungsgruppe
ABD Vb und nach weiteren fünf Jahren Bewährung in Vergütungs-
gruppe ABD IVb eingruppiert. Nach fünfjähriger Tätigkeit in der Ver-
gütungsgruppe ABD IVb erhalten die Mitarbeiter eine monatliche Ver-
gütungsgruppenzulage in Höhe von derzeit 7,5 v.H. der Grundver-
gütung der ersten Lebensalterstufe der Vergütungsgruppe IV b ABD.“

b) § 2 Abs. 1 und 4 werden gestrichen.

c) Aus § 2 Abs. 2 wird § 2 Abs. 1 und aus § 2 Abs. 3 wird § 2 Abs. 2.

4. Die Protokollnotiz erhält folgende Fassung:

„1. Mitarbeiter, die nicht unter den Geltungsbereich der neuen Vergü-
tungsordnung für Mitarbeiter in der Verbands- und/oder Bildungs-
arbeit für Jugendliche fallen, verbleiben in der Vergütungsgruppe, in
der sie vor In-Kraft-Treten der neuen Regelung eingruppiert waren.
Bewährungs- und/oder Tätigkeitszeiten, die vor In-Kraft-Treten der
Neuregelung zurückgelegt oder erfüllt worden sind, werden auf Be-
währungs- und Tätigkeitszeiten nach ABD Teil A, 3.3.-G.1 Angestellte
im Sozial- und Erziehungsdienst angerechnet.

2. Mitarbeiter im Bereich der Verbands- und/oder Bildungsarbeit, die
Tätigkeiten ausüben, die den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungs-
gruppe IV a und höher der Allgemeinen Vergütungsordnung (ABD Teil
A, 3.) entsprechen, fallen nicht unter die Vergütungsordnung für Mit-
arbeiter in der Verbands- und/oder Bildungsarbeit.
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3. Die ,Sonderregelung für die Eingruppierung der Hauptamtlichen-
Wahlämter des BDKJ-Diözesanvorstandes und des CAJ-Diözesan-
verbandes‘ vom 01.08.1991 der Erzdiözese Bamberg bleibt durch die
Vergütungsordnung für Mitarbeiter in der Verbands- und/oder Bil-
dungsarbeit für Jugendliche unberührt.“

5. Diese Änderungen treten zum 01.09.2004 in Kraft. 

§ 25 ABD Teil A, 1. Ausnahmen von Abschnitt VI, 
Eingruppierung

1. § 25 ABD Teil A, 1. erhält folgende Fassung:

§ 25 Ausnahmen von Abschnitt VI, Eingruppierung
…
– …
– …
– …
– …
– …
– …
– Mitarbeiter in der Verbands- und/oder Bildungsarbeit für Jugendliche
…

2. Diese Änderung tritt zum 01.09.2004 in Kraft. 

ABD Teil A, 3.3., G.1 Angestellte im Sozial- 
und Erziehungsdienst 

1. In der Anmerkung Nr. 5 wird eingefügt:

f) Leiter von Heimen oder Häusern der kirchlichen offenen Jugend-
arbeit.

2. In der Anmerkung Nr. 8 wird der Buchstabe c) geändert und erhält
folgende Fassung:

c) Tätigkeiten in kirchlichen Jugendzentren/Häusern der offenen Tür,
Tätigkeiten in der kirchlichen offenen Jugendarbeit.

3. Diese Änderungen treten zum 01.09.2004 in Kraft. 
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Vergütungsregelung für Religionslehrer, 
die unter die Sonderregelung zur Dienstordnung 

für Religionslehrer i. K. fallen vom 01.09.1998

1. Im § 1 Abs. 2 wird die Zahl „17“ gestrichen und durch die Zahl „15“ ersetzt. 

2. Im § 1 Abs. 4 wird die Zahl „11“ gestrichen und durch die Zahl „6“ ersetzt.

3. Diese Änderungen treten zum 01.09.2004 in Kraft

Übernahme der Regelungen des Tarifabschlusses 
des öffentlichen Dienstes vom 31.01.2003

hier: Änderung des Zahltages für die Vergütung

A. Änderung des 
Arbeitsvertragsrechts der bayer. (Erz-)Diözesen (ABD) Teil A, 1.

1. § 36 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 1 ABD Teil A, 1. wird wie folgt geändert:

In § 36 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 1 ABD Teil A, 1. werden die Worte 
„am 15.“ durch die Worte „spätestens am letzten Tag“ ersetzt.

2. Die Protokollnotiz zu § 36 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 1 ABD Teil A, 1.
wird wie folgt geändert:

a. Satz 1 der Protokollnotiz zu § 36 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 1 ABD 
Teil A, 1. wird gestrichen.

b. In Satz 2 der Protokollnotiz zu § 36 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 1 ABD
Teil A, 1. werden die Worte „vom 15.“ gestrichen und nach dem Wort
„auf“ das Wort „spätestens“ eingefügt.

B. Änderung des
Arbeitsvertragsrechts der bayerischen (Erz-)Diözesen (ABD) Teil B, 1.

1. § 31 Abs. 2 Unterabsatz 1 Satz 1 ABD Teil B, 1. wird wie folgt geändert:

In § 31 Abs. 2 Unterabsatz 1 Satz 1 ABD Teil B, 1. werden die Worte 
„am 15.“ durch die Worte „spätestens am letzten Tag“ ersetzt.

2. Die Protokollnotiz zu § 31 Abs. 2 Unterabsatz 1 Satz 1 ABD Teil B, 1.
wird wie folgt geändert:
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a. Satz 1 der Protokollnotiz zu § 31 Abs. 2 Unterabsatz 1 Satz 1 ABD 
Teil B, 1. wird gestrichen.

b. In Satz 2 der Protokollnotiz zu § 31 Abs. 2 Unterabsatz 1 Satz 1 ABD
Teil B, 1. werden die Worte „vom 15.“ gestrichen und nach dem Wort
„auf“ das Wort „spätestens“ eingefügt.

C. Änderung des
Arbeitsvertragsrechts der bayerischen (Erz-)Diözesen (ABD) Teil D, 1.1

1. § 8 Abs. 2 Satz 1 ABD Teil D, 1.1 wird wie folgt geändert:

In § 8 Abs. 2 Satz 1 ABD Teil D, 1.1 werden die Worte „am 15.“ durch die
Worte „spätestens am letzten Tag“ ersetzt.

2. Die Protokollnotiz zu § 8 Abs. 2 Satz 1 ABD Teil D, 1.1 wird wie folgt
geändert:

a. Satz 1 der Protokollnotiz zu § 8 Abs. 2 Satz 1 ABD Teil D, 1.1 wird
gestrichen.

b. In Satz 2 der Protokollnotiz zu § 8 Abs. 2 Satz 1 ABD Teil D, 1.1
werden die Worte „vom 15.“ gestrichen und nach dem Wort „auf“ das
Wort „spätestens“ eingefügt.

D. In-Kraft-Treten

Diese Änderungen treten zum 01.09.2004 in Kraft.

Umsetzung des Gesetzes zur Änderung 
des Bundeserziehungsgeldgesetzes (01.12.2000) 

sowie des Gesetzes zur Änderung 
des Begriffs „Erziehungsurlaub“ (30.11.2000)

1. Im ABD wird das Wort „Erziehungsurlaub“ durch das Wort „ Elternzeit“
und die Worte „Erziehungsurlaub/Elternzeit“ durch das Wort „Elternzeit“
ersetzt 

2. Diese Änderungen treten zum 01.09.2004 in Kraft
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Regelung über ein Urlaubsgeld für Mitarbeiter 

1. § 4 der Regelung über ein Urlaubsgeld für Mitarbeiter (ABD Teil C, 7.)
erhält folgende Anmerkung:

Abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 1 kann das Urlaubsgeld im Jahr 2004
bis zum 31. Juli 2004 ausbezahlt werden. 

2. Diese Änderung tritt rückwirkend zum 01.07.2004 in Kraft

Anpassung an den EURO 

1. Das ABD Teil A, 3.3. – G.2 wird wie folgt geändert:

1. In Vergütungsgruppe V c Ziffer 6 Hochziffer 1 wird das Wort „Pfennigs“
durch das Wort „Cents“ ersetzt. 

2. In Vergütungsgruppe V c Ziffer 7 Hochziffer 2 wird das Wort „Pfennigs“
durch das Wort „Cents“ ersetzt. 

3. In Vergütungsgruppe V c Ziffer 10 Hochziffer 3 wird das Wort „Pfennigs“
durch das Wort „Cents“ ersetzt. 

2. Diese Änderungen treten zum 01.09.2004 in Kraft

Ordnung über die betriebliche Altersversorgung 
der bei der SELBSTHILFE, Pensionskasse der Caritas VVaG

versicherten Mitarbeiter im kirchlichen Dienst, 
Versorgungsordnung B, ABD Teil C, 3 b

1. In § 2 Abs. 2c) werden die Worte „der nicht der gesetzlichen Renten-
versicherungspflicht unterliegt“ gestrichen.

2. Diese Änderung tritt zum 01.09.2004 in Kraft. 

B e s c h l u s s   b e t r i f f t   n u r   D i ö z e s e   A u g s b u r g

Diözesane Ordnung für die Fortbildung, 
Weiterbildung, Zusatzausbildung der pädagogischen Fach-

und Zweitkräfte in den katholischen Tagesstätten 
für Kinder in der Diözese Augsburg

(veröffentlicht im Amtsblatt der Diözese Augsburg)
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III. Änderungen in Umsetzung von Beschlüssen
der Bayerischen Regional-KODA

Ausfüllung des § 9 Abs. 2 Dienstordnung für Religionslehrer i.K.
hier: Regelung der Stundenermäßigung bei Teilzeit 

wegen Alters oder wegen Schwerbehinderung

In den bayerischen (Erz-)Diözesen gilt in Umsetzung des Beschlusses der
Bayerischen Regional-KODA vom 13./14. Februar 1996 zu § 9 Abs. 2 Dienst-
ordnung für Religionslehrer i. K. folgende Tabelle der Stundenermäßigung bei
Teilzeit

ab vollendetem 
58. Lebensjahr

25 = 0,90 = 1
24 = 0,86 = 1
23 = 0,83 = 1
22 = 0,79 = 1
21 = 0,76 = 1
20 = 0,72 = 1
19 = 0,68 = 1
18 = 0,65 = 1
17 = 0,61 = 1
16 = 0,58 = 1
15 = 0,53 = 1
14 = 0,50 = 0
13 = 0,47
12 = 0,43
11 = 0,40
10 = 0,36
09 = 0,32
08 = 0,29
07 = 0,25
06 = 0,22
05 = 0,18
04 = 0,14
03 = 0,11
02 = 0,07
01 = 0,04

ab vollendetem 
60. Lebensjahr

25 = 1,80 = 2
24 = 1,73 = 2
23 = 1,66 = 2
22 = 1,59 = 2
21 = 1,51 = 2
20 = 1,44 = 1
19 = 1,37 = 1
18 = 1,30 = 1
17 = 1,23 = 1
16 = 1,15 = 1
15 = 1,08 = 1
14 = 1,00 = 1
13 = 0,94 = 1
12 = 0,87 = 1
11 = 0,79 = 1
10 = 0,72 = 1
09 = 0,58 = 1
08 = 0,56 = 1
07 = 0,50 = 0
06 = 0,43
05 = 0,36
04 = 0,29
03 = 0,22
02 = 0,14
01 = 0,07

ab vollendetem 
62. Lebensjahr

25 = 2,70 = 3
24 = 2,59 = 3
23 = 2,49 = 2
22 = 2,38 = 2
21 = 2,27 = 2
20 = 2,16 = 2
19 = 2,05 = 2
18 = 1,95 = 2
17 = 1,84 = 2
16 = 1,73 = 2
15 = 1,62 = 2
14 = 1,51 = 2
13 = 1,41 = 1
12 = 1,30 = 1
11 = 1,19 = 1
10 = 1,08 = 1
09 = 0,97 = 1
08 = 0,86 = 1
07 = 0,76 = 1
06 = 0,65 = 1
05 = 0,54 = 1
04 = 0,43 = 0
03 = 0,32
02 = 0,22
01 = 0,11

wegen Alters
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bei mindestens 50 v.H.

25 = 1,76 = 2
24 = 1,68 = 2
23 = 1,61 = 2
22 = 1,54 = 2
21 = 1,47 = 1
20 = 1,40 = 1
19 = 1,33 = 1
18 = 1,26 = 1
17 = 1,19 = 1
16 = 1,12 = 1
15 = 1,05 = 1
14 = 0,98 = 1
13 = 0,91 = 1
12 = 0,84 = 1
11 = 0,77 = 1
10 = 0,70 = 1
09 = 0,63 = 1
08 = 0,56 = 1
07 = 0,49 = 0
06 = 0,42
05 = 0,35
04 = 0,28
03 = 0,21
02 = 0,14
01 = 0,07

bei mindestens 70 v.H.

25 = 2,63 = 3
24 = 2,53 = 3
23 = 2,42 = 2
22 = 2,32 = 2
21 = 2,21 = 2
20 = 2,11 = 2
19 = 2,00 = 2
18 = 1,90 = 2
17 = 1,79 = 2
16 = 1,68 = 2
15 = 1,58 = 2
14 = 1,47 = 1
13 = 1,37 = 1
12 = 1,26 = 1
11 = 1,16 = 1
10 = 1,05 = 1
09 = 0,95 = 1
08 = 0,84 = 1
07 = 0,74 = 1
06 = 0,63 = 1
05 = 0,53 = 1
04 = 0,42 = 0
03 = 0,32
02 = 0,21
01 = 0,11

bei mindestens 90 v.H.

25 = 3,51 = 4
24 = 3,37 = 3
23 = 3,23 = 3
22 = 3,09 = 3
21 = 2,95 = 3
20 = 2,81 = 3
19 = 2,67 = 3
18 = 2,53 = 3
17 = 2,39 = 2
16 = 2,25 = 2
15 = 2,11 = 2
14 = 1,97 = 2
13 = 1,83 = 2
12 = 1,68 = 2
11 = 1,54 = 2
10 = 1,40 = 1
09 = 1,26 = 1
08 = 1,12 = 1
07 = 0,98 = 1
06 = 0,84 = 1
05 = 0,70 = 1
04 = 0,56 = 1
03 = 0,42 = 0
02 = 0,28
01 = 0,14

wegen Schwerbehinderung
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Änderung der Hochziffer des § 2 Abs. 1 
(betr.: Vollbeschäftigung) der Sonderregelung für 

Religionslehrer, die nicht unter die Dienstordnung für 
Religionslehrer im Kirchendienst fallen, 

vom 01.09.1998

In den bayerischen (Erz-)Diözesen gilt in Umsetzung des Beschlusses der
Bayerischen Regional-KODA vom 21.07.1998 zur „Sonderregelung für Reli-
gionslehrer, die nicht unter die Dienstordnung für Religionslehrer im Kirchen-
dienst fallen, vom 01.09.1998“ derzeit folgende Regelung zur Vollbeschäfti-
gung. Es steht den Schulreferaten der (Erz-)Diözesen frei, welche der beiden
nachfolgenden Varianten sie anwenden.

§ 2
(1) Für die Vollbeschäftigung gelten die jeweiligen staatlichen Unterrichtsverpflichtungen.1

...

...

...

1 Als Fälligkeitstermine für die Vollbeschäftigung gelten die Fristen des § 9 Abs. 2 Ziff. 3 der Hochziffer 3 
der „Dienstordnung für Religionslehrer im Kirchendienst (RL i. K.) an Volksschulen und Förderschulen in 
den bayerischen (Erz-)Diözesen vom 01.09.1996“.
Für Schwerbehinderte im Sinne des § 2 SGB IX gelten die im ABD, Stand November 2003, festgelegten
Unterrichtsverpflichtungen für Vollbeschäftigte unverändert. 

Variante 1

Vollbeschäftigt sind derzeit Religionslehrer, die 

1. an beruflichen Schulen 
a) als FH-Absolventen bis zum 55. Lebensjahr regelmäßig 28 Wochenstunden und ab dem

56. Lebensjahr regelmäßig 27 Wochenstunden erteilen,
b) als Diplomtheologen bis zum 55. Lebensjahr regelmäßig 25 Wochenstunden und ab dem

56. Lebensjahr regelmäßig 24 Wochenstunden erteilen;

2. an Realschulen
bis zum 55. Lebensjahr regelmäßig 25 Wochenstunden und ab dem 56. Lebensjahr regel-
mäßig 24 Wochenstunden erteilen;

3. an Gymnasien
bis zum 55. Lebensjahr regelmäßig 24 Wochenstunden und ab dem 56. Lebensjahr regel-
mäßig 23 Wochenstunden erteilen;

4. an Fachoberschulen
a) als FH-Absolventen bis zum 55. Lebensjahr regelmäßig 28 Wochenstunden und ab dem

56. Lebensjahr regelmäßig 27 Wochenstunden erteilen,
b) als Diplomtheologen bis zum 55. Lebensjahr regelmäßig 24 Wochenstunden und ab dem

56. Lebensjahr regelmäßig 23 Wochenstunden erteilen;
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5. an Waldorfschulen und an ihnen gleichgestellten Schulen
a) in der Jahrgangsgruppe I regelmäßig 25 Wochenstunden erteilen,
b) in der Jahrgangsgruppe II bis zum 55. Lebensjahr regelmäßig 26 Wochenstunden und 

ab dem 56. Lebensjahr regelmäßig 25 Wochenstunden erteilen,
c) in der Jahrgangsgruppe III bis zum 55. Lebensjahr regelmäßig 26 Wochenstunden und 

ab dem 56. Lebensjahr regelmäßig 25 Wochenstunden erteilen.

Variante 2

Vollbeschäftigt sind derzeit Religionslehrer, die 
1. an beruflichen Schulen

a) als FH-Absolventen bis zum 50. Lebensjahr regelmäßig 28 Wochenstunden, bis zur
Vollendung des 60. Lebensjahres regelmäßig 27,5 Wochenstunden und ab Beginn des 
61. Lebensjahres regelmäßig 27 Wochenstunden erteilen,

b) als Diplomtheologen bis zum 50. Lebensjahr regelmäßig 25 Wochenstunden, bis zur
Vollendung des 60. Lebensjahres regelmäßig 24,5 Wochenstunden und ab Beginn des 
61. Lebensjahres  regelmäßig 24 Wochenstunden erteilen;

2. an Realschulen
bis zum 50. Lebensjahr regelmäßig 25 Wochenstunden, bis zur Vollendung des 60. Lebens-
jahres regelmäßig 24,5 Wochenstunden und ab Beginn des 61. Lebensjahres regelmäßig 
24 Wochenstunden erteilen;

3. an Gymnasien
bis zum 50. Lebensjahr regelmäßig 24 Wochenstunden, bis zur Vollendung des 60. Lebens-
jahres regelmäßig 23,5 Wochenstunden und ab Beginn des 61. Lebensjahres regelmäßig 
23 Wochenstunden erteilen;

4. an Fachoberschulen
a) als FH-Absolventen bis zum 50. Lebensjahr regelmäßig 28 Wochenstunden, bis zur

Vollendung des 60. Lebensjahres regelmäßig 27,5 Wochenstunden und ab Beginn des 
61. Lebensjahres regelmäßig 27 Wochenstunden erteilen,

b) als Diplomtheologen bis zum 50. Lebensjahr regelmäßig 24 Wochenstunden, bis zur
Vollendung des 60. Lebensjahres regelmäßig 23,5 Wochenstunden und ab Beginn des 
61. Lebensjahres regelmäßig 23 Wochenstunden erteilen;

5. an Waldorfschulen und an ihnen gleichgestellten Schulen
a) in der Jahrgangsgruppe I regelmäßig 25 Wochenstunden erteilen,
b) in der Jahrgangsgruppe II bis zum 50. Lebensjahr regelmäßig 26 Wochenstunden, bis 

zur Vollendung des 60. Lebensjahres regelmäßig  25,5 Wochenstunden und ab Beginn des
61. Lebensjahres regelmäßig 25 Wochenstunden erteilen,

c) in der Jahrgangsgruppe III bis zum 50. Lebensjahr regelmäßig 26 Wochenstunden, bis 
zur Vollendung des 60. Lebensjahres regelmäßig 25,5 Wochenstunden und ab Beginn des
61. Lebensjahres regelmäßig 25 Wochenstunden erteilen.

Die Abgeltung von halben Stunden bzw. von Stundenbruchteilen soll vorrangig über ein Arbeits-
zeitkonto gem. § 6 b AZKR erfolgen. 

Mediengruppe Universal, Kirschstraße16, 80999 München
Auflage 14300
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Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt

Nr. 57

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 08.12.2004

– Arbeitsvertragsrechtliche Regelungen für Angestellte und Arbeiter,
die die Altersgrenze erreicht haben
hier: Ausweitung des allgemeinen Geltungsbereiches

zum 01.01.2005

– Entgeltumwandlung
hier: Verlängerung der bestehenden Ergänzenden Regelungen
der Bayerischen Regional-KODA zu den Beschlüssen der Zentral-
KODA zur Entgeltumwandlung

zum 01.01.2005

– Reisekostenordnung ABD Teil C, 14.
hier: Änderung der §§ 4, 8, 11 und 13

zum 01.01.2005
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Arbeitsvertragsrechtliche Regelungen 
für Angestellte und Arbeiter, die die 

Altersgrenze erreicht haben

hier: Ausweitung des allgemeinen Geltungsbereiches

1. § 60 ABD Teil A,1. wird wie folgt geändert:
Die Überschrift erhält die folgende Fassung:

„§ 60 Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Erreichens der
Altersgrenze, vorzeitigen Bezugs einer Altersrente, einer Rente wegen
voller Erwerbsminderung oder einer Versorgung, Weiterbeschäftigung“

2. § 1 ABD Teil H und § 60 Abs. 2 ABD Teil A,1. werden um folgenden Satz 2
ergänzt:

„Das Gleiche gilt für Mitarbeiter, die eine vorgezogene Altersrente in voller
Höhe bzw. eine Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller Höhe oder
die bereits vor Erreichung der Altersgrenze Versorgungsbezüge erhalten.1)“
1) Abschläge bei vorzeitigem Bezug einer Rente oder der Versorgung bzw. die Höhe des Versorgungssatzes bleiben bei der

Beurteilung der Frage, ob eine volle Rente bzw. Versorgung vorliegt, unberücksichtigt.

3. § 2 ABD Teil H wird unter Beibehaltung der Protokollnotiz wie folgt neu
gefasst:

„Nach Vollendung des 65. Lebensjahres wird der Arbeitsvertrag befristet
geschlossen, längstens bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres.“

4. § 4 Abs. 1 ABD Teil H erhält folgende Protokollnotiz:

Protokollnotiz:
Unter Entgelt werden alle Bezügebestandteile verstanden.  

5. Diese Änderungen treten mit Wirkung vom 01.01.2005 in Kraft.
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Entgeltumwandlung

hier: Verlängerung der bestehenden Ergänzenden 
Regelungen der Bayerischen Regional-KODA zu den 

Beschlüssen der Zentral-KODA zur Entgeltumwandlung

1. Im Teil B der Ordnung über die betriebliche Altersversorgung durch
Entgeltumwandlung der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst – Versorgungs-
ordnung C – wird die Ziffer I unter Beibehaltung der Überschrift „Ergän-
zende Regelungen zu den Beschlüssen der Zentral-KODA zur Entgeltum-
wandlung nach dem ,Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Alters-
versorgung (BetrAVG)‘“ gestrichen.

2. Die Geltungsdauer der „Ergänzenden Regelungen zu den Beschlüssen
der Zentral-KODA zur Entgeltumwandlung nach dem ,Gesetz zur Ver-
besserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG)‘“ wird bis zum 
31. Dezember 2008 verlängert.

3. Diese Änderung tritt zum 01.01.2005 in Kraft. 
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Reisekostenordnung ABD Teil C, 14.
hier: Änderung der §§ 4, 8, 11 und 13

1. In § 4 Ziffer 7 werden die Worte „bis zu sechs“ durch die Worte „unter
acht“ ersetzt.

2. § 8 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„Der Tagegeldanspruch beträgt bei Dienstreisen die je Kalendertag
mindestens 8 Stunden und weniger als 14 Stunden dauern 6 €, mindes-
tens 14 Stunden und weniger als 24 Stunden dauern 12 €, genau
24 Stunden dauern 24 €.“

3. § 8 Abs. 2 wird gestrichen. Die nachfolgenden Absätze erhalten die
jeweils nächstniedrigere Rangziffer.

4. § 11 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Erhält der Mitarbeiter seiner Tätigkeit wegen unentgeltlich Verpflegung,
so ist vom Tagegeld (§ 8) und der Vergütung nach § 10 ein Eigenanteil des
Mitarbeiters je Frühstück von 2,50 €, je Mittagessen oder Abendessen
von 5 €, höchstens jedoch ein Betrag bis zur Höhe des jeweiligen Tage-
geldes oder der Vergütung nach § 10 einzubehalten.“

5. Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:
„Beträgt die Abwesenheit am Kalendertag genau 24 Stunden wird der
Tagegeldanspruch (§ 8) um 1,50 € je Frühstück und 5 € je Mittagessen
oder Abendessen gekürzt.“

6. § 11 Abs. 1 Satz 2 wird zu § 11 Abs. 1 Satz 3 und erhält folgende Fassung:
„Die Regelungen der Sätze 1 und 2 sind auch anzuwenden, wenn von
dritter Seite Verpflegung bereitgestellt wird und das Entgelt für sie in den
erstattbaren Fahr- oder Nebenkosten enthalten ist.“

7. In der Überschrift zu § 13 werden die Worte „bis zu sechs“ durch die
Worte „unter acht“ ersetzt.

8. In § 13 Satz 1 werden die Worte „bis zu sechs“ durch die Worte „unter
acht“ ersetzt.

9. Diese Änderungen treten zum 01.01.2005 in Kraft.
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Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt

Nr. 58

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA 
vom 15./16.02.2005

– Dienstordnung für Religionslehrer im Kirchendienst (RL i. K.) an
Volksschulen und Förderschulen in den bayerischen (Erz-)Diözesen
vom 01.09.1996
hier: Änderung des Umfangs der Tätigkeit

zum 01.09.2005

– Sonderregelung für Angestellte als Hausmeister  
SR 2 r Teil A, 2.
hier: Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit des Hausmeisters

zum 01.06.2005
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Dienstordnung für Religionslehrer
im Kirchendienst (RL i. K.)

an Volksschulen und Förderschulen
in den bayerischen (Erz-)Diözesen 

vom 01.09.1996

hier: Änderung des Umfangs der Tätigkeit

1. In § 8 Abs. 1 wird die Zahl „25“ gestrichen und durch die Zahl „26“
ersetzt.

2. In § 8 Abs. 2 wird die Zahl „25“ gestrichen und durch die Zahl „26“
ersetzt.

3. Diese Änderung tritt zum 01.09.2005 in Kraft und mit Ablauf des
31.08.2006 wieder außer Kraft.
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Sonderregelung
für Angestellte als Hausmeister

SR 2 r Teil A, 2.

hier: Änderung der regelmäßigen Arbeitszeit 
des Hausmeisters

1. In Nr. 3 Abs. 1 der SR 2 r wird die Zahl „50 1/2“ gestrichen und durch
die Zahl „48“ ersetzt.

2. Diese Änderung tritt zum 01.06.2005 in Kraft.
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Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt

Nr. 59

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 08.12.2004
und vom 03./04.05.2005

– Regelung über eine ergänzende Leistung für Mitarbeiter 
(sog. Ballungsraumzulage)

rückwirkend zum 01.01.2005

– Regelung über ein Urlaubsgeld für Mitarbeiter 
hier: Änderung der Ziffer 1 der Anmerkung zu § 2

zum 01.07.2005

– Regelung über eine Zuwendung für Mitarbeiter
hier: Änderung der Nr. 1 der Anmerkungen zu § 2

zum 01.07.2005

– Regelung über eine Zuwendung für Auszubildende 
hier: Änderung der Nr. 1 der Anmerkungen zu § 2

zum 01.07.2005

– Regelung über eine Zuwendung für Praktikanten 
hier: Änderung der Nr. 1 der Anmerkungen zu § 2

zum 01.07.2005

– Regelung über eine Einmalzahlung für Mitarbeiter 
zum 01.07.2005
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Regelung über eine ergänzende Leistung
für Mitarbeiter (sog. Ballungsraumzulage)

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Regelung gilt für Angestellte, Arbeiter und Auszubildende im
Dienst der bayer. (Erz-)Diözesen mit Dienststelle bzw. Ausbildungsstelle
und Hauptwohnung (Art. 16 Abs. 2 Meldegesetz) im Stadt- und Umland-
bereich München. 

(2) Stadt- und Umlandbereich München i. S. d. Absatzes 1 ist das das
in Anhang 2 der Anlage zur Verordnung über das Landesentwicklungs-
programm Bayern (LEP) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend
definierte Gebiet. 

Anmerkung zu Abs. 1
Einrichtung im Sinne dieser Regelung ist die ständige Einrichtung (z. B. Ordi-
nariat, Kirchenstiftung) des Mitarbeiters; hierbei ist bei Zweigstellen, Außen-
stellen, ausgelagerten Teilen von Einrichtungen und dergleichen, der Ort
maßgebend, an dem der Mitarbeiter  tatsächlich beschäftigt wird. Satz 1 gilt
entsprechend für Auszubildende.

§ 2
Voraussetzungen und Höhe der ergänzenden Leistung

(1) Angestellte und Arbeiter erhalten eine ergänzende Leistung von 75 Euro
monatlich. 

Nichtvollbeschäftigte Mitarbeiter erhalten von der ergänzenden Leistung
nach Satz 1 den Teil, der dem Maß der mit ihnen vereinbarten durchschnitt-
lichen Arbeitszeit entspricht. 

(2) Auszubildende erhalten eine ergänzende Leistung von 37,50 Euro
monatlich.

(3) Die sich nach den Absätzen 1 und 2 ergebende ergänzende Leistung
wird höchstens in der Höhe gewährt, in der

a) bei Angestellten
die Grundvergütung (ohne vorweg gewährter Lebensaltersstufen/Stu-
fen) einschließlich Vergütungsgruppenzulage, persönlicher Zulage nach
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§ 24 ABD Teil A, 1., Ortszuschlag der Stufe 1 und allgemeiner Zulage
nach § 2 der Regelung über Zulagen an Angestellte in der jeweils
geltenden Fassung,

b) bei Arbeitern
der Monatstabellenlohn (ohne vorweg gewährter Lohnstufen),

c) bei Auszubildenden
die Ausbildungsvergütung

hinter dem Grenzbetrag für die ergänzende Leistung zurückbleibt. Dieser
Grenzbetrag beträgt für

a) Angestellte und Arbeiter 2.727,62 Euro,
b) Auszubildende 930,59 Euro

monatlich. Der Grenzbetrag nach Satz 2 von nichtvollbeschäftigten Ange-
stellten und Arbeitern vermindert sich entsprechend der Regelung in § 2
Abs. 1 Satz 2. Vorstehende Grenzbeträge nach Satz 2 Buchst. a und b neh-
men in prozentualer Höhe und dem Zeitpunkt an den nach dem 31. Januar
2005 stattfindenden linearen Anpassungen der Bezüge der Arbeitnehmerin-
nen, Arbeitnehmer und Auszubildenden teil; hierbei ist für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer die lineare Anpassung der Grundvergütung eines Ange-
stellten der Vergütungsgruppe IV b ABD Teil A und für Auszubildende die
lineare Anpassung der Ausbildungsvergütung eines Auszubildenden für das
zweite Ausbildungsjahr maßgebend.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1
Die Vorschrift gilt nicht für Angestellte der Vergütungsgruppe Vb ABD Teil A
ab Lebensaltersstufe nach vollendetem 43. Lebensjahr, die keinen Anspruch
auf eine Vergütungsgruppenzulage haben.

§ 3
Ergänzende Leistung für Kinder

(1) Angestellte und Arbeiter erhalten für jedes Kind, für das ihnen Kinder-
geld nach dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz
tatsächlich gezahlt wird, eine ergänzende Leistung für Kinder von 20 Euro
monatlich. 

Die ergänzende Leistung für Kinder wird insgesamt höchstens in der Höhe
gewährt, in der die Bezüge nach § 2 Abs. 3 Satz 1 Buchst. a und b hinter dem
Grenzbetrag für die ergänzende Leistung für Kinder (Kindergrenzbetrag)
zurückbleiben. Dieser Kindergrenzbetrag beträgt 3.824,01 Euro monatlich.
§ 2 Abs. 3 Sätze 3 und 4 gelten für den Kindergrenzbetrag entsprechend.
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(2) Auszubildende erhalten für jedes Kind, für das ihnen Kindergeld nach
dem Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz tatsächlich
gezahlt wird, eine ergänzende Leistung für Kinder von 20 Euro monatlich. Die
ergänzende Leistung für Kinder wird höchstens in der Höhe gewährt, in der
die Ausbildungsvergütung einschließlich ergänzender Leistung nach § 2
Abs. 2 hinter dem jeweiligen Grenzbetrag für Auszubildende nach § 2 Abs. 3
Satz 2 Buchst. b in Verbindung mit Satz 4 zurückbleibt.

§ 4
Allgemeine Bestimmungen

(1) Eine ergänzende Leistung nach den §§ 2 und 3 steht nur zu, wenn sie
insgesamt 10 Euro monatlich überschreitet; hierbei bleiben Berechnungen
wegen Teilzeitbeschäftigung und für Teilmonate unberücksichtigt.

(2) Die ergänzende Leistung nach den §§ 2 und 3 wird nur für Zeiträume
gezahlt, für die Bezüge (Lohn, Vergütung, Ausbildungsvergütung, Kranken-
bezüge, Urlaubslohn bzw.  Urlaubsvergütung) zustehen. Die Bestimmungen
des ABD über die Berechnung der Bezüge für Teilzeiträume gelten entspre-
chend.

(3) Die ergänzende Leistung nach den §§ 2 und 3 ist bei der Bemessung der
Zuwendung nicht zu berücksichtigen.

Anmerkung zu Absatz 2

Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, wird die ergänzende Leis-
tung bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses als Bestandteil des
Urlaubslohnes bzw. der Urlaubsvergütung berücksichtigt.

§ 5
In-Kraft-Treten

(1) Diese Regelung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.

(2) Diese Regelung bleibt in Kraft, solange die ergänzende Leistung im
Umfang und den Bedingungen nach für Angestellte, Arbeiter und Auszu-
bildende beim Freistaat Bayern gilt und tritt spätestens mit Ablauf des
31. Dezember 2009 außer Kraft.
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Regelung über ein Urlaubsgeld für Mitarbeiter 
hier: Änderung der Ziffer 1 der Anmerkung zu § 2

1. Der Ziffer 1 der Anmerkung zu § 2 der Regelung über ein Urlaubsgeld
für Mitarbeiter wird folgender Satz 3 angefügt:

„Satz 1 gilt auch für das Jahr 2005.“

2. Diese Änderung tritt zum 01.07.2005 in Kraft.

Regelung über eine Zuwendung für Mitarbeiter
hier: Änderung der Nr. 1 der Anmerkungen zu § 2

1. Der Nr. 1 der Anmerkungen zu § 2 der Regelung über eine Zuwen-
dung für Mitarbeiter wird folgender Satz 3 angefügt:

„Unbeschadet des In-Kraft-Tretens einer für die bei dem Freistaat
Bayern beschäftigten Arbeitnehmer geltenden tarifvertraglichen Rege-
lung über eine Zuwendung gilt Satz 2 auch für den Zeitraum vom
1. Januar bis 31. Dezember 2005.“

2. Diese Änderung tritt zum 01.07.2005 in Kraft.

Regelung über eine Zuwendung
für Auszubildende

hier: Änderung der Nr. 1 der Anmerkungen zu § 2

1. Der Nr. 1 der Anmerkungen zu § 2 der Regelung über eine Zuwen-
dung für Auszubildende wird folgender Satz 3 angefügt:

„Unbeschadet des In-Kraft-Tretens einer für die bei dem Freistaat
Bayern beschäftigten Auszubildenden geltenden tarifvertraglichen
Regelung über eine Zuwendung gilt Satz 2 auch für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005.“

2. Diese Änderung tritt zum 01.07.2005 in Kraft.
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Regelung über eine Zuwendung
für Praktikanten

hier: Änderung der Nr. 1 der Anmerkungen zu § 2

1. Der Nr. 1 der Anmerkungen zu § 2 der Regelung über eine Zuwen-
dung für Praktikanten wird folgender Satz 3 angefügt:

„Unbeschadet des In-Kraft-Tretens einer für die bei dem Freistaat
Bayern beschäftigten Praktikanten geltenden tarifvertraglichen Rege-
lung über eine Zuwendung gilt Satz 2 auch für den Zeitraum vom
1. Januar bis 31. Dezember 2005.“

2. Diese Änderung tritt zum 01.07.2005 in Kraft.

Regelung über eine Einmalzahlung
für Mitarbeiter

1. Eine Einmalzahlung von 300,00 € für das Jahr 2005 wird für die in den
Kindertagesstätten tätigen pädagogischen Fach- und Zweitkräfte in
folgenden Teilbeträgen ausbezahlt:

mit den Bezügen des Monats Juli 200,00 €,
mit den Bezügen des Monats Oktober 100,00 €.

Satz 1 gilt auch für die übrigen Angestellten und Arbeiter im Geltungs-
bereich des ABD vorbehaltlich des Absatzes 5.

Voraussetzung ist, dass der Beschäftigte an mindestens einem Tag der
Monate Juli und Oktober 2005 Anspruch auf Bezüge (Vergütung/Lohn/
Entgelt, Urlaubsvergütung/-lohn/-entgelt oder Krankenbezüge) hat;
dies gilt auch für Kalendermonate, in denen nur wegen der Höhe der
Barleistungen des Sozialversicherungsträgers Krankengeldzuschuss
nicht gewährt wird. Die jeweiligen Teilbeträge werden auch gezahlt,
wenn eine Beschäftigte wegen des Beschäftigungsverbots nach § 3
Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes in den Monaten Juli
und Oktober 2005 keine Bezüge erhalten hat.

Sind die Voraussetzungen des Unterabsatzes 3 im Monat Juli 2005
nicht erfüllt, entfällt der Anspruch auf den Teilbetrag von 200,00 €.
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Der Anspruch auf den im Oktober 2005 fälligen Teilbetrag von 100,00 €
entfällt, wenn in diesem Monat die Voraussetzungen des Unterabsatzes 3
nicht erfüllt sind.

2. Nichtvollbeschäftigte erhalten den Teilbetrag der Einmalzahlung, der
dem Verhältnis der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeits-
zeit zu der regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäf-
tigten entspricht.

3. Die Einmalzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu
berücksichtigen.

4. Für Auszubildende (Teil D, 1.1. ABD) und Praktikanten (Teil D, 2.1. ABD)
gelten die Abs. 1. – 3. mit der Maßgabe, dass sie eine Einmalzahlung in
Höhe von 100,00 € erhalten, die mit den Bezügen des Monats Juli aus-
gezahlt wird.

5. Wird für das Jahr 2005 zwischen den Tarifvertragsparteien des öffent-
lichen Dienstes ein für den Freistaat Bayern anzuwendender Tarifver-
trag, in dem eine Einmalzahlung vorgesehen ist, abgeschlossen und
werden die Regelungen dieses Tarifvertrages auch Inhalt des ABD für
die in Absatz 1 genannten „übrigen Angestellten und Arbeiter“, gilt für
die Einmalzahlung Folgendes:

a) Die in diesem Tarifvertrag genannte Gesamtsumme der Einmal-
zahlung ersetzt den Betrag von 300,00 € in Abs. 1.

b) Sollte durch die Auszahlung der Teilbeträge nach Abs. 1 im Monat
Juli oder Oktober der ausbezahlte Gesamtbetrag höher sein als
der nach a) festgesetzte Betrag, so hat der betroffene Mitarbeiter
die über den nach a) festgesetzten Betrag hinausgehende Summe
zurück zu zahlen.

c) Der Arbeitgeber ist berechtigt, den nach b) ermittelten überzahlten
Differenzbetrag entweder mit dem Teilbetrag der Einmalzahlung
des Monats Oktober oder mit der Zuwendung (Weihnachtsgeld)
zu verrechnen.

d) Eine Verrechnung erfolgt auch, wenn keine tarifvertragliche Rege-
lung für den Freistaat Bayern über eine Einmalzahlung 2005 ver-
einbart ist.

6. Diese Regelung tritt zum 01.07.2005 in Kraft.
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Mediengruppe Universal, Kirschstraße16, 80999 München
Auflage 13 900
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Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt

Nr. 60

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 12./13.07.2005

– Sonderregelung für Religionslehrer, die nicht unter die Dienstordnung
für Religionslehrer im Kirchendienst fallen, 
vom 01.09.1998

hier: Änderung der Unterrichtspflichtzeit an Waldorfschulen und an
ihnen gleichgestellten Schulen

zum 01.09.2005
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Sonderregelung für Religionslehrer, 
die nicht unter die Dienstordnung 

für Religionslehrer im Kirchendienst fallen,
vom 01.09.1998

hier: Änderung der Unterrichtspflichtzeit an Waldorfschulen
und an ihnen gleichgestellten Schulen

1. Die Hochziffer des § 2 Abs. 1 (betr.: Vollbeschäftigung) der „Sonder-
regelung für Religionslehrer, die nicht unter die Dienstordnung für
Religionslehrer im Kirchendienst fallen, vom 01.09.1998“ wird wie folgt
geändert:

a) In Variante 1 Ziffer 5 a wird die Zahl „25“ durch die Zahl „26“ ersetzt.

b) In Variante 2 Ziffer 5 a wird die Zahl „25“ durch die Zahl „26“ ersetzt.

2. Diese Änderung tritt zum 01.09.2005 in Kraft und mit Ablauf des
31.08.2006 wieder außer Kraft.

Mediengruppe Universal, Kirschstraße16, 80999 München
Auflage 13 900
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Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt

Nr. 61

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 26.09.2005

– Ergänzung des Übernahmebeschlusses vom 04./05.05.2004
zum 01.10.2005

– Übernahme der Regelung der Tarifverträge 
zur Überleitung der Beschäftigten vom 13. September 2005

zum 01.10.2005
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Ergänzung des Übernahmebeschlusses
vom 04./05.05.2004

Ergänzend zu dem in Kraft gesetzten „Beschluss der Bayerischen Regional-
KODA zur Übernahme von Regelungen des neugestalteten Tarifrechts des
öffentlichen Dienstes“: Übernahmebeschluss vom 04./05.05.2004 gilt Folgen-
des:

Zu 5 a. des Übernahmebeschlusses vom 04./05.05.2004
(1) Die auf der Grundlage der Einigung der Tarifvertragsparteien des TVöD
über eine umfassende Neugestaltung des Tarifrechts für den öffentlichen
Dienst vom 9. Februar 2005 mit Wirkung zum 01.10.2005 in Kraft tretenden
Regelungen des TVöD (einschließlich der Regelungen des TVÜ-Bund und
aller ihn ergänzenden oder begleitenden Tarifverträge)1) werden zum
01.10.2005 in der für die Tarifbeschäftigten des Bundes geltenden Fassung
Bestandteil des ABD, soweit die Bayerische Regional-KODA keine ab-
weichenden Beschlüsse fasst.
Für das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen (pädagogische
Fach- und Ergänzungskräfte) werden zum 01.10.2005 die Regelungen des
TVöD (einschließlich der Regelungen des TVÜ-VKA und aller ihn ergänzenden
oder begleitenden Tarifverträge)1) in der für die Tarifbeschäftigten eines
Arbeitgebers, der Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes in Bayern
(KAV-Bayern) ist, geltenden Fassung Bestandteil des ABD, soweit die Baye-
rische Regional-KODA keine abweichenden Beschlüsse fasst.

(2) Soweit die Regelungen des TVöD (einschließlich der Regelungen des
TVÜ-Bund) in der für die Tarifbeschäftigten des Bundes geltenden Fassung
bis zum 31.12.2007 auf der Grundlage der Regelungen des TV-Meistbe-
günstigung vom 9. Februar 2005 geändert werden, werden diese zum je-
weiligen Zeitpunkt Bestandteil des ABD, soweit die Bayerische Regional-
KODA keine abweichenden Beschlüsse fasst.
Gleiches gilt für das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen
(pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte), wenn die Vereinigung der Kom-
munalen Arbeitgeberverbände für den Geltungsbereich des TVöD-VKA von
der Meistbegünstigungsklausel Gebrauch macht.

(3) Sofern für die Tarifbeschäftigten des Freistaats Bayern bis zum
31.12.2007 ein Tarifvertrag abgeschlossen wird, der von den Regelungen des
TVöD oder der ihn ergänzenden Tarifverträge in den Bereichen Arbeitszeit
und Sonderzahlung (Zuwendung, Urlaubsgeld u.ä.) abweichende Inhalte hat
oder beim Entgelt (insbesondere Einmalzahlung) für den Arbeitgeber
und/oder die Beschäftigten günstigere Regelungen enthält, werden diese
zum jeweiligen Zeitpunkt Bestandteil des ABD, soweit die Bayerische Regio-
nal-KODA keine abweichenden Beschlüsse fasst; die übrigen Regelungen
werden Bestandteil des ABD, wenn die Bayerische Regional-KODA ihre
Übernahme beschließt. 

1) Hinweis: Nach der Einarbeitung dieser Tarifverträge in das ABD erfolgt eine gesonderte Ver-
öffentlichung.
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Sofern für die Tarifbeschäftigten der Arbeitgeber, die Mitglieder des Kom-
munalen Arbeitgeberverbandes in Bayern (KAV-Bayern) sind, bis zum
31.12.2007 ein Tarifvertrag abgeschlossen wird, der von den Regelungen des
TVöD oder der ihn ergänzenden Tarifverträge in den Bereichen Arbeitszeit
und Sonderzahlung (Zuwendung, Urlaubsgeld u.ä.) abweichende Inhalte hat
oder beim Entgelt (insbesondere Einmalzahlung) für den Arbeitgeber
und/oder die Beschäftigten günstigere Regelungen enthält, werden diese
zum jeweiligen Zeitpunkt Bestandteil des ABD in der Fassung für die pädago-
gischen Mitarbeiter in den Kindertageseinrichtungen, soweit die Bayerische
Regional-KODA keine abweichenden Beschlüsse fasst; die übrigen Rege-
lungen werden Bestandteil des ABD, wenn die Bayerische Regional-KODA
ihre Übernahme beschließt. 

Zu 3. des Übernahmebeschlusses vom 04./05.05.2004

Das Datum „31.12.2005“ im letzten Satz wird abgeändert auf „31.07.2006“.
Das Wort „möglichst“ wird gestrichen.

Zu 4 a. des Übernahmebeschlusses vom 04./05.05.2004

(1) In Satz 2 sind die Worte „im Bayerischen Staatsanzeiger“ zu ersetzen
durch „in den dafür zuständigen Organen“.

(2) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:
Die sich aus dem TVÜ-Bund/TVÜ-VKA ergebenden Überführungsarbeiten
aus den bis zum 30.09.2005 geltenden Vergütungs-/Lohnregelungen und
den dazugehörigen Vergütungs-/Lohntabellen in die ab 01.10.2005 geltenden
Vergütungsregelungen mit der dazu gehörigen Entgelttabelle sind bis spä-
testens 31.03.2006 abzuwickeln.
Differenzbeträge in der Vergütung für den Zeitraum vom 01.10.2005 bis
31.03.2006, die sich durch die Regelungen des TVÜ-Bund/TVÜ-VKA er-
geben, werden zum Vergütungszahltag des Monats April 2006 fällig.

Diese Regelungen treten zum 01.10.2005 in Kraft.

Übernahme der Regelung der 
Tarifverträge zur Überleitung der Beschäftigten 

vom 13. September 2005
1. Die Bayerische Regional-KODA beschließt die Übernahme des „Tarif-
vertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur
Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Bund) vom 13. September 2005“ mit
Ausnahme des § 5 Abs. 2 sowie die Übernahme des „Tarifvertrag zur Über-
leitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und
zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13. September 2005“
mit Ausnahme des § 5 Abs. 2.
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2. § 5 Abs. 2 erhält jeweils folgende Fassung:

Bei den Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des ABD Teil A setzt sich
das Vergleichsentgelt aus
• Grundvergütung
• allgemeiner Zulage
• Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 
zusammen.

Ortszuschlag der Stufe 2 ist in das Vergleichsentgelt einzubeziehen, wenn der
Ehegatte des Beschäftigten 
• nicht ortszuschlags- oder familienzuschlagsberechtigt ist oder
• nach § 29 Abs. 5 d ABD Teil A, 1. in der Fassung vom 30.09.2005 nur
den Ortzuschlag der Stufe 1 in Anspruch nimmt.

Ortszuschlag der Stufe 1 zuzüglich der Hälfte des Unterschiedsbetrages zwi-
schen der Stufe 1 und der Stufe 2 ist in das Vergleichsentgelt einzubeziehen,
wenn die Ehegatten nach § 29 Abs. 5 d ABD Teil A, 1. in der Fassung vom
30.09.2005 den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2
je zur Hälfte aufgeteilt haben.

In das Vergleichsentgelt einzubeziehen ist der Ortszuschlag der Stufe 1 zu-
züglich des nach § 29 Abs. 5 c ABD Teil A,1. in der Fassung vom 30.09.2005
zu errechnenden Anteils des Ortszuschlags der Stufe 2.

Ferner fließen im September 2005 nach den Regelungen des ABD zuste-
hende Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt ein als sie nach
dem ABD in der Fassung vom 01.10.2005 nicht mehr vorgesehen sind. 

Erhalten Beschäftigte eine Gesamtvergütung (§ 30 ABD Teil A, 1. in der Fas-
sung vom 30.09.2005), bildet diese das Vergleichsentgelt.

Protokollerklärung zu § 5 Abs. 2 Satz 3:
Vorhandene Beschäftigte erhalten bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgelt-
ordnung, längstens bis zum 31. Dezember 2007, ihre Techniker-, Meister- und
Programmiererzulage unter den bisherigen Voraussetzungen als persönliche
Besitzstandszulage.

3. Unbeschadet der Ziffer 1 bleibt es bei den Beschlüssen der Baye-
rischen Regional-KODA zur Regelung über eine Zuwendung vom
03./04.05.2005. 

4. Diese Regelungen treten zum 01.10.2005 in Kraft.

Mediengruppe Universal, Kirschstraße16, 80999 München
Auflage 13 900
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Nr. 62

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschluss der Lehrerkommission in der Bayerischen Regional-
KODA vom 21.09.2005

– Regelung zur Mehrarbeit
hier: Änderung der Protokollnotiz zu Nr. 3 Abs. 3 SR 2 l Teile A bis C 

Schuljahr 2005/2006

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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Regelung zur Mehrarbeit

hier: Änderung der Protokollnotiz
zu Nr. 3 Abs. 3 SR 2 l Teile A bis C 

Die Protokollnotiz zu Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:

1. Vollbeschäftigte Lehrkräfte erhalten bei für das ganze Schuljahr ange-
ordneter regelmäßiger Mehrarbeit eine im entsprechenden Umfang erhöhte
Vergütung.

2. Diese Regelung gilt ab dem Schuljahr 2005/2006.

Mediengruppe Universal, Kirschstraße16, 80999 München
Auflage 13 900
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Nr. 63

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Lehrerkommission in der Bayerischen Regio-
nal-KODA vom 20.10.2005

– SR 2 l1) Teile A bis C
hier: Änderung der Nr. 3 Abs. 2 

zum Schuljahr 2005/2006

– Auszahlung der Vergütung
hier: Ergänzung der Nr. 3 der SR 2 l1) Teile A bis C 

zum 01.01.2006

1) Hinweis: SR 2 l in der Fassung vom 30.09.2005

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt

49266_KODA_63_5  02.01.2006  12:49 Uhr  Seite 635



636

SR 2 l1) Teile A bis C
hier: Änderung der Nr. 3 Abs. 2 

1. Nr. 3 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

Für Lehrkräfte gelten die Arbeitszeitregelungen wie für entsprechende
Lehrkräfte des Freistaates Bayern. 

Bei der Einrichtung eines freiwilligen Arbeitszeitkontos findet § 6a ABD
Teil C Nr. 112) entsprechende Anwendung.

Die Einrichtung eines verpflichtenden Arbeitszeitkontos richtet sich
nach den Vorschriften für die entsprechenden Lehrkräfte des Frei-
staates Bayern. 

Protokollnotiz zu Abs. 2 Satz 3:

1. Auf Antrag der Lehrkraft kann der Schulträger angesparte Zeiten finanziell abgelten.

2. Der Schulträger hat das Recht den Gesamtumfang des Arbeitszeitkontos bis
höchstens zu der für die Lehrkräfte des Freistaates Bayern geltenden Dauer festzulegen.

2. Diese Regelung tritt zum Schuljahr 2005/2006 in Kraft. 

1) Hinweis: SR 2 l in der Fassung vom 30.09.2005
2) § 6a ABD Teil C Nr. 11 in der Fassung vom 30.09.2005
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Auszahlung der Vergütung 
hier: Ergänzung der SR 2 l1) ABD Teile A bis C

1. Die SR 2 l1) ABD Teile A bis C wird um folgende Nr. 6 a ergänzt:

Die Lehrkraft hat Anspruch auf Anweisung der Vergütung am ersten
Banktag des laufenden Monats.

2. Diese Regelung tritt zum 01.01.2006 in Kraft. 

1) Hinweis: SR 2 l in der Fassung vom 30.09.2005
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Mediengruppe Universal, Kirschstraße16, 80999 München
Auflage 13 900
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Nr. 64

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschluss der Lehrerkommission in der Bayerischen Regional-
KODA vom 09.01.2006

– Zahlung von Krankenbezügen
zum 01.03.2006

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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Zahlung von Krankenbezügen

1. In die „Sonderregelungen für Angestellte als Lehrkräfte an Schulen in
kirchlicher Trägerschaft“ (SR 2 l 1) Teile A, B und C wird jeweils folgende
Nr. 11 a eingefügt:

Nr. 11 a
Zu § 22 2)

Zahlung von Krankenbezügen

Um die besonderen Arbeitsbedingungen angestellter Lehrkräfte an
Schulen in kirchlicher Trägerschaft im Verhältnis zu Lehrkräften des
Freistaates Bayern weiter zu gewährleisten, gilt folgende Übergangs-
regelung:

Lehrkräften, die am 30. Juni 1994 in einem Arbeitsverhältnis gestanden
haben, das am 01. Juli 1994 zu demselben Arbeitgeber fortbestanden
hat und fortbesteht und für deren Arbeitsverhältnis das Arbeitsvertrags-
recht der Bayerischen (Erz-)Diözesen (ABD) vereinbart wurde oder
bis zum 30. Juni 2006 vereinbart wird, können, wenn sie in der gesetz-
lichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind und
einen Anspruch auf Beihilfen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen
haben, Krankenbezüge in entsprechender Anwendung von § 71 ABD
Abs. 1 bis 5 Teil A, 1. in der am 30. September 2005 geltenden Fassung
zugesagt werden. Ein Krankengeldzuschuss wird in diesen Fällen nicht
gewährt. 

2. Diese Regelung tritt zum 01.03.2006 in Kraft.

1)  Hinweis: SR 2 l in der Fassung vom 30.09.2005
2) Hinweis: ABD Teil A, 1. in der Fassung vom 01.10.2005

Mediengruppe Universal, Kirschstraße16, 80999 München
Auflage 13 900
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Nr. 65

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 25./26.04.2006

– Dienstordnung für Religionslehrer im Kirchendienst (RL i. K.) an
Volksschulen und Förderschulen in den bayerischen (Erz-)Diözesen
vom 01.09.1996
hier: § 8 Umfang der Tätigkeit – Aufhebung der befristeten
Erhöhung zum 01.09.2006

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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Dienstordnung für Religionslehrer
im Kirchendienst (RL i. K.)

an Volksschulen und Förderschulen
in den bayerischen (Erz-)Diözesen

vom 01.09.1996

hier:  § 8  Umfang der Tätigkeit – 
Aufhebung der befristeten Erhöhung

1. § 8 der Dienstordnung für Religionslehrer i.K. wird wie folgt geändert:

(1)   Vollbeschäftigt sind Religionslehrer, die derzeit regelmäßig 26
Wochenstunden erteilen.

(2)   Teilzeitbeschäftigt sind Religionslehrer, die derzeit regelmäßig
weniger als 26 Wochenstunden erteilen.

2. Diese Änderung tritt zum 01.09.2006 in Kraft.

Mediengruppe Universal, Kirschstraße16, 80999 München
Auflage 13 900
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Nr. 66

Änderungen und Ergänzungen zum
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 25.01.2006,
vom 07./08.02.2006, vom 09.03.2006 und vom 25./26.04.2006

– Neufassung des Arbeitsvertragsrechts der bayerischen (Erz-)Diöze-
sen (ABD) Teil A, 1.

rückwirkend zum 01.10.2005

– Neufassung des Arbeitsvertragsrechts der bayerischen (Erz-)Diöze-
sen (ABD) Teil A, 3.
Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangs-
rechts (RÜÜ)

rückwirkend zum 01.10.2005

– Neufassung des Arbeitsvertragsrechts der bayerischen (Erz-)Diöze-
sen (ABD) Teil B, 1. bis Teil B, 3.

rückwirkend zum 01.10.2005

– Feststellungs- bzw. Redaktionsbeschluss
rückwirkend zum 01.10.2005

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau; Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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ABD

I. Das ABD Teil A, 1. wird wie folgt neu gefasst: 

Teil A

A 1. Allgemeiner Teil

1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich

(1) Für das Arbeitsverhältnis der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – nach-
folgend Beschäftigte genannt – im Dienst der Kath. Kirche in Bayern gelten
die von der Bayerischen Regional-KODA (BayRK) beschlossenen und vom
(Erz-)Bischof für die (Erz-)Diözese in Kraft gesetzten arbeitsvertragsrecht-
lichen Regelungen der bayerischen (Erz-)Diözesen in ihrer jeweiligen Fassung
bei den folgenden Anstellungsträgern:

1. den einzelnen (Erz-)Diözesen, auch als Rechtsträger von selbststän-
dig geführten Einrichtungen,

2. den Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen,
3. den Verbänden von Kirchengemeinden,
4. den sonstigen öffentlichen juristischen Personen des kanonischen

Rechts,
5. den sonstigen kirchlichen Rechtsträgern und ihren Einrichtungen, un-

beschadet ihrer Rechtsform, soweit sie gehalten sind, die Grund-
ordnung für ihren Bereich rechtsverbindlich zu übernehmen,

6. den Instituten des geweihten Lebens päpstlichen Rechts und den
Gesellschaften des apostolischen Lebens päpstlichen Rechts, soweit
diese verbindlich entschieden haben, dass die vom (Erz-)Bischof in
Kraft gesetzten Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA (§ 12
BayRKO) auch für ihre Einrichtungen in den bayerischen (Erz-)Diöze-
sen gleichfalls als in Kraft gesetzt gelten.

(2) Diese Regelungen gelten nicht für
a)   Beschäftigte als leitende Mitarbeiter im Sinne der MAVO, wenn

ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders verein-
bart sind,

b)   Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgelt-
gruppe 15 hinausgehendes regelmäßiges Entgelt erhalten,

c)   (frei)
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d)   Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, auf deren Arbeitsverhältnisse die
Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deut-
schen Caritasverbandes (AVR) Anwendung finden,

e) bis f) (frei)
g)   Beschäftigte, für die eine kollektivrechtliche Regelung im Be-

reich des Freistaates Bayern für Waldarbeiter einzelvertraglich
zur Anwendung kommt,

h)   Personen, die für einen fest umgrenzten Zeitraum ausschließ-
lich oder überwiegend zum Zweck ihrer Vor- oder Ausbildung
beschäftigt werden, insbesondere Auszubildende, Volontäre
und Praktikanten, die im ABD in den Regelungen für Auszubil-
dende und Praktikanten gesondert geregelt sind,

i)   Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den 
§§ 217 ff. SGB III gewährt werden,

k)   Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III ver-
richten,

l)   Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-
Agenturen, sofern deren Rechtsverhältnisse kollektivrechtlich
geregelt sind,

m)   geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV
(kurzfristig Beschäftigte),

n) bis q) (frei)
r) Beschäftigte in Brauereien, Gaststätten und Hotels, soweit

anderweitige kollektivrechtliche Regelungen vereinbart sind, 
s) Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, wissenschaftliche und

studentische Hilfskräfte und Lehrbeauftragte an Hochschulen,
Akademien und wissenschaftlichen Forschungsinstituten so-
wie künstlerische Lehrkräfte an Kunsthochschulen, Musikhoch-
schulen und Fachhochschulen für Musik,

t) (frei)
u) Kleriker gemäß c. 1009 CIC/83

Anmerkung zu Absatz 2 Buchstabe s:
Ausgenommen sind auch wissenschaftliche Assistentinnen/Assistenten, Verwalterinnen/Verwal-
ter von Stellen wissenschaftlicher Assistentinnen/Assistenten und Lektorinnen/Lektoren, soweit
und solange entsprechende Arbeitsverhältnisse am 1. Oktober 2005 bestehen oder innerhalb
der Umsetzungsfrist des § 72 Abs. 1 Satz 8 HRG begründet werden (gilt auch für Forschungs-
einrichtungen); dies gilt auch für nachfolgende Verlängerungen solcher Arbeitsverhältnisse.

§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen.

(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur be-
gründet werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem
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unmittelbaren Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein
Arbeitsverhältnis.

(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wer-
den. 2Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich
vereinbart ist.

(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit
nicht eine kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im
unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhält-
nis entfällt die Probezeit.

§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen

(1) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung
durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet
ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses hinaus.

(2) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provi-
sionen oder sonstige Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht an-
nehmen. 2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich.
3Werden den Beschäftigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie
dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen.

Protokollnotiz zu Absatz 2:
1. Die Verletzung der Pflichten gemäß § 3 Abs. 2 kann einen wichtigen Grund zur außerordent-
lichen Kündigung darstellen; ggf. entsteht Schadensersatzpflicht.
2. Die Dienstvorgesetzten haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Beschäftigten in regelmäßigen
Abständen über diese Verpflichtungen belehrt werden.
3. Die Dienstvorgesetzten haben etwaigen Verstößen nach Möglichkeit durch geeignete organi-
satorische und personalpolitische Maßnahmen vorzubeugen.

(3) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeit-
geber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die
Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet
ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder be-
rechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Eine Nebentätig-
keit ist zu untersagen, wenn und soweit sie

a) gegen kirchliche oder staatliche Gesetze verstößt,
b) mit dem Ansehen des kirchlichen Dienstes nicht vereinbar ist,
c) die/den Beschäftigte/n in Widerspruch zu ihren/seinen dienstlichen

Pflichten bringt,
d) in Konkurrenz zu der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit der/des

Beschäftigten steht,
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e) die Zeit oder die Arbeitskraft der/des Beschäftigten so stark in An-
spruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer/seiner
arbeitsvertraglich vereinbarten Pflichten beeinträchtigt wird. 

4Auch nicht anzeigepflichtige Nebentätigkeiten dürfen die Dienstobliegen-
heiten nicht beeinträchtigen.

(4) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den
Beschäftigte/n zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen,
dass sie/er zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der
Lage ist. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um
eine Vertrauensärztin/einen Vertrauensarzt oder eine Betriebsärztin/einen
Betriebsarzt handeln. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber.

(5) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen
Personalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu
schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder
Kopien aus ihren Personalakten erhalten. 

(6) Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher
Arbeitsverhältnisse in der jeweiligen Fassung ist Bestandteil der Arbeitsver-
träge der Beschäftigten im Dienst der Katholischen Kirche in den bayerischen
(Erz-)Diözesen.

(7) 1Zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem kirchlichen Arbeitsverhältnis
ist die Schlichtungsstelle anzurufen. 2Das Verfahren richtet sich nach der
„Ordnung für Schlichtungsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwi-
schen Dienstgebern und Mitarbeitern aus dem Arbeitsverhältnis in den
bayerischen (Erz-)Diözesen“. 3Das Recht des Beschäftigten, das staatliche
Arbeitsgericht fristgerecht anzurufen, bleibt davon unberührt. 4Auf die Anru-
fung der Schlichtungsstelle können Arbeitgeber und Beschäftigte/r im Einzel-
fall einvernehmlich verzichten.

Protokollnotiz zu Abs. 4:
Unter Vertrauensärztin/Vertrauensarzt im Sinne des § 3 Abs. 4 ist eine/ein vom Arbeitgeber mit
der Untersuchung beauftragte/r Ärztin/Arzt zu verstehen.

§ 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung

(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen ver-
setzt oder abgeordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder
eine Einrichtung außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraus-
sichtlich länger als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören.

(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder kirchlichen Inter-
esse mit ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete
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Tätigkeit bei einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur
aus wichtigem Grund verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäf-
tigten bleibt unberührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf
das Entgelt angerechnet.

(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf
Verlangen des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die
arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen
(Personalgestellung). 2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte blei-
ben unberührt.

Anmerkung zu Absatz 1:
1. Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei einer anderen Dienst-
stelle oder einer anderen Einrichtung desselben oder eines anderen Arbeitgebers unter Fortset-
zung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.
2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei einer anderen
Dienststelle oder einer anderen Einrichtung desselben Arbeitgebers unter Fortsetzung des be-
stehenden Arbeitsverhältnisses.

Anmerkung zu Absatz 2:
Zuweisung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die vorübergehende
Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der Allgemeine Teil nicht zur
Anwendung kommt.

Anmerkung zu Absatz 3:
1Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die auf
Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitäten der Personalgestellung wer-
den zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich geregelt. 

§ 5 Qualifizierung

(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im ge-
meinsamen Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung
dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz des kirchlichen Dienstes,
der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen
Kompetenzen. 3Qualifizierung wird auch als Teil der Personalentwicklung ver-
standen.

(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung ein Angebot dar, aus dem
für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer nach Absatz 4 ab-
geleitet, aber das durch freiwillige Dienstvereinbarung wahrgenommen und
näher ausgestaltet werden kann. 2Weitergehende Mitbestimmungsrechte
werden dadurch nicht berührt.

(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind
a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kom-

petenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),
b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),
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c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine
andere Tätigkeit; Umschulung) und

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiederein-
stiegsqualifizierung).

2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und
den Beschäftigten schriftlich bestätigt.

(4) 1Beschäftigte haben – auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buch-
stabe d – Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen
Führungskraft, in dem festgestellt wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf
besteht. 2Dieses Gespräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden.
3Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen.

(5) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaß-
nahme – einschließlich Reisekosten – werden, soweit sie nicht von Dritten
übernommen werden, grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein mög-
licher Eigenbeitrag wird durch eine Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 
3Arbeitgeber und Mitarbeitervertretungen sind gehalten, die Grundsätze einer
fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen und indivi-
duellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten kann in Geld
und/oder Zeit erfolgen.

(6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit.

(7) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungspla-
nung einbezogen werden.

(8) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungs-
maßnahmen so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teil-
nahme ermöglicht wird.

§ 5 a Freiwillige Fortbildung

(1) 1Unterzieht sich eine Beschäftigte/ein Beschäftigter freiwillig einer vom
Arbeitgeber anerkannten Qualifizierungsmaßnahme im Sinne des § 5 Abs. 3
Buchstabe a) bis c), hat sie/er zu diesem Zwecke jährlich Anspruch auf Ar-
beitsbefreiung für drei Arbeitstage unter Fortzahlung des Entgelts. 2Teilzeit-
beschäftigte haben Anspruch auf anteilige Arbeitsbefreiung.

(2) 1Veranlasst der Arbeitgeber eine Qualifizierungsmaßnahme im Sinne des
§ 5 Abs. 3, vermindert sich der Anspruch auf Arbeitsbefreiung nach Absatz 1
jeweils um die Arbeitstage, die die angeordnete Qualifizierungsmaßnahme
dauert. 2Eine Anrechnung nach Satz 1 erfolgt auch, wenn der Arbeitgeber
aufgrund einer berufsspezifischen Regelung eine Fortbildung anordnet. 
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(3) 1Erkennt der Arbeitgeber auf Antrag der/des Beschäftigten darüber hin-
aus ein dienstliches Interesse an einer Qualifizierungsmaßnahme nach Ab-
satz 1 an, dann erstattet er auf Antrag der/des Beschäftigten die Hälfte der
anfallenden Kosten; der Hälfteanteil der Fahrtkosten zum Ort der Qualifizie-
rungsmaßnahme ist nach den Bestimmungen der Reisekostenordnung zu
errechnen. 2Von der Regelung zur Erstattung der Fahrtkosten, die außerhalb
der bayerischen (Erz-)Diözesen anfallen, kann einvernehmlich zwischen
Arbeitgeber und der/dem Beschäftigten oder durch Dienstvereinbarung ab-
gewichen werden.

2. Abschnitt 
Arbeitszeit

§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit1)

(1) 1Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ausschließlich der
Pausen durchschnittlich 39 Stunden, für das pädagogische Personal in
Kindertageseinrichtungen durchschnittlich 38,5 Stunden. 2Bei Wechsel-
schichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die Arbeits-
zeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus not-
wendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt
werden. 

Protokollnotiz zu § 6 Abs. 1 Satz 1:
1Für Beschäftigte, deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis nach der „Regelung der Altersteilzeitar-
beit“ spätestens am 01.10.2005 begonnen hat, beträgt die regelmäßige Arbeitszeit im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1 für die Dauer der Vereinbarung 38,5 Stunden, sofern die Teilnahme des Be-
schäftigten an der Erhöhung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im sozialrecht-
lichen Sinne zum Wegfall der in § 2 Abs. 1 Ziffer 2 Altersteilzeitgesetz normierten Voraussetzung
eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses führen würde.
2Für die nach dem 01.10.2005 beginnenden Altersteilzeitarbeitsverhältnisse ist für die Berech-
nung der bisherigen Arbeitszeit § 6 Abs. 2 Satz 3 Altersteilzeitgesetz anzuwenden, wobei die
Rundung nach oben zu erfolgen hat. 
3Die Sätze 1 und 2 finden auf die Altersteilzeitarbeitsverhältnisse mit Religionslehrern/-innen i. K.
an Volks- und Förderschulen und mit Religionslehrern/-innen an Waldorfschulen und diesen
gleichgestellten Schulen, die spätestens am 01.09.2005 begonnen haben, entsprechende An-
wendung.

(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Ab-
weichend von Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht-
oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt
werden.

(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird
die/der Beschäftigte am 15. August, am 24. Dezember und am 31. Dezember
unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 von der Arbeit freigestellt. 2Kann die
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Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfol-
gen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu ge-
währen. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen
Feiertag, sowie für den 15. August, den 24. Dezember und den 31. Dezem-
ber, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefalle-
nen Stunden.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 3:
Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die wegen des Dienst-
plans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten müssten.

(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grund-
lage einer Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12
ArbZG von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.

Anmerkung zu Absatz 4:
In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit
auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn-
und Feiertagen erreicht werden.

(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienst-
licher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-,
Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie – bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund
arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung – zu Bereitschafts-
dienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

(6) 1Durch Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor
von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeit-
korridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des
nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(7) 1Durch Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägli-
che Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb
der täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im
Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht-
und Schichtarbeit.

1Für Mesner/-innen und Kirchenmusiker/-innen gilt die einschlägige jeweilige Regelung in der
Dienstordnung.

Anmerkung zu § 6:
1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte unabhän-
gig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absätze 6 und 7) möglich. 2Sie
dürfen keine Regelungen nach Absatz 4 enthalten.
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§ 7 Sonderformen der Arbeit

(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen
regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vor-
sieht, bei denen Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines
Monats erneut zur Nachtschicht herangezogen werden. 2Wechselschichten
sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und
Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten
sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.

(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regel-
mäßigen Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei
Stunden in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die
innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird.

(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Ar-
beitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber
bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen.

(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeit-
gebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber
anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Ruf-
bereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom
Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen
Hilfsmittel ausgestattet sind.

(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.

(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die ver-
einbarte regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten.

(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten
Arbeitsstunden, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von
Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig bzw. be-
triebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht bis zum
Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen werden.

(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Abs. 6
über 45 Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus,

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Abs. 7
außerhalb der Rahmenzeit,
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c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schicht-
plan festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im
Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die re-
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht
ausgeglichen werden, 

angeordnet worden sind.

§ 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1) 1Der/Die Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche
Arbeitsleistung Zeitzuschläge. 2Der Anspruch auf Entgelt für Reisezeiten
gemäß § 40 begründet keinen Anspruch auf Zeitzuschläge. 3Die Zeitzu-
schläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je Stunde

a) für Überstunden
in den Entgeltgruppen 1 bis 9 30 v. H.,
in den Entgeltgruppen 10 bis 15 15 v. H.,

b) für Nachtarbeit 20 v. H.,
c) für Sonntagsarbeit 25 v. H.,
d) bei Feiertagsarbeit

– ohne Freizeitausgleich 135 v. H.,
– mit Freizeitausgleich 35 v. H.,

e) für Arbeit am 24. Dezember und
am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v. H.,

f) für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, 
soweit diese nicht im Rahmen von Wechsel-
schicht- oder Schichtarbeit anfällt 20 v. H. 
des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der
Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von
Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchstabe c) bis f) wird nur der höchste
Zeitzuschlag gezahlt. 4Auf Wunsch der/des Beschäftigten können,
soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieb-
lichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu
zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundert-
satz einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden.
5Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1:
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach der jeweiligen
Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d):
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden.
2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags
und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 v. H. gezahlt.
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(2) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieb-
lichen/dienstlichen Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Abs. 2 Satz 1 oder 2
festgelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Be-
schäftigte je Stunde 100 v. H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des
Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 1:
Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von Gleitzeit-
regelungen im Sinne der Anmerkung zu § 6 anfallen, es sei denn, sie sind angeordnet worden.

(3) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe
bezahlt. 2Sie beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für
Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des Stundenentgelts
nach Maßgabe der Entgelttabelle. 3Maßgebend für die Bemessung der Pau-
schale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für die
Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft einschließlich der hierfür erfor-
derlichen Wegezeiten wird jede angefangene Stunde auf eine volle Stunde
gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie etwaiger Zeitzuschläge
nach Absatz 1 bezahlt. 5Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Bu-
chung auf das Arbeitszeitkonto nach § 6 Abs. 3 AZKR zulässig ist. 6Satz 1 gilt
nicht im Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft. 7Eine Rufbereitschaft im
Sinne von Satz 6 liegt bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von weni-
ger als zwölf Stunden vor. 8In diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2
und 3 für jede Stunde der Rufbereitschaft 12,5 v. H. des Stundenentgelts
nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt.

Anmerkung zu Absatz 3:
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag
des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.

(4) 1Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschafts-
dienstes einschließlich der geleisteten Arbeit entsprechend dem Anteil der
erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallenden Zeit der Arbeitsleistung als
Arbeitszeit gewertet und nach den zum 30.09.2005 geltenden Bedingungen
abgegolten. 2Die Bewertung darf 15 v. H., vom 8. Bereitschaftsdienst im
Kalendermonat an 25 v. H nicht unterschreiten. 3Die danach errechnete Ar-
beitszeit kann statt dessen bis zum Ende des 3. Kalendermonats auch durch
entsprechende Freizeit abgegolten werden (Freizeitausgleich). 4Für den Frei-
zeitausgleich ist eine angefangene halbe Stunde, die sich bei der Berechnung
ergeben hat, auf eine halbe Stunde aufzurunden. 5Für die Zeit des Freizeit-
ausgleichs werden das Tabellenentgelt (§ 15) und die in Monatsbeträgen fest-
gelegten Zulagen fortgezahlt.

(5) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine
Wechselschichtzulage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht
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ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage
von 0,63 Euro pro Stunde.

(6) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzu-
lage von 40 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit lei-
sten, erhalten eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde.

(7) Für Mesner/-innen, Kirchenmusiker/-innen, Pfarrhelfer/-innen, Seelsorge-
helfer/-innen, Gemeinde- und Pastoralassistenten/-innen und -referenten/
-innen findet Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a) bis f) keine Anwendung.

§ 9 Bereitschaftszeiten

(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte
am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur
Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch
auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung
überwiegen. 2Für Beschäftigte, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht un-
erheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen:

a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet (fak-
torisiert).

b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täg-
lichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.

c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Voll-
arbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten.

d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durch-
schnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten.

3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte
Organisationsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheb-
lichem Umfang Bereitschaftszeiten anfallen.

(2) (frei)

(3) (frei)

Anmerkung zu § 9:
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit.

§ 10 Arbeitszeitkonto

(1) 1Mit Beschäftigten kann ein Arbeitszeitkonto nach Maßgabe der Arbeits-
zeitkontenregelung (AZKR) eingerichtet werden. 2Soweit ein Arbeitszeitkorri-
dor (§ 6 Abs. 6) oder eine Rahmenzeit (§ 6 Abs. 7) vereinbart wird, ist ein
Arbeitszeitkonto nach Maßgabe der AZKR einzurichten.
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(2) Alle Beschäftigten einer Einrichtung oder von Teilen einer Einrichtung, für
die ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wird, werden von den Regelungen des
Arbeitszeitkontos erfasst.

§ 11 Teilzeitbeschäftigung

(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich fest-
gelegte Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Ange-

hörigen tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche
bzw. betriebliche Belange nicht entgegenstehen. 2Die Teilzeitbe-
schäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befris-
ten. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs
Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen.
4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen
der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten der besonderen
persönlichen Situation der/des Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung
zu tragen.

(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine
Teilzeitbeschäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber ver-
langen, dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem
Ziel erörtert, zu einer entsprechenden Vereinbarung zu gelangen.

(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete
Teilzeitbeschäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung
eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen
bzw. betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden.

§ 11 a Arbeitsplatzteilung 

(1) 1Vereinbart der Arbeitgeber ausnahmsweise mit zwei oder mehr Be-
schäftigten, dass sich diese die Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen (Ar-
beitsplatzteilung), so ist er beim Abschluss des Arbeitsvertrages für die Be-
schäftigte/den Beschäftigten vorab berechtigt, die in die Arbeitsplatzteilung
einbezogenen Beschäftigten für den Fall eines dringenden betrieblichen Er-
fordernisses zur Vertretung der/des anderen Beschäftigten arbeitsvertraglich
zu verpflichten. 2Die/Der Beschäftigte ist zur Vertretung nur verpflichtet, so-
weit sie ihr/ihm im Einzelfall zumutbar ist.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn sich Gruppen von Beschäf-
tigten auf bestimmten Arbeitsplätzen in festgelegten Zeitabschnitten ab-
wechseln, ohne dass eine Arbeitsplatzteilung im Sinne des Absatz 1 vorliegt.
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§ 11 b Mindestdauer, zeitliche Lage der Arbeitszeit

(1) Wird die/der Beschäftigte vertraglich zur Arbeitsleistung entsprechend
dem Arbeitsanfall in Anspruch genommen, ist für einen bestimmten Zeitraum
(Woche, Monat oder drei Monate) eine bestimmte Mindestzahl von Wochen-
arbeitsstunden vertraglich festzulegen.

(2) Der Arbeitgeber hat der/dem Beschäftigten die zeitliche Lage der Ar-
beitszeit (Beginn und Ende) so früh wie möglich mitzuteilen.

Anmerkung zu Abschnitt 2:
Bei In-Kraft-Treten dieser Bestimmungen bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt.

3. Abschnitt 
Eingruppierung und Entgelt

§ 12 Eingruppierung1)

1) Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit der Entgeltordnung geregelt.

§ 13 Eingruppierung in besonderen Fällen1)

1) Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit der Entgeltordnung geregelt.

§ 14 Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit

(1) Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit über-
tragen, die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner Eingrup-
pierung entspricht, und hat sie/er diese mindestens einen Monat ausgeübt,
erhält sie/er für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend
ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit.

(2) Durch Regelung der Bayerischen Regional-KODA wird im Rahmen eines
Kataloges, der die in Frage kommenden Tätigkeiten aufführt, bestimmt, dass
die Voraussetzung für die Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt
ist, wenn die vorübergehend übertragene Tätigkeit mindestens drei Arbeits-
tage angedauert hat und die/der Beschäftigte ab dem ersten Tag der Vertre-
tung in Anspruch genommen worden ist.

(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte, die in eine der
Entgeltgruppen 9 bis 15 eingruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag zu
dem Tabellenentgelt, das sich für die/den Beschäftigte/n bei dauerhafter
Übertragung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 ergeben hätte. 2Für Beschäftigte,
die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, beträgt die Zulage
4,5 v. H. des individuellen Tabellenentgelts der/des Beschäftigten.
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§ 15 Tabellenentgelt

(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe
bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach
der für sie/ihn geltenden Stufe.

(2) Beschäftigte erhalten Entgelt nach der Anlage A.

(3) 1Durch Regelung der Bayerischen Regional-KODA können für an- und
ungelernte Tätigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten
Bereichen in den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelt-
tabelle bis zu einer dort vereinbarten Untergrenze vorgenommen werden.
2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spannbreite des Entgelts der Entgelt-
gruppe 1 liegen.

§ 16 Stufen der Entgelttabelle

(1) 1Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgrup-
pen 2 bis 8 sechs Stufen. 2Für das pädagogische Personal in Kinder-
tageseinrichtungen umfassen die Entgeltgruppen 2 bis 15 sechs Stufen. 
3Die Abweichungen von den Sätzen 1 und 2 sind im Anhang zu § 16 geregelt.

(2) 1Bei Einstellung in eine der Entgeltgruppen 2 bis 15 werden die Beschäf-
tigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vor-
liegt. 2Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung
von mindestens drei Jahren, erfolgt bei Einstellung nach dem 31. Dezember
2008 in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 3Ansonsten wird die/der Be-
schäftigte bei entsprechender Berufserfahrung von mindestens einem Jahr
der Stufe 2 zugeordnet. 4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neu-
einstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen be-
ruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksich-
tigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.

Anmerkung zu Absatz 2:
1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen oder einer auf
die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit.
2. Ein Berufspraktikum nach den Bestimmungen über die vorläufige Weitergeltung der Regelun-
gen für Praktikantinnen/Praktikanten vom 1. Oktober 2005 gilt grundsätzlich als Erwerb ein-
schlägiger Berufserfahrung.

(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an
in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 – nach folgenden Zei-
ten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei
ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit)

– Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
– Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,
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– Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,
– Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und
– Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.

2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 geregelt.

(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwin-
gend in der Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier
Jahren in der vorangegangenen Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die
nächste Stufe erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe.

(2) 1Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheblich über dem Durch-
schnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6
jeweils verkürzt werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durch-
schnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6
jeweils verlängert werden. 3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der
Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Verlängerung
noch vorliegen. 4Für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden
von Beschäftigten gegen eine Verlängerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine be-
triebliche Kommission zuständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommis-
sion werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber und von der Mitarbeitervertretung
benannt; sie müssen der Einrichtung angehören. 5aIn Einrichtungen, in denen
keine Mitarbeitervertretung besteht, wählen die Beschäftigten die Vertretung
für die betriebliche Kommission unmittelbar. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf
Vorschlag der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang der Be-
schwerde abgeholfen werden soll.

Anmerkung zu Absatz 2:
1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezogene Stufenauf-
stieg bestehen unabhängig voneinander und dienen unterschiedlichen Zielen. 2Leistungsbezo-
gene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen der Personalentwicklung.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2:
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit
gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksichtigen.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6:
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungsbezogene
Stufenzuordnung.

(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Abs. 3
Satz 1 stehen gleich:

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen,
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c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,
d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem An-

tritt schriftlich ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt
hat,

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat
im Kalenderjahr,

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätig-
keit.

2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die
nicht von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind
unschädlich, werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer
Unterbrechung von mehr als drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als fünf
Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung
erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstel-
lung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in
denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, wer-
den voll angerechnet.

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäf-
tigten derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Ta-
bellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Beträgt der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellen-
entgelt nach Satz 1 weniger als 25 Euro in den Entgeltgruppen 1 bis 8 bzw.
weniger als 50 Euro in den Entgeltgruppen 9 bis 15, so erhält die/der Be-
schäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unter-
schiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 25 Euro (Entgeltgruppen
1 bis 8) bzw. 50 Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15). 3Die Stufenlaufzeit in der
höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 4Bei
einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige
der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 5Die/Der
Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirk-
sam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4
festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, ggf. einschließlich des
Garantiebetrags.

Anmerkung zu Absatz 4 Satz 2:
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.

§ 18 Leistungsentgelt

(1) 1Ab dem 1. Januar 2007 wird ein Leistungsentgelt eingeführt. 2Das Leis-
tungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich
zum Tabellenentgelt.
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(2) 1Ausgehend von einer vereinbarten Zielgröße von 8 v. H. entspricht bis
zu einer Vereinbarung eines höheren Vomhundertsatzes das für das Leis-
tungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen 1 v. H. der ständigen
Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des ABD fal-
lenden Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers. 2Das für das Leistungs-
entgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu
verwenden; es besteht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung der Leis-
tungsentgelte.

Anmerkung zu Absatz 2 Satz 1:
Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozialversicherungs-
beiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche Altersvorsorge), die in Mo-
natsbeträgen festgelegten Zulagen einschließlich Besitzstandszulagen sowie Entgelt im Krank-
heitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausge-
zahlt worden sind; nicht einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsent-
schädigungen, Auslandsdienstbezüge einschließlich Kaufkraftausgleiche und Auslandsverwen-
dungszuschläge, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte, Strukturaus-
gleiche, unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der außertariflichen Beschäftigten.

Protokollnotiz: 
Beschließt die Bayerische Regional-KODA einen Teil des Leistungsentgelts für andere Zwecke
zu verwenden, mindert sich das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolu-
men um diesen Teil.

(3) Näheres regelt die Bayerische Regional-KODA nach Vorliegen der ein-
schlägigen Regelungen für den Öffentlichen Dienst (Bund). 

Anmerkung zu Absatz 3:
1Kommen bis zum 30. September 2007 keine Regelungen zu Stande, erhalten die Beschäftigten
mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2008 6 v. H. des für den Monat September je-
weils zustehenden Tabellenentgelts. 2Das Leistungsentgelt erhöht sich im Folgejahr um den
Restbetrag des Gesamtvolumens. 3Solange in den Folgejahren keine Regelung nach Absatz 3 zu
Stande kommt, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 4Für das Jahr 2007 erhalten die Be-
schäftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2007 12 v. H. des für den Monat Sep-
tember 2007 jeweils zustehenden Tabellenentgelts ausgezahlt, insgesamt jedoch nicht mehr als
das Gesamtvolumen gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1, wenn bis zum 31. Juli 2007 keine Regelung nach
Absatz 3 zustande gekommen ist.

Protokollnotiz: 
Bis zum In-Kraft-Treten einer Regelung der Bayerischen Regional-KODA ist das Leistungsentgelt
jeweils in der Höhe des Vomhundertsatzes auszuzahlen, der tariflich (§ 18 Abs. 2) vereinbart ist.

(4) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges
Entgelt.

Anmerkungen zu § 18:
1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungsentgelts darf für
sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen. 2Umgekehrt sind arbeitsrecht-
liche Maßnahmen nicht durch Teilnahme an einer Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines
Leistungsentgelts ausgeschlossen.

2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten ausgenommen wer-
den. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen angemessen berücksichtigt werden.
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§ 19 Erschwerniszuschläge

(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhn-
liche Erschwernisse beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit
dem der Eingruppierung zugrunde liegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild ver-
bunden sind.

(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich
grundsätzlich nur bei Arbeiten

a) mit besonderer Gefährdung,
b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung,
c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung,
d) mit besonders starker Strahlenexposition oder
e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen.

(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außerge-
wöhnlichen Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum
Arbeitsschutz, ausreichend Rechnung getragen wird.

(4) Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v. H. – in besonderen Fäl-
len auch abweichend – des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monat-
lichen Tabellenentgelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2.

(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden
gesondert geregelt. 2Bis zum In-Kraft-Treten einer entsprechenden Regelung
gelten die Regelungen über die Höhe der Lohnzuschläge gemäß Teil B, 5.1.
und 5.2. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung fort.

§ 20 Jahressonderzahlung

(1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben
Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.

(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten

in den Entgeltgruppen 1 bis 8 90 v. H.,
in den Entgeltgruppen 9 bis 12 80 v. H. und
in den Entgeltgruppen 13 bis 15 60 v. H.

des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und Sep-
tember durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt
bleiben hierbei das zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelt (mit Aus-
nahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden), Leistungszulagen,
Leistungs- und Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach
der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsver-
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hältnis nach dem 30. September begonnen hat, tritt an die Stelle des Be-
messungszeitraums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses.
4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des
Bemessungszeitraums eine erziehungsgeldunschädliche Teilzeitbeschäfti-
gung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Be-
schäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit. 5Auf schriftlichen
Antrag der/des geringfügig Beschäftigten i. S. des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV
kann eine abweichende Sonderzahlung vereinbart werden.

Anmerkung zu Absatz 2:
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die gezahlten
Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer Änderung des Be-
schäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt
worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage
mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss
gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeit-
raums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in
dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich.

(3) (frei)

(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 2 vermindert sich um ein Zwölf-
tel für jeden Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Ent-
gelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung un-
terbleibt für Kalendermonate,

1. für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen
a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen

vor dem 1. Dezember beendet und die Beschäftigung unverzüg-
lich wieder aufgenommen haben,

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG,
c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungs-

geldgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind ge-
boren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch
bestanden hat; 

2. in denen Beschäftigten nur wegen der Höhe des zustehenden Kran-
kengelds ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist.

(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November,
spätestens jedoch Anfang Dezember ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahres-
sonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.

(6) 1Beschäftigte, die bis zum 31. März 2005 Altersteilzeitarbeit vereinbart
haben, erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsver-
hältnis wegen Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle
treten an die Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 2 die letzten
drei Kalendermonate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
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§ 20 a Entgeltbezugsgröße

(1) Bestandteil des ABD werden zum jeweiligen Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens im TVöD (Bund bzw. VKA) die Einführung oder Änderung 

a) der Tabellenentgelte 
– in der Entgelttabelle TVöD-Bund,
– in der Entgelttabelle TVöD-VKA (für das pädagogische Personal in

Kindertageseinrichtungen),
b) des für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehenden Gesamtvolu-

mens der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (§ 18 TVöD-Bund/
VKA),

c) der Werte der Bemessungsgrundlage für die Sonderzahlung (§ 20
Abs. 2 TVÖD Bund/VKA),

d) sonstiger Entgeltbestandteile, die in einem den TVöD-Bund bzw. VKA
ändernden oder ergänzenden Tarifvertrag geregelt werden, insbeson-
dere Einmalzahlungen,

soweit die Bayerische Regional-KODA nichts anderes beschließt.

(2) Ebenso werden nach dem 31.12.2007 Änderungen der durchschnitt-
lichen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1) zum jeweiligen Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens im TVöD (Bund) bzw. für das pädagogische Personal in Kinder-
tageseinrichtungen im TVöD (VKA) Bestandteil des ABD, soweit die Bayeri-
sche Regional-KODA nichts anderes beschließt.

§ 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Abs. 3 Satz 1, § 22 Abs. 1, § 26,
§ 27 und § 29 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbe-
trägen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Die nicht in Monats-
beträgen festgelegten Entgeltbestandteile werden als Durchschnitt auf Basis
der dem maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehenden
letzten drei vollen Kalendermonate (Berechnungszeitraum) gezahlt. 3Ausge-
nommen hiervon sind das zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelt (mit
Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden), Leistungsent-
gelte, Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen nach § 23.

Anmerkungen zu den Sätzen 2 und 3:
1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Kalendermo-
nate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat. 2Hat das Arbeitsver-
hältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen Kalendermonate, in denen das
Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der individuellen Arbeitszeit
werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde gelegt.

2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Verteilung der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe der zu berücksichtigen-
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den Entgeltbestandteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden haben. 2Maßgebend ist
die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer abweichenden
Verteilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 
4Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben
die in diesem Zusammenhang auf Basis der Tagesdurchschnitte zustehenden Beträge bei der
Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 unberücksichtigt.

3. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist die/der
Beschäftigte so zu stellen, als sei die Entgeltanpassung bereits mit Beginn des Berechnungs-
zeitraums eingetreten.

§ 22 Entgelt im Krankheitsfall

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der
Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie
bis zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeits-
unfähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Ar-
beitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung
in Folge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im
Sinne von § 9 EntgFG.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1:
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt wurde.

(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten
für die Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leis-
tungen gezahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unter-
schiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Barleistungen des SozialIeis-
tungsträgers und dem Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen
Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 21; bei freiwillig Krankenver-
sicherten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag
abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 3Für Beschäftigte, die
wegen Übersteigens der Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, ist bei der
Berechnung des Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der
bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünde,
zugrunde zu legen.

(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 
Abs. 3) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und
von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche seit dem Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 2Maßgeblich
für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im
Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird.

(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhält-
nisses hinaus gezahlt; § 8 EntgFG bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss
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wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäf-
tigte eine Rente oder eine vergleichbare Leistung aufgrund eigener Ver-
sicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zusätzlichen
Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versor-
gungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten fi-
nanziert ist. 3Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen
gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen
nach Satz 2; die Ansprüche der Beschäftigten gehen insoweit auf den Arbeit-
geber über. 4Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des über-
zahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung zuste-
henden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es
sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Ren-
tenbescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt.

§ 23 Besondere Zahlungen

(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen
Fassung haben Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindes-
tens sechs Monate dauert, einen Anspruch auf vermögenswirksame Leis-
tungen. 2Für Vollbeschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für
jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro. 3Der Anspruch entsteht frühestens für
den Kalendermonat, in dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die erfor-
derlichen Angaben schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen
Monate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen
nach Zugang der Mitteilung beim Arbeitgeber ein.
4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für
die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeld-
zuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die
vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 6Die vermö-
genswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Jubiläums-
dienstzeit

a) von 25 Jahren in Höhe von    613,55 Euro,
b) von 40 Jahren in Höhe von 1.022,58 Euro,
c) von 50 Jahren in Höhe von 1.227,10 Euro. 

2Zur Jubiläumsdienstzeit rechnen die in einem kirchlichen Beschäftigungs-
verhältnis im Bereich der bayerischen (Erz-)Diözesen zurückgelegten Zeiten.
3Die in einem Ausbildungsverhältnis verbrachten Zeiten stehen diesen gleich.
4Das Jubiläumsgeld zum 25-, 40-, bzw. 50-jährigen Dienstjubiläum kann nur
einmal in Anspruch genommen werden. 5Teilzeitbeschäftigte erhalten das
Jubiläumsgeld in voller Höhe.

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat,
wird der Ehegattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt.
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2Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats und – in einer
Summe – für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen
gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den
Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zah-
lung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung. 

§ 24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgelt-
bestandteile ist der Kalendermonat, soweit durch Regelung der Bayerischen
Regional-KODA nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist. 2Die
Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden Ka-
lendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten benanntes Konto innerhalb
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Entgeltbestandteile, die nicht
in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21,
sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt,
fällig.

Anmerkung zu Absatz 1:
Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kostengünstigere Überwei-
sung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erforderlichen Angaben nicht recht-
zeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten.

Protokollnotiz zu Absatz 1:
1Die Umstellung des Zahltages auf spätestens den letzten Tag jeden Monats kann nur im Monat
Dezember eines Jahres beginnen; die Jahressonderzahlung sollte bereits im Umstellungsjahr am
letzten Tag des Monats November gezahlt werden. 2Im Falle einer geplanten Umstellung sind die
Beschäftigten vom Arbeitgeber spätestens in dem der Umstellung vorausgehenden Monat Sep-
tember zu informieren.

(2) Soweit durch Regelung der Bayerischen Regional-KODA nicht aus-
drücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teilzeitbeschäftigte das Tabel-
lenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der
dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der
regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht.

(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Ent-
geltbestandteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil
gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil
eines Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienstplan-
mäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende
Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festge-
legten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde ent-
fallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile durch das 4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6
Abs. 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu teilen.
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(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents
von mindestens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist
abzurunden. 2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen
durchgeführt. 3Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalender-
monats, gilt Absatz 3 entsprechend.

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Ent-
geltbestandteile (z. B. Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert
werden.

(7) 1Die Abtretung von Entgeltansprüchen ist ausgeschlossen (§ 399 BGB).
2Im Einzelfall kann der/die Beschäftigte mit dem Arbeitgeber die Abtretbar-
keit seiner Entgeltansprüche schriftlich vereinbaren.

§ 25 Betriebliche Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse 
der bayerischen Gemeinden

(1) Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Betei-
ligung zum Zwecke einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung nach Maßgabe der Versorgungsordnung A in ihrer jeweiligen Fassung.1

1 Versorgungsordnung A abgedruckt im Teil D.

(2) Die/Der Beschäftigte erhält Versicherungsleistungen wie bei der Zusatz-
versorgungskasse der bayerischen Gemeinden versicherte Arbeitnehmer der
dem Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern angehörenden Mitglieder,
soweit nicht in der Versorgungsordnung A abweichende oder ergänzende
Regelungen vorgesehen sind.

Protokollnotiz 1:
Die von der Bayerischen Regional-KODA zur Versorgungsordnung A zu fassenden Beschlüsse
werden jeweils vorab mit der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden abgestimmt.

Protokollnotiz 2:
1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Versicherung der/des Beschäftigten zum Zwecke einer be-
trieblichen Altersversorgung gemäß den Bestimmungen des § 25, § 25 a oder § 25 b zu veran-
lassen. 2Sofern der Arbeitgeber nicht Mitglied der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Ge-
meinden oder Mitglied/Beteiligter einer anderen rechtsfähigen Versorgungseinrichtung im Sinne
des § 1 b Abs. 3 BetrAVG ist oder er eine derartige Mitgliedschaft/Beteiligung nicht erlangt, ist 
§ 25 a anzuwenden.

§ 25 a Betriebliche Altersversorgung bei der Selbsthilfe, 
Pensionskasse der Caritas VV aG

Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteili-
gung zum Zwecke einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung
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nach Maßgabe der Versorgungsordnung B in ihrer jeweiligen Fassung,1
sofern der Arbeitgeber nicht Mitglied der Zusatzversorgungskasse der baye-
rischen Gemeinden oder Mitglied/Beteiligter einer anderen rechtsfähigen
Versorgungseinrichtung im Sinne des § 1 b Abs. 3 BetrAVG ist.
1 Versorgungsordnung B abgedruckt im Teil D.

Protokollnotiz:
1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Versicherung der/des Beschäftigten zum Zwecke einer be-
trieblichen Altersversorgung gemäß den Bestimmungen des § 25, § 25 a oder § 25 b zu veran-
lassen. 2Sofern der Arbeitgeber nicht Mitglied der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Ge-
meinden oder Mitglied/Beteiligter einer anderen rechtsfähigen Versorgungseinrichtung im Sinne
des § 1 b Abs. 3 BetrAVG ist oder er eine derartige Mitgliedschaft/Beteiligung nicht erlangt, ist 
§ 25 a anzuwenden.

§ 25 b Betriebliche Altersversorgung bei einer anderen Pensionskasse
oder einem Pensionsfonds

(1) Der Arbeitgeber, der unter Berücksichtigung des § 25 die betriebliche
Altersversorgung von einer anderen rechtsfähigen Versorgungseinrichtung im
Sinne des § 1 b Abs. 3 BetrAVG durchführen lassen kann als der Zusatzver-
sorgungskasse der bayerischen Gemeinden, kann die betriebliche Altersver-
sorgung auch dort durchführen.

(2) Die Versicherungsleistungen der betrieblichen Altersversorgung nach
Absatz 1 müssen wenigstens den Versicherungsleistungen nach der Versor-
gungsordnung A entsprechen.

Protokollnotiz:
1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Versicherung der/des Beschäftigten zum Zwecke einer be-
trieblichen Altersversorgung gemäß den Bestimmungen des § 25, § 25 a oder § 25 b zu veran-
lassen. 2Sofern der Arbeitgeber nicht Mitglied der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Ge-
meinden oder Mitglied/Beteiligter einer anderen rechtsfähigen Versorgungseinrichtung im Sinne
des § 1 b Abs. 3 BetrAVG ist oder er eine derartige Mitgliedschaft/Beteiligung nicht erlangt, ist 
§ 25 a anzuwenden.

§ 25 c Betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung

1Die/Der Beschäftigte kann vom Arbeitgeber verlangen, dass Teile ihrer/
seiner künftigen Entgeltansprüche durch Entgeltumwandlung für ihre/seine
betriebliche Altersversorgung verwendet werden. 2Das Nähere regelt die
Versorgungsordnung C.1

1 Versorgungsordnung C abgedruckt im Teil D.
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4. Abschnitt 
Urlaub und Arbeitsbefreiung

§ 26 Erholungsurlaub

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsur-
laub unter Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen
Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch
in jedem Kalenderjahr

bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 26 Arbeitstage,
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr 29 Arbeitstage und
nach dem vollendeten 40. Lebensjahr 30 Arbeitstage.
3Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, das im
Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 4Bei einer anderen Verteilung der
wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermin-
dert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 5Verbleibt bei der Berechnung
des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt,
wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als
einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 6Der Erholungsurlaub
muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und kann auch in Teilen genommen
werden.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 6:
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Urlaubsteil von
zwei Wochen Dauer angestrebt werden.

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben:
a) 1Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten

drei Monaten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden.
2Kann der Erholungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus be-
trieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. März angetreten
werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten.

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, er-
hält die/der Beschäftigte als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat
des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs nach Ab-
satz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt.

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erho-
lungsurlaubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden
vollen Kalendermonat um ein Zwölftel.

d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fortzuzahlende Entgelt wird zu dem in § 24
genannten Zeitpunkt gezahlt.
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§ 27 Zusatzurlaub

(1) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Abs. 1 oder
ständig Schichtarbeit nach § 7 Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 8
Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 zusteht, erhalten

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und
b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate

einen Arbeitstag Zusatzurlaub.

(2) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z. B. stän-
dige Vertreter) erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 
Satz 2 oder Abs. 6 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschicht-
arbeit geleistet haben, und

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit ge-
leistet haben.

(3) (frei)

(4) 1Zusatzurlaub nach diesen Bestimmungen und sonstigen Regelungen
mit Ausnahme von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeits-
tagen im Kalenderjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamt-
urlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschrei-
ten. 3Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach den Absätzen 1 und 2 hierzu nicht an-
zuwenden. 4Bei Beschäftigten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt
abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 26 Abs. 1
Satz 3 gilt entsprechend.

(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe b entspre-
chend.

Anmerkung zu den Absätzen 1 und 2:
1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder Wechsel-
schichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 1 oder 2
erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtarbeit oder ständige Schichtarbeit
vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder
Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 22 unschädlich.

§ 28 Sonderurlaub

(1) Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Ver-
zicht auf die Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten.

(2) 1Beschäftigten soll auf Antrag Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Be-
züge gewährt werden, wenn sie
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a) mindestens ein Kind unter 14 Jahren oder
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen An-

gehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienst-
liche bzw. betriebliche Belange nicht entgegenstehen.

2Der Sonderurlaub ist auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Er kann verlängert
werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf des Sonder-
urlaubs zu stellen. 4Der Sonderurlaub kann längstens bis zu insgesamt 
12 Jahren gewährt werden. 5Elternzeiten werden auf den Sonderurlaub nicht
angerechnet. 6Der Sonderurlaub kann auch in zeitlichen Abständen genom-
men werden.

(3) 1Beschäftigte, die gemäß Abs. 2 beurlaubt sind, können den Sonderur-
laub durch Elternzeit unterbrechen, wenn ihnen während des Sonderurlaubs
gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Bundeserziehungsgeldgesetz Elternzeit zusteht.
2Eine Unterbrechung des Sonderurlaubs nach Absatz 2 mit dem Ziel,
während des Beschäftigungsverbotes nach § 3 Abs. 2 bzw. § 6 Abs. 1 Mut-
terschutzgesetz einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld zu erhalten, ist
dagegen nicht möglich. 3Die Wiederaufnahme der Beschäftigung erfolgt zu
dem für das Ende des Sonderurlaubs vorgesehenen Termin, es sei denn, die
Elternzeit überschreitet das vorgesehene Ende des beantragten Sonder-
urlaubs. 4Auf die Wiederaufnahme der Beschäftigung am ursprünglichen
Arbeitsplatz besteht kein Anspruch.

Anmerkung:
Ein Sonderurlaub darf – mit Ausnahme der in Absatz 3 geregelten Fälle – nicht unterbrochen
werden für Zeiträume, in denen keine Arbeitsverpflichtung besteht.

§ 29 Arbeitsbefreiung

(1) Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des
Entgelts nach § 21 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freige-
stellt werden, gelten nur die folgenden Anlässe:

a) Niederkunft der Ehefrau, 1 Arbeitstag,
und 
wenn bereits ein Kind unter 12 Jahren oder
eine pflegebedürftige Person in demselben 
Haushalt lebt, zusätzlich 1 Arbeitstag,

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, 
eines Kindes oder Elternteils 2 Arbeitstage,

c) Umzug aus dienstlichem oder 
betrieblichem Grund an einen anderen Ort 1 Arbeitstag,

d) 25-, 40- und 50-jähriges Arbeitsjubiläum 1 Arbeitstag,
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e) schwere Erkrankung
aa) einer/eines Angehörigen, soweit 1 Arbeitstag im 

sie/er in demselben Haushalt lebt, Kalenderjahr,
bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat, wenn im 
laufenden Kalenderjahr kein Anspruch 
nach § 45 SGB V besteht oder bis zu 4 Arbeitstage
bestanden hat, im Kalenderjahr,

cc) einer Betreuungsperson, wenn die/der 
Beschäftigte deshalb die Betreuung 
ihres/seines Kindes, das das 8. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat oder wegen 
körperlicher, geistiger oder seelischer 
Behinderung dauernd pflegebedürftig bis zu 4 Arbeitstage
ist, übernehmen muss, im Kalenderjahr.

Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege
oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und die Ärztin/der
Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa) und bb) die Notwendig-
keit der Anwesenheit der/des Beschäftigten zur vorläufigen Pflege
bescheinigt. Die Freistellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im
Kalenderjahr nicht überschreiten.

f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, 
wenn diese während der Arbeitszeit erfolgen 
muss, es sei denn, es besteht diesbezüglich 
eine abweichende Gleitzeitregelung, erforderliche nach-

gewiesene Abwesen-
heitszeit einschließ-
lich erforderlicher 
Wegezeiten.

(1a) Ferner wird die/der Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts (§ 21) 
im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt bei:

a) aa) Übernahme des kirchlichen Patenamtes
bei Taufe oder Firmung,

bb) Taufe, Erstkommunion, Firmung, Konfir-
mation oder kirchlicher Eheschließung 
eines Kindes, wenn die kirchliche Feier 
auf einen Arbeitstag fällt, insgesamt nur 

1 Arbeitstag im 
Kalenderjahr,

b) kirchlicher Beerdigung eines Kindes oder des
Ehegatten, wenn die kirchliche Feier auf einen
Arbeitstag fällt 1 Arbeitstag,
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c) kirchlicher Eheschließung der/des 
Beschäftigten, wenn die kirchliche Feier 
auf einen Arbeitstag fällt 1 Arbeitstag,

d) Teilnahme an
aa) Exerzitien oder Einkehrtagen im Rahmen 

der betrieblichen Möglichkeiten bis zu 3 Arbeitstage 
im Kalenderjahr.

Auf Arbeitsbefreiungen nach diesem Buchstaben sind 
Arbeitsbefreiungen zur Teilnahme an Exerzitien oder 
Einkehrtagen nach diözesanen Regelungen anzurechnen.

bb) Deutschen Katholikentagen bzw. 
Deutschen Evangelischen Kirchentagen 
im Rahmen der betrieblichen bis zu 2 Arbeitstage
Möglichkeiten im Kalenderjahr.

(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem
Recht, soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit
die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verle-
gung, wahrgenommen werden können, besteht der Anspruch auf Fortzah-
lung des Entgelts nach § 21 nur insoweit, als Beschäftigte nicht Ansprüche
auf Ersatz des Entgelts geltend machen können. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt
in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kosten-
träger. 3Die Beschäftigten haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und
die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen.

(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung
unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 
2In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeits-
befreiung gewährt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhält-
nisse es gestatten.

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 2:
Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche Anlässe gehören, für die nach Absatz 1 kein
Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z. B. Umzug aus persönlichen Gründen).

(4) Unter Fortzahlung des Entgelts (§ 21) kann die/der Beschäftigte bis zu 
sechs Werktage im Kalenderjahr von der Arbeit freigestellt werden, wenn
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, für die Teilnahme an Tagungen
eines kirchlichen Berufsverbandes, der berufliche und fachliche Interessen
von Angestellten vertritt auf überdiözesaner und diözesaner Ebene, Bundes-
oder Landesebene, wenn die/der Beschäftigte als Mitglied eines Vorstandes
oder als Delegierter teilnimmt und der kirchliche Berufsverband in seiner Ziel-
setzung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher
Arbeitsverhältnisse in der jeweiligen Fassung nicht widerspricht.
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(4 a) Unter Fortzahlung des Entgelts (§ 21) kann die/der Beschäftigte bis zu 
sechs Werktage im Kalenderjahr von der Arbeit freigestellt werden, wenn
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, für die Teilnahme an Tagungen auf
Bundes- oder Landesebene, wenn die/der Beschäftigte als gewähltes Vor-
standsmitglied einer Tarifvertragspartei des öffentlichen Dienstes auf Anfor-
derung der Tarifvertragspartei daran teilnimmt.

(4 b) Für die Freistellung nach Absatz 4 und 4 a werden nicht mehr als sechs
Werktage im Kalenderjahr genehmigt. Werden in den Fällen des Absatzes 4
und 4 a mehr als drei Tage Freistellung im Kalenderjahr in Anspruch genom-
men, werden diese auf den Anspruch gemäß § 5 a Abs. 1 angerechnet.

(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsaus-
schüssen nach dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Orga-
nen von Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung
unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 gewährt werden, sofern nicht drin-
gende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen.

Protokollnotiz zu Absatz 5:
Einer Tätigkeit in Organen von Sozialversicherungsträgern steht die Tätigkeit im Verwaltungsrat
von Zusatzversorgungseinrichtungen gleich.

5. Abschnitt
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses

§ 30 Befristete Arbeitsverträge

(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung
von Arbeitsverträgen zulässig. 2Für Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 
1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte,
gelten die in den Absätzen 2 bis 4 geregelten Besonderheiten; dies gilt nicht
für Arbeitsverhältnisse, für die die §§ 57 a ff. HRG unmittelbar oder entspre-
chend gelten.

(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind
nur zulässig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht über-
steigt; weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 TzBfG bleiben un-
berührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Be-
setzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die
sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel
zwölf Monate nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens
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sechs Monate betragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber
zu prüfen, ob eine unbefristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich
ist.

(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die
ersten sechs Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem
Grund die ersten sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann
der Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss
gekündigt werden.

(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig,
wenn die Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der
Probezeit beträgt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander
gereihten Arbeitsverhältnissen bei demselben Arbeitgeber

von insgesamt mehr als sechs Monaten vier Wochen,
von insgesamt mehr als einem Jahr sechs Wochen
zum Schluss eines Kalendermonats,

von insgesamt mehr als zwei Jahren drei Monate,
von insgesamt mehr als drei Jahren vier Monate
zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass
das Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst
war. 4Die Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt.

Anmerkung zu Absatz 5:
Bei mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere vereinbarte Probezeiten
nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist.

(6) Die §§ 31, 32 bleiben von den Bestimmungen der Absätze 3 bis 5 un-
berührt.

§ 31 Führung auf Probe

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur
Gesamtdauer von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamt-
dauer ist eine höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsvertrages
zulässig. 3Die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätig-
keiten mit Weisungsbefugnis.

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann
der/dem Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in
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Absatz 1 genannten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftig-
ten wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des Unter-
schiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgelt-
gruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 er-
gebenden Tabellenentgelt gewährt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung.
4Bei Bewährung wird die Führungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten
erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entspre-
chende Tätigkeit.

§ 32 Führung auf Zeit

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur
Dauer von vier Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des
Arbeitsvertrages sind zulässig:

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlän-
gerung bis zu einer Gesamtdauer von acht Jahren,

b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu
einer Gesamtdauer von zwölf Jahren.

3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a) bei demselben Arbeit-
geber können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b) zur Hälfte angerech-
net werden. 4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Abs. 4) und
die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätig-
keiten mit Weisungsbefugnis.

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann
der/dem Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in
Absatz 1 genannten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten
wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe des Unter-
schiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgelt-
gruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 er-
gebenden Tabellenentgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 v. H. des Unter-
schiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, die der
übertragenen Funktion entspricht, zur nächsthöheren Entgeltgruppe nach 
§ 17 Abs. 4 Satz 1 und 2. 3Nach Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine
der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag entfällt.

§ 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung

(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,
a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das 65. Lebens-

jahr vollendet hat,
b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).
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(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der
Bescheid eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt
wird, wonach die/der Beschäftigte voll oder teilweise erwerbsgemindert ist.
2Die/Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Renten-
bescheids unverzüglich zu unterrichten. 3Beginnt die Rente erst nach der Zu-
stellung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des
dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustim-
mung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit
Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des Integra-
tionsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid
des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In diesem
Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit
gewährt wird.

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsver-
hältnis nicht, wenn die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenver-
sicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf seinem bisherigen
oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt
werden könnte, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe nicht
entgegenstehen, und die/der Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang des Rentenbescheids ihre/seine Weiterbeschäftigung schriftlich be-
antragt.

(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder be-
zieht sie/er Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in
der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des
Rentenbescheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder
einer/eines nach § 3 Abs. 4 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Arbeits-
verhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Be-
schäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden ist.

(5) Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1
Buchstabe a) geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schrift-
licher Arbeitsvertrag gemäß den Sonderregelungen für Beschäftigte, die die
Altersgrenze erreicht haben, abzuschließen. 

§ 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses

(1) 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnis-
ses beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übri-
gen beträgt die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 
Satz 1 und 2)

bis zu einem Jahr 1 Monat zum Monatsschluss,
von mehr als einem Jahr 6 Wochen,
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von mindestens 5 Jahren 3 Monate,
von mindestens 8 Jahren 4 Monate,
von mindestens 10 Jahren 5 Monate,
von mindestens 12 Jahren 6 Monate

zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet
haben, können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von
mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund
gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte nach den bis zum 30. September
2005 geltenden Bestimmungen unkündbar waren, verbleibt es dabei. Zeiten
im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV – ohne Berücksichtigung des § 8 
Abs. 2 Satz 1 SGB IV – werden bei der Berechnung der Zeiten für die
Unkündbarkeit nur berücksichtigt, soweit sie nach dem 31. Dezember 2000
zurückgelegt worden sind.

(3) 1Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhält-
nis zurückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt
bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber
hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betrieb-
liches Interesse anerkannt.
3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich
des ABD erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als
Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel
von einem anderen kirchlichen Arbeitgeber.

§ 35 Zeugnis

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten An-
spruch auf ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das
sich auch auf Führung und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis).

(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeits-
verhältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die
Beschäftigten ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vor-
läufiges Zeugnis).

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszu-
stellen.
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6. Abschnitt 
Sonstige Vorschriften

§ 36 Beihilfen bei Krankheits-, Pflege-, Geburts- und 
Todesfällen, Unterstützungen 

Für die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und To-
desfällen sowie von Unterstützungen gilt die Beihilfeordnung Teil A1 in ihrer
jeweiligen Fassung.
1 Beihilfeordnung Teil A abgedruckt im Anhang II.

§ 36 a Kirchliche Höherversicherung bei Krankheitsfällen

Der/Dem Beschäftigten wird unbeschadet der Gewährung von Beihilfen nach
§ 36 eine gesonderte kirchliche Höherversicherung in Krankheitsfällen nach
Maßgabe der Beihilfeordnung Teil B1 in ihrer jeweiligen Fassung ermöglicht.2

1 Beihilfeordnung Teil B abgedruckt im Anhang II.
2 Bei Änderungen der kirchlichen Höherversicherung in Krankheitsfällen haben sich die baye-
rischen (Erz-)Diözesen mit der Bayerischen Regional-KODA ins Benehmen zu setzen.

§ 36 b Übergangsregelung für die kirchliche Beihilfeversicherung 
bei Krankheitsfällen

(1) 1Zur Wahrung des Besitzstandes wird den Beschäftigten, die
1. am 31.08.1994 in einem unter die arbeitsvertragsrechtlichen Rege-

lungen der bayerischen (Erz-)Diözesen fallenden Arbeitsverhältnis
gestanden haben, das am 01.09.1994 mit mindestens der Hälfte der
durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines/
einer entsprechenden vollbeschäftigten Beschäftigten fortbestanden
hat, 

und die

2. am 31.08.1994 nach diözesaner Regelung einen Anspruch auf Ge-
währung von Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todes-
fällen sowie von Unterstützungen nach Tarif 820 der Beihilfeversiche-
rung hatten, die kirchliche Höherversicherung in Krankheitsfällen
gemäß § 36 a nach Ablauf der jeweiligen diözesanen Wartezeit für die
Dauer dieses Arbeitsverhältnisses als Beihilfe ohne eigene Kosten-
beteiligung gewährt. 2Der Übertritt in ein Arbeitsverhältnis zu einem
anderen Arbeitgeber, der das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen
(Erz-)Diözesen anwendet, ist unschädlich, soweit eine Unterbrechung
nicht vorliegt und der neue Arbeitgeber die gleichen diözesanen Bei-
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hilferegelungen anwendet.1 3Satz 1und 2 gilt auch für Beschäftigte,
die die Voraussetzungen des Satz 1 Nr. 2 wegen Inanspruchnahme
von Elternzeit, Sonderurlaub nach § 28 Abs. 2 oder Teilzeitbeschäf-
tigung nach § 11 nicht erfüllen, sofern der Beschäftigungsumfang
des/der Beschäftigten im unmittelbaren Anschluss wieder mindes-
tens die Hälfte der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit eines/einer entsprechenden vollbeschäftigten Beschäftig-
ten beträgt.
1§ 36 d Abs. 1 Satz 1 findet auch Anwendung im Ruhestand, sofern und soweit
dem/der Beschäftigten eine entsprechende Zusage erteilt worden ist.

(2) Beschäftigte, die am 31.12.1998 Beihilfeansprüche nach Tarif 825 hat-
ten, erhalten für die Dauer dieses Beschäftigungsverhältnisses bei einer Ver-
sicherung im Tarif 820 K den Betrag, der der Differenz aus dem Tarif 825 der
Beihilfeversicherung und dem Tarif 810 der Beihilfeversicherung zum Stande
vom 31.12.1998 entspricht.

§ 36 c Erstausstattung bei Geburten

(1) Die/Der Beschäftigte erhält bei der Geburt eines Kindes eine Geburts-
kostenpauschale in Höhe von 230,00 Euro je Kind.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht auch, wenn das Beschäftigungs-
verhältnis wegen Elternzeit oder Sonderurlaubs zum Zwecke der Erziehung
eines Kindes ruht.

(3) Etwaige Leistungen Dritter, insbesondere aus der Beihilfeversicherung,
werden auf den Anspruch nach Absatz 1 nicht angerechnet.

(4) Bei Beschäftigungsverhältnissen zu mehreren Arbeitgebern, die das Ar-
beitsvertragsrecht der Bayerischen (Erz-)Diözesen anwenden, erhält die/der
Beschäftigte die Geburtskostenpauschale von jedem Arbeitgeber anteilig,
insgesamt jedoch nur ein Mal.

§ 36 d Kostenpauschale bei Fehlgeburten

(1) Der Arbeitgeber gewährt der/dem Beschäftigten zu den Kosten der Be-
erdigung einer Fehlgeburt eine Kostenpauschale in Höhe von 358,00 Euro.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht auch, wenn das Beschäftigungs-
verhältnis wegen Elternzeit oder Sonderurlaubs zum Zwecke der Erziehung
eines Kindes ruht.

(3) Etwaige Leistungen Dritter werden auf den Anspruch nach Absatz 1
nicht angerechnet.
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(4) 1Bei Beschäftigungsverhältnissen zu mehreren Arbeitgebern, die das
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen (Erz-)Diözesen anwenden, erhält der/
die Beschäftigte die Kostenpauschale von jedem Arbeitgeber anteilig, insge-
samt jedoch nur ein Mal. 2Dies gilt auch, wenn beide Ehepartner bei einem
Arbeitgeber beschäftigt sind, der das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen
(Erz-)Diözesen anwendet.

§ 37 Ausschlussfrist

(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der/dem Be-
schäftigten oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden. 2Für
denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs
auch für später fällige Leistungen aus.
Protokollnotiz zu Absatz 1: 
Bei Beschlüssen der Bayerischen Regional-KODA, die vom jeweiligen Diözesanbischof rück-
wirkend in Kraft gesetzt werden, beginnt die Ausschlussfrist frühestens mit dem Erscheinungs-
datum des Amtsblatts der jeweiligen (Erz-)Diözese.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan.

§ 38 Begriffsbestimmungen

(1) (frei)

(2) (frei)

(3) (frei)

(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich
einer Bescheinigung des beauftragten Arztes (§ 3 Abs. 4) nicht mehr in der
Lage sind, auf Dauer die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung in vollem
Umfang zu erbringen, ohne deswegen zugleich teilweise oder in vollem Um-
fang erwerbsgemindert im Sinne des SGB VI zu sein.

(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, de-
ren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestell-
ten unterlegen hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden
Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der
Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte.

§ 39 Reisekosten

(1) Für die Erstattung von
a) Auslagen für Dienstreisen und Dienstgänge (Reisekostenvergütung),
b) Auslagen für angeordnete Reisen zu dienstlichen Qualifizierungsmaß-

nahmen
findet die in den bayerischen (Erz-)Diözesen geltende Reisekostenordnung
Anwendung.
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(2) Für die Erstattung von
a) Auslagen aus Anlass der Abordnung,
b) Auslagen für Reisen zur Einstellung vor Begründung des Arbeitsver-

hältnisses,
c) Auslagen aus Anlass der Aus- und Weiterbildung,
d) Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle aus

besonderem Anlass
finden die in der jeweiligen (Erz-)Diözese geltenden Bestimmungen Anwen-
dung.

§ 40 Dienstreisen

(1) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am
auswärtigen Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Es wird jedoch für jeden Tag
einschließlich der Reisetage mindestens die dienstplanmäßige bzw. betriebs-
übliche Arbeitszeit berücksichtigt.

(2) 1Die über die tägliche dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit
hinausgehende Reisezeit wird wie regelmäßige Arbeitszeit vergütet oder wie
Zeiten im Sinne des § 6 Abs. 1 und 2 ausgeglichen. 2Dabei wird bei Dienst-
reisen die Zeit, die für die Hin- und Rückreise zum und vom auswärtigen
Geschäftsort benötigt wird, bis zu zehn Stunden täglich einschließlich der
Arbeitszeit (Montag mit Freitag) angerechnet. 3Bei Dienstreisen an Sams-
tagen und Sonntagen wird die Reisezeit in vollem Umfang bis 60 Stunden pro
Kalenderwoche (Montag mit Sonntag) angerechnet. 4Muss bei eintägigen
Dienstreisen von Beschäftigten, die in der Regel mindestens an zehn Tagen
im Monat außerhalb ihres ständigen Dienstortes arbeiten, am auswärtigen
Geschäftsort mindestens die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeits-
zeit abgeleistet werden und müssen für die Hin- und Rückreise zum oder vom
Geschäftsort einschließlich der erforderlichen Wartezeiten mehr als zwei
Stunden aufgewendet werden, wird der Arbeitszeit eine Stunde hinzuge-
rechnet.

(3) 1Zeitzuschläge gemäß § 8 werden nur für Zeiten der dienstlichen Inan-
spruchnahme, nicht jedoch für Reisezeiten gewährt. 2Die über die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit (§ 6) hinaus geleisteten Arbeitsstunden und
Reisezeiten sind grundsätzlich durch entsprechende Arbeitsbefreiung auszu-
gleichen.

§ 41 Umzugskosten / Trennungsgeld

Für die Erstattung von Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden die in der
jeweiligen (Erz-)Diözese geltenden Regelungen Anwendung.
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§ 42 Saisonaler Ausgleich

In Einrichtungen, in denen aufgrund besonderer kirchlicher Aufgaben oder
Feierstunden oder saisonbedingt erheblich verstärkte Tätigkeiten anfallen,
kann für diese Tätigkeiten die regelmäßige Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden
in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen verlängert werden, wenn durch
Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bis zum Ende des
Ausgleichszeitraums nach § 6 Abs. 2 Satz 1 ein entsprechender Zeitaus-
gleich durchgeführt wird.

§ 43 Überstunden

(1) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszu-
gleichen. 2Sofern kein Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn
ein solches besteht, die/der Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach 
§ 8 Abs. 1 geltend macht, erhält die/der Beschäftigte für Überstunden (§ 7
Abs. 7), die nicht bis zum Ende des dritten Kalendermonats – möglichst aber
schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats – nach deren Entstehen
mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je Stunde 100 v. H. des auf die Stunde
entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und
Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 3Der Anspruch auf den Zeitzu-
schlag für Überstunden nach § 8 Abs. 1 besteht unabhängig von einem Frei-
zeitausgleich.

(2) 1Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 14 und 15 in den Ordinariaten sind
Mehrarbeit und Überstunden durch das Tabellenentgelt abgegolten. 2Be-
schäftigte der Entgeltgruppe 13 in den Ordinariaten erhalten nur dann ein
Überstundenentgelt, wenn die Leistung der Mehrarbeit oder der Überstun-
den für sämtliche Beschäftigte des Ordinariates angeordnet ist; im Übrigen
ist über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit dieser Beschäf-
tigten durch das Tabellenentgelt abgegolten. 3Satz 1 gilt auch für Leiterinnen/
Leiter von Dienststellen und deren ständige Vertreterinnen/Vertreter, die in die
Entgeltgruppen 14 und 15 eingruppiert sind. 

7. Abschnitt 
Anhang und Anlagen

Anhang zu § 9

Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen / Hausmeister

1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister, in deren Tätigkeit regelmäßig und in
nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende
besondere Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1:
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2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit
darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Voll-
arbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchent-
lich nicht überschreiten. 4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich
die Hausmeisterin/der Hausmeister am Arbeitsplatz oder einer anderen vom
Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall
die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen
die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Bereitschaftszeiten werden zur
Hälfte als Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 6Bereitschaftszeiten werden in-
nerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht
gesondert ausgewiesen.

Anhang zu § 16
(derzeit noch frei)

Anlage A 

Entgelttabelle

Entgelt-          Grundentgelt                                Entwicklungsstufen
gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15 3.384 3.760 3.900 4.400 4.780 5.0301)

14 3.060 3.400 3.600 3.900 4.360 4.6101)

13 2.817 3.130 3.300 3.630 4.090 4.2801)

12 2.520 2.800 3.200 3.550 4.000 4.2001)

11 2.430 2.700 2.900 3.200 3.635 3.8351)

10 2.340 2.600 2.800 3.000 3.380 3.4701)

9 2.061 2.290 2.410 2.730 2.980 3.1801)

8 1.926 2.140 2.240 2.330 2.430 2.493

7 1.800 2.000 2.130 2.230 2.305 2.375

6 1.764 1.960 2.060 2.155 2.220 2.285

5 1.688 1.875 1.970 2.065 2.135 2.185

4 1.602 1.780 1.900 1.970 2.040 2.081

3 1.575 1.750 1.800 1.880 1.940 1.995

2 1.449 1.610 1.660 1.710 1.820 1.935

1 1.286 1.310 1.340 1.368 1.440

1) Für das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen
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Anlage B  Bereitschaftsdienstentgelt

Bereitschaftsdienstentgelte 
Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach der 

Anlage 1a Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 
geltenden Fassung richtet

Vergütungsgruppe
Vergr. I 30,20 €
Vergr. I a 27,68 €
Vergr. I b 25,46 €
Vergr. II a 23,32 €
Vergr. III 21,06 €
Vergr. IV a 19,38 €
Vergr. IV b 17,84 €
Vergr. V a/b 17,20 €
Vergr. V c 16,36 €
Vergr. VI b 15,19 €
Vergr. VII 14,25 €
Vergr. VIII 13,39 €
Vergr. IX a 12,89 €
Vergr. IX b 12,65 €
Vergr. X 12,01 €

Entgelt- Stunden-
gruppe Stufe 3 entgelt*

15 3.900 23,00
14 3.600 21,23
13 3.300 19,46
12 3.200 18,87
11 2.900 17,10
10 2.800 16,51
9 2.410 14,21
8 2.240 13,21
7 2.130 12,56
6 2.060 12,15
5 1.970 11,62
4 1.900 11,20
3 1.800 10,61
2 1.660 9,79
1 1.310 7,73

Anlage C  Stundenvergütung

Stundenentgelt Vollbeschäftigung
(39 Stunden)

* Errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch
das 4,348-fache der wöchentlichen Arbeitszeit
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II. Das ABD Teil A, 3. wird wie folgt neu gefasst:

A, 3. Regelung zur Überleitung der Beschäftigten 
und des Übergangsrechts (RÜÜ)

1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

(1) 1Diese Regelung gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, deren
Arbeitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber über den 30. September 2005
hinaus fortbesteht, und die am 1. Oktober 2005 unter den Geltungsbereich
des ABD fallen, für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeits-
verhältnisses. 2Diese Regelung gilt ferner für die unter § 19 Abs. 2 fallenden
Beschäftigten.

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1:
In der Zeit bis zum 30. September 2007 sind Unterbrechungen von bis zu einem Monat un-
schädlich.

(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften
dieser Regelung auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zu dem
Arbeitgeber nach dem 30. September 2005 beginnt und die unter den
Geltungsbereich des ABD fallen.

(3) (frei)

(4) Die Vorschriften der Teile A bis F gelten, soweit diese Regelung keine
abweichenden Bestimmungen trifft.

§ 2 (frei)

2. Abschnitt 
Überleitungsregelungen

§ 3 Überleitung

Die von § 1 Abs. 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. Oktober 2005
gemäß den nachfolgenden Bestimmungen in das ABD Teil A, 1. in der ab dem
01.10.2005 geltenden Fassung übergeleitet.
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§ 4 Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen

(1) Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- bzw. Lohn-
gruppe (§ 22 Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung bzw.
entsprechende Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter bzw. besondere
Vorschriften für bestimmte Berufsgruppen) nach der Anlage 2, für das
pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen nach der Anlage 2 A, für
die kirchenspezifischen Berufsgruppen nach der Anlage 2 K den Entgelt-
gruppen zugeordnet. 

(2) Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung der bisherigen Be-
stimmungen die Voraussetzungen für einen Bewährungs-, Fallgruppen- oder
Tätigkeitsaufstieg erfüllt hätten, werden für die Überleitung so behandelt, als
wären sie bereits im September 2005 höhergruppiert bzw. höher eingereiht
worden. 

(3) Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung der bisherigen Be-
stimmungen in eine niedrigere Vergütungs- bzw. Lohngruppe eingruppiert
bzw. eingereiht worden wären, werden für die Überleitung so behandelt, als
wären sie bereits im September 2005 herabgruppiert bzw. niedriger einge-
reiht worden. 

§ 5 Vergleichsentgelt

(1) Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle Bund/VKA wird für
die Beschäftigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der im
September 2005 erhaltenen Bezüge gemäß den Absätzen 2 bis 7 gebildet. 

(2) 1Bei den Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis
zum 30.09.2005 geltenden Fassung setzt sich das Vergleichsentgelt zusam-
men aus Grundvergütung, allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der Stufe 1
zuzüglich des Anteils am Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der
Stufe 2 des Ortszuschlags, der der/dem Beschäftigten am 30.09.2005 ge-
währt wurde. 2Ferner fließen im September 2005 nach den Regelungen des
ABD zustehende Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt ein als
sie nach dem ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung nicht 
mehr vorgesehen sind. 3Erhalten Beschäftigte eine Gesamtvergütung (§ 30
Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung), bildet diese das Ver-
gleichsentgelt.

Anmerkung zu § 5 Absatz 2 Satz 2:
Vorhandene Beschäftige erhalten bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung ihre Techni-
ker-, Meister- und Programmiererzulage unter den bisherigen Voraussetzungen als persönliche
Besitzstandszulage.
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(3) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des Teil B in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung wird der Monatstabellenlohn als Vergleichs-
entgelt zugrunde gelegt. 2Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 3Erhalten Be-
schäftigte Lohn nach § 23 Abs. 1 Teil B in der bis zum 30.09.2005 geltenden
Fassung bildet dieser das Vergleichsentgelt. 

(4) 1Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen
Rechts die Grundvergütung bzw. den Monatstabellenlohn der nächsthöheren
Lebensalters- bzw. Lohnstufe erhalten hätten, werden für die Bemessung
des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der Stufenaufstieg bereits im
September 2005 erfolgt. 2§ 4 Abs. 2 und 3 gilt bei der Bemessung des Ver-
gleichsentgelts entsprechend. 

Protokollnotiz zu § 5 Abs. 4:
Fällt bei pädagogischem Personal in Kindertageseinrichtungen aus dem Geltungsbereich des
ABD, bei dem sich bisher die Grundvergütung nach § 27 Abschn. A.2. Teil A, 1. in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung bestimmt, im Oktober 2005 eine Stufensteigerung mit einer
Höhergruppierung zusammen, ist zunächst die Stufensteigerung in der bisherigen Vergütungs-
gruppe und danach die Höhergruppierung durchzuführen. 

(5) Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage
eines vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 

Anmerkung zu § 5 Abs. 5: 
1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden Vollzeitbeschäf-
tigten ermittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zustehende Entgelt zeitratierlich be-
rechnet. 2Diese zeitratierliche Kürzung des auf den Ehegattenanteil im Ortszuschlag entfallenden
Betrages unterbleibt.

(6) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im September 2005 oder für
keinen Tag dieses Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so
bestimmt, als hätten sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den
Fällen des § 27 Abschn. A.1. Abs. 7 und Abschn. A.2. Abs. 3 Unterabs. 5 Teil
A, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung (pädagogisches Perso-
nal in Kindertageseinrichtungen) bzw. der entsprechenden Regelungen für
Arbeiterinnen und Arbeiter werden die Beschäftigten für das Vergleichsent-
gelt so gestellt, als hätten sie am 1. September 2005 die Arbeit wieder auf-
genommen. 

(7) Abweichend von den Absätzen 2 bis 6 wird bei Beschäftigten, die gemäß
§ 27 Abschn. A.1. Abs. 8 oder Abschn. A.2. Abs. 6 Teil A, 1. in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung bzw. den entsprechenden Regelungen für
Arbeiterinnen und Arbeiter den Unterschiedsbetrag zwischen der Grund-
vergütung bzw. dem Monatstabellenlohn ihrer bisherigen zur nächsthöheren
Lebensalters- bzw. Lohnstufe im September 2005 nur zur Hälfte erhalten, für
die Bestimmung des Vergleichsentgelts die volle Grundvergütung bzw. der
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volle Monatstabellenlohn aus der nächsthöheren Lebensalters- bzw. Lohn-
stufe zugrunde gelegt. 

§ 6 Stufenzuordnung der Angestellten

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung werden einer ihrem Vergleichsentgelt ent-
sprechenden individuellen Zwischenstufe der gemäß § 4 bestimmten Entgelt-
gruppe zugeordnet. 2Zum 1. Oktober 2007 steigen diese Beschäftigten in die
dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 3Der
weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Bestimmungen des Teil A, 1. 

(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. Oktober 2007 höhergruppiert (nach § 8
Abs. 1 und 3 1. Alternative, § 9 Abs. 3 Buchstabe a) oder aufgrund Übertra-
gung einer mit einer höheren Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten
sie in der höheren Entgeltgruppe Tabellenentgelt nach der regulären Stufe,
deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch
nicht weniger als das Tabellenentgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg
richtet sich nach den Bestimmungen des Teil A, 1. 2In den Fällen des Satzes 1
gilt § 17 Abs. 4 Satz 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung
entsprechend. 3Werden Beschäftigte vor dem 1. Oktober 2007 herabgrup-
piert, werden sie in der niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen individuellen
Zwischenstufe zugeordnet, die sich bei Herabgruppierung im September
2005 ergeben hätte; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach Absatz 1
Satz 2 und 3.

(3) 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der gemäß § 4 be-
stimmten Entgeltgruppe, werden die Beschäftigten abweichend von Ab-
satz 1 einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe
zugeordnet. 2Werden Beschäftigte aus einer individuellen Endstufe höher-
gruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe mindestens den Be-
trag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht. 3Im Übrigen gilt
Absatz 2 entsprechend. 4Die individuelle Endstufe verändert sich um densel-
ben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang wie die höchste Stufe der
jeweiligen Entgeltgruppe.

(4) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Tabellenent-
gelt in der Stufe 2, werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet.
2Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Bestimmungen des Teil A,1.
3Abweichend von Satz 1 werden Beschäftigte, denen am 30. September
2005 eine in der Allgemeinen Vergütungsordnung/Tätigkeitsmerkmale (Teil A, 3.
in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung ) durch die Eingruppierung in
Vergütungsgruppe V a in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung mit Auf-
stieg nach IV b und IV a in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung abge-
bildete Tätigkeit übertragen ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet.
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§ 7 Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des Teil B in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung werden entsprechend ihrer Beschäftigungs-
zeit nach § 6 Teil B, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung der Stufe
der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet, die sie erreicht hätten,
wenn die Entgelttabelle des in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung
bereits seit Beginn ihrer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist hierbei
ausnahmslos mit einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg
richtet sich nach den Bestimmungen des Teil A, 1.

(2) § 6 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1
entsprechend.

(3) 1Ist das Tabellenentgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Ver-
gleichsentgelt, werden die Beschäftigten einer dem Vergleichsentgelt ent-
sprechenden individuellen Zwischenstufe zugeordnet. 2Der Aufstieg aus der
individuellen Zwischenstufe in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre
Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem Zeitpunkt statt, zu dem sie gemäß
Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stufenaufstieg aufgrund der
Beschäftigungszeit erfüllt haben.

(4) 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen
Zwischenstufe höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe
Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der indi-
viduellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellen-
entgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Bestim-
mungen des Teil A, 1. 2§ 17 Abs. 4 Satz 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005
geltenden Fassung gilt entsprechend. 3Werden Beschäftigte während ihrer
Verweildauer in der individuellen Zwischenstufe herabgruppiert, erfolgt die
Stufenzuordnung in der niedrigeren Entgeltgruppe, als sei die niedrigere Ein-
reihung bereits im September 2005 erfolgt; der weitere Stufenaufstieg rich-
tet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe nach Absatz 3
Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2.

3. Abschnitt 
Besitzstandsregelungen

§ 8 Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 gelten-
den Fassung in eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Be-
schäftigte, die am 1. Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Arbeits-
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vertragsrechts der Bayerischen (Erz-)Diözesen (ABD) in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung die für eine Höhergruppierung erforderliche
Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, sind zu dem Zeit-
punkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in die
nächsthöhere Entgeltgruppe des Teil A in der ab dem 01.10.2005 geltenden
Fassung eingruppiert. 2Abweichend von Satz 1 erfolgt die Höhergruppierung
in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe
VIII Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung mit ausstehendem
Aufstieg nach Vergütungsgruppe VII Teil A in der bis zum 30.09.2005 gelten-
den Fassung übergeleitet worden sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe 8,
wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe VI b Teil A in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung mit ausstehendem Aufstieg nach Vergütungs-
gruppe V c Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung übergeleitet
worden sind. 3Voraussetzung für die Höhergruppierung nach Satz 1 und 2 ist,
dass
– zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die

bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegen-
gestanden hätten, und

– bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätig-
keit auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte.

4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen des § 4 Abs. 2. 5Erfolgt die Höher-
gruppierung vor dem 1. Oktober 2007, gilt – gegebenenfalls unter Berück-
sichtigung des Satzes 2 – § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend.

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 gelten-
den Fassung in eine der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitete
Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Ar-
beitsvertragsrechts der Bayerischen (Erz-)Diözesen (ABD) in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung die für eine Höhergruppierung erforderliche
Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben und in der Zeit zwi-
schen dem 1. November 2005 und dem 30. September 2007 höhergruppiert
worden wären, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht
höhergruppiert wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjeni-
gen individuellen Zwischen- bzw. Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich
ihr Vergleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppie-
rung bestimmt hätte. 2Voraussetzung für diesen Stufenaufstieg ist, dass –
zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei
Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegenge-
standen hätten, und – bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1
weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte.
3Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt
nicht mehr gezahlt. 4Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung 
zu einer individuellen Zwischenstufe nach § 6 Abs. 1. 5§ 4 Abs. 2 bleibt un-
berührt.
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(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze
1 bzw. 2 entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des
Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung bis spätestens zum 
30. September 2007 wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung
oder Tätigkeit höhergruppiert worden wären, obwohl die Hälfte der erforder-
lichen Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am Stichtag noch nicht erfüllt ist.

§ 9 Vergütungsgruppenzulagen

(1) Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 gelten-
den Fassung übergeleitete Beschäftigte, denen am 30. September 2005
nach der Vergütungsordnung zum Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden
Fassung eine Vergütungsgruppenzulage zusteht, erhalten in der Entgelt-
gruppe, in die sie übergeleitet werden, eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer
bisherigen Vergütungsgruppenzulage.

(2) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 gelten-
den Fassung übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen
Rechts nach dem 30. September 2005 eine Vergütungsgruppenzulage ohne
vorausgehenden Fallgruppenaufstieg erreicht hätten, erhalten ab dem Zeit-
punkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zugestanden hätte,
eine Besitzstandszulage. 2Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich
nach dem Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage zu zahlen gewesen
wäre, wenn diese bereits am 30. September 2005 zugestanden hätte. 3Vor-
aussetzung ist, dass 
– am 1. Oktober 2005 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderliche Zeit

der Bewährung oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23 a Abschnitt B und C
Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung zur Hälfte erfüllt ist,

– zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des
bisherigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden hätten
und

– bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit aus-
zuüben ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte.

(3) 1Für aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 gel-
tenden Fassung übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen
Rechts nach dem 30. September 2005 im Anschluss an einen Fallgruppen-
aufstieg eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, gilt Folgendes:

a) 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte,
die den Fallgruppenaufstieg am 30. September 2005 noch nicht
erreicht haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem
Recht höhergruppiert worden wären, in die nächsthöhere Entgelt-
gruppe des in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung eingrup-
piert; § 8 Abs. 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 2Eine Besitzstands-
zulage für eine Vergütungsgruppenzulage steht nicht zu.
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b) Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppen-
aufstieg am 30. September 2005 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der
Maßgabe, dass am 1. Oktober 2005 die Hälfte der Gesamtzeit für den
Anspruch auf die Vergütungsgruppenzulage einschließlich der Zeit für
den vorausgehenden Aufstieg zurückgelegt sein muss.

(4) 1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchstabe b)
wird so lange gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbro-
chen ausgeübt wird und die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungs-
gruppenzulage nach bisherigem Recht weiterhin bestehen. 2Sie verändert
sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den für die jeweilige Entgelt-
gruppe festgelegten Vomhundertsatz.

§ 10 Fortführung vorübergehend übertragener 
höherwertiger Tätigkeit

1Beschäftigte, denen am 30. September 2005 eine Zulage nach § 24 Teil A, 1.
in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung zusteht, erhalten nach Über-
leitung eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange sie
die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin ausüben und die Zulage nach
bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Wird die anspruchsbegründende Tätigkeit
über den 30. September 2007 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab
dem 1. Oktober 2007 die Bestimmungen des ABD in der ab dem 01.10.2005
geltenden Fassung über die vorübergehende Übertragung einer höherwerti-
gen Tätigkeit Anwendung. 3Für eine vor dem 1. Oktober 2005 vorübergehend
übertragene höherwertige Tätigkeit, für die am 30. September 2005 wegen
der zeitlichen Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 bzw. 2 Teil A, 1. in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung noch keine Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1
und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach bisherigem Recht die
Zulage zu zahlen gewesen wäre. 4Sätze 1 bis 3 gelten in den Fällen des § 9
Teil B, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung entsprechend; bei
Vertretung einer Arbeiterin/eines Arbeiters bemisst sich die Zulage nach dem
Unterschiedsbetrag zwischen dem Lohn nach § 9 Abs. 2 Buchstabe a) Teil B,
1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung und dem im September
2005 ohne Zulage zustehenden Lohn. 5Sätze 1 bis 4 gelten bei besonderen
Vorschriften im Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung über
die vorübergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten entsprechend.

§ 11 Kinderbezogene Entgeltbestandteile

(1) 1Für im September 2005 zu berücksichtigende Kinder werden die kin-
derbezogenen Entgeltbestandteile des ABD in der bis zum 30.09.2005 gel-
tenden Fassung in der für September 2005 zustehenden Höhe als Besitz-
standszulage fortgezahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach dem Ein-
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kommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz
(BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64
oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Die Besitz-
standszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, die im
öffentlichen Dienst steht oder aufgrund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer Ruhelohnordnung
versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszulage
gewährt wird, das Kindergeld gezahlt wird; die Änderung der Kindergeldbe-
rechtigung hat die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich
anzuzeigen. 3Unterbrechungen wegen Ableistung von Grundwehrdienst, Zi-
vildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines freiwilligen sozialen
oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschädliche Unter-
brechung bereits im Monat September 2005 vorliegt, wird die Besitzstands-
zulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzahlung ge-
währt. 4Ebenso unschädlich sind Unterbrechungen in der Entgeltzahlung

a) wegen Inanspruchnahme der Elternzeit oder
b) wegen eines Sonderurlaubs ohne Fortzahlung des Entgelts im 

Falle der Betreuung eines Kindes unter 14 Jahren oder der Pflege
eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen An-
gehörigen. 

5Soweit die unschädliche Unterbrechung bereits im Monat September 2005
vorliegt, wird die Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt der Wiederaufnahme
der Zahlung des Entgelts gewährt.

(2) 1§ 24 Abs. 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung ist
anzuwenden. 2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 verändert sich
bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den für die jeweilige Entgeltgruppe
festgelegten Vomhundertsatz nach Maßgabe des § 20 a Teil A, 1. 3Ansprüche
nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr durch
Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten abgefunden werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für
a) zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 31. Dezember 2005 gebo-

rene Kinder der übergeleiteten Beschäftigten,
b) die Kinder von bis zum 31. Dezember 2005 in ein Arbeitsverhältnis

übernommenen Auszubildenden, sowie Praktikantinnen und Prakti-
kanten aus im ABD geregelten Beschäftigungsverhältnissen, soweit
diese Kinder vor dem 1. Januar 2006 geboren sind.

§ 12 Strukturausgleich

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 gelten-
den Fassung übergeleitete Beschäftigte erhalten ausschließlich in den in den
Anlagen 3, 3 A und 3 K aufgeführten Fällen zusätzlich zu ihrem monatlichen
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Entgelt einen nicht dynamischen Strukturausgleich. 2Maßgeblicher Stichtag
für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen (Vergütungsgruppe, Le-
bensalterstufe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. Oktober 2005, sofern
in den Anlagen 3, 3 A und 3 K nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.

(1a) Für nach Anlage 2 K übergeleitete Beschäftigte werden durch Beschluss
der Bayerischen Regional-KODA gesonderte Ausgleichszahlungen (An-
lage 3 K) festgelegt.

(2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im Oktober 2007, sofern in
den Anlagen 3, 3 A und 3 K nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3) (frei)

(4) Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24
Abs. 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung).

Anmerkung zu Absatz 4:
Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit der/des
Beschäftigten ändert sich der Strukturausgleich entsprechend.

(5) Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen
Entgelt auf den Strukturausgleich angerechnet.

(6) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden.

§ 13 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

(1) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 30. September 2005 § 71 Teil A, 1. in
der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung gegolten hat, wird abweichend
von § 22 Abs. 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung für die
Dauer des über den 30. September 2005 hinaus ununterbrochen fortbeste-
henden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzuschuss in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokrankengeld oder der
entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt (§ 22 
Abs. 2 Satz 2 und 3 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung)
gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeitnehmeranteile zur Sozialver-
sicherung reduzierte Krankengeld. 3Für Beschäftigte, die nicht der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, ist bei der
Berechnung des Krankengeldzuschusses der Höchstsatz des Nettokranken-
geldes, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung
zustünde, zugrunde zu legen.

(2) 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende
der 26. Woche seit dem Beginn ihrer über den 30. September 2005 hinaus
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ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krank-
heit oder Arbeitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen
Vorsorge oder Rehabilitation ihr Entgelt nach § 21 Teil A, 1. in der ab dem
01.10.2005 geltenden Fassung fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. Oktober 2005
Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der Ent-
geltfortzahlung nach Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 Teil A, 1. in der ab dem
01.10.2005 geltenden Fassung angerechnet.

§ 14 Beschäftigungszeit

(1) Für die Dauer des über den 30. September 2005 hinaus fortbestehenden
Arbeitsverhältnisses werden die vor dem 1. Oktober 2005 nach Maßgabe der
einschlägigen Vorschriften anerkannten Beschäftigungszeiten als Beschäfti-
gungszeit im Sinne des § 34 Abs. 3 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 gel-
tenden Fassung berücksichtigt. 

(2) Für die Anwendung des § 23 Abs. 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005
geltenden Fassung werden die bis zum 30. September 2005 zurückgelegten
Zeiten im Sinne des § 39 Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fas-
sung als Jubiläumsdienstzeit berücksichtigt.

§ 15 Urlaub

(1) 1Für die Dauer und die Bewilligung des Erholungsurlaubs bzw. von Zu-
satzurlaub für das Urlaubsjahr 2005 gelten die im September 2005 jeweils
maßgebenden Vorschriften bis zum 31. Dezember 2005 fort. 2Die Regelun-
gen des in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung gelten für die Bemes-
sung des Urlaubsentgelts sowie für eine Übertragung von Urlaub auf das
Kalenderjahr 2006.

(2) 1Beschäftigte der Vergütungsgruppen I und I a, die für das Urlaubsjahr
2005 aus Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung einen Anspruch
auf 30 Arbeitstage Erholungsurlaub erworben haben, behalten bei einer Fünf-
tagewoche diesen Anspruch für die Dauer des über den 30. September 2005
hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Die Urlaubs-
regelungen des ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung bei ab-
weichender Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend.

(3) § 49 Abs. 1 und 2 Teil B, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung
einschließlich Protokollnotiz zu Absatz 2 Teil B in der bis zum 30.09.2005 gel-
tenden Fassung über Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbeiten für
Arbeiter gelten bis zum In-Kraft-Treten einer entsprechenden Regelung fort;
im Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend.
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(4) 1In den Fällen des § 48 a Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden
Fassung oder § 48 a Teil B, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung
wird der nach der Arbeitsleistung im Kalenderjahr 2005 zu bemessende
Zusatzurlaub im Kalenderjahr 2006 gewährt. 2Die nach Satz 1 zustehenden
Urlaubstage werden auf den nach den Bestimmungen des ABD in der ab
dem 01.10.2005 geltenden Fassung im Kalenderjahr 2006 zustehenden Zu-
satzurlaub für Wechselschichtarbeit und Schichtarbeit angerechnet. 3Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 16 Abgeltung

1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile
aus Besitzständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauscha-
liert bzw. abgefunden werden. 2§ 11 Abs. 2 Satz 3 und § 12 Abs. 6 bleiben
unberührt.

Protokollnotiz zum 3. Abschnitt:
1Bis zu einer endgültigen Regelung zur Überleitung der Entgeltsicherung nach den §§ 25, 37 Teil
B, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung bzw. § 56 Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005
geltenden Fassung erfolgt am 1. Oktober 2005 eine Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu
verrechnender Abschlag auf das Entgelt, das diesen Beschäftigten nach den noch zu be-
schließenden Bestimmungen zusteht. 2Die in Satz 1 genannten Bestimmungen – einschließlich
etwaiger Sonderregelungen – finden in ihrem jeweiligen Geltungsbereich bis zum In-Kraft-Treten
einer Neuregelung weiterhin Anwendung, und zwar auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 
Abs. 2. 3§ 55 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 2 Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung
bleibt in seinem bisherigen Geltungsbereich unberührt. 4Sollte die künftige Regelung geringere
als bis dahin gewährte Leistungen ergeben, ist eine Rückforderung ausgeschlossen.

4. Abschnitt 
Sonstige abweichende oder ergänzende Bestimmungen

§ 17 Eingruppierung

(1) 1Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des ABD in der
ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung (mit Entgeltordnung) gelten die §§ 22,
23 und 25 Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung einschließ-
lich der Vergütungsordnung, die kirchlichen Vergütungsordnungen und die 
§§ 1, 2 Absätze 1 und 2 der Regelung über das Lohngruppenverzeichnis zum
Teil B, 1. einschließlich des Lohngruppenverzeichnisses (Teil B, 3. in der bis
zum 30.09.2005 geltenden Fassung) hinaus fort. 2Diese Regelungen finden
auf übergeleitete und ab dem 1. Oktober 2005 neu eingestellte Beschäftigte
im jeweiligen bisherigen Geltungsbereich nach Maßgabe dieser Regelung
Anwendung. 3An die Stelle der Begriffe Vergütung und Lohn tritt der Begriff
Entgelt. 
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(2) Abweichend von Absatz 1
– gelten Vergütungsordnung und Lohngruppenverzeichnis nicht für ab

dem 1. Oktober 2005 in Entgeltgruppe 1 in der ab dem 01.10.2005 gel-
tenden Fassung neu eingestellte Beschäftigte,

– gilt die Vergütungsgruppe I der Vergütungsordnung zum Teil A in der bis
zum 30.09.2005 geltenden Fassung ab dem 1. Oktober 2005 nicht fort;
die Ausgestaltung entsprechender Arbeitsverhältnisse erfolgt nach Ver-
einbarung.

(3) 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 sind alle
zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgelt-
ordnung stattfindenden Eingruppierungs- bzw. Einreihungsvorgänge (Neu-
einstellungen und Umgruppierungen) vorläufig und begründen keinen Ver-
trauensschutz und keinen Besitzstand. 2Dies gilt nicht für Aufstiege gemäß 
§ 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 3.

(4) 1Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens der
neuen Entgeltordnung erfolgen mit Wirkung für die Zukunft. 2Bei Rückgrup-
pierungen, die in diesem Zusammenhang erfolgen, sind finanzielle Nachteile
im Wege einer nicht dynamischen Besitzstandszulage auszugleichen, so-
lange die Tätigkeit ausgeübt wird. 3Die Besitzstandszulage vermindert sich
nach dem 30. September 2008 bei jedem Stufenaufstieg um die Hälfte des
Unterschiedsbetrages zwischen der bisherigen und der neuen Stufe; bei
Neueinstellungen (§ 1 Abs. 2) vermindert sich die Besitzstandszulage jeweils
um den vollen Unterschiedsbetrag. 4Die Grundsätze korrigierender Rück-
gruppierung bleiben unberührt.

(5) 1Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege gibt es ab dem 
1. Oktober 2005 nicht mehr; §§ 8 und 9 bleiben unberührt. 2Satz 1 gilt auch
für Vergütungsgruppenzulagen, es sei denn, dem Tätigkeitsmerkmal einer
Vergütungsgruppe der Allgemeinen Vergütungsordnung/Tätigkeitsmerkmale
bzw. der kirchlichen Vergütungsordnungen und den in § 25 ABD Teil A in der
bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung benannten Berufsgruppen ist eine
Vergütungsgruppenzulage zugeordnet, die unmittelbar mit Übertragung der
Tätigkeit zusteht; bei Übertragung einer entsprechenden Tätigkeit wird diese
bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung unter den Voraussetzun-
gen des bisherigen Arbeitsvertragsrechts als Besitzstandszulage in der bis-
herigen Höhe gezahlt; § 9 Abs. 4 gilt entsprechend.

(6) In der Zeit zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der
neuen Entgeltordnung erhalten Beschäftigte, denen ab dem 1. Oktober 2005
eine anspruchsbegründende Tätigkeit übertragen wird, eine persönliche Zu-
lage, die sich betragsmäßig nach der entfallenen Techniker-, Meister- und
Programmiererzulage bemisst, soweit die Anspruchsvoraussetzungen nach
bisherigem Arbeitsvertragsrecht erfüllt sind.
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(7) 1Für Eingruppierungen bzw. Einreihungen zwischen dem 1. Oktober
2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung werden die Ver-
gütungsgruppen der Allgemeinen Vergütungsordnung/Tätigkeitsmerkmale
(Teil A, 3. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung) und die Lohngrup-
pen des Lohngruppenverzeichnisses gemäß Anlagen 4, 4 A und 4 K den Ent-
geltgruppen des ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung zuge-
ordnet. 2Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(8) 1Beschäftigte, die zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Tre-
ten der neuen Entgeltordnung in Entgeltgruppe 13 eingruppiert werden und
die nach der Allgemeinen Vergütungsordnung/Tätigkeitsmerkmale (Teil A, 3.
in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung) in Vergütungsgruppe II a 
Teil A, 3. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung mit fünf- bzw. sechs-
jährigem Aufstieg nach Vergütungsgruppe I b Teil A, 3. in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung eingruppiert wären, erhalten bis zum In-Kraft-
Treten der neuen Entgeltordnung eine persönliche Zulage in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen dem Entgelt ihrer Stufe nach Entgeltgruppe 13
und der entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 14. 2Von Satz 1 werden
auch Fallgruppen der Vergütungsgruppe I b Teil A in der bis zum 30.09.2005
geltenden Fassung erfasst, deren Tätigkeitsmerkmale eine bestimmte Tätig-
keitsdauer voraussetzen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte im
Sinne des § 1 Abs. 2.

(9) 1Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des ABD in der
ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung gelten die bisherigen Regelungen für
Vorarbeiter/-innen und für Vorhandwerker/-innen im bisherigen Geltungsbe-
reich fort; dies gilt auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Abs. 2. 2Satz 1 gilt
für Lehrgesellen entsprechend. 3Ist anlässlich der vorübergehenden Übertra-
gung einer höherwertigen Tätigkeit im Sinne des § 14 Teil A, 1. in der ab dem
01.10.2005 geltenden Fassung zusätzlich eine Tätigkeit auszuüben, für die
nach bisherigem Recht ein Anspruch auf Zahlung einer Zulage für Vorarbei-
ter/-innen, Vorhandwerker/-innen oder Lehrgesellen besteht, erhält die/der
Beschäftigte bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung abweichend
von den Sätzen 1 und 2 sowie von § 14 Abs. 3 Teil A, 1. in der ab dem
01.10.2005 geltenden Fassung anstelle der Zulage nach § 14 Teil A, 1. in der
ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung für die Dauer der Ausübung sowohl
der höherwertigen als auch der zulagenberechtigenden Tätigkeit eine
persönliche Zulage in Höhe von insgesamt 10 v. H. ihres/seines Tabellenent-
gelts.

(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere Bestimmungen der Bayerischen
Regional-KODA über die Eingruppierungen entsprechend.

Protokollnotiz zu § 17:
1Die Bayerische Regional-KODA stellt fest, dass in der noch zu beschließenden Entgeltordnung
die bisherigen unterschiedlichen materiellen Wertigkeiten aus Fachhochschulabschlüssen
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(einschließlich Sozialpädagogen/-innen und Ingenieuren/-innen) auf das Niveau der vereinbarten
Entgeltwerte der Entgeltgruppe 9 ohne Mehrkosten (unter Berücksichtigung der Kosten für den
Personenkreis, der nach der Übergangsphase nicht mehr in eine höhere bzw. niedrigere Entgelt-
gruppe eingruppiert ist) zusammengeführt werden; die Abbildung von Heraushebungsmerkma-
len oberhalb der Entgeltgruppe 9 bleibt davon unberührt. 2Sollte hierüber bis zum 31. Dezember
2007 keine Ausfüllung der §§ 12 und 13 Teil A,1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung
bzw. für die kirchenspezifischen Berufsgruppen kein Beschluss der Bayerischen Regional-KODA
herbeigeführt worden sein, so erfolgt ab dem 1. Januar 2008 bis zum In-Kraft-Treten der Entgelt-
ordnung die einheitliche Eingruppierung aller ab dem 1. Januar 2008 neu einzugruppierenden
Beschäftigten mit Fachhochschulabschluss nach den jeweiligen Regeln der Entgeltgruppe 9 zu
„V b Teil A, 3. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung ohne Aufstieg nach IV b (mit und
ohne FH-Abschluss)“.

§ 17 a Sonderregelung bei Wechsel des Arbeitgebers

Für unter den Geltungsbereich dieser Regelung fallende Beschäftigte gilt bei
einem Wechsel von einem Arbeitgeber im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3
Teil A, 1. in der ab dem 1. Oktober 2005 geltenden Fassung zu einem ande-
ren Arbeitgeber in diesem Sinne in derselben (Erz-)Diözese folgende Über-
gangsregelung:
1. Nach den Bestimmungen des Teil A, 3. in der bis zum 30. September

2005 geltenden Fassung bereits zurückgelegte Bewährungs-, Fallgrup-
pen- und Tätigkeitsaufstiege werden bei der Zuordnung zu der Entgelt-
gruppe des ABD in der ab dem 1. Oktober 2005 geltenden Fassung
berücksichtigt, soweit und solange der Beschäftigte eine entsprechende
Tätigkeit ausübt.

2. Die Beschäftigten werden bei der Einstellung der Stufe 3 zugeordnet, so-
fern sie bei dem bisherigen Arbeitgeber wenigstens die Stufe 3 erreicht
haben. Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Bestimmungen
des Teil A.

3. Im Sinne und nach den Voraussetzungen des § 11 dieser Regelung be-
reits gewährte kinderbezogene Entgeltbestandteile werden nach Wech-
sel des Arbeitgebers von dem neuen Arbeitgeber weiter gewährt.

§ 18 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 
nach dem 30. September 2005

(1) 1Wird aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 gel-
tenden Fassung übergeleiteten Beschäftigten in der Zeit zwischen dem 
1. Oktober 2005 und dem 30. September 2007 erstmalig außerhalb von § 10
eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend übertragen, findet das ABD in der
ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung Anwendung. 2Ist die/der Beschäftigte
in eine individuelle Zwischenstufe übergeleitet worden, gilt für die Bemes-
sung der persönlichen Zulage § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 3Bei
Überleitung in eine individuelle Endstufe gilt § 6 Abs. 3 Satz 2 entsprechend.
4In den Fällen des § 6 Abs. 4 bestimmt sich die Höhe der Zulage nach den
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Vorschriften des ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung über die
vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.

(2) Wird aus dem Geltungsbereich des Teil B in der bis zum 30.09.2005 gel-
tenden Fassung übergeleiteten Beschäftigten nach dem 30. September 2005
erstmalig außerhalb von § 10 eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend
übertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten eines Beschlusses der Bayeri-
schen Regional-KODA über eine persönliche Zulage die bisherigen Rege-
lungen des Teil B in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung mit der Maß-
gabe entsprechend, dass sich die Höhe der Zulage nach dem ABD in der 
ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung richtet, soweit sich aus § 17 Abs. 9
Satz 3 nichts anderes ergibt.

(3) Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvorschriften des Teil A, 1. in
der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung gilt – auch für Beschäftigte im
Sinne des § 1 Absatz 2 – die Regelung des ABD in der ab dem 01.10.2005
geltenden Fassung zur vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen
Tätigkeit mit der Maßgabe, dass sich die Voraussetzungen für die über-
tragene höherwertige Tätigkeit nach § 22 Abs. 2 Teil A, 1. in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung bzw. den entsprechenden Regelungen für
Arbeiter bestimmen.

§ 19 Entgeltgruppe 2 Ü und 15 Ü

(1) Zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Ent-
geltordnung gelten für Beschäftigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet
oder in die Lohngruppen 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in die Lohngruppe
2 mit Aufstieg nach 2a eingestellt werden, folgende Tabellenwerte:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

1.503 1.670 1.730 1.810 1.865 1.906

(2) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I zum ABD Teil A in
der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung unterliegen dem ABD in der ab
dem 01.10.2005 geltenden Fassung. 2Sie werden in die Entgeltgruppe 15 Ü
mit folgenden Tabellenwerten übergeleitet:

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5

4275 4750 5200 5500 5570

2Die Verweildauer in den Stufen 1 bis 4 beträgt jeweils fünf Jahre. 3§ 6 Abs. 4
findet keine Anwendung. 4Für Beschäftigte der Entgeltgruppe 15 Ü sind
Mehrarbeit und Überstunden durch das Tabellenentgelt abgegolten.
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§ 20 Jahressonderzahlung 2006

Die mit dem Entgelt für den Monat November 2006 spätestens jedoch An-
fang Dezember zu zahlende Jahressonderzahlung berechnet sich für Be-
schäftigte nach § 1 Abs. 1 und 2 nach den Bestimmungen des § 20 Teil A, 1.
in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung mit folgenden Maßgaben:
1. Der Bemessungssatz der Jahressonderzahlung beträgt in allen Entgelt-

gruppen 82,14 v. H.
2. 1Der sich nach Nr. 1 ergebende Betrag der Jahressonderzahlung erhöht

sich um einen Betrag in Höhe von 255,65 Euro. 2Bei Beschäftigten, de-
nen am 1. Juli 2006 Entgelt nach einer der Entgeltgruppen 1 bis 8 zu-
steht, erhöht sich dieser Zusatzbetrag auf 332,34 Euro. 3Teilzeitbeschäf-
tigte erhalten von dem Zusatzbetrag nach Satz 1 oder 2 den Teil, der
dem Anteil ihrer Arbeitszeit an der Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeit-
beschäftigter entspricht. 4Der Zusatzbetrag nach den Sätzen 1 bis 3 ist
kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

3. Der sich nach Nr. 1 ergebende Betrag der Jahressonderzahlung erhöht
sich für jedes Kind, für das Beschäftigte im September 2006 kinder-
bezogene Entgeltbestandteile gemäß § 11 erhalten, um 25,56 Euro.

Protokollnotiz zu § 20:
Die Regelung über eine Zuwendung für Mitarbeiter Teil C, 6. in der bis zum 30.09.2005 gelten-
den Fassung bleibt bis zum 31.12.2005 in Kraft.

§ 21 Abrechnung unständiger Bezügebestandteile

Bezüge im Sinne des § 36 Abs. 1 Unterabs. 2 Teil A, 1. in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung, § 31 Abs. 2 Unterabs. 2 Teil B, 1. in der bis
zum 30.09.2005 geltenden Fassung für Arbeitsleistungen bis zum 30. Sep-
tember 2005 werden nach den bis dahin jeweils geltenden Regelungen ab-
gerechnet, als ob das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 30. September 2005
beendet worden wäre.

§ 22 Bereitschaftszeiten

1Nr. 3 SR 2r Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung für Haus-
meister und entsprechende Arbeitsvertragsregelungen für Beschäftigten-
gruppen mit Bereitschaftszeiten innerhalb ihrer regelmäßigen Arbeitszeit gel-
ten fort. 2Dem Anhang zu § 9 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden
Fassung widersprechende Regelungen zur Arbeitszeit sind bis zum 31. De-
zember 2005 entsprechend anzupassen.

§ 23 Sonderregelungen für besondere Berufsgruppen

Die Überleitungs-, Übergangs- und Besitzstandsregelungen für besondere
Berufsgruppen ergeben sich aus der Anlage 5.
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§ 24 Einmalzahlungen für 2006 und 2007

(1) Die von § 1 Abs. 1 und 2 erfassten Beschäftigten erhalten für die Jahre
2006 und 2007 jeweils eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro, die in zwei
Teilbeträgen in Höhe von jeweils 150 Euro mit den Bezügen für die Monate
April und Juli der Jahre 2006 und 2007 ausgezahlt wird.

(2) 1Der Anspruch auf die Teilbeträge nach Absatz 1 besteht, wenn die/der
Beschäftigte an mindestens einem Tag des jeweiligen Fälligkeitsmonats An-
spruch auf Bezüge (Entgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall)
hat; dies gilt auch für Kalendermonate, in denen nur wegen der Höhe der Bar-
leistungen des Sozialversicherungsträgers Krankengeldzuschuss nicht ge-
zahlt wird. 2Die jeweiligen Teilbeträge werden auch gezahlt, wenn eine Be-
schäftigte wegen der Beschäftigungsverbote nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1
des Mutterschutzgesetzes in dem jeweiligen Fälligkeitsmonat keine Bezüge
erhalten hat.

(3) 1Nichtvollbeschäftigte erhalten den jeweiligen Teilbetrag der Einmalzah-
lung, der dem Verhältnis der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Ar-
beitszeit zu der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechen-
den Vollbeschäftigten entspricht. 2Maßgebend sind die jeweiligen Verhält-
nisse am 1. April bzw. 1. Juli.

(4) Die Einmalzahlungen sind bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht
zu berücksichtigen.

5. Abschnitt
Anlagen

Anlage 1 
(derzeit noch frei) 
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Anlage 2
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den 

Entgeltgruppen für am 30. September / 1. Oktober 2005 vorhandene 
Beschäftigte für die Überleitung

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

15 Ü I Keine

Keine Stufe 6 

15 I a 
Keine

I a nach Aufstieg aus I b 

I b mit ausstehendem Aufstieg nach I a 

Keine Stufe 6 

14 I b ohne Aufstieg nach I a Keine
I b nach Aufstieg aus II a 

II a mit ausstehendem Aufstieg nach I b

13
Keine Stufe 6 

Keine
II a ohne Aufstieg nach I b

Keine Stufe 6 

12 II a nach Aufstieg aus III Keine

III mit ausstehendem Aufstieg nach II a

Keine Stufe 6 

11
III ohne Aufstieg nach II a

Keine
III nach Aufstieg aus IV a 

IV a mit ausstehendem Aufstieg nach III

Keine Stufe 6 

IV a ohne Aufstieg nach III
IV a nach Aufstieg aus IV b 

10 IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IV a Keine

V a in den ersten sechs Monaten der 
Berufsausübung, wenn danach IV b mit 
Aufstieg nach IV a (Zuordnung zu Stufe 1)
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

IV b ohne Aufstieg nach IV a (keine Stufe 6)
IV b nach Aufstieg aus V a ohne weiteren 
Aufstieg nach IV a (keine Stufe 6)
IV b nach Aufstieg aus V b (keine Stufe 6)

V a mit ausstehendem Aufstieg nach IV b 
ohne weiteren Aufstieg nach IV a 
(keine Stufe 6) 9
V a ohne Aufstieg nach IV b (Stufe 3 nach (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, 

9 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren keine Stufen 5 und 6)
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

V b mit ausstehendem Aufstieg nach IV b 
(keine Stufe 6)
V b ohne Aufstieg nach IV b (Stufe 3 nach 
5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in der Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
V b nach Aufstieg aus V c (Stufe 3 nach 
5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

V c mit ausstehendem Aufstieg nach V b 8a
8 V c ohne Aufstieg nach V b

V c nach Aufstieg aus VI b 8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a

7a

7 Keine 7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a
7 nach Aufstieg aus 6 

6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 und 7a

6a

VI b mit ausstehendem Aufstieg nach V c 
6 VI b ohne Aufstieg nach V c 6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a

VI b nach Aufstieg aus VII 6 nach Aufstieg aus 5 

5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a

5a

VII mit ausstehendem Aufstieg nach VI b
5 VII ohne Aufstieg nach VI b 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a

VII nach Aufstieg aus VIII 5 nach Aufstieg aus 4 

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

4a

4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a
4 Keine 4 nach Aufstieg aus 3 

3 mit ausstehendem Aufstieg nach 4 und 4a

Keine Stufe 6 3a

VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII 3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a
VIII ohne Aufstieg nach VII 3 nach Aufstieg aus 2 und 2a mit 
VIII nach Aufstieg aus IX b ausstehendem Aufstieg nach 3a

3 nach Aufstieg aus 2a mit ausstehendem 
Aufstieg nach 3a
3 nach Aufstieg aus 2 und 2a (keine Stufe 6)

3 2a nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem 
Aufstieg nach 3 und 3a
2a mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a 
2a nach Aufstieg aus 2 (keine Stufe 6)

2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a, 
3 und 3a
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a und 3
(keine Stufe 6)

2a

2 Ü Keine 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a
2 nach Aufstieg aus 1 

1 mit ausstehendem Aufstieg nach 2 und 2a

IX a 1a (keine Stufe 6)

2 IX b mit ausstehendem Aufstieg nach VIII 1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1a 
IX b mit ausstehendem Aufstieg nach IX a (keine Stufe 6)
IX b nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6)

X (keine Stufe 6)

1 Keine Keine
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Anlage 2 A 
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 

zu den Entgeltgruppen für am 30. September/1. Oktober 2005 
vorhandene Beschäftigte für die Überleitung 

(pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen)

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

15 Ü I –

I a
15 I a nach Aufstieg aus I b –

I b mit ausstehendem Aufstieg nach I a 
(keine Stufe 6)

I b ohne Aufstieg nach I a
14 I b nach Aufstieg aus II –

II mit ausstehendem Aufstieg nach I b

13 II ohne Aufstieg nach I b –

12 II nach Aufstieg aus III
–

III mit ausstehendem Aufstieg nach II

III ohne Aufstieg nach II
11 III nach Aufstieg aus IV a –

IV a mit ausstehendem Aufstieg nach III

IV a ohne Aufstieg nach III
IV a nach Aufstieg aus IV b

10 IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IV a –

V b in den ersten sechs Monaten der 
Berufsausübung, wenn danach IV b mit 
Aufstieg nach IV a (Zuordnung zur Stufe 1)

IV b ohne Aufstieg nach IV a
IV b nach Aufstieg aus V b

V b mit ausstehendem Aufstieg nach IV b
V b ohne Aufstieg nach IV b (Stufe 5 nach 

9 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6) 9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, 
V b nach Aufstieg aus V c (Stufe 5 nach keine Stufen 5 und 6)
9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)
V b nach Aufstieg aus VI b (nur Lehrkräfte) 
(Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, 
keine Stufe 6)
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

V c mit ausstehendem Aufstieg nach V b 8a
V c ohne Aufstieg nach V b

8 V c nach Aufstieg aus VI b 8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a
8 nach Aufstieg aus 7
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 und 8a

– 7a
7 7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a

7 nach Aufstieg aus 6
6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 und 7a

6a
VI b mit ausstehendem Aufstieg nach V b 
(nur Lehrkräfte) VI b mit ausstehendem 6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a

6 Aufstieg nach V c 6 nach Aufstieg aus 5
VI b ohne Aufstieg nach V c
VI b nach Aufstieg aus VII 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a

VII mit ausstehendem Aufstieg nach VI b 5a
VII ohne Aufstieg nach VI b

5 VII nach Aufstieg aus VIII 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a
5 nach Aufstieg aus 4
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a

– 4a
4 4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a

4 nach Aufstieg aus 3
3 mit ausstehendem Aufstieg nach 4 und 4a

VIII nach Aufstieg aus IX a 3a
VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII

3 VIII ohne Aufstieg nach VII 3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a
3 nach Aufstieg aus 2
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a

– 2a
2 Ü 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a

2 nach Aufstieg aus 1
1 mit ausstehendem Aufstieg nach 2 und 2a

IX a

IX mit ausstehendem Aufstieg nach IX a 1a (keine Stufe 6)
2 oder VIII

IX nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6) 1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1a 

X (keine Stufe 6) (keine Stufe 6)

1 – –
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Anlage 2 K 
Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für

am 30. September/1. Oktober 2005 vorhandene Beschäftigte für die
Überleitung (kirchenspezifische Berufe)

Berufsgruppe Vergütungsgruppen Entgeltgruppe

Mesner VIII mit ausstehendem Aufstieg 3
nach VII

VII mit ausstehendem Aufstieg 5
nach VI b

VI b nach Aufstieg aus VII 6

Beschäftigte im Pfarrbüro IX b mit ausstehendem Aufstieg 2
nach VIII

Pfarrsekretärin keine Stufe 6

VIII nach Aufstieg aus IX b 3

VIII mit ausstehendem Aufstieg 
nach VII

VII nach Aufstieg aus VIII 5

VII mit ausstehendem Aufstieg 
nach VI b

VI b nach Aufstieg aus VII 6

VI b ohne Aufstieg nach V c

Kirchenmusiker A keine Stufe 6

Eigene Entgeltstufe 5: 3.725,– € 12

III mit ausstehendem Aufstieg 
nach II b 

II b nach Aufstieg aus III  

Kirchenmusiker B V c mit ausstehendem Aufstieg 8
nach V b 

keine Stufe 6 9

V b mit ausstehendem Aufstieg 
nach IV b 

keine Stufe 6

IV b mit ausstehendem Aufstieg 10
nach IV a 

IV a nach Aufstieg aus IV b
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Berufsgruppe Vergütungsgruppen Entgeltgruppe

Kirchenmusiker C VII ohne Aufstieg nach VI b 5

Kirchenmusiker D keine Stufe 6 2

X

Kirchenmusiker E X (Endstufe 3) 2 

Religionslehrer 

vor Vorbereitungsdienst V c ohne Aufstieg nach V b 8
(oder Seminardienst)

Religionslehrer V b ohne Aufstieg nach IV b 9

im Vorbereitungsdienst (Endstufe 3)

(oder Seminardienst)

Religionslehrer i. K. Keine Stufe 6

mit 2. Dienstprüfung IV b mit ausstehendem Aufstieg 10
nach IV a

IV a nach Aufstieg aus IV b

Religionslehrer V c mit ausstehendem Aufstieg 8
nach V b

ohne Vorbereitungsdienst Keine Stufe 6 9
(oder Seminardienst)

V b mit ausstehendem Aufstieg 
nach IV b

IV b nach Aufstieg aus V b

Religionslehrer Keine Stufe 6 11

(Dipl. FH) an beruflichen Schulen IV a mit ausstehendem Aufstieg 
nach III

III nach Aufstieg aus IV a

Religionslehrer Keine Stufe 6 14

(Dipl. Theol.) an beruflichen II a mit ausstehendem Aufstieg 
Schulen nach I b

I b nach Aufstieg aus II a

Religionslehrer Keine Stufe 6 11

(Dipl. FH) an Realschulen IV a mit ausstehendem Aufstieg 
nach III

III nach Aufstieg aus IV a
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Berufsgruppe Vergütungsgruppen Entgeltgruppe

Religionslehrer Keine Stufe 6 12

(Dipl. Theol.) an Realschulen III mit ausstehendem Aufstieg 
nach II a

II a nach Aufstieg aus III

Religionslehrer Keine Stufe 6 11

(Dipl. FH) an Gymnasien (bis IV a mit ausstehendem Aufstieg
höchstens 10. Jahrgangsstufe) nach III

III nach Aufstieg aus IV a

Religionslehrer Keine Stufe 6 14

(Dipl. Theol.) an Gymnasien II a mit ausstehendem Aufstieg 
nach I b

I b nach Aufstieg aus II a

Religionslehrer Keine Stufe 6 14

(Dipl. Theol.) an II a mit ausstehendem Aufstieg 
Fachoberschulen nach I b

I b nach Aufstieg aus II a

Religionslehrer Siehe Abschnitt Religionslehrer 

(Dipl. FH/Dipl. Theol.) an bzw. Religionslehrer i. K.

Waldorf-Schulen werden in den 
Klassen 1–4 gemäß der jeweils 
geltenden „Vergütungsordnung 
für Religionslehrer i. K. an 
Volks- und Förderschulen 
in den bayerischen 
(Erz-)Diözesen“ vergütet.

Religionslehrer Keine Stufe 6 11

(Dipl. FH) an Waldorf-Schulen IV a mit ausstehendem Aufstieg 
in den Klassen 5–10 nach III

III nach Aufstieg aus IV a

Religionslehrer Keine Stufe 6 12

(Dipl. Theol.) an Waldorf-Schulen III mit ausstehendem Aufstieg 
in den Klassen 5–10 nach II a

II a nach Aufstieg aus III

Religionslehrer Keine Stufe 6 14

(Dipl. Theol.) an Waldorf-Schulen II a mit ausstehendem Aufstieg 
in den Klassen 11–13 nach I b

I b nach Aufstieg aus II a
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Berufsgruppe Vergütungsgruppen Entgeltgruppe

Gemeindeassistenten

vor Vorbereitungsdienst V c ohne Aufstieg nach V b 8

Gemeindeassistenten V b ohne Aufstieg nach IV b 9
(Endstufe 3)

Gemeindereferenten Keine Stufe 6

mit 2. Dienstprüfung IV b mit ausstehendem Aufstieg 10
nach IV a

IV a nach Aufstieg aus IV b

Seelsorgehelfer V c mit ausstehendem Aufstieg 8
nach V b

Keine Stufe 6 9

V b nach Aufstieg aus V c

Pastoralassistenten keine Stufe 6 11

III ohne Aufstieg nach II a

Pastoralreferenten keine Stufe 6

II a mit ausstehendem Aufstieg 14
nach I b

I b nach Aufstieg aus II a

Beschäftigte in der Verbands- V b mit ausstehendem Aufstieg 9
und/oder Bildungsarbeit für nach IV b
Erwachsene (FH) keine Stufe 6 10

IV b mit ausstehendem Aufstieg 
nach IV a

IV a nach Aufstieg aus IV b

Beschäftigte in der Verbands- V c mit ausstehendem Aufstieg 8 
und/oder Bildungsarbeit für nach V b
Erwachsene keine Stufe 6

mit mindestens zweijähriger V b mit ausstehendem Aufstieg 9
Vollzeitausbildung oder mit nach IV b
sonstiger kirchlich anerkannter keine Stufe 6
Ausbildung

IV b mit ausstehendem Aufstieg 10 
nach IV a, 

IV a nach Aufstieg aus IV b
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Berufsgruppe Vergütungsgruppen Entgeltgruppe

Beschäftigte in der Verbands- keine Stufe 6
und/oder Bildungsarbeit für V b mit ausstehendem Aufstieg 9
Jugendliche (FH) nach IV b

IV b nach Aufstieg aus V b

Beschäftigte in der Verbands- V c mit ausstehendem Aufstieg 8
und/oder Bildungsarbeit für nach V b
Jugendliche keine Stufe 6 9

mit mindestens zweijähriger V b mit ausstehendem Aufstieg 
Vollzeitausbildung oder mit nach IV b
sonstiger kirchlich anerkannter 
Ausbildung IV b nach Aufstieg aus V b
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Anlage 3
Strukturausgleiche für Angestellte

Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschnitt B Teil A, 1. in der bis
zum 30.09.2005 geltenden Fassung bemisst, erhalten den entsprechenden
Anteil, in jedem Fall aber die Hälfte des Strukturausgleichs für Verheiratete.
Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs
am 1. Oktober 2007. Die Angabe „nach … Jahren“ bedeutet, dass die Zahlung
nach den genannten Jahren ab dem In-Kraft-Treten des ABD in der ab dem
01.10.2005 geltenden Fassung beginnt; so wird z. B. bei dem Merkmal „nach
4 Jahren“ der Zahlungsbeginn auf den 1. Oktober 2009 festgelegt, wobei die
Auszahlung eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen er-
folgt. Die Dauer der Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet „dauer-
haft“ die Zahlung während der Zeit des Arbeitsverhältnisses.
Ist die Zahlung „für“ eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Be-
zug auf diesen Zeitraum begrenzt (z. B. „für 5 Jahre“ bedeutet Beginn der Zah-
lung im Oktober 2007 und Ende der Zahlung mit Ablauf September 2012).
Eine Ausnahme besteht dann, wenn das Ende des Zahlungszeitraumes nicht
mit einem Stufenaufstieg in der jeweiligen Entgeltgruppe zeitlich zusammen-
fällt; in diesen Fällen wird der Strukturausgleich bis zum nächsten Stufenauf-
stieg fortgezahlt. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn der Stufenaufstieg
in die Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten Dauer.

2 X IX b nach 2 OZ 2 23 40 € für 4 Jahre
Jahren 

2 X IX b nach 2 OZ 2 29 30 € dauerhaft
Jahren 

2 X IX b nach 2 OZ 2 31 30 € dauerhaft  
Jahren 

2 X IX b nach 2 OZ 2 33 30 € dauerhaft  
Jahren 

2 X IX b nach 2 OZ 2 35 20 € dauerhaft  
Jahren 

3 VIII ohne OZ 2 25 35 € nach 4 Jahren
dauerhaft  

3 VIII ohne OZ 2 27 35 € dauerhaft  

Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg Orts-
Zuschlag
Stufe 1, 2

bei In-Kraft-Treten
TVÜ

Lebens-
alters-
stufe

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag

Dauer
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3 VIII ohne OZ 2 29 35 € nach 4 Jahren
dauerhaft  

3 VIII ohne OZ 2 31 35 € dauerhaft  

3 VIII ohne OZ 2 33 35 € dauerhaft  

3 VIII ohne OZ 2 35 35 € dauerhaft  

3 VIII ohne OZ 2 37 20 € dauerhaft  

6 VI b ohne OZ 2 29 50 € dauerhaft  

6 VI b ohne OZ 2 31 50 € dauerhaft  

6 VI b ohne OZ 2 33 50 € dauerhaft  

6 VI b ohne OZ 2 35 50 € dauerhaft  

6 VI b ohne OZ 2 37 50 € dauerhaft  

6 VI b ohne OZ 2 39 50 € dauerhaft  

8 V c ohne OZ 2 37 40 € dauerhaft  

8 V c ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft  

9 V b ohne OZ 1 29 60 € für 12 Jahre  

9 V b ohne OZ 1 31 60 € nach 4 Jahren
für 7 Jahre  

9 V b ohne OZ 1 33 60 € für 7 Jahre  

9 V b ohne OZ 2 27 90 € nach 4Jahren
für 7 Jahre  

9 V b ohne OZ 2 29 90 € für 7 Jahre  

9 V b ohne OZ 2 35 20 € nach 4 Jahren
dauerhaft  

9 V b ohne OZ 2 37 40 € nach 4 Jahren 
dauerhaft  

9 V b ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft  

9 V b ohne OZ 2 41 40 € dauerhaft  

9 V b IV b nach 6 OZ 1 29 50 € für 3 Jahre  
Jahren 

9 V b IV b nach 2,   OZ 1 35 60 € für 4 Jahre  
3, 4, 6 Jahren

Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg Orts-
Zuschlag
Stufe 1, 2

bei In-Kraft-Treten
TVÜ

Lebens-
alters-
stufe

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag

Dauer
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9 V b IV b nach 2,  OZ 2 31 50 € für 4 Jahre  
3, 4, 6 Jahren 

9 V b IV b nach 2, OZ 2 37 60 € dauerhaft  
3, 4, 6 Jahren 

9 V b IV b nach 2,  OZ 2 39 60 € dauerhaft  
3, 4, 6 Jahren 

9 V b IV b nach 2,  OZ 2 41 60 € dauerhaft  
3, 4, 6 Jahren 

9 IV b ohne OZ 1 35 60 € für 4 Jahre  

9 IV b ohne OZ 2 31 50 € für 4 Jahre  

9 IV b ohne OZ 2 37 60 € dauerhaft  

9 IV b ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft  

9 IV b ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft  

10 IV b IV a nach 2, OZ 1 35 40 € für 4 Jahre  
4, 6 Jahren 

10 IV b IV a nach 2,  OZ 1 41 30 € dauerhaft  
4, 6 Jahren 

10 IV b IV a nach 2,  OZ 1 43 30 € dauerhaft  
4, 6 Jahren 

10 IV b IV a nach 
6 Jahren OZ 2 29 70 € für 7 Jahre  

10 IV b IV a nach 2,  OZ 2 37 60 € nach 4 Jahren 
4, 6 Jahren dauerhaft  

10 IV b IV a nach 2,  OZ 2 39 60 € dauerhaft  
4, 6 Jahren 

10 IV b IV a nach 2,  OZ 2 41 85 € dauerhaft  
4, 6 Jahren 

10 IV b IV a nach 2,  OZ 2 43 60 € dauerhaft  
4, 6 Jahren 

10 IV a ohne OZ 1 35 40 € für 4 Jahre  

10 IV a ohne OZ 1 41 30 € dauerhaft  

10 IV a ohne OZ 1 43 30 € dauerhaft  

Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg Orts-
Zuschlag
Stufe 1, 2

bei In-Kraft-Treten
TVÜ

Lebens-
alters-
stufe

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag

Dauer
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10 IV a ohne OZ 2 37 60 € nach 4 Jahren 
dauerhaft  

10 IV a ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft  

10 IV a ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft  

10 IV a ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft  

11 IV a III nach 4, 6, OZ 1 41 40 € dauerhaft  
8 Jahren 

11 IV a III nach 4, 6, OZ 1 43 40 € dauerhaft  
8 Jahren 

11 IV a III nach 4, 6, OZ 2 37 70 € nach 4 Jahren
8 Jahren dauerhaft  

11 IV a III nach 4, 6, OZ 2 39 70 € dauerhaft  
8 Jahren 

11 IV a III nach 4, 6, OZ 2 41 85 € dauerhaft  
8 Jahren 

11 IV a III nach 4, 6, OZ 2 43 70 € dauerhaft  
8 Jahren 

11 III ohne OZ 1 41 40 € nach 4 Jahren
dauerhaft  

11 III ohne OZ 1 43 40 € dauerhaft  

11 III ohne OZ 2 37 70 € nach 4 Jahren
dauerhaft  

11 III ohne OZ 2 39 70 € dauerhaft  

11 III ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft  

11 III ohne OZ 2 43 70 € dauerhaft  

12 III II a nach OZ 1 33 95 € für 5 Jahre  
10 Jahren 

12 III II a nach OZ 1 35 95 € für 4 Jahre  
10 Jahren 

12 III II a nach OZ 1 39 50 € nach 4 Jahren 
10 Jahren dauerhaft   

12 III II a nach OZ 1 41 50 € dauerhaft   
10 Jahren 

Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg Orts-
Zuschlag
Stufe 1, 2

bei In-Kraft-Treten
TVÜ

Lebens-
alters-
stufe

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag

Dauer
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12 III II a nach OZ 1 43 50 € dauerhaft   
10 Jahren 

12 III II a nach OZ 2 33 100 € für 4 Jahre   
10 Jahren 

12 III II a nach OZ 2 37 100 € nach 4 Jahren
10 Jahren dauerhaft  

12 III II a nach OZ 2 39 100 € dauerhaft  
10 Jahren 

12 III II a nach OZ 2 41 100 € dauerhaft  
10 Jahren 

12 III II a nach OZ 2 43 85 € dauerhaft  
10 Jahren 

12 III II a nach OZ 1 35 95 € für 4 Jahre  
8 Jahren 

12 III II a nach OZ 1 39 50 € nach 4 Jahren
8 Jahren dauerhaft  

12 III II a nach OZ 1 41 50 € dauerhaft  
8 Jahren 

12 III II a nach OZ 1 43 50 € dauerhaft  
8 Jahren 

12 III II a nach OZ 2 31 100 € für 5 Jahre  
8 Jahren 

12 III II a nach OZ 2 33 100 € für 4 Jahre  
8 Jahren 

12 III II a nach OZ 2 37 100 € nach 4 Jahren
8 Jahren dauerhaft  

12 III II a nach OZ 2 39 100 € dauerhaft  
8 Jahren

12 III II a nach OZ 2 41 100 € dauerhaft
8 Jahren

12 III II a nach OZ 2 43 85 € dauerhaft
8 Jahren

12 III II a nach OZ 1 29 100 € für 3 Jahre  
5 Jahren

Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg Orts-
Zuschlag
Stufe 1, 2

bei In-Kraft-Treten
TVÜ

Lebens-
alters-
stufe

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag

Dauer
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12 III II a nach OZ 1 35 95 € für 4 Jahre  
5 u. 6 Jahren

12 III II a nach OZ 1 39 50 € nach 4 Jahren
5 u. 6 Jahren dauerhaft  

12 III II a nach OZ 1 41 50 € dauerhaft
5 u. 6 Jahren

12 III II a nach OZ 1 43 50 € dauerhaft
5 u. 6 Jahren

12 III II a nach OZ 2 33 100 € für 4 Jahre  
5 u. 6 Jahren

12 III II a nach OZ 2 37 100 € nach 4 Jahren
5 u. 6 Jahren dauerhaft

12 III II a nach OZ 2 39 100 € dauerhaft
5 u. 6 Jahren

12 III II a nach OZ 2 41 100 € dauerhaft
5 u. 6 Jahren

12 III II a nach OZ 2 43 85 € dauerhaft
5 u. 6 Jahren

13 II a ohne OZ 2 39 60 € nach 4 Jahren
dauerhaft

13 II a ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft

13 II a ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft

14 II a I b nach OZ 1 39 80 € dauerhaft
15 Jahren

14 II a I b nach OZ 1 41 80 € dauerhaft
15 Jahren

14 II a I b nach OZ 1 43 80 € dauerhaft
15 Jahren

14 II a I b nach OZ 1 45 60 € dauerhaft
15 Jahren

14 II a I b nach OZ 2 37 110 € dauerhaft
15 Jahren

14 II a I b nach OZ 2 39 110 € dauerhaft
15 Jahren

Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg Orts-
Zuschlag
Stufe 1, 2

bei In-Kraft-Treten
TVÜ

Lebens-
alters-
stufe

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag

Dauer
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14 II a I b nach OZ 2 41 110 € dauerhaft
15 Jahren

14 II a I b nach OZ 2 43 110 € dauerhaft
15 Jahren

14 II a I b nach OZ 2 45 60 € dauerhaft
15 Jahren

14 II a I b nach OZ 1 31 100 € für 3 Jahre
5 u. 6 Jahren

14 II a I b nach OZ 1 35 100 € für 4 Jahre
5 u. 6 Jahren

14 II a I b nach OZ 1 41 80 € nach 4 Jahren
5 u. 6 Jahren dauerhaft  

14 II a I b nach OZ 1 43 80 € dauerhaft
5 u. 6 Jahren

14 II a I b nach OZ 1 45 60 € dauerhaft
5 u. 6 Jahren

14 II a I b nach OZ 2 31 110 € für 7 Jahre
5 u. 6 Jahren

14 II a I b nach OZ 2 33 50 € für 4 Jahre
5 u. 6 Jahren

14 II a I b nach OZ 2 39 110 € nach 4 Jahren
5 u. 6 Jahren dauerhaft

14 II a I b nach OZ 2 41 110 € dauerhaft
5 u. 6 Jahren

14 II a I b nach 5 und OZ 2 43 110 € dauerhaft
6 Jahren

14 II a I b nach OZ 1 45 60 € dauerhaft
11 Jahren

14 II a I b nach OZ 1 33 50 € nach 4 Jahren
11 Jahren für 5 Jahre  

14 II a I b nach OZ 1 35 50 € für 5 Jahre  
11 Jahren

14 II a I b nach OZ 1 37 80 € für 4 Jahre  
11 Jahren

Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg Orts-
Zuschlag
Stufe 1, 2

bei In-Kraft-Treten
TVÜ

Lebens-
alters-
stufe

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag

Dauer
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14 II a I b nach OZ 1 41 80 € nach 4 Jahren
11 Jahren dauerhaft

14 II a I b nach OZ 1 43 80 € dauerhaft
11 Jahren

14 II a I b nach OZ 1 45 60 € dauerhaft
11 Jahren

14 II a I b nach OZ 2 35 110 € nach 3 Jahren 
11 Jahren für 3 Jahre

14 II a I b nach OZ 2 37 110 € dauerhaft
11 Jahren

14 II a I b nach OZ 2 39 110 € nach 4 Jahren
11 Jahren dauerhaft

14 II a I b nach OZ 2 41 110 € dauerhaft
11 Jahren

14 II a I b nach OZ 2 43 110 € dauerhaft
11 Jahren

14 II a I b nach OZ 2 45 60 € dauerhaft
11 Jahren

14 I b ohne OZ 1 35 100 € für 4 Jahre  

14 I b ohne OZ 1 41 80 € nach 4 Jahren
dauerhaft

14 I b ohne OZ 1 43 80 € dauerhaft

14 I b ohne OZ 1 45 60 € dauerhaft

14 I b ohne OZ 2 33 50 € für 4 Jahre  

14 I b ohne OZ 2 39 110 € nach 4 Jahren
dauerhaft

14 I b ohne OZ 2 41 110 € dauerhaft

14 I b ohne OZ 2 43 110 € dauerhaft

14 I b ohne OZ 2 45 60 € dauerhaft

15 I a ohne OZ 1 39 110 € für 4 Jahre  

15 I a ohne OZ 1 43 50 € dauerhaft

15 I a ohne OZ 1 45 50 € dauerhaft

15 I a ohne OZ 2 37 110 € für 4 Jahre  

Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg Orts-
Zuschlag
Stufe 1, 2

bei In-Kraft-Treten
TVÜ

Lebens-
alters-
stufe

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag

Dauer
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15 I a ohne OZ 2 41 50 € dauerhaft

15 I a ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 I a ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft

15 I b  I a nach OZ 1 39 110 € für 4 Jahre  
8 Jahren

15 I b I a nach OZ 1 43 50 € dauerhaft
8 Jahren

15 I b I a nach OZ 1 45 50 € dauerhaft
8 Jahren

15 I b I a nach OZ 2 37 110 € für 4 Jahre
8 Jahren

15 I b I a nach OZ 2 41 50 € dauerhaft
8 Jahren

15 I b I a nach OZ 2 43 50 € dauerhaft
8 Jahren

15 I b I a nach OZ 2 45 50 € dauerhaft
8 Jahren

15 I b I a nach OZ 1 39 110 € für 4 Jahre
4 Jahren

15 I b I a nach OZ 1 43 50 € dauerhaft
4 Jahren

15 I b I a nach OZ 1 45 50 € dauerhaft
4 Jahren

15 I b I a nach OZ 2 37 110 € für 4 Jahre
4 Jahren

15 I b I a nach OZ 2 41 50 € dauerhaft
4 Jahren

15 I b I a nach OZ 2 43 50 € dauerhaft
4 Jahren

15 I b I a nach OZ 2 45 50 € dauerhaft
4 Jahren

15 Ü I ohne OZ 2 43 50 € dauerhaft

15 Ü I ohne OZ 2 45 50 € dauerhaft

Entgelt-
gruppe

Vergütungs-
gruppe

bei In-Kraft-
Treten TVÜ

Aufstieg Orts-
Zuschlag
Stufe 1, 2

bei In-Kraft-Treten
TVÜ

Lebens-
alters-
stufe

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag

Dauer
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Anlage 3 A 
Strukturausgleiche für Angestellte (pädagogisches Personal 

in Kindertageseinrichtungen)

Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschnitt B Teil A, 1. in der bis
zum 30.09.2005 geltenden Fassung bemisst, erhalten den entsprechenden
Anteil, in jedem Fall aber die Hälfte des Strukturausgleichs für Verheiratete.
Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs
am 1. Oktober 2007. Die Angabe „nach … Jahren“ bedeutet, dass die Zahlung
nach den genannten Jahren ab dem In-Kraft-Treten des ABD in der ab dem
01.10.2005 geltenden Fassung beginnt; so wird z. B. bei dem Merkmal „nach
4 Jahren“ der Zahlungsbeginn auf den 1. Oktober 2009 festgelegt, wobei die
Auszahlung eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen er-
folgt. Die Dauer der Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet „dauer-
haft“ die Zahlung während der Zeit des Arbeitsverhältnisses.
Ist die Zahlung „für“ eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug
auf diesen Zeitraum begrenzt (z. B. „für 5 Jahre“ bedeutet Beginn der Zahlung
im Oktober 2007 und Ende der Zahlung mit Ablauf September 2012). Eine Aus-
nahme besteht dann, wenn das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem
Stufenaufstieg in der jeweiligen Entgeltgruppe zeitlich zusammenfällt; in diesen
Fällen wird der Strukturausgleich bis zum nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt.
Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn der Stufenaufstieg in die Endstufe
erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten Dauer.
Betrifft die Zahlung eines Strukturausgleichs eine Vergütungsgruppe (Fall-
gruppe) mit Bewährungs- bzw. Zeitaufstieg, wird dies ebenfalls angegeben.
Soweit keine Aufstiegszeiten angegeben sind, gelten die Ausgleichsbeträge
für alle Aufstiege.

15 Ü I OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 130,– €

I OZ 2 8 2 Jahren dauerhaft 50,– €

I OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 50,– € 

I OZ 2 11 2 Jahren dauerhaft 50,– € 

15 I a OZ 1 6 2 Jahren 4 Jahre 60,– € 

I a OZ 1 8 4 Jahren dauerhaft 30,– € 

I a OZ 1 9 2 Jahren für 5 Jahre 90,– €
danach 30,– € 

I a OZ 1 10 4 Jahren dauerhaft 30,– € 

I a OZ 1 11 2 Jahren dauerhaft 30,– € 

EG Vergütungs-
gruppe

Orts-
Zuschlag
Stufe 1/2

Überleitung
aus Stufe

nach für Betrag
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I a OZ 2 6 2 Jahren für 4 Jahre 110,– €
danach 60,– €

I a OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 50,– €

la OZ 2 8 2 Jahren dauerhaft 80,– €

I a OZ 2 9 4 Jahren dauerhaft 80,– €

I a OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 80,– €

14 I b OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,– €

I b OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €

I b OZ 2 5 2 Jahren 4 Jahre 130,– €
danach 20,– €

I b OZ 2 7 2 Jahren 5 Jahre 90,– €
danach 40,– €

I b OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 110,– €
danach 
dauerhaft 40,– €

I b OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 30,– €

14 II/ 5J. l b OZ 1 4 2 Jahren 7 Jahre 110,– €

II/ 5J. I b OZ 1 4 1 Jahr 8 Jahre 110,– €

II/ 5J. I b OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,– €

II/ 5J. I b OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €

II/ 5J. I b OZ 2 4 2 Jahren 5 Jahre 90,– €

II/ 5J. I b OZ 2 5 2 Jahren 4 Jahre 130,– €
danach 20,– €

II/ 5J. I b OZ 2 7 4 Jahren 3 Jahre 90,– €
danach 40,– €

II/ 5J. I b OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 110,– €
danach 
dauerhaft 40,– €

II/ 5J. I b OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 30,– €

14 II/ 6J. I b OZ 1 4 2 Jahren 7 Jahre 110,– €

II/ 6J. I b OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,– €

II/ 6J. I b OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €

EG Vergütungs-
gruppe

Orts-
Zuschlag
Stufe 1/2

Überleitung
aus Stufe

nach für Betrag
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II/ 6J. I b OZ 2 4 2 Jahren 5 Jahre 90,– €

II/ 6J. I b OZ 2 5 2 Jahren 4 Jahre 130,– €
danach 20,– €

II/ 6J. I b OZ 2 7 4 Jahren 3 Jahre 90,– €
danach 40,– €

II/ 6J. I b OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 110,– €
danach 
dauerhaft 40,– €

II/ 6J. I b OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 30,– €

13 II OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 50,– €

II OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 80,– €

12 III/ 5J. II OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 90,– €

III/ 5J. II OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 80,– €

III/ 5J. II OZ 2 4 (aus III) 1 Jahr 2 Jahre 110,– €

III/ 5J. II OZ 2 4 (aus II) 2 Jahren 4 Jahre 90,– €

III/ 5J. II OZ 2 6 4 Jahren dauerhaft 30,– €

III/ 5J. II OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 60,– €

III/ 5J. II OZ 2 8 4 Jahren dauerhaft 50,– €

III/ 5J. II OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 50,– €

III/ 5J. II OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 30,– €

12 III/ 6J. II OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 90,– €

III/ 6J. II OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 70,– €

III/ 6J. II OZ 2 4 (aus III) 2 Jahren 5 Jahre 70,– €

III/ 6J. II OZ 2 4 (aus II) 2 Jahren für 4 Jahre 90,– €

III/ 6J. II OZ 2 6 4 Jahren dauerhaft 30,– €

III/ 6J. II OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 60,– €

III/ 6J. II OZ 2 8 4 Jahren dauerhaft 50,– €

III/ 6J. II OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 50,– €

III/ 6J. II OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 30,– €

12 III/ 8J. II OZ 1 5 (aus III) 2 Jahren 5 Jahre 70,– €

III/ 8J. II OZ 1 5 (aus II) 2 Jahren 4 Jahre 90,– €

EG Vergütungs-
gruppe

Orts-
Zuschlag
Stufe 1/2

Überleitung
aus Stufe

nach für Betrag
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III/ 8J. II OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 70,– €

III/ 8J. II OZ 2 5 (aus III) 2 Jahren 4 Jahre 130,– €

III/ 8J. II OZ 2 6 4 Jahren dauerhaft 30,– €

III/ 8J. II OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 60,– €

III/ 8J. II OZ 2 8 4 Jahren dauerhaft 50,– €

III/ 8J. II OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 50,– €

III/ 8J. II OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 30,– €

12 III/ 10J. II OZ 1 6 (aus III) 2 Jahren 4 Jahre 90,– €

III/ 10J. II OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 70,– €

III/ 10J. II OZ 2 6 (aus III) 2 Jahren 4 Jahre 110,– €
danach 60,– €

III/ 10J. II OZ 2 6 (aus II) 4 Jahren dauerhaft 30,– €

III/ 10J. II OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 60,– €

III/ 10J. II OZ 2 8 4 Jahren dauerhaft 50,– €

III/ 10J. II OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 50,– €

III/ 10J. II OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 30,– €

11 III OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 90,– €

III OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 60,– €

III OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 90,– €

III OZ 2 7 4 Jahren 3 Jahre 90,– €

III OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 90,– €

11 IV a/ 4J. III OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 90,– €

IV a/ 4J. III OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 60,– €

IV a/ 4J. III OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 90,– €

IV a/ 4J. III OZ 2 7 4 Jahren 3 Jahre 90,– €

IV a/ 4J. III OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 90,– €

11 IV a/ 6J. III OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 90,– €

IV a/ 6J. III OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 60,– €

IV a/ 6J. III OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 90,– €

IV a/ 6J. III OZ 2 7 4 Jahren 3 Jahre 90,– €

EG Vergütungs-
gruppe

Orts-
Zuschlag
Stufe 1/2

Überleitung
aus Stufe

nach für Betrag
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IV a/ 6J. III OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 100,– €

11 IV a/ 8J. III OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 90,– €

IV a/ 8J. III OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 60,– €

IV a/ 8J. III OZ 2 5 2 Jahren 9 Jahre 110,– €

IV a/ 8J. III OZ 2 7 4 Jahren 3 Jahre 90,– €

IV a/ 8J. III OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 90,– €

10 IV a OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 30,– €

IV a OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 25,– €

IV a OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €
danach 25,– €

IV a OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 25,– €

10 IV b/ 2J. IV a OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 30,– €

IV b/ 2J. IV a OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 25,– €

IV b/ 2J. IV a OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €
danach 25,– €

IV b/ 2J. IV a OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 25,– €

10 IV b/ 4J. IV a OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 30,– €

IV b/ 4J. IV a OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 25,– €

IV b/ 4J. IV a OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €
danach 25,– €

IV b/ 4J. IV a OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 25,– €

10 IV b/ 5J. IV a OZ 1 4 1 Jahr 8 Jahre 90,– €

IV b/ 5J. IV a OZ 2 4 1 Jahr 6 Jahre 90,– €

IV b/ 5J. IV a OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 25,– €

IV b/ 5J. IV a OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €
danach 25,– €

IV b/ 5J. IV a OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 25,– €

10 IV b/ 6J. IV a OZ 1 4 2 Jahren 7 Jahre 90,– €

IV b/ 6J. IV a OZ 2 4 2 Jahren 5 Jahre 90,– €

IV b/ 6J. IV a OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 25,– €

IV b/ 6J. IV a OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €
danach 25,– €

EG Vergütungs-
gruppe

Orts-
Zuschlag
Stufe 1/2

Überleitung
aus Stufe

nach für Betrag
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IV b/ 6J. IV a OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 25,– €

10 IV b/ 8J. IV a OZ 1 4 4 Jahren 5 Jahre 90,– €

IV b/ 8J. IV a OZ 1 5 2 Jahren 7 Jahre 180,– €

IV b/ 8J. IV a OZ 2 5 2 Jahren 5 Jahre 115,– €
danach 25,– €

IV b/ 8J. IV a OZ 2 7 4 Jahren dauerhaft 25,– €

IV b/ 8J. IV a OZ 2 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €
danach 25,– €

IV b/ 8J. IV a OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 25,– €

9 IV b OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,– €

IV b OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €

IV b OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 80,– €

IV b OZ 2 6 2 Jahren 5 Jahre 25,– €

IV b OZ 2 7 2 Jahren 5 Jahre 90,– €

9 V b/ 2J. IV b OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,– €

V b/ 2J. IV b OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €

V b/ 2J. IV b OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 80,– €

V b/ 2J. IV b OZ 2 6 2 Jahren 5 Jahre 25,– €

V b/ 2J. IV b OZ 2 7 2 Jahren 5 Jahre 90,– €

9 V b/ 4J. IV b OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,– €

V b/ 4J. IV b OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €

V b/ 4J. IV b OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 80,– €

V b/ 4J. IV b OZ 2 6 2 Jahren 5 Jahre 25,– €

V b/ 4J. IV b OZ 2 7 2 Jahren 5 Jahre 90,– €

9 V b/ 5J. IV b OZ 1 4 1 Jahr 2 Jahre 110,– €

V b/ 5J. IV b OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,– €

V b/ 5J. IV b OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €

V b/ 5J. IV b OZ 2 4 1 Jahr 5 Jahre 80,– €

V b/ 5J. IV b OZ 2 6 2 Jahren 5 Jahre 25,– €

V b/ 5J. IV b OZ 2 7 2 Jahren 5 Jahre 90,– €

EG Vergütungs-
gruppe

Orts-
Zuschlag
Stufe 1/2

Überleitung
aus Stufe

nach für Betrag
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9 V b/ 6J. IV b OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 50,– €

V b/ 6J. IV b OZ 1 8 2 Jahren 5 Jahre 50,– €

V b/ 6J. IV b OZ 2 4 2 Jahren 4 Jahre 80,– €

V b/ 6J. IV b OZ 2 6 2 Jahren 5 Jahre 25,– €

V b/ 6J. IV b OZ 2 7 2 Jahren 5 Jahre 90,– €

9 V b OZ 2 6 2 Jahren 9 Jahre 50,– €

8 V c OZ 1 2 9 Jahren dauerhaft 55,– €

V c OZ 1 3 9 Jahren dauerhaft 55,– €

V c OZ 1 4 7 Jahren dauerhaft 55,– €

V c OZ 1 5 6 Jahren dauerhaft 55,– €

V c OZ 1 6 2 Jahren dauerhaft 55,– €

V c OZ 1 7 2 Jahren dauerhaft 55,– €

V c OZ 1 8 2 Jahren dauerhaft 55,– €

V c OZ 2 2 5 Jahren dauerhaft 55,– €

V c OZ 2 3 3 Jahren dauerhaft 120,– €

V c OZ 2 4 2 Jahren dauerhaft 120,– €

V c OZ 2 5 2 Jahren dauerhaft 120,– €

V c OZ 2 6 2 Jahren dauerhaft 120,– €

V c OZ 2 7 2 Jahren dauerhaft 120,– €

V c OZ 2 8 2 Jahren dauerhaft 55,– €

6 VI b OZ 1 2 9 Jahren dauerhaft 50,– €

Vl b OZ 1 3 9 Jahren dauerhaft 50,– €

VI b OZ 1 4 7 Jahren dauerhaft 50,– €

VI b OZ 1 5 6 Jahren dauerhaft 50,– €

VI b OZ 1 6 6 Jahren dauerhaft 50,– €

VI b OZ 1 7 2 Jahren dauerhaft 50,– €

VI b OZ 1 8 2 Jahren dauerhaft 50,– €

VI b OZ 1 9 2 Jahren dauerhaft 50,– €

VI b OZ 2 2 7 Jahren dauerhaft 90,– €

VI b OZ 2 3 6 Jahren dauerhaft 90,– €

EG Vergütungs-
gruppe

Orts-
Zuschlag
Stufe 1/2

Überleitung
aus Stufe

nach für Betrag
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VI b OZ 2 4 6 Jahren dauerhaft 90,– €

VI b OZ 2 5 2 Jahren dauerhaft 90,– €

VI b OZ 2 6 2 Jahren dauerhaft 90,– €

VI b OZ 2 7 2 Jahren dauerhaft 90,– €

VI b OZ 2 8 2 Jahren dauerhaft 50,– €

VI b OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 50,– €

5 VII OZ 2 4 4 Jahren dauerhaft 20,– €

VII OZ 2 5 2 Jahren dauerhaft 20,– €

VII OZ 2 6 2 Jahren dauerhaft 20,– €

VII OZ 2 7 2 Jahren dauerhaft 20,– €

VII OZ 2 8 2 Jahren dauerhaft 20,– €

3 VIII OZ 1 7 2 Jahren 4 Jahre 30,– €

VIII OZ 1 9 2 Jahren 5 Jahre 20,– €

VIII OZ 2 3 2 Jahren 9 Jahre 40,– €

VIII OZ 2 4 4 Jahren 3 Jahre 25,– €

VIII OZ 2 5 2 Jahren dauerhaft 50,– €

VIII OZ 2 6 2 Jahren dauerhaft 50,– €

VIII OZ 2 7 2 Jahren dauerhaft 50,– €

VIII OZ 2 8 2 Jahren dauerhaft 50,– €

VIII OZ 2 9 2 Jahren dauerhaft 35,– €

VIII OZ 2 10 2 Jahren dauerhaft 25,– €

2 IX 2J. IX a OZ 2 4 2 Jahren 5 Jahre 45,– €

2 X 2J. IX OZ 1 5 2 Jahren 4 Jahre 25,– €

X 2J. IX OZ 2 3 4 Jahren dauerhaft 40,– €

X 2J. IX OZ 2 4 4 Jahren dauerhaft 40,– €

X 2J. IX OZ 2 5 2 Jahren dauerhaft 40,– €

X 2J. IX OZ 2 6 2 Jahren dauerhaft 40,– €

X 2J. IX OZ 2 7 2 Jahren dauerhaft 25,– €

EG Vergütungs-
gruppe

Orts-
Zuschlag
Stufe 1/2

Überleitung
aus Stufe

nach für Betrag
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Anlage 3 K 
Strukturausgleiche für kirchliche Berufsgruppen

(derzeit noch frei)

Anlage 4 
Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 
zu den Entgeltgruppen für zwischen dem 1. Oktober 2005 

und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung stattfindende 
Eingruppierungs- und Einreihungsvorgänge

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6

15 I a –

I b mit Aufstieg nach I a 

14 Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6 –

I b ohne Aufstieg nach I a

Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6
Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine 

13 abgeschlossene wissenschaftliche –
Hochschulausbildung voraussetzen 
(II a mit und ohne Aufstieg nach I b)
[ggf. Zulage nach § 17 Abs. 8 TVÜ]

12
Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6

–
III mit Aufstieg nach II a

Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6

11 III ohne Aufstieg nach II a –

IV a mit Aufstieg nach III 

Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6

IV a ohne Aufstieg nach III

10 IV b mit Aufstieg nach IV a –

V a in den ersten sechs Monaten 
der Berufsausübung, wenn danach 
IV b mit Aufstieg nach IV a 
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

IV b ohne Aufstieg nach IV a 
(zwingend Stufe 1, keine Stufe 6)

V a mit Aufstieg nach IV b ohne weiteren 
Aufstieg nach IV a (zwingend Stufe 1, 
keine Stufe 6)

9 V a ohne Aufstieg nach IV b (zwingend 9 (zwingend Stufe 1, Stufe 4 nach 7 Jahren 
Stufe 1, Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 
keine Stufen 5 und 6)

V b mit Aufstieg nach IV b (zwingend 
Stufe 1, keine Stufe 6)
V b ohne Aufstieg nach IV b (zwingend 
Stufe 1, Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, 
Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, 
keine Stufen 5 und 6)

8
V c mit Aufstieg nach V b

8 mit Aufstieg nach 8a
V c ohne Aufstieg nach V b

7 mit Aufstieg nach 7a
7 Keine

6 mit Aufstieg nach 7 und 7a

6 mit Aufstieg nach 6a
6 VI b mit Aufstieg nach V c

VI b ohne Aufstieg nach V c 5 mit Aufstieg nach 6 und 6a

5 mit Aufstieg nach 5a
5 VII mit Aufstieg nach VI b

VII ohne Aufstieg nach VI b 4 mit Aufstieg nach 5 und 5a

4 mit Aufstieg nach 4a
4 Keine

3 mit Aufstieg nach 4 und 4a

3 mit Aufstieg nach 3a
Keine Stufe 6

VIII mit Aufstieg nach VII 2a mit Aufstieg nach 3 und 3a 
3 VIII ohne Aufstieg nach VII

2 mit Aufstieg nach 2a, 3 und 3a

2 mit Aufstieg nach 2a und 3 (keine Stufe 6)
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

2 mit Aufstieg nach 2a
2 Ü Keine

1 mit Aufstieg nach 2 und 2a

IX b mit Aufstieg nach VIII 
2 IX b mit Aufstieg nach IX a 

1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6)
X mit Aufstieg nach IX b (keine Stufe 6)

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 

– Essens- und Getränkeausgeber/-innen
– Garderobenpersonal 
– Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich
– Reiniger/-innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks

1 – Wärter/-innen von Bedürfnisanstalten
– Servierer/-innen
– Hausarbeiter/-innen
– Hausgehilfe/Hausgehilfin
– Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion)

Ergänzungen können durch Tarifvertrag auf Bundesebene geregelt werden. 

Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen Zuordnungen 
zu Vergütungs-/Lohngruppen.
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Anlage 4 A
Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 

zu den Entgeltgruppen für zwischen dem 01.10.2005 und dem 
In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung stattfindende 

Eingruppierungs- und Einreihungsvorgänge (pädagogisches Personal 
in Kindertageseinrichtungen)

Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

I a

15 I b mit Aufstieg nach I a (zwingend Stufe 1, –
keine Stufe 6)

14 I b ohne Aufstieg nach I a –

Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine 
abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulausbildung voraussetzen (II mit 
und ohne Aufstieg nach I b) [ggf. nach 

13 Zulagenregelung nach § 17 Abs. 8 TVÜ] –
und weitere Beschäftigte, die nach der 
Vergütungsordnung zum BAT/BAT-O/BAT-
Ostdeutsche Sparkassen unmittelbar in 
Verg.Gr. II eingruppiert sind

12 III mit Aufstieg nach II –

11
III ohne Aufstieg nach II

–
IV a mit Aufstieg nach III

IV a ohne Aufstieg nach III

IV b mit Aufstieg nach IV a

10 V b in den ersten sechs Monaten der –
Berufsausübung, wenn danach IV b mit 
Aufstieg nach IV a

IV b ohne Aufstieg nach IV a

9 V b mit Aufstieg nach IV b 9 (zwingend Stufe 1, Stufe 4 nach 7 Jahren 
V b ohne Aufstieg nach IV b (Stufe 5 nach in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)
9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6)

8
V c mit Aufstieg nach V b

7 mit Aufstieg nach 8 und 8aV c ohne Aufstieg nach V b

7 Keine
7 mit Aufstieg nach 7a

6 mit Aufstieg nach 7 und 7a
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Entgelt-
gruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe

VI b mit Aufstieg nach V c 6 mit Aufstieg nach 6a
6 VI b ohne Aufstieg nach V c

5 mit Aufstieg nach 6 und 6a

VII mit Aufstieg nach VI b 5 mit Aufstieg nach 5a
5 VII ohne Aufstieg nach VI b

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a

4
Keine 4 mit Aufstieg nach 4a

3 mit Aufstieg nach 4 und 4a

3
VIII mit Aufstieg nach VII 3 mit Aufstieg nach 3a

VIII ohne Aufstieg nach VII 2 mit Aufstieg nach 3 und 3a

2Ü Keine
2 mit Aufstieg nach 2a

1 mit Aufstieg nach 2 und 2a

IX a mit Aufstieg nach VIII

2 IX mit Aufstieg nach IX a oder VIII 1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6)

X (keine Stufe 6)

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, 
zum Beispiel

Essens- und Getränkeausgeber/innen - 
Garderobenpersonal - 
Spülen und Gemüseputzen und sonstige
Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich - 
Reiniger/innen in Außenbereichen wie
Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks - 

1 Wärter/innen von Bedürfnisanstalten - 
Servierer/innen - 
Hausarbeiter/innen - 
Hausgehilfe/Hausgehilfin - 
Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion) 

Ergänzungen können durch landesbezirk-
lichen Tarifvertrag geregelt werden.
Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig 
von bisherigen tariflichen Zuordnungen 
zu Vergütungs-/Lohngruppen.
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Anlage 4 K
Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 

zu den Entgeltgruppen für zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 
In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung stattfindende Eingruppierungs-

und Einreihungsvorgänge (kirchenspezifische Berufe)

Berufsgruppe Vorläufige Zuordnung der Neue 
Vergütungsgruppen zu den Einstufung 
Entgeltgruppen zwischen Entgelt
dem 01.10.05 und dem gruppe
In-Kraft-Treten der neuen 
Entgeltordnung stattfindende 
Eingruppierungsvorgänge 

Mesner Keine Stufe 6 3

VIII mit Aufstieg nach VII

VII mit Aufstieg nach VI b 5

VI b ohne Aufstieg nach V c 6

Beschäftigte im Pfarrbüro IX b mit Aufstieg nach VIII 2

Pfarrsekretärin keine Stufe 6 3

VIII mit Aufstieg nach VII

VII mit Aufstieg nach VI b 5

VI b ohne Aufstieg nach V c 6

Kirchenmusiker A keine Stufe 6 121)

Eigene Entgeltstufe 5: 3.725,– €

Kirchenmusiker B V c mit Aufstieg nach V b 8

Keine Stufe 6 9

V b mit Aufstieg nach IV b

Keine Stufe 6 10

IV b mit Aufstieg nach IV a

IV a ohne Aufstieg nach III

1) Das halbe Jahr in Vergütungsgruppe III bleibt unberücksichtigt.
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Berufsgruppe Vorläufige Zuordnung der Neue 
Vergütungsgruppen zu den Einstufung 
Entgeltgruppen zwischen Entgelt
dem 01.10.05 und dem gruppe
In-Kraft-Treten der neuen 
Entgeltordnung stattfindende 
Eingruppierungsvorgänge 

Kirchenmusiker C 5

Kirchenmusiker D Keine Stufe 6 32)

X

Kirchenmusiker E X (Endstufe 3) 23) 

Religionslehrer 

vor Vorbereitungsdienst 8
(oder Seminardienst)

Religionslehrer Endstufe 2 9

im Vorbereitungsdienst
(oder Seminardienst)

Religionslehrer i. K. Keine Stufe 6 10

mit 2. Dienstprüfung 

Religionslehrer 

ohne Vorbereitungsdienst 8
(oder Seminardienst)

Würzburger Fernkurs

Religionslehrer Keine Stufe 6 9

ohne Vorbereitungsdienst
(oder Seminardienst)

Dipl. Theol.
Dipl. Rel.-Päd. (FH)

2) Bei der Eingruppierung wird berücksichtigt, dass eine abgeschlossene Ausbildung vorliegt.
3) Es wird nicht berücksichtigt, dass nur 80 v. H. der Vergütungsgruppe X gezahlt wird, da sonst eine Eingrup-

pierung in EG 1 erfolgen müsste. 
Anmerkung: Bei der Höhergruppierung findet die Stufenzuordnung von § 6 Abs. 2 Anwendung.
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Berufsgruppe Vorläufige Zuordnung der Neue 
Vergütungsgruppen zu den Einstufung 
Entgeltgruppen zwischen Entgelt
dem 01.10.05 und dem gruppe
In-Kraft-Treten der neuen 
Entgeltordnung stattfindende 
Eingruppierungsvorgänge 

Religionslehrer Keine Stufe 6 11

(Dipl. FH) an beruflichen Schulen IV a mit Aufstieg nach III

III ohne Aufstieg nach II a

Religionslehrer Keine Stufe 6 13

(Dipl. Theol.) an beruflichen II a mit Aufstieg nach I b
Schulen

I b nach Aufstieg aus II a 14

Religionslehrer Keine Stufe 6 11

(Dipl. FH) an Realschulen IV a mit Aufstieg nach III

III ohne Aufstieg nach II a

Religionslehrer Keine Stufe 6 12

(Dipl. Theol.) an Realschulen III mit Aufstieg nach II a

II a nach Aufstieg aus III

Religionslehrer Keine Stufe 6 11

(Dipl. FH) an Gymnasien IV a mit Aufstieg nach III
(bis höchstens 
10. Jahrgangsstufe) III ohne Aufstieg nach II a

Religionslehrer Keine Stufe 6 13

(Dipl. Theol.) an Gymnasien II a mit Aufstieg nach I b

I b nach Aufstieg aus II a 14

Religionslehrer Keine Stufe 6 13

(Dipl. Theol.) an Fachoberschulen II a mit Aufstieg nach I b

I b nach Aufstieg aus II a 14
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Berufsgruppe Vorläufige Zuordnung der Neue 
Vergütungsgruppen zu den Einstufung 
Entgeltgruppen zwischen Entgelt
dem 01.10.05 und dem gruppe
In-Kraft-Treten der neuen 
Entgeltordnung stattfindende 
Eingruppierungsvorgänge 

Religionslehrer Siehe Abschnitt Religionslehrer 10

(Dipl. FH/Dipl.Theol.) an bzw. Religionslehrer i. K.

Waldorf-Schulen werden in den 
Klassen 1–4 gemäß der jeweils 
geltenden „Vergütungsordnung 
für Religionslehrer i. K. an Volks- 
und Förderschulen in den baye-
rischen (Erz-)Diözesen“ vergütet.

Religionslehrer Keine Stufe 6 11

(Dipl. FH) an Waldorf-Schulen IV a mit Aufstieg nach III
in den Klassen 5–10 III ohne Aufstieg nach II a

Religionslehrer Keine Stufe 6 12

(Dipl. Theol.) an Waldorf-Schulen III mit Aufstieg nach II a
in den Klassen 5–10 II a nach Aufstieg aus III

Religionslehrer Keine Stufe 6 13

(Dipl.Theol.) an Waldorf-Schulen II a mit Aufstieg nach I b
in den Klassen 11–13

I b nach Aufstieg aus II a 14

Gemeindeassistenten 8

vor Vorbereitungsdienst

Gemeindeassistenten Endstufe 2 9

Gemeindereferenten keine Stufe 6 10

mit 2. Dienstprüfung

Seelsorgehelfer V c mit Aufstieg nach V b 8

V b ohne Aufstieg nach IV b 9
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Berufsgruppe Vorläufige Zuordnung der Neue 
Vergütungsgruppen zu den Einstufung 
Entgeltgruppen zwischen Entgelt
dem 01.10.05 und dem gruppe
In-Kraft-Treten der neuen 
Entgeltordnung stattfindende 
Eingruppierungsvorgänge 

Pastoralassistenten keine Stufe 6 11

Pastoralreferenten keine Stufe 6 13

Beschäftigte in der Verbands- 
und/oder Bildungsarbeit keine Stufe 6 9
für Erwachsene (FH)

IV b mit Aufstieg nach IV a 10
IV a ohne Aufstieg nach III

Beschäftigte in der Verbands- 
und/oder Bildungsarbeit keine Stufe 6 9
für Erwachsene 

mit mindestens zweijähriger 
Vollzeitausbildung oder mit 
sonstiger kirchlich anerkannter 
Ausbildung

Beschäftigte in der Verbands- 
und/oder Bildungsarbeit keine Stufe 6 9
für Jugendliche (FH)

Beschäftigte in der Verbands- 
und/oder Bildungsarbeit keine Stufe 6 9
für Jugendliche 

mit mindestens zweijähriger 
Vollzeitausbildung oder mit 
sonstiger kirchlich anerkannter 
Ausbildung
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Anlage 5 zu § 23

1. (frei)

2. (frei)

3. (frei)

4. (frei)

5. (frei)

6. (frei)

7. (frei)

8. Für Lehrkräfte im kirchlichen Dienst im Geltungsbereich des ABD erfolgt
am 1. Oktober 2005 vorerst die Fortzahlung der bisherigen Bezüge als zu
verrechnender Abschlag auf das Entgelt, das diesen Beschäftigten nach der
Überleitung zusteht.

Niederschriftserklärung zu Nr. 8 der Anlage 5:

Es besteht Einvernehmen in der Bayerischen Regional-KODA, für kirchliche
Lehrkräfte nach Vorliegen der besonderen Überleitungsregelungen für Lehr-
kräfte des Bundes, baldmöglichst deren Umsetzung ins ABD vorzunehmen.

9. Übergangsregelung zu § 65 Teil A, 1., § 69 Teil B, 1. und § 4 Teil D, 1.2.
jeweils in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung:

§ 65 Teil A, 1., § 69 Teil B, 1. und § 4 Teil D, 1.2. jeweils in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung gelten für bestehende Dienstwohnungsver-
hältnisse bis zum 30. September 2007 weiter.
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III. Das ABD Teil B, 1. bis Teil B, 3. wird wie folgt neu gefasst:

B, 1. Beschäftigte im forstlichen Außendienst

Nr. 1
Zu § 1 Teil A, 1. – Allgemeiner Geltungsbereich –

Diese Sonderregelungen gelten für Beschäftigte im forstlichen Außendienst,
die nicht von § 1 Abs. 2 Buchstabe g Teil A, 1. erfasst werden.

Nr. 2
Zu § 6 Teil A, 1. – Arbeitszeit –

(1) 1Der wöchentliche Arbeitszeitkorridor beträgt 48 Stunden. 2Abweichend
von § 7 Abs. 7 Teil A, 1. sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die über
den Arbeitszeitkorridor nach Satz 1 hinaus auf Anordnung geleistet worden
sind. 3§ 10 Abs. 1 Satz 3 Teil A, 1. findet keine Anwendung, auf Antrag
der/des Beschäftigten kann ein Arbeitszeitkonto in vereinfachter Form durch
Selbstaufschreibung geführt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Dienstvereinbarungen zur Gleitzeit bestehen
oder vereinbart werden.

B, 2. Kurzfristig Beschäftigte

Nr. 1
Zu § 1 Teil A, 1. – Allgemeiner Geltungsbereich –

Die Bestimmungen des Teil B, 2. gelten für die Arbeitsverhältnisse der Be-
schäftigten, die i. S. d. § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV – ohne Berücksichtigung des
§ 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV – kurzfristig beschäftigt sind.

Nr. 2
Zu § 2 Teil A, 1. – Arbeitsvertrag – 

Der Inhalt des Arbeitsvertrages unterliegt der freien Vereinbarkeit, soweit
nicht durch Gesetz oder nachfolgend etwas anderes geregelt ist.

Nr. 3

Das Entgelt kann zwischen Arbeitgeber und Beschäftigter/Beschäftigtem frei
vereinbart werden. Der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenent-
gelts der Stufe 2 der jeweiligen Entgeltgruppe darf dabei nicht unterschritten
werden.
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B, 3. Beschäftigte, die die Altersgrenze erreicht haben

Nr. 1
Zu § 1 Teil A, 1. – Allgemeiner Geltungsbereich –

(1) Die Bestimmungen des Teil B, 3. gelten für die Arbeitsverhältnisse der Be-
schäftigten, mit denen ein neuer Arbeitsvertrag gemäß § 33 Abs. 5 Teil A, 1.
schriftlich abgeschlossen wird. Das Gleiche gilt für Beschäftigte, die eine vor-
gezogene Altersrente in voller Höhe bzw. eine Rente wegen voller Erwerbs-
minderung in voller Höhe oder die bereits vor Erreichung der Altersgrenze
Versorgungsbezüge erhalten.1)

1) Abschläge bei vorzeitigem Bezug einer Rente oder der Versorgung bzw. die Höhe des Versor-
gungssatzes bleiben bei der Beurteilung der Frage, ob eine volle Rente bzw. Versorgung vorliegt,
unberücksichtigt.

(2) Ein neuer Arbeitsvertrag gemäß § 33 Abs. 5 Teil A, 1. soll insbesondere mit
der/dem Beschäftigten abgeschlossen werden, die/der zum Zeitpunkt der
Vollendung ihres/seines 65. Lebensjahres noch nicht die Voraussetzungen für
die Erlangung laufender Bezüge aus der Rentenversicherung oder einer
Altersversorgung eines vom ABD erfassten Arbeitgebers erfüllt hat, wenn
sie/er noch voll einsatzfähig ist.

Nr. 2
Zu § 2 Teil A, 1. – Arbeitsvertrag –

Für die Arbeitsverhältnisse der unter die Bestimmungen des Teil B, 3. fallen-
den Beschäftigten gelten die Bestimmungen des Teil A, 1. in seiner jeweils
gültigen Fassung, soweit nicht nachfolgend etwas anderes geregelt ist.

Nr. 3
Zu § 15 Teil A, 1. – Tabellenentgelt –

(1) Das Entgelt kann zwischen Arbeitgeber und Beschäftigter/Beschäftigtem
frei vereinbart werden. Dies gilt nicht bei Beschäftigten im Sinne von Nr. 1
Absatz 2.
Protokollnotiz zu Absatz 1:
Unter Entgelt werden alle Bezügebestandteile verstanden.

(2) Regelungen über Stufenaufstiege finden keine Anwendung.

Nr. 4
Zu § 20 Teil A, 1. – Jahressonderzahlung –

Der/Die Beschäftigte erhält eine Jahressonderzahlung nach freier Vereinbarung.

Nr. 5
Zu § 22 Teil A, 1. – Entgelt im Krankheitsfall –

Der/Die Beschäftigte erhält Krankenentgelt nach Maßgabe des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes.
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Nr. 6
Zu § 25 Teil A, 1. – Betriebliche Altersversorgung bei der Zusatz-

versorgungskasse der bayerischen Gemeinden –

Ein Anspruch auf Versicherung zum Zwecke einer betrieblichen Altersver-
sorgung besteht nicht.

Nr. 7
Zu § 30 Teil A, 1. – Befristete Arbeitsverträge –

(1) Nach Vollendung des 65. Lebensjahres wird der Arbeitsvertrag befristet
geschlossen, längstens bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres.

(2) Der Arbeitsvertrag eines im Sinne der Nr. 1 Abs. 2 Beschäftigten ist
frühestens auf den Zeitpunkt zu befristen, zu dem er die Voraussetzungen für
den Bezug einer Altersrente bzw. Altersversorgung erfüllt. Im Allgemeinen soll
die Weiterbeschäftigung jedoch nicht drei Jahre überschreiten.

Protokollnotiz zu Absatz 1:
1. Abweichend davon ist eine Beschäftigung oder eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses für
eine Zeit nach Vollendung des 68. Lebensjahres in begründeten Fällen ausnahmsweise für die
Berufsgruppen der Mesner, Hausmeister, Kirchenmusiker, Religionslehrer i. K. sowie bei Kräften
für die Hauswirtschaft und den Pfortendienst möglich, wenn keine geeigneten jüngeren Kräfte
zur Verfügung stehen.
2. Diese Regelung tritt mit Ablauf des 01.04.2007 außer Kraft.

Nr. 8
Zu § 34 Teil A, 1. – Kündigung des Arbeitsverhältnisses –

(1) Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum
Monatsschluss gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes
vereinbart ist.

(2) § 34 Teil A, 1. findet keine Anwendung.

Nr. 9
Zu § 36 Teil A, 1. – Beihilfen bei Krankheits-, Pflege-, Geburts- 

und Todesfällen, Unterstützungen –

Aus einer unter die Bestimmungen des Teil B, 3. fallenden Beschäftigung
besteht kein Anspruch auf Gewährung von Beihilfen bei Krankheits-, Pflege-,
Geburts- und Todesfällen sowie auf Gewährung von Unterstützungen. Ein
Anspruch auf Gewährung von Beihilfen bei Krankheits-, Pflege-, Geburts-
und Todesfällen sowie auf Gewährung von Unterstützungen nach anderen
Bestimmungen bleibt unberührt.

IV. Diese Regelungen treten rückwirkend zum 01.10.2005 in Kraft.
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Feststellungs- bzw. Redaktionsbeschluss

I.

Tarifliche Korrekturen
Korrekturen der Tarifvertragsparteien zum TVöD und den ihn begleitenden
Tarifverträgen vom 13.09.2005 sind gemäß Übernahmebeschluss vom
04./05.05.2004 und der Ergänzung des Übernahmebeschlusses vom
26.09.2005 Bestandteil des ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fas-
sung, soweit die Bayerische Regional-KODA keine abweichenden Be-
schlüsse fasst. 

KODA-Korrekturen
Korrekturen des ABD in der Fassung vom 01.10.2005 im Zusammenhang mit
der Überführung des TVöD und den ihn begleitenden Tarifverträgen vom
13.09.2005 werden Bestandteil des ABD. 

In der Frage, ob es sich bei der vorgesehenen Änderung um eine Korrektur
handelt, kann der Vermittlungsausschuss angerufen werden.

II. Dieser Beschluss tritt rückwirkend zum 01.10.2005 in Kraft.

Mediengruppe Universal, Kirschstraße16, 80999 München
Auflage 16000
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Nr. 67

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Lehrerkommission in der Bayerischen Regional-
KODA vom 27.04.2006

– Pauschalierung der Altersversorgung bei Lehrkräften
hier: Neufassung der Nr. 6 SR 2 l Teil A

zum 01.09.2006

– Ordentliche Kündigung
hier: Neuregelung der Vertragsstrafe

zum 01.09.2006

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau;  Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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Pauschalierung der Altersversorgung 
bei Lehrkräften

hier: Neufassung der Nr. 6 SR 2 l Teil A

1. Die Absätze 5 und 6 der Nr. 6 SR 2 l Teil A erhalten folgende Fassung:

(5) Der Schulträger übernimmt bei Lehrkräften, deren Arbeitsverhältnis
bis zum 19. Juli 2006 begonnen und bei denen er die Arbeitnehmer-
beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gem. § 168 SGB VI über-
nommen hat oder gemäß Nr. 6 Abs. 5 in ihrer bis zum 31. Dezember
2005 geltenden Fassung hätte übernehmen müssen, die Arbeitnehmer-
beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gem. § 168 SGB VI. Glei-
ches gilt bei Lehrkräften, welche die Voraussetzungen für die Über-
nahme der Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
gem. § 168 SGB VI erst später erfüllen.1

1Gemeint sind Lehrkräfte, deren Arbeitsverhältnis vor Vollendung des 45. Lebensjahres
und vor dem 20. Juli 2006 begonnen hat und die die weiteren Voraussetzungen für die
Übernahme erst nach diesem Zeitpunkt erfüllen. 

(6) Bei Lehrkräften, deren Arbeitsverhältnis ab dem 20. Juli 2006 be-
gonnen hat und bei denen die persönlichen Voraussetzungen für einen
Versorgungszuschuss nach Art. 40 Absätze 1 bis 4 BaySchFG in der bis
zum 31. Dezember 2005 geltenden Fassung (unbefristetes Arbeitsver-
hältnis, Hauptberuflichkeit, uneingeschränkte Unterrichtsgenehmigung,
Höchstalter vollendetes 45. Lebensjahr) vorgelegen hätten, übernimmt
der Schulträger die Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Renten -
versicherung gem. § 168 SGB VI als mit einer Frist von sechs Monaten
 widerrufliche Leistung. Der Widerruf setzt die Gewährung eines für die
Lehrkraft wirtschaftlich gleichwertigen Beitrags zur Altersversorgung
voraus.

Protokollnotiz zu Abs. 6:
Unterhälftig Beschäftigte, welche die sonstigen Voraussetzungen nach Art. 40 Absatz 3
BaySchFG in der bis zum 31. Dezember 2005 geltenden Fassung erfüllen, sollen die
Möglichkeit erhalten, mindestens hälftig beschäftigt zu werden. 
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2. Die Nr. 6 SR 2 l Teil A wird um folgende Absätze 7 und 8 ergänzt:

(7) Bei Lehrkräften im Sinne von Absatz 5 übernimmt der Schulträger
die Arbeitnehmerbeiträge des § 346 SGB III (sog. Arbeitslosenversiche-
rung) spätestens ab dem fünften Jahr nach Beginn des Arbeitsverhält-
nisses.
Institute des geweihten Lebens oder Gesellschaften des apostolischen
Lebens entscheiden über die Übernahme dieser Beiträge.

(8) Bei Lehrkräften im Sinne von Absatz 6 kann der Schulträger die Ar-
beitnehmerbeiträge des § 346 SGB III (sog. Arbeitslosenversicherung)
ganz oder teilweise übernehmen. Es handelt sich dabei um eine freiwil-
lige Leistung, die ohne Anerkennung einer Rechtspflicht gewährt wird.

Protokollnotiz zu Abs. 7 und 8:
Schulträger, welche die Arbeitnehmerbeiträge nicht übernehmen, sollen bei einer Verbes-
serung der finanziellen Situation, insbesondere der staatlichen Privatschulfinanzierung
oder finanziell günstigeren Formen der Altersversorgung die Möglichkeit der Übernahme
bzw. der dauernden Übernahme prüfen.

3. Diese Regelung tritt zum 01.09.2006 in Kraft. 

Ordentliche Kündigung
hier: Neuregelung der Vertragsstrafe

1. In Nr. 9 Abs. 3 Halbsatz 2 der SR 2 l Teile A bis C werden die Worte „bis
zu einer Monatsvergütung“ durch die Worte „bis zur Höhe der Bezüge
für die Zeit der Mindestkündigungsfrist“ ersetzt. 

2. Diese Regelung tritt zum 01.09.2006 in Kraft. 
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Mediengruppe Universal, Kirschstraße16, 80999 München
Auflage 13 900
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Nr. 68

Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 

(Erz-)Diözesen – ABD –

Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA vom 11./12.07.2006

– Änderung der Ergänzung vom 26.09.2005 des Beschlusses der
Bayerischen Regional-KODA zur Übernahme des neu gestalteten
Tarifrechts des öffentlichen Dienstes vom 04./05.05.2004

zum 01.11.2006
– Arbeitszeitkontenregelung 

zum 01.09.2006
– Änderung der Vergütungsregelung für Religionslehrer, die unter die

Sonderregelung zur Dienstordnung für Religionslehrer im Kirchen-
dienst fallen, vom 01.09.1998

zum 01.09.2006

– Änderung der Vergütungsordnung für Religionslehrer i. K. an Volks-
und Förderschulen in den bayerischen (Erz-)Diözesen vom 01.09.1996

zum 01.09.2006

– Regelung für Auszubildende
rückwirkend zum 01.10.2005

– Regelung über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen für die
Praktikantinnen/Praktikanten

rückwirkend zum 01.10.2005

– Änderung des ABD Teil A, 1.
rückwirkend zum 01.10.2005

– Änderung des ABD Teil A, 3.
hier: Ergänzung zu § 17 a (Sonderregelung bei Wechsel des Arbeit-
gebers) zum 01.07.2006

– Änderung des ABD Teil A, 3.
hier: Ergänzung des § 17 a um eine Protokollnotiz

rückwirkend zum 01.10.2005

Anlage zum
Amtsblatt für die Diözese Augsburg; Amtsblatt für die Erzdiözese Bamberg; Pastoralblatt des 
Bistums Eichstätt; Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising; Amtsblatt für das Bistum
Passau;  Amtsblatt für die Diözese Regensburg; Würzburger Diözesanblatt
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I. Änderung der Ergänzung vom 26.09.2005 des Beschlusses der Baye -
rischen Regional-KODA zur Übernahme des neu gestalteten Tarif-
rechts des öffentlichen Dienstes vom 04./05.05.2004

Der Ergänzung vom 26.09.2005 des Beschlusses zur Übernahme von 
Regelungen des neu gestalteten Tarifrechts des öffentlichen Dienstes vom
04./05.05.2004 wird nach den Worten „Diese Regelungen treten zum
01.10.2005 in Kraft“ folgender weiterer Satz angefügt: „Abs. 3  Unterabs. 1 
zu Ziffer 5 a findet bis zum 31.08.2007 keine Anwendung.“

II. Dieser Beschluss tritt zum 01.11.2006 in Kraft.

Arbeitszeitkontenregelung
I. Die Arbeitszeitkontenregelung wird wie folgt neu gefasst:

Präambel

Bei der Arbeitszeitkontenregelung (AZKR) handelt es sich um eine – unter
Berücksichtigung von diözesanen Gleitzeitregelungen – über § 6 Teil A, 1. 
hinausgehende Regelung zur Flexibilisierung der Arbeitszeit in Form von Zeit-
gutschriften für erbrachte Arbeitsleistungen.
Zeitgutschriften können ausschließlich erfolgen
– als Ausgleich für Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft nach § 7 Abs. 3

und 4 Teil A, 1., soweit sie nicht in der regelmäßigen wöchentlichen
 Arbeitszeit berücksichtigt sind,

– als Ausgleich für Mehrarbeit (§ 7 Abs. 6 Teil A, 1.),
– als Ausgleich für Überstunden (§ 7 Abs. 7 Teil A, 1.),
– als Abgeltung von Zeitzuschlägen (§ 8 Abs. 1 Teil A, 1.),
– für Urlaubstage, die den Anspruch nach dem Bundesurlaubsgesetz

(BUrlG) übersteigen, sofern der Arbeitgeber zustimmt.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Regelung gilt für alle Beschäftigten im Geltungsbereich des ABD
mit Ausnahme der Beschäftigten im Sinne des § 3 Abs. 2 Mitarbeitervertre-
tungsordnung (MAVO) und der Auszubildenden und der Praktikantinnen/der
Praktikanten.
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(2) Für Beschäftigte im pastoralen Dienst finden § 6 Abs. 1, 3 erster
Halbsatz und § 7, für Religionslehrerinnen/Religionslehrer § 6 Abs. 1, 2, 3, 5
und § 7 keine Anwendung.

§ 2 Antragstellung

Beschäftigte können ein Arbeitszeitkonto schriftlich beantragen. Der/Dem
Beschäftigten ist die Einrichtung des Arbeitszeitkontos durch den Arbeit -
geber zu gewähren, soweit nicht dringende dienstliche bzw. einrichtungs -
spezifische Gründe entgegenstehen.

§ 3 Arbeitszeitnachweis

Mit der Einrichtung des Arbeitszeitkontos verpflichtet sich die/der Beschäf-
tigte, einen schriftlichen Arbeitszeitnachweis zu führen.

§ 4 Regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit

Durch das Arbeitszeitkonto wird die arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit
der/des Beschäftigten nicht berührt.

§ 5 Arbeitszeitkonto

Für die Beschäftigten, die das Arbeitszeitkonto in Anspruch nehmen, wird
vom Arbeitgeber ein Konto über den Arbeitszeitausgleich geführt. Beim Auf-
bau des Arbeitszeitkontos ist das Arbeitszeitgesetz und die Kirchliche Ar-
beitszeitordnung (KAZO) zu beachten.

§ 6 Anrechenbare Zeiten

(1) Dem Arbeitszeitkonto einer/eines vollbeschäftigt Beschäftigten werden
die geleisteten Überstunden (§ 7 Abs. 7 Teil A, 1.) gutgeschrieben, sofern kein
Zeitausgleich erfolgt.
Zeitzuschläge für geleistete volle Überstunden werden dem Arbeitszeitkonto
gutgeschrieben.
Bei teilzeitbeschäftigt Beschäftigten werden die angeordneten und geleiste-
ten Mehrarbeitsstunden (§ 7 Abs. 6 Teil A, 1.) dem Arbeitszeitkonto gutge-
schrieben, sofern kein Zeitausgleich erfolgt.
Für den Ausgleich ist ein Zeitraum von einem Jahr nach Ableistung der Arbeit
zugrunde zu legen.
In Einrichtungen bestehende Gleitzeitregelungen werden durch die AZKR
grundsätzlich nicht berührt.
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(2) Dem Arbeitszeitkonto können mit Zustimmung des Arbeitgebers die
der/dem Beschäftigten nach § 26 Abs. 1 Teil A, 1. zustehenden Urlaubstage
gutgeschrieben werden, soweit sie bis zum letzten in § 26 Abs. 2 a Teil A, 1.
genannten Termin nicht in Anspruch genommen werden konnten; dies gilt
nicht für Urlaubsansprüche nach dem BUrlG.
Die Urlaubstage sind dabei in Stunden umzuwandeln.
Die urlaubsrechtlichen Verfallsfristen des ABD finden in diesem Fall keine
 Anwendung.

(3) Zuschläge für Arbeit zu besonderen Zeiten (§ 7) sowie Bereitschaftsdienst
und Rufbereitschaft (§ 8) werden dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben.

(4) Für Religionslehrerinnen/Religionslehrer können Wochenstunden gem. 
§ 5 Abs. 2 Vergütungsordnung für Religionslehrer, Jahreswochenstunden so-
wie einzeln anfallende Wochenstunden einem Arbeitszeitkonto gutgeschrie-
ben werden.
Aus organisatorischen Gründen kann der Abbau des Arbeitszeitkontos in der
Regel nur innerhalb eines ganzen Schuljahres erfolgen (d. h. es müssen min-
destens 40 Stunden auf dem Konto vorhanden sein).

(5) Dem Arbeitszeitkonto für Beschäftigte im pastoralen Dienst werden die
Stunden gutgeschrieben, die aufgrund einer ausdrücklichen schriftlichen An-
weisung durch den Arbeitgeber über das Maß der mit ihm vereinbarten re-
gelmäßigen Arbeitszeit hinaus zur Erfüllung zusätzlicher Aufgaben geleistet
werden und die nicht durch Arbeitsbefreiung ausgeglichen werden können.
Die Zeitgutschrift ist pauschal festzulegen.

§ 7 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

Die Zeitgutschriften werden wie folgt berücksichtigt: 
für Überstunden
– in den Entgeltgruppen 1 bis 9: 20 Minuten,
– in den Entgeltgruppen 10 bis 15: 10 Minuten,
für Arbeit an Sonntagen 15 Minuten je vollendete Stunde,
für Arbeit an gesetzlichen Feiertagen 20 Minuten je vollendete Stunde,
für Nachtarbeit (21.00 Uhr – 06.00 Uhr) 12 Minuten je vollendete Stunde,
für Arbeit an Samstagen 
(13.00 Uhr – 21.00 Uhr) 12 Minuten je vollendete Stunde.

§ 8 Bereitschaftsdienst/Rufbereitschaft

Bereitschaftsdienst und Zeiten der Rufbereitschaft werden entsprechend den
in Teil A, 1. vorgegebenen Bestimmungen ausschließlich zeitlich berücksich-
tigt und dem Arbeitszeitkonto der/des Beschäftigten gutgeschrieben.
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§ 9 Inanspruchnahme von Zeitguthaben

Zeitentnahmen aus dem Arbeitszeitkonto müssen beim Arbeitgeber entspre-
chend den einrichtungsüblichen Urlaubsregelungen beantragt werden.
Die zeitliche Festlegung der Entnahme von Guthaben aus dem Arbeitszeit-
konto hat zwischen der/dem Beschäftigten und dem Arbeitgeber im gegen-
seitigen Einvernehmen zu erfolgen. Dabei sind die Wünsche der/des Be-
schäftigten zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung
dringende dienstliche Belange bzw. dringende einrichtungsspezifische
Gründe oder Wünsche anderer Beschäftigter, die unter sozialen Gesichts-
punkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen.
Aus dringenden betrieblichen Gründen kann der Arbeitgeber den Abbau des
Arbeitszeitkontos verlangen. Der Abbau soll in gegenseitigem Einvernehmen
erfolgen.

§ 10 Vereinbarung zum Arbeitsvertrag

Beantragt die/der Beschäftigte ein Arbeitszeitkonto nach dieser Regelung für
sein Arbeitsverhältnis zu übernehmen, so muss der Arbeitgeber mit ihr/ihm
eine Vereinbarung nach beiliegendem Muster (Anlage) schriftlich abschließen.

§ 11 Beschäftigungs-/Einrichtungswechsel/Ausscheiden

(1) Wechselt eine Beschäftigte/ein Beschäftigter bei demselben Arbeitgeber
in eine andere Beschäftigung bzw. Einrichtung und ist ihr/sein Arbeitszeit-
konto zum Zeitpunkt des Wechsels noch nicht ausgeglichen, so ist das Zeit-
guthaben in Freizeit auszugleichen, notfalls abzugelten, sofern nicht durch
eine neue arbeitsvertragliche Vereinbarung anderes geregelt ist.

(2) Ab dem Zeitpunkt der Kündigung des Arbeitsverhältnisses muss die/der
Beschäftigte nach Absprache mit dem Dienstvorgesetzten möglichst für
 einen Abbau ihrer/seiner Zeitguthaben sorgen. Ein Abbau kann durch An -
ordnung des Arbeitgebers erfolgen.
Sind zum Zeitpunkt des Ausscheidens noch Zeitguthaben vorhanden, so
werden diese abgegolten.

(3) Absatz 2 gilt für befristete Arbeitsverhältnisse entsprechend.

§ 12 Beendigung/Überführung

(1) Bei Beendigung des Arbeitszeitkontos gemäß § 15 sind die angesparten
Zeiten auszugleichen.
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(2) Wird das Arbeitszeitkonto in Folge des Ablaufs der Befristung bzw. durch
Kündigung der Vereinbarung zum Arbeitsvertrag gemäß § 10 geschlossen,
so werden die angesparten Zeiten in das ursprüngliche Arbeitsverhältnis
übernommen. Dabei soll ein entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von
zwei Jahren nach Schließung des Arbeitszeitkontos erfolgen.

§ 13 Todesfall

Beim Tode einer/eines Beschäftigten werden die vorhandenen Zeitguthaben
an die Hinterbliebenen abgegolten. Die Abgeltung erfolgt an die Hinterbliebe-
nen im Sinne des § 23 Abs. 3 Teil A, 1.

§ 14 Abgeltung von Zeitguthaben

Bei der Abgeltung findet eine Berechnung auf der Basis der Entgeltfortzah-
lung (§ 21 Teil A, 1.) statt. Maßgeblich ist hierbei der Durchschnittsverdienst
der letzten drei Kalendermonate vor Beendigung des Arbeitszeitkontos.

§ 15 Kündigung des Arbeitszeitkontos

(1) Beschäftigte können mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende
die Führung des Arbeitszeitkontos kündigen, soweit nicht gemäß § 10 Abs. 1
Satz 2 Teil A, 1. das Arbeitszeitkonto zwingend einzurichten ist. Arbeitgeber
haben das Recht zur Kündigung gemäß Satz 1 nur, sofern dringende dienst-
liche bzw. einrichtungsspezifische Gründe vorliegen.

(2) Ab dem Zeitpunkt der Kündigung können keine weiteren Zeitguthaben
dem Arbeitszeitkonto zugeführt werden.

§ 16 Laufzeit

(1) Diese Regelung ist befristet bis zum 31.12.2010.

(2) Die Geltungsdauer verlängert sich um fünf Jahre, sofern nicht bis drei
Monate vor Befristungsende die Bayerische Regional-KODA mit der Hälfte
der Stimmberechtigten eine Beendigung verlangt. 

(3) Tritt diese Regelung außer Kraft, finden die Bestimmungen des öffent -
lichen Dienstes (TVöD-AT/Bund § 10) Anwendung.

II. Diese Regelung tritt zum 01.09.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die am
01.09.1998 in Kraft getretene Arbeitszeitkontenregelung (ABD in der
bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung Teil C, 11.) außer Kraft. 
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Änderung der Vergütungsregelung 
für Religionslehrer, die unter die 

Sonderregelung zur Dienstordnung 
für Religionslehrer im Kirchendienst fallen,

vom 01.09.1998

I. § 3 der Vergütungsregelung für Religionslehrer, die unter die Sonder-
regelung zur Dienstordnung für Religionslehrer im Kirchendienst fal-
len, vom 01.09.1998, wird wie folgt neu gefasst:

§ 3 Art der Vergütung

(1) In den Fällen des § 3 Abs. 1 der Sonderregelung für Religionslehrer, die
nicht unter die Dienstordnung für Religionslehrer im Kirchendienst fallen, er-
folgt eine Eingruppierung in die Entgeltgruppen gemäß § 1 und § 2.

(2) Wurde mit der/dem Beschäftigten ein Arbeitsvertrag als Religionslehrer
i. K. geschlossen, bleibt er gemäß diesem Arbeitsvertrag eingruppiert. Die
Stufenaufstiege richten sich nach den regulären Laufzeiten gemäß § 16 
Abs. 3 Teil A, 1. Für die Dauer der Abstellung wird eine Zulage gemäß § 4 
Satz 1 der Vergütungsordnung für Religionslehrer i. K. an Volks- und Förder-
schulen gewährt, die im Ergebnis zu einer Vergütung gemäß § 1 oder § 2
 dieser Vergütungsregelung führt. Bei der Berechnung der Zulage ist die-
jenige Stufe in der höheren Entgeltgruppe zugrunde zu legen, die der erreich-
ten Stufe in der Entgeltgruppe entspricht, in die die/der Beschäftigte ein-
gruppiert ist.

(3) Am 31.08.2006 bestehende und am 01.09.2006 fortbestehende einzel-
vertragliche Vereinbarungen, die Vergütung betreffend, haben für die Dauer
der jeweiligen Abstellung  Bestand. Dies gilt auch, wenn im unmittelbaren
 Anschluss eine erneute Abstellung erfolgt.

II. Der bisherige § 3 wird § 4.

III. Diese Änderung tritt zum 01.09.2006 in Kraft und mit Ablauf des
31.08.2008 wieder außer Kraft.
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Änderung der Vergütungsordnung 
für Religionslehrer i. K. an Volks- und Förder-

schulen in den bayerischen (Erz-)Diözesen
vom 01.09.1996

I. § 3 der Vergütungsordnung für Religionslehrer i. K. an Volks- und För-
derschulen in den bayerischen (Erz-)Diözesen vom 01.09.1996 wird
wie folgt neu gefasst:

§ 3 Tätigkeit an Förderschulen

(1) Für eine Tätigkeit an Förderschulen wird entsprechend der regelmäßigen
Wochenstundenzahl eine Zulage in Höhe von 11,65 € gewährt, die jeweils
zum 1. September des laufenden Jahres an das tarifliche Entgeltniveau an-
gepasst wird (Förderschulzulage). 
Diese Bestimmung gilt für die erstmals ab Schuljahrsbeginn 2006/2007 an
Förderschulen eingesetzten Religionslehrer i. K.

(2) Für die im Schuljahr 2005/2006 bereits an Förderschulen eingesetzten
Religionslehrer i. K., die ohne Unterbrechung auch in den Folgejahren weiter
an Förderschulen unterrichten, beträgt die Zulage weiterhin 12,13 €, die je-
weils zum 1. September des laufenden Jahres an das tarifliche Entgeltniveau
angepasst wird.

(3) Die Förderschulzulage ist eine Zulage im Sinne der Anmerkung zu § 18
Abs. 2 Satz 1 Teil A, 1. (Monatsentgelt).

II. Diese Änderung tritt zum 01.09.2006 in Kraft.
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Regelung für Auszubildende

I. Die Regelung für Auszubildende wird wie folgt neu gefasst:

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Regelung gilt für 
a) Personen, die in Verwaltungen und Betrieben, die unter den Geltungsbe-

reich des ABD fallen, in einem staatlich anerkannten oder als staatlich
anerkannt geltenden Ausbildungsberuf ausgebildet werden, 

b) Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege, Entbindungspflege und Altenpflege, die
in Verwaltungen und Betrieben, die unter den Geltungsbereich des ABD
fallen, ausgebildet werden.

(2) Diese Regelung gilt nicht für 
a) Schülerinnen/Schüler in der Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe, 
b) Praktikantinnen/Praktikanten und Volontärinnen/Volontäre, 
c) Auszubildende, die in Ausbildungsberufen der Landwirtschaft, des

Wein baus oder der Forstwirtschaft ausgebildet werden, es sei denn,
dass die Beschäftigten des Ausbildenden unter das ABD fallen, 

d) körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die aufgrund ihrer
Behinderung in besonderen Ausbildungswerkstätten, Berufsförderungs-
werkstätten oder in Lebenshilfeeinrichtungen ausgebildet werden. 

(3) Soweit in dieser Regelung nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

§ 2 Ausbildungsvertrag, Nebenabreden

(1) Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbil-
dungsvertrag zu schließen, der neben der Bezeichnung des Ausbildungs -
berufs mindestens Angaben enthält über 
a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils

 geltenden Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung der
Ausbildung, 

b) Beginn und Dauer der Ausbildung, 
c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit, 
d) Dauer der Probezeit, 
e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts, 
f) Dauer des Urlaubs, 
g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt wer-

den kann, 
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h) die Geltung der Regelungen des ABD sowie einen in allgemeiner Form
gehaltenen Hinweis auf die auf das Ausbildungsverhältnis anzuwenden-
den Dienstvereinbarungen. 

(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wer-
den. 2Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich
vereinbart ist. 

§ 3 Probezeit

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate.

(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Sei-
ten jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

§ 4 Ärztliche Untersuchungen

(1)  1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstel-
lung ihre gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis einer/eines vom Ausbil-
denden benannten Ärztin/Arztes nachzuweisen. 2Für Auszubildende, die un-
ter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, ist ergänzend § 32 Abs. 1 JArb-
SchG zu beachten. 

(2) 1Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Auszubil-
dende zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie
in der Lage sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Ver-
pflichtungen zu erfüllen. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt
kann es sich um eine Vertrauensärztin/einen Vertrauensarzt oder eine Be-
triebsärztin/einen Betriebsarzt handeln. 3Die Kosten dieser Untersuchung
trägt der Ausbildende. 

Protokollnotiz zu Absatz 2:
Unter Vertrauensärztin/Vertrauensarzt im Sinne des Absatz 2 ist eine/ein vom Ausbildenden mit
der Untersuchung beauftragte Ärztin/beauftragter Arzt zu verstehen.

(3) Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, mit
gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt oder mit der Zubereitung
von Speisen beauftragt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen oder auf
ihren Antrag bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ärztlich zu unter-
suchen.

§ 4 a Belohnungen und Geschenke

1Die Auszubildenden dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisio-
nen oder sonstige Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht anneh-
men. 2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Ausbildenden möglich.
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3Werden den Auszubildenden derartige Vergünstigungen angeboten, haben
sie dies dem Ausbildenden unverzüglich anzuzeigen.

Protokollnotiz:

1. Die Verletzung der Pflichten gemäß § 4 a kann einen wichtigen Grund zur außerordentlichen
Kündigung darstellen; ggf. entsteht Schadensersatzpflicht.

2. Die Ausbildenden haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Auszubildenden in regelmäßigen
Abständen über diese Verpflichtungen belehrt werden.

3. Die Ausbildenden haben etwaigen Verstößen nach Möglichkeit durch geeignete organisatori-
sche und personalpolitische Maßnahmen vorzubeugen.

§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten

(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wah-
ren wie die Beschäftigten des Ausbildenden.

(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihren Ausbilden-
den rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die
 Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet
ist, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der
Auszubildenden oder berechtigte Interessen des Ausbildenden zu beein-
trächtigen. 3Eine Nebentätigkeit ist zu untersagen, wenn und soweit sie
a) gegen kirchliche oder staatliche Gesetze verstößt,
b) mit dem Ansehen des kirchlichen Dienstes nicht vereinbar ist,
c) die Auszubildende/den Auszubildenden in Widerspruch zu ihren/seinen

dienstlichen Pflichten bringt,
d) in Konkurrenz zu der im Ausbildungsvertrag vereinbarten Tätigkeit der/

des Auszubildenden steht,
e) die Zeit oder die Arbeitskraft der/des Auszubildenden so stark in An-

spruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer/seiner im Aus-
bildungsvertrag vereinbarten Pflichten beeinträchtigt wird. 

4Auch nicht anzeigepflichtige Nebentätigkeiten dürfen die Dienstobliegen -
heiten nicht beeinträchtigen.

§ 6 Personalakten

(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen
Personalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch eine hierzu schrift-
lich bevollmächtigte Person ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder
 Kopien aus ihren Personalakten erhalten. 

(2) 1Beurteilungen sind Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben.
2Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen. 
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§ 6 a Anrufung der Schlichtungsstelle

1Zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Ausbildungsverhältnis ist die
Schlichtungsstelle anzurufen. 2Das Verfahren richtet sich nach der „Ordnung
für Schlichtungsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Dienst-
gebern und Mitarbeitern aus dem Arbeitsverhältnis in den bayer. (Erz-)Diöze-
sen“. 3Das Recht der/des Auszubildenden, das Arbeitsgericht fristgerecht an-
zurufen, bleibt davon unberührt. 4Auf die Anrufung der Schlichtungsstelle kön-
nen Ausbildende und Auszubildende im Einzelfall einvernehmlich verzichten.

§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die
tägliche Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendar-
beitsschutzgesetz fallen, richten sich nach den für die Beschäftigten des
Ausbildenden maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit.

2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt,
ist den Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Ausbildungszeit zu
geben.

(3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen
Unterricht von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnehmen,
dürfen sie nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden.

(4)  1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gelten als Ausbildungszeit.
2Dies gilt auch für die notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Aus-
bildungsstätte, sofern die Ausbildung nach dem Unterricht fortgesetzt wird. 

(5) Auszubildende dürfen an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht
zur Ausbildung nur herangezogen werden, wenn dies nach dem Ausbil-
dungszweck erforderlich ist.

(6) 1Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 geregelte Ausbil-
dungszeit hinaus zu Mehrarbeit herangezogen und nicht mit Akkordarbeit be-
schäftigt werden. 2§§ 21, 23 JArbSchG und § 17 Abs. 3 BBiG bleiben unberührt.

§ 8 Ausbildungsentgelt

(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt für Auszubildende 
im ersten Ausbildungsjahr 617,34 €,  
im zweiten Ausbildungsjahr 666,15 €,  
im dritten Ausbildungsjahr 710,93 €,  
im vierten Ausbildungsjahr 773,06 €.  
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(2) Das Ausbildungsentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den
Beschäftigten des Ausbildenden gezahlte Entgelt.

(3) Ist wegen des Besuches einer weiterführenden oder einer berufsbilden-
den Schule oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrich-
tung die Ausbildungszeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts
der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Aus-
bildungszeit.

(4) Wird die Ausbildungszeit 
a) gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 verlängert oder 
b) auf Antrag der/des Auszubildenden nach § 8 Abs. 2 BBiG von der zu-

ständigen Stelle oder nach § 27 b Abs. 2 der Handwerksordnung von der
Handwerkskammer verlängert, wenn die Verlängerung erforderlich ist,
um das Ausbildungsziel zu erreichen, wird während des Zeitraums
der Verlängerung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Aus-
bildungsabschnitts gezahlt.

(5) In den Fällen des § 16 Abs. 2 erhalten Auszubildende bis zur Ablegung
der Abschlussprüfung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Aus-
bildungsabschnitts, bei Bestehen der Prüfung darüber hinaus rückwirkend
von dem Zeitpunkt an, an dem das Ausbildungsverhältnis geendet hat, den
Unterschiedsbetrag zwischen dem ihnen gezahlten Ausbildungsentgelt und
dem für das vierte Ausbildungsjahr maßgebenden Ausbildungsentgelt.

§ 8 a Unständige Entgeltbestandteile

Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen,
für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und
für die Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden gel-
tenden Regelungen sinngemäß.

§ 8 b Ausbildungsentgeltbezugsgröße

(1) Bestandteil des ABD werden zum jeweiligen Zeitpunkt des In-Kraft-
 Tretens im TVAöD die Einführung oder Änderung 
a) der Ausbildungsentgelte (§ 8 TVAöD Besonderer Teil BBiG),
b) der Werte der Bemessungsgrundlage für die Sonderzahlung (§ 14 TVAöD

Allgemeiner Teil),
c) sonstiger Entgeltbestandteile, die in einem den TVAöD ändernden oder

ergänzenden Tarifvertrag geregelt werden, insbesondere Einmalzah -
lungen,

soweit die Bayerische Regional-KODA nichts anderes beschließt.
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§ 9 Urlaub

(1) Auszubildende erhalten in jedem Urlaubsjahr Erholungsurlaub unter
Fortzahlung ihres Ausbildungsentgelts (§ 8) in entsprechender Anwendung
der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen.

(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während
der unterrichtsfreien Zeit zu erteilen und in Anspruch zu nehmen.

§ 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte

(1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsord-
nungen vorgeschriebenen Prüfungen erhalten Auszubildende eine Entschä-
digung in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Aus -
bildenden geltenden Reisekostenbestimmungen in der jeweiligen Fassung.

(2) 1Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen
im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BBiG außerhalb der politischen Gemein-
degrenze werden die Fahrtkosten in Höhe der Kosten der Fahrkarte der 
jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförde-
rungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur
Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahr-
karten, BahnCard) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung zwischen den
Ausbildungsstätten hierbei mehr als 300 km, können im Bahnverkehr Zu-
schläge bzw. besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) erstattet werden. 3Die
nachgewiesenen notwendigen  Kosten einer Unterkunft am auswärtigen Ort
sind, soweit nicht eine unentgelt liche Unterkunft zur Verfügung steht, bis zu
20,00 € pro Übernachtung erstattungsfähig. 4Zu den Auslagen des bei not-
wendiger auswärtiger Unterbringung entstehenden Verpflegungsmehrauf-
wands wird für volle  Kalendertage der Anwesenheit am auswärtigen Aus -
bildungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der Sachbezugs -
verordnung maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und
Abendessen gewährt. 5Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige
Sachbezugswert einbehalten. 6Bei einer über ein Wochenende oder einen
Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch
entstandenen Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand
nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. 

(3) Ist der Besuch einer auswärtigen Berufsschule vom Ausbildenden veran-
lasst, werden die notwendigen Fahrtkosten sowie die Auslagen für Unterkunft
und Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe des Absatzes 2 erstattet.

(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach Maßgabe
des Absatzes 2 erstattet.
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§ 10 a Familienheimfahrten

1Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder vom
Ort der auswärtigen Berufsschule, deren Besuch vom Ausbildenden veran-
lasst wurde, zum Wohnort der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der
Ehegattin/des Ehegatten werden den Auszubildenden monatlich einmal die
im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der
Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig
verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstat-
tet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schüler-
fahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. 2Beträgt die Ent-
fernung mehr als 300 km, können im Bahnverkehr Zuschläge bzw. besondere
Fahrpreise (z. B. für ICE) erstattet werden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht,
wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr möglich und zu-
mutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder
der auswärtigen Berufsschule weniger als vier Wochen beträgt. 

§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel

(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder
angeordnet ist, wird sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigen-
tum des Ausbildenden.

(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmit-
tel zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von
Zwischen- und Abschlussprüfungen erforderlich sind.

§ 12 Entgelt im Krankheitsfall

(1) Werden Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne
ihr Verschulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag
zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von
bis zu sechs Wochen sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
bei Wiederholungserkrankungen das Ausbildungsentgelt (§ 8) in entspre-
chender Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden
Regelungen fortgezahlt.

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Aus-
bildenden erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Ausbildenden zu-
gezogene Berufskrankheit verursacht ist, erhalten Auszubildende nach Ab-
lauf des nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum Ende der 26. Wo-
che seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in
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Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld und dem
sich nach Absatz 1 ergebenden Nettoausbildungsentgelt, wenn der zustän-
dige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit an-
erkennt.

§ 12 a Entgeltfortzahlung in anderen Fällen

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt für insgesamt fünf Aus -
bildungstage fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen
vorgeschriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige
Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der Sechstagewoche
besteht dieser Anspruch für sechs Ausbildungstage.

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für
die Auszubildende zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders
 zusammengefasst werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf
zwei Ausbildungstage.

(3) Im Übrigen gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden maßge-
benden Regelungen zur Arbeitsbefreiung entsprechend.

§ 13 Vermögenswirksame Leistungen

(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen
Fassung erhalten Auszubildende eine vermögenswirksame Leistung in Höhe
von 13,29 € monatlich. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen
entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem den Ausbildenden die
 erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegan -
genen Monate desselben Kalenderjahres. 

(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt.

§ 14 Jahressonderzahlung

(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis
stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese beträgt
90 v. H. des den Auszubildenden für November zustehenden Ausbildungs-
entgelts (§ 8). 

(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in
dem Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8), Fortzah-
lung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall
(§ 12) haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, für die Aus-
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zubildende wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1
des Mutterschutzgesetzes kein Ausbildungsentgelt erhalten haben. 3Die Ver-
minderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der
Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz bis zum Ende des Kalen-
derjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit
Entgeltanspruch bestanden hat. 

(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden
Ausbildungsentgelt spätestens jedoch Anfang Dezember ausgezahlt. 2Ein
Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt aus-
gezahlt werden. 

(4) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von
ihrem Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am
1. Dezember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen
mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine an -
teilige Jahressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis.

(5) Für die Jahre 2005 und 2006 gelten die in Anlage 1 aufgeführten Über-
gangsregelungen.

§ 15 Zusätzliche Altersversorgung

Für die Versicherung zum Zwecke einer zusätzlichen Altersversorgung gelten
die Versorgungsordnungen gemäß den §§ 25 ff. Teil A, 1. 

§ 16 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; ab-
weichende gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des Nicht -
bestehens der Abschlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis
auf Verlangen der Auszubildenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungs-
prüfung, höchstens um ein Jahr. 

(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung
erst nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entspre-
chend.

(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis,
hat er dies den Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende
der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen.

(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet
der gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden 

51325_KODA_68:49805_KODA_64  20.10.2006  9:20 Uhr  Seite 767



768

a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungs-
frist, 

b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis be-
schäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so
gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

Protokollnotiz:
1Die Bayerische Regional-KODA empfiehlt, Auszubildende nach erfolgreich bestandener Ab-
schlussprüfung für mindestens zwölf Monate in ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen, soweit
nicht personen- oder verhaltensbedingte Gründe entgegenstehen. 2Satz 1 gilt nicht, soweit die
Verwaltung bzw. der Betrieb über Bedarf ausgebildet hat. 3Diese Protokollnotiz tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2007 außer Kraft. 

§ 17 Abschlussprämie

(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich ab-
geschlossener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung erhalten Auszubil-
dende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400,00 €. 2Die
Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach
Bestehen der Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig. 

(2) 1Absatz 1 gilt nicht für Auszubildende, die ihre Ausbildung nach erfolg -
loser Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abschließen. 2Im Einzel-
fall kann der Ausbildende von Satz 1 abweichen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten erstmals für Ausbildungsverhältnisse, die im
Jahr 2006 beginnen.

§ 18 Zeugnis

1Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben
über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen
Fertigkeiten und Kenntnisse der/des Auszubildenden enthalten. 3Auf deren
Verlangen sind auch Angaben über Führung, Leistung und besondere fach -
liche Fähigkeiten aufzunehmen. 

§ 19 Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Auszubil-
denden oder von dem Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden.
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§ 20 Einmalzahlungen für 2006 und 2007

(1) Auszubildende erhalten für die Jahre 2006 und 2007 jeweils eine Einmal-
zahlung in Höhe von 100,00 €, die mit dem Entgelt des Monats Juli der Jahre
2006 und 2007 ausgezahlt wird.

(2) Der Anspruch auf die Einmalzahlung nach Absatz 1 besteht, wenn
die/der Auszubildende an mindestens einem Tag des Monats Juli 2006 bzw.
Juli 2007 Anspruch auf Ausbildungsentgelt hat.

(3) Die Einmalzahlungen sind bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht
zu berücksichtigen.

II. In-Kraft-Treten

1Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01.10.2005 in Kraft. 2Abweichend von
Satz 1 tritt § 14 Abs. 1 bis 4 am 01.01.2007 in Kraft. 3Zum gleichen Zeitpunkt
treten folgende Regelungen für Auszubildende (ABD in der bis zum
30.09.2005 geltenden Fassung Teil D, 1.) außer Kraft:
– Regelung für Auszubildende,
– Regelung über eine Vergütung für Auszubildende,
– Regelung über eine Zuwendung für Auszubildende,
– Regelung über vermögenswirksame Leistungen für Auszubildende,
– Regelung über ein Urlaubsgeld für Auszubildende.

Anlage 1 
Jahressonderzahlung für das Jahr 2005
Die Regelung über eine Zuwendung für Auszubildende Teil D, 1.3. in der bis
zum 30.09.2005 geltenden Fassung bleibt bis zum 31.12.2005 in Kraft.

Jahressonderzahlung für das Jahr 2006
Die mit dem Ausbildungsentgelt für den Monat November 2006 zu zahlende
Jahressonderzahlung für das Jahr 2006 berechnet sich nach den Bestim-
mungen des § 14 Abs. 1 bis 4 mit folgenden Maßgaben:
1. Der Bemessungssatz der Jahressonderzahlung beträgt in allen Entgelt-

gruppen 
a) bei Auszubildenden nach BBiG, für die die Regelungen des ABD An-

wendung finden, 83,20 v. H., 
b) bei Schülerinnen/Schülern, die nach Maßgabe des Krankenpflegegeset-

zes oder des Hebammengesetzes ausgebildet werden und für die die
Regelungen des ABD Anwendung finden, 82,14 v. H., 

2. Der sich nach Nr. 1 ergebende Betrag der Jahressonderzahlung erhöht
sich um einen Betrag in Höhe von 255,65 €. Der Zusatzbetrag nach
Satz 1 ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
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Regelung über die vorläufige 
Weitergeltung der Regelungen für die 

Praktikantinnen/Praktikanten

§ 1

(1)  Die nachfolgend aufgeführten Regelungen finden im jeweiligen Gel-
tungsbereich über den 30. September 2005 hinaus nach Maßgabe der in 
§ 2 und § 3 enthaltenen Bestimmungen Anwendung: 
a) Regelung der Arbeitsbedingungen (Teil D, 2.1. in der bis zum 30.09.2005

geltenden Fassung),
b) frei,
c) Regelung über eine Zuwendung für Praktikanten (Teil D, 2.3. in der bis

zum 30.09.2005 geltenden Fassung). 

(2) Soweit in den in Absatz 1 genannten Regelungen auf das ABD in der bis
zum 30.09.2005 geltenden Fassung verwiesen wird, treten an deren Stelle
die entsprechenden Vorschriften des ABD in der ab 01.10.2005 geltenden
Fassung.

§ 2

(1) Praktikantinnen/Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis nach dem
30. September 2005 beginnt, haben keinen Anspruch auf den Verheirateten-
zuschlag (§ 2 Abs. 1 Teil D, 2.1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fas-
sung).

(2) 1Praktikantinnen/Praktikanten haben Anspruch auf vermögenswirksame
Leistungen nach Maßgabe der Vorschriften, die für die beim Arbeitgeber in
dem künftigen Beruf der Praktikantin/des Praktikanten Beschäftigten maßge-
bend sind; die vermögenswirksame Leistung beträgt monatlich 6,65 €. 2Für
Praktikantinnen/Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis nach dem 30. Sep-
tember 2005 beginnt, beträgt die vermögenswirksame Leistung monatlich
13,29 €. 

§ 3

(1) Praktikantinnen/Praktikanten erhalten für die Jahre 2006 und 2007 je-
weils eine Einmalzahlung in Höhe von 100,00 €, die mit dem Entgelt des
 Monats Juli der Jahre 2006 und 2007 ausgezahlt wird.

(2) Der Anspruch auf die Einmalzahlung nach Absatz 1 besteht, wenn die
Praktikantin/der Praktikant an mindestens einem Tag des Monats Juli 2006
bzw. Juli 2007 Anspruch auf Entgelt hat.

51325_KODA_68:49805_KODA_64  20.10.2006  9:20 Uhr  Seite 770



771

(3) Die Einmalzahlungen sind bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht
zu berücksichtigen.

§ 4

Diese Regelung tritt rückwirkend zum 01.10.2005 in Kraft.

Änderung des ABD Teil A, 1.

I. § 1 Abs. 2 Buchst. m Teil A, 1. wird wie folgt neu gefasst:

m) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV (kurz-
fristig Beschäftigte) soweit nicht nachfolgend anderes geregelt ist.

II. Diese Änderung tritt rückwirkend zum 01.10.2005 in Kraft.

Änderung des ABD Teil A, 3.
hier: Ergänzung zu § 17 a (Sonderregelung 

bei Wechsel des Arbeitgebers)

I. In § 17 a Teil A, 3. wird nach Ziffer 3 folgende Ziffer 4 angefügt:

„4. 1Zwischen der/dem Beschäftigten, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach
dem 30. September 2005 wegen dringender betrieblicher Erfordernisse im
Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 KSchG durch Auflösungsvertrag oder Arbeit-
geberkündigung endet, und dem neuen Arbeitgeber kann einzelvertraglich
vereinbart werden, dass als Entgelt im Sinne des § 15 Teil A, 1. das Entgelt
gewährt wird, das die/der Beschäftigte von seinem vorherigen Arbeitgeber
erhalten hat, sofern bei dem neuen Arbeitgeber eine der bisherigen Tätigkeit
entsprechende Tätigkeit ausgeübt wird. 2Zusätzlich kann vereinbart werden,
dass die bei dem vorherigen Arbeitgeber nach den Bestimmungen der §§ 12
und 13 Teil A, 3. erworbenen Besitzstände in entsprechender Anwendung der
Bestimmungen der §§ 12 und 13 Teil A, 3. übernommen werden. § 24 Abs. 2
Teil A, 1. bleibt unberührt.“

II. Diese Änderung tritt zum 01.07.2006 in Kraft und mit Ablauf des
31.12.2007 außer Kraft.
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Änderung des ABD Teil A, 3.
hier: Ergänzung des § 17 a um eine Protokollnotiz

I. § 17 a Teil A, 3. wird um folgende Protokollnotiz ergänzt:

Protokollnotiz zu § 17a:
1Der Wechsel von einem Arbeitgeber zu einem anderen Arbeitgeber im Sinne des § 17 a muss
ohne Unterbrechung, d.h. im unmittelbaren Anschluss erfolgen. 2Unschädlich ist eine Unterbre-
chung nur dann, wenn zwischen den Arbeitsverhältnissen maximal vier Werktage – mit Aus-
nahme allgemein arbeitsfreier Werktage – liegen, an denen das Arbeitsverhältnis nicht bestand. 

II. Diese Änderung tritt rückwirkend zum 01.10.2005 in Kraft.
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Mediengruppe Universal, Kirschstraße16, 80999 München
Auflage 13 900
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